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Vorwort 

Ein wesentliches Element des offenen Hoch

schul zuganges in Österreich ist das Bestreben, 

diese Offenheit des Bildungssystems auch nach 

sozialen Kriterien zu ermöglichen und zu erhal

ten. Mit dem vorliegenden Bericht werden der 

Öffentlichkeit Materialien präsentiert, die einen 

aktuellen Überblick über die sozialen Bedingun

gen eines Hochschulstudiums in Österreich und 

die Lebensumstände von Studierenden ermög

lichen. Damit setzt diese Publikation eine Reihe 

von Veröffentlichungen fort, die das für Hoch

schulbildung zuständige Ressort seit 1975 zur 

sozialen Lage von Studierenden vorgelegt hat. 

Der Bericht gliedert sich in zwei Teile. Der 

erste Teil stellt die verschiedenen Formen staat

licher Förderungen für Studierende in Österreich 

in einer Zusammenschau dar und infornliert über 

die Entwicklungen seit 1995. Die Entwicklun

gen in diesem Zeitraum waren einerseits ge

prägt durch Maßnahmen zur Budgetkonsoli

dierung - das sogenannte Sparpaket-, die einen 

Rückgang der indirekten Förderungsmaßnahmen 

wie' LB. der Familienbeihilfe für Studierende 

bewirkten. Andererseits ist über diese Periode 

aber auch eine Ausweitung der direkten Studien

förderung und die Entwicklung neuer Förde

rungsinstrumente im Rahmen des Studienförde

rungsgesetzes zu berichten. 

I m zweiten Teil dieses Materialienbandes 

werden als Bericht zur sozialen Lage von Studie

renden die Ergebnisse einer repräsentat iven Be

fragung von Studenten und Studentinnen zur 

sozialen Lage vorgestellt und durch statistische 

Unterlagen ergänzt. In diese Erhebung wurden 

Studierende des gesamten Hochschulbereiches 

einbezogen. so daß nun erstmals auch umfassen

de Informationen über die soziale Lage und den 

sozialen Hintergrund von Studierenden an Fach

hochschulen zur Verfügung stehen. 

Entsprechend der sich ändernden Struktur 

der Studierendenschaft ist die Gruppe der Teil

zeitstudierenden stärker in den Mittelpunkt des 

Interesses gerückt. Der Bericht schenkt daher 

der Situation von erwerbstätigen Studierenden 

und von Studierenden mit Kind(ernJ besondere 

Beachtung. 

Ich hoffe, mit der Vorlage dieses Berichtes 

der Diskussion über Maßnahmen der letzten Zeit 

und kommende Initiativen die notwendige sach

liche Grundlage gegeben zu haben. 

• 

Dr. Caspar Einem 

BundesminiSTer für 

Wiss~nschaft und VlTkehr 
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Soziale Förderung von Studierenden 

Die staatliche Studienförderung umfaßt Ausga

ben der öffentlichen Hand, die Ausbildungen 

im postsekundären Bereich unterstützen. Sie 

besteht aus den Aufwendungen für die soziale 

Unterstützung der Studierenden, nicht beinhal

tet sind die Ausgaben für den Hochschulbetrieb. 

Systematisch lassen sich die staatlichen 

Leistungen der Studienförderung in zwei Grup

pen gliedern: Transferleistungen, die Studierende 

in Geld direkt erhalten (direkte SlUdienJörde
rung), und Ausgaben, die den Studierenden ent

weder als Transferleistungen an die Eltern oder 

als Sachleistungen zugute kommen (indirekte 
Studie/((örderung). 

Die Vergabe von direkten Studienjörde
rungen für Studierende erfolgt in der Regel nach 

differenzierten sozialen Kriterien und nur bei 

Vorliegen eines günstigen Studienerfolgs, zu 

einem geringen Teil nach reinen Leistungskri

terien. 

Die verschiedenen Formen solcher Studien

förderung sind mit Ausnahme der Waisenpen-

Staatliche Studienförderung 

Direkte Studienförderung 

Studienbeihilfe 

Fa h rtkostenzusch u ß 

Versi cheru ngskosten beitrag 

Studienabschlu ßstipendiu m 

Beihilfe für Auslandsstudium 

Reisekostenzusch u ß 

Sprachsti pendien 

Leistu ngsstipendien 

Förderu ngsstipendien 

Stud ienunterstützu ng 

Andere Stipendien und Zuschüsse 

Waisen pensionen für Studierende 

sionen im Studienförderungsgesetz 1992 gere

gelt. 

Die indirekten staatlichcn StudicnJörde
rUl1gel1, die wichtiger Bestandteil der sozialen 

Absicherung während des Studiums sind, be

stehen in der Hauptsache aus Mitteln, die von 

den Eltern der Studierenden (bzw. über die El

tern) in Anspruch genommen werden können. 

Anspruchsgrundlage für diese Förderungen ist 

die gesetzliche Verpflichtung der Eltt'rn, Kindern 

bis zur Erreichung der Selbsterhaltungsfiihigkeit 

Unterhalt zu leisten. Durch staatliche Förde

rungsmaßnahmen sollen die Eltern dazu in die 

Lage gesetzt werden. Daneben gibt es Unter

stützungen, die den Studierenden durch Subven

tionen oder Ermiißigungen zugute kommen. 

Der Förderungscharakter dieser Leistungen 

liegt überwiegend darin, daß die indirekten 

Leistungen grunds~itzlich mit dem vollendeten 

18. bzw. 19. Lebensjahr limitiert sind, anliißlich 

eines Studiums aber maximal bis zum 26. oder 

27. Lebensjahr verlängel1 werden. 

I nd irekte Stud ienförderung 

Fam il ienbeihi Ife 

Kranken- und Unfallversicherung für Studierende 

Steuerbegü nstigu ngen 

Förderungen von Studentenheimen und -mensen 

Subventionen für die ÖH 
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Studienförderung in Österreich 

Das Studienförderungsgesetz bildet inso

fern eine Klammer für siimtliche Studienförde

rungen, als alle Sozialgesetze für Studierende 

immer wieder auf das Studienförderungsgesetz 

verweisen. Im Lauf der letzten Jahre ist es zu 

Teil A 

einer zunehmenden Anpassung anderer Sozial

gesetze an das Studienförderungsgesetz gekom

men (besonders stark bei den Änderungen durch 

das Strukturanpassungsgesetz 1996). 

I nteg riertes Stud ienförderu ngssystem 
für VolIzeitstudentinnen 

Die Novellen zum Studienförderungsgesetz, Fa

milienlastenausgleichsgesetz (HAG) und Stu

dentenheimgesetz 1999 stellen einen vorl~ufigen 

Abschluß des in den letzten Jahren vorangetrie

benen Integrationsprozesses von direkten und 

indirekten Förderungsmaßnahmen dar. Nach 

dem sukzessiven Inkrafttreten der Novelle mit 

Sommersemester 1999 und Wintersemester 

1999/2000 erfolgt eine bisher unbekannte, inten

sive Vcrnetzung und gegenseitige Berücksichti

gung von staatlichen Transierleistungen, die der 

Staat Studierenden anläfllich eines zügig betric

benen Studiums zuerkennt. 

Das System beinhaltet - gemeinsam mit 

den elterlichen Unterhaltsleistungen - während 

des gesamten Studienjahres kostendeckende För

derungen. 

Weitgehend ähnliche Voraussetzungen für 

die Anspruchsberechtigung galten schon bisher 

für Studienbeihilfe, Familienbeihilfe, steuerliche 

Absetzbeträge und Krankenversicherung. Eine 

gegenseitige Anrechnung der Höhe nach gab es 

bisher für Familienbeihilfe und Studienbeihilfe. 

Durch die Gesetzesänderungen werden aus-

14 

ser den Familienbeihilfen auch die Kinderabsetz

beträge auf die auszuzahlenden St udienbeihilfen 

angerechnet. Durch die zwölfmalige Auszahlung 

der Studienbeihilfe ist auch die Kompatibilitiit 

mit den beiden anderen Förderungsleistungen, 

die ebenfalls für zwölf Monate gebühren, herge

ste 11 1. 

Mit dem Versicherungskostenbeitrag wer

den die Kosten der (älteren) Studienbeihilfen

bezieherinnenfür die begünstigte Selbstversiche

rung in der Krankenversicherung nunmehr zur 

G~nze vom Staat übernommen. Schließlich hat 

das Studienfiirderungssystem durch die Einfüh

rung einer neuen Förderung, des Studien ab

schlußstipendiums, erstmals einen Schritt in die 

Richtung unternommen, stärker auf die Bedürf

nisse berufstätiger Studierender einzugehen. 

Die ebenfalls 1999 wirksame Novelle des 

Studentenheimgesetzes bindet nunmehr auch die 

Studienbeihilfenbezieherinnen ein - hinsicht

lich der vorrangigen Berücksichtigung bei der 

Vergabe von Heimpl~tzen - und verknüpft da

mit auch diese indirekten Förderungen mit dem 

Studienförderungsgesetz. 
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1 Förderungen nach dem Studienförderungs

gesetz (direkte Ausbildungsförderung) 

Die staatliche Studienförderung in Österreich 

wurde in den sechziger Jahren als begleitende 

Maßnahme zur Öffnung der Universitäten ein

geführl. um auch Kindern aus einkommens

schwachen Schichten ein Hochschulstudium zu 

ermöglichen. 

Seit 1992 ist die Studienförderung in zu

nehmendem Maß mit anderen (indirekten) staat

lichen Förderungsmaßnahmen verknüpft. wo

bei die Anspruchsvoraussetzungen schrittweise 

harmonisiert wurden. 

1.1 Rechtliche Grundlagen 

Das Studienförderungsgesetz 1992 (StudFG 

1992) in der derzeit geltenden Fassung beinhaltet 

Normen bezüglich Srudicnbcihi[[e ("Sozialsti

pendium") sowie besondere Förderungsmaßnah

men wie Fahrtkosrcnzuschull, Studienabschlull
stipendium, Vcrsicherungskostellbeitrag, Beihil
fen fii r A uslalldsstudiclI. Rcisckostellzusch ull, 
SprachstipclldiclI. LeisTullgsstipendium (früher 

Begabtenstipendium). Fördcrullgsstipelldium und 

Studielluntcrstiitzung. Für die Aufwendungen 

nach dem Studienförderungsgesetz wurden im 

Bereich des Bundesministeriums für Wissen

schaft und Verkehr im Jahr 1998 1,531 Milliar

den ÖS ausgegeben; im Budget 1999 sind dafür 

1,677 Milliarden öS vorgesehen. 

Grundsätzlich können folgende österreichi

sche Staatsbürger. Bürger eines EWR-Landes und 

gleichgestellte AusländerInnen Studienförderung 

erhalten: 

• ordentliche Studierende an österreichischen 

Universitäten und Universitäten der Künste; an 

in Österreich gelegenen Theologischen Lehran

stalten; zur St udienberechtigungsprüfung zuge

lassene Bewerberl nnen; Studierende an Fach

hochschul-Studiengängen. 

• ordentliche Studierende an öffentlichen oder 

mit dem Öffcntlichkeitsrecht ausgestatteten Päd

agogischen Akademien, Berufspädagogischen 

Akademien. Akademien für Sozialarbeit, sowie 

an vergleichbaren Privatschulen und Land- und 

forstwirlschaftlichen Berufspädagogischen Aka

demien. 

• ordentliche Studierende an einem Konserva

torium mit Öffentlichkeitsrecht und 

• Studierende an medizinisch-technischen Aka

demien und an Hebammenakademien. 

1.1.1 Studienbeihilfe 

Die Studienbeihilfe ist die bedeutendste Förde

rung aus dem Leistungsbündel, das im Studien

förderungsgesetz seine rechtliche Grundlage hat. 

Ihr Ziel ist es. die Differenz zwischen der wirt

schaftlichen Leistungsfiihigkeit der Eltern und 

dem Finanzbedarf der studierenden Kinder aus

zugleichen. Üblicherweise ergänzt die Studien

beihilfe die eigenen Einkünfte der Studierenden 

zuzüglich der Unterhaltsbeiträge von Eltern und 

Partnern sowie der Familienbeihilfe auf den zur 

Lebenshaltung notwendigen Betrag. Zweck die

ser Förderungsmaßnahmen ist es auch. den 

Zwang zur Berufstätigkeit für Studierende zu 

beseitigen, weil Berufst~itigkeit in mehr als ge

ringfügigem Ausmaß üblichervveise erhebliche 

Studienverzögerungen verursacht. Berufstätig

keit ist daher auch dadurch sanktioniert, daß bei 

Überschreitung der Geringfügigkeitsgrenze (dze 

ein monatliches Einkommen von öS 3.899,-) der 

Anspruch auf Studienbeihilfe (wie auch auf Fa

milienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag) wegfällt. 

Der Anspruch auf Studienbeihilfe h~ingt im 

wesentlichen von sozialer Bedürftigkeit (Ein

kommen. Familiensituation) und vom Studien

erfolg (zügig betriebenes Studium: Einhaltung 

der Studienzeit. nur wenige. zeitgerechte Stu

dienwechsel) ab. 

Da die Studienzeiten von Beihilknbl'zie

herinnen ein bis drei Semester unter den durch

schnittlichell Studienzeiten liegen, ist diese För

derung in hohem Maße wirksam. 

15 
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Studienförderung in Österreich Teil A 

Tabelle 1 
Höchststudienbeihilfen im Studienförderungsgesetz (Jahresbeträge in ÖS) 

Höchststud ienbei hilfen Stand 1996 Änderung 1999 Änderung 2000 

für Vollwaisen, auswärtige Studierende 
verheiratet ohne Kind 94.000 96.960 99.960 
mit Kind 94.000 104.160 107.160 
unverheiratet und ohne Kind 89.000 96.960 99.960 

verheiratet ohne Kind 94.000 96.960 99.960 
verheiratet mit Kind 94.000 104.160 107.160 

vier Jahre vor der ersten Zuerkennung von Studienbeihilfe 
selbst erhalten 

verheiratet ohne Kind 94.000 96.960 99.960 
mit Kind 94.000 104.160 107.160 
unverheiratet und ohne Kind 88.000 96.960 99.960 

wenn keine der oben angeführten Voraussetzungen zutrifft 
verheiratet ohne Kind 94.000 96.960 99.960 
mit Kind 94.000 104.160 107.160 
unverheiratet und ohne Kind 58.000 66.960 69.960 

Erhöhungsbetrag für erhebl ich behinderte Stud ierende 21 .000 21 .000 ' 

1 Wird ab WS 1999/2000 durch Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und Verkehr je nach Art und Umfang 
der Beh inderung geregelt 

Tabelle 2 
Absetzbeträge im Studienförderungsgesetz 

Ausgewählte Absetzbeträge 

für Kinder im Vorschula lter 
fü r schu lpflichtige Kinder bis einschl ießlich achte Schu lstufe 
für Kinder nach der 8. Schulstufe, die noch nicht studieren 
für studierende Kinder 

bei auswärtig Studierenden 
für jedes erheblich beh inderte Kind weitere ... 
für den zweiten Elternteil 

Tabelle 3 

Stand 1996 

38.000 
51 .000 
58.000 
58.000 
88.000 
26.000 
58.000 

Einkommensgrenzen für zumutbare Unterhaltsleistungen im Studienförderungsgesetz 

Beitragsgrenzen für die "zumutbare Unterhaltsleistung" 

der Eltern 

0% für die ersten 
10% für die weiteren 
15% für die weiteren 
20% für die weiteren 
25% für die weiteren 
vom restlichen Betrag 

des Ehegatten 

30% des .... übersteigenden Betrages der Bemessungsgrundlage 

16 

Stand 1996 

64.000 
64.000 
64.000 
64.000 
64.000 

35% 

51 .000· 

Änderung 1999 

38.000 
51 .000 
58.000 
62.000 
94.000 
26.000 
58.000 

Änderung 1999 

65.000 
65.000 
75.000 

150.000 

25% 

51.000· 
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Kapitell 

Die Betr~ige der Höchststipendien sowie der 

Einkommensgrenzen und Absetzbeträge wurden 

zuletzt mit der Novelle 1999 (Wirksamkeit: März 

1999 bzw . .J~inner 2000) angehoben (siehe Ta

bellen 1 bis 3). 

1.1.2 Fahrtkostenzuschuß 

Der Fahrtkostenzuschuß soll Studien beihilfen

bezieherinnen jene Leistungen nach dem Fami

lienlastenausgleichsgesetz (Schülerfrei fahrt, 

Schulfahrtbeihilfe) teilweise ausgleichen, die im 

Rahmen der Sparpakete 1995 und 1996 wegge

fallen waren. 

Der Fahrtkostcnzuschufl wird seit 1997 nach 

Ridlllinien des Bundesministeriums für Wissen

schaft und Verkehr im nachhinein von (kr Stu

dienbeihilfenbehiirde ausbezahlt und richtet sich 

unter Berücksichtigung eines Selbstbehaltes nach 

den tatsächlich notwendigen Fahrtkosten. Ein 

Rechtsanspruch besteht nicht. 1997 wurden unter 

diesem Titel insgesamt 30,4 Mio. öS ausbezahlt, 

1998 waren es 56,3 Mio. ÖS. 

1.1.3 Versicherungskostenbeitrag 

Der Versicherungskostenbeitrag gebührt jenen 

Studienbeihilfenbezieherlnnen, für die eine 

Selbstversicherung in der Krankenversicherung 

besteht, sobald die Angehörigeneigenscha ft (Mit

versicherung bei den Eltern) weggefallen ist. Bei 

dieser begünstigten Selbstversicherung wird die 

Häl fte der Versicherungspr;~mie auf Grund eines 

Vertrages mit dem Hauptverband der Sozial

versicherungstr~iger für alk begünstigten Selbst

versichenl'n durch das Bundesministerium für 

Wissenschaft und Verkehr getragen. Studien

beihilfenbezieherinnen erhalten auf dem Weg 

des Versicherungskostenbeitrages auch die an

dere Hälfte finanziert. Die Höhe beträgt 250,

CiS monatlich (bei zwölfmaliger Auszahlung). Der 

Versicherungskostenbeit rag wird seit dem SOll1-

mersell1ester 1999 regelmäßig nach Ende eines 

Semesters durch die Studienbeihilfenbehörde 

von Amts wegeIl ausbezahlt. 

Förderungen nach dem Studienförderungsgesetz 

1.1.4 Studienabschlußstipendium 

Das StudienabschluBstipendiull1 soll.ienen Stu

dierenden, die ihr Studium neben einer vollen 

Erwcrbst;itigkeit fast zum Abschluß geführt 

haben, die Möglichkeit eröffnen, die Studien

abschluilphase, insbesondere die Arbeit an der 

Diplomarbeit, ohne berut1iche Belastungen zu 

absolvieren. 

Es wird einmalig für maximal ein Jahr ge

währt und ist mit iiS 15.000,- monatlich so hoch 

dotiert, daß es ein Äquivalent zum bisherigen 

durchschnittlichen beruflichen Einkommcn bie

tel. 

Voraussetzung ist eine VolllwschMtigung 

in den vorangegangenen vier Kall'nde~iahren, 

die bereits erfolgte Übernahme der Diplomar

beit, die Aufgabe der Berufstätigkeit und ein 

Alter unter 38 Jahren. 

Wird das gefiirdeI1e Studium nicht inner

halb von eineinhalb .lahren ab Zuerkennung des 

Studienabschlußstipendiums abgeschlossen, ist 

die gesamte Förderung zurückzuzahlen. 

Diese Förderungsmaflnahme ist bis Ende 

des Studienjahres 2002/2003 beschr;inkl. Über 

die Weiterfühmng soll nach eingehender Eva

luierung entschieden werden. 

1.1.5 Beihilfe für Auslandsstudien 

Voraussetzung für den Anspruch ist die Absol

vierung einer Diplomprüfung oder eines Rigo

rosums (sofern derartige Prüfungen nicht vorge

sehen sind, ist die Absolvierung von vier Seme

stern erforderlich), außerdem muß das Studium 

an der ausländischen Universit;it (Hochschule) 

dem österreichischen Studium gkichwenig sein 

und eine Mimlestdauer von drei Monaten ha

ben. Die fCörderung ist für maximal zwanZig 

Monate möglich. 

Ein Studium, das zur Gänze im Ausland 

betrieben wird, kann nicht gefördert werden. Die 

Beihilfe für das Auslandsstudium betrügt monat

lich maximal öS 8.000,-. Die genaue Festlegung 

der monatlichen Beihilfe erfolgt durch eine Ver

ordnung des Bundesministers für Wissenschaft 

und Verkehr, die sich dabei an den Lebens

haltungs- und Studienkosten im.ieweiligen Stu-
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dien land orientiert. Eine neue Verordnung gilt 

ab dem Wintersemester 1999/2000. Die Zuer

kennung der Beihilfen erfolgt durch Bescheid 

der Studienbeihilfenbehiirde. 

Als Fördenll1g der internationalen Mobili

tät ist auch jene Bestimmung des Studienförde

rungsgesetzes anzusehen, derzufolge w~ihrend 

eines Auslandsstudiums die Studienbeihilfe vier 

Semester lang (neben der Beihilfe für Auslands

studien) weiterbezogen werden kann. 

Sowohl die Zahl der Bewilligungen als auch 

die hiefür aufgewendeten Mittel sind seit 1995 

weiter gestiegen (siehe Tabelle 4). 

Tabelle 4 

Aufwendungen für Beihilfen für Auslands

studien, Beträge in ÖS, 1995 bis 1998 

Jahr Gesamtbetrag Bewilligungen 

1995 18,582.000 631 

1996 22,165.500 643 

1997 22.092.000 773 

1998 24,334.000 920 

1.1.6 Reisekostenzuschuß 

Dieser dient ab dem Wintersemester 1999/2000 

der Unterstützung der notwendigen Reisekosten 

bei geförderlen Auslandsstudienaufenthalten. 

Die Vergabe erfolgt nach Richtlinien des 

Bundesministers für Wissenschaft und Verkehr 

durch die Studienbeihilfenbehörde. 

1.1.7 Sprachstipendien 

Sprachstipendien dienen ab dem Winterseme

ster 1999/2000 der Finanzierung von Sprach

kursen als Vorbereitung für geförderte Auslands

studiena u fenthalte. 

Die Auszahlung erfolgt durch die Studien

beihilfenbehörde auf Grund von Richtlinien des 

Bundesministers für Wissenschaft und Verkehr 

nach Absolvierung des Auslandssturlienaufent

haltes. 
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1.1.8 Leistungsstipendien 

Leistungsstipendien dürfen nur Studierenden 

zuerkannt werden, die hervorragende Studien

leistungen erbracht haben und die übrigen Vor

aussetzungen für die Gewährung einer Studien

beihilfe (Studienerfolg, noch kein Studium ab

solvierl, etc.) erfüllen. 

Hier besteht kein Erfordernis der sozialen 

Bedürftigkeit (Einkommen und Vermögen der 

Eltern werden also nicht berücksichtigt). 

Die Höhe des Leistungsstipendiums beträgt 

zwischen öS 10.000,- und öS 20.000,- pro Stu

dienjahr. 

Die Mittel für Leistungsstipendien betru

gen seit 1997 jährlich 1,5% der im Bereich des 

Bundesministeriums für Wissenschaft und Ver

kehr im vorangegangenen Kalendeljahr aufge

wendeten Mittel für Studienförderung. Der Ge

samtbetrag wird durch Verordnung des Bunde:s

ministers für Wissenschaft und Verkehr auf die 

einzelnen Einrichtungen je nach Absolvent

Innenzahl verteilt. 

Bis 1996 betrug der Prozentsatz 2°/0. In der 

Novelle 1996 im Rahmen des Strukruranpas

sungsgesetzes wurde dieser Prozentsatz auf 1.5% 

gesenkt. Erstmals wirkte sich dies bei den für 

1997 den Universitäten und Universitäten der 

Künste zugewiesenen Mitteln aus. Trotz dieser 

Reduktion der Mittel war auf Grund der gestie

genen Gesamtaufwendungen auch der reduzierle 

Anteil 1998 so hoch, daß er das Niveau von 

1995 wieder erreichte (siehe Tabelle 5). 

Auf Leistungsstipendien besteht kein 

Rechtsanspruch. Studierende können sich auf 

Grund einer Ausschreibung im jeweiligen Be

reich darum bewerben. Die Zuerkennung erfolgt 

durch das zuständige Kollegialorgan oder den 

Studiendekan/die Studiendekanin (bei Univer

sitäten nach UOG 1993) bzw. durch den Leiter/ 

die Leiterin der jeweil igen Anstalt. 

An Fachhochschul-Studiengängen sind 

erstmals ab dem Studienjahr 1999/2000 Lei

stungsstipendien vorgesehen. Bisher wurden als 

Ersatz seit 1997 Anerkennungsst ipendien aus 

Mitteln der Studien unterstützung vergeben. 

Durch die Novelle 1999 werden ab dem 

Studienjahr 1999/2000 Leistungsstipendien zu 
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einer Studienabschlußförderung umgestaltet, die 

viillig autonom von den Universitäten bzw. son

stigen postsekund;iren Bildungseinrichtungen 

vergeben wird. Überdies wird der finanzielle 

Rahmen auf 1% der Gesamtaufwendungen für 

Studienförderullg gesenkt. 

1.1.9 Förderungsstipendien 

Fiirderungsstipendien dürfen nur Studierenden 

an Universitäten, Universitäten der Künste und 

Theologischen Lehranstalten zuerkannt werden. 

Sie dienen zur Anfertigung wissenschaftlicher 

oder künstlerischer Arbeiten bei überdurch

schnittlichem Studienerrolg und werden nach 

Vorlage eines Gutachtens eines Univl'rsit;its

lehrers oder Ifochschulprofessors über die Ar

beit vergeben, wenn die übrigen Voraussetzun

gen für die Gew~ihnll1g einer Studienbeihilfe 

(Studienerfolg, noch kein Studium absolviert, 

etc) erfüll! sind. 

Die soziale Bedürftigkeit spielt hier keine 

Rolle. 

Die Höhe der einzelnen Förderungsstipen

dien beträgt zwischen öS 10.000,- ulld öS 

50.000,- für ein Studienjahr. 

Die Mittel für Förderungsstipendien betra

gelIjährlich 10/0 der im Bereich des Bundesmi

nisteriums für Wissenschaft und Verkehr im 

vorangegangenen Kalende~iahr aufgewendeten 

Mittel für Studienförderung. Sie werden nach 

der Zahl der Absolvenrlnnen durch Verordnung 

Tabelle 5 

Aufwendungen für Leistungsstipendien 

und Förderungsstipendien im Bereich 

der Universitäten und Universitäten der Künste, 

Beträge in Mio. ÖS, 1995 bis 1998 

Jahr Leistungs- Förderu ngs-

stipendien stipendien 

1995 21,7 8,6 

1996 24,0 8,8 

1997 21,2 9,9 

1998 22,2 11,4 

Förderungen nach dem Studienförderungsgesetz 

des Bundesministers für Wissenschaft und Ver

kehr auf die einzelnen Einrichtungen verteilt. 

Auf Förderungsstipendien besteht kein 

Rechtsanspruch. Die St udierenden kün nen sich 

auf Grund einer Ausschreibung danlrl1 bewer

ben, indem sie eine Beschreibung und einen 

Finanzierungsplan der durchzuführenden Arbeit 

vorlegen. Die Zuerkennung erfolgt durch das 

zuständige Kollegialorgan, bei Universitäten 

nach UOG 1993 durch den Studiendekan/die 

Studiendekanin (siehe Tabelle 5). 

1.1.10 Studienunterstützungen 

Studienunterstützungen dienen dem Ausgleich 

sozialer Hünell, dem Ausgleich besonders 

schwieriger Studienhedingungen und der För

derung besonderer Studienleistungen. Das Stu

dienförderungsgesetz nennt ab dem Studienjahr 

1999/2000 auch noch ausdrücklich die Unter

stützung VOll Wohnkosten, die Förderung von 

Studien an grenznahen nichtösterreichischen 

Universitäten und von Auslandsaufenthaltl'n 

sowie die Fiinlerung wissenschaftlicher oder 

künstlerischer Arbeiten. 

Die Studienunterstützung ist ein unbürokra

tisch zu handhabendes Instrumentarium, mit dem 

u.a. Unbilligkeiten korrigiert werden können, die 

sich allenfalls bei der Gesl'tzesanwendung er
geben. 

Die Höhe der Studienunterstützungen bc

wegt sich zwischen iiS 2.000,- und dem Betrag 

der höchstmögl ichen Studienbeihil fe. 

Auf die Gewährung einer Studienunter

stützung besteht kein Rechtsanspruch. Die Stu

dierenden können entsprechend begründete An

suchen jederzeit beim zuständigen Bundesmini

sterium einbringen. Die Zuerkennung erfolgt im 

Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung. Bei 

Studienul11erstützungen im Bundl'sministerillm 

für Wissenschati und Verkehr wirken bei der 

Prüfung der Ansuchen auch VertreterInnen der 

Österreichischen Hochschülerschaft mit. 

Der Anteil der Stlldienunrerstützungen ist 

im Berichtszeitraum kontinuierlich gesunken. 

Dies ist vor allem darin begründet, daß soziale 

H~irtefälle, welche durch die strikte Anwendung 

des Studienfördemngsgesetzes verursacht wur-
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Tabelle 6 

Studienunterstützungen in sozialen Härte

fällen, 1995 bis 1998 

Jahr Ansuchen Zuerkennung Ausgaben 

in Mio. ÖS 

1995 320 108 2,4 

1996 215 52 1,5 

1997 221 62 0,9 

1998 206 44 1,1 

den. im Zuge von Novellierungsmaßnahmen 

weitestgehend beseitigt wurden. sod<lß die Aus

gleichszahlung durch Studienunterstützungen 

nur in geringerem Umfang notwendig wurden 

(siehe Tabelle 5). 

1.1.11 Die Entwicklung der Studienförderung 

im Berichtszeitraum 

Das Studien förderungsgesetz 1992. das eine 

Integration von direkter und indirekter Studien

förderung(Familienbeihilfe) verwirklicht hat. 

wurde bis einschließlich 1995 insgesamt sechs

mal novelliert, danach noch weitere sie])enma!. 

Davon sind die Novellen 1997 und 1999 um

fassender gewesen. 

Novellierungen des Studienförderungsgesetzes 

ab 1996: 

5. Novelle, BGB!. Nr. 377/19%, Inkraf'ttreten: 

1. September 1995: 

• Übergangsbestimmung lür die Herabsetzung 

der Altersgrenze: Für die Studienjahre 1995/97 

und 1997/98 wurde die Altersgrenze mit 35 

Lebensjahren f'estgelegt, sodaß die Altersgrenze 

von 30 Leben~iahren erst ab 1998/99 geIten 

sollte. 

7. Novelle, BGB!. I Nr. 98/1997, Inkrafttreten: 

1. August 1997: 

• Berufstätigkeit: Die Vcreinbarkeit von Bcrufs

t~itigkeit und Studium wührend des Studienjah

res wurde eingeschriinkt (Ruhen des Anspru

ches auf Studienbeihilfe bei Überschreitung der 
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monatlichen Geringfügigkeitsgrenze). die Mög

lichkeit zur Berufstätigkeit in den Ferien wurde 

ausgeweitet (für den laufenden Bezug praktisch 

unbegrenzt). Damit wurde auch eine Anpassung 

an die einschliigige Regelung im Familienlasten

ausg\eichsgesetz erzielt. 

• Anpassung an das Universitäts-Studienge

setz: Die gegenüber der bisherigen Inskription 

geänderten Zulassungsvorschriften wurden im 

Studienförderungsgesetz berücksichtigt, die Stu

dienerfolgsvorschrirten auf Grund der neuen 

Studienpläne nach dem Universitäts-Studien

gesetz wurden für alle Studienrichtungen direkt 

im Studienförderungsgesetz festgelegt. 

• Verbesserung des Rechtsschutzes: Das Bun

desministerium für Wissenschaft und Verkehr 

ist nicht mehr erste und letzte Instanz, sondern 

generell nur mehr als Rechtsmittelinstanz zu

ständig, sodaß gegen jede Erstentscheidung in 

St udienförderungsangekgenheiten ein ordent

liehes Rechtsmittel besteht. 

8. Novelle, BGB!. I Nr. 30/1998, Inkrafttreten: 

I. Jänner 1998: 

• Berücksichtigung der Ausbildung VOll Frau

en im Bundeslleer analog zu Präsenz- oder Zi

vildienst. 

g. Novelle, BGB!. I Nr. 39/1998, Inkralheten: 

I. März 1998: 

• Anpassung an die geänderten Zulassungs

hestimmungen des Universitäts-Studiengesetzes. 

10. Novelle, BGBI. I Nr. 71/1998, Inkrarttrl'ten: 

I. September 1998: 

• Altersgrenze: Für berufstätige Studierende 

wurde eine Erhöhung der Altersgrenze von 30 

Lebensjahren auf maximal 35 Lebensjahre bei 

Studienbeginn als Folge länger dauernder Be

rufstätigkeit oder Kindernziehungszeitl'n ein

geführt (ab St udienjahr 1 998/99). 

11. Novelle, BGBI. I Nr. 77/1998, Inkrafitreten: 

1. Jänner 1999: 

• Die (vorübergehende) Anpassung an die neu

en Familienbeihilfen sollte verhindern, daß die 

Erhöhung der Familienheihilfen zur Verringe

rung der ausbezahlten Studienbeihilfe führt. 

12. Novelle, BG BI. I Nr. 23/1999, Inkrafttreten: 

I. März bzw. I. September 1999: 
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• Anpassung an die Familiensteuerreform: un

ter Berücksichtigung der Neuregelung von Fa

milienbcihilfe und Kinderabsetzbetrag werden 

die unterschiedlichen Kategorien von Höchst

studienbeihilfen unter Anrechnung von Famili

enbeihilfen und Kinderabsetzbeträgen neu ge

regelt. Davon profitieren ~iltere Studierende über

proportional. 

• Verstärkte Berücksichtigung von körperlichen 

Behinderungen bei der Verlängerung der An

spruchsdauer und der Höhe der Studienbeihilfe 

durch Verordnungsermächtigung des Bundes

ministers für Wissenschaft und Verkehr. 

• Anpassung des Studien nach weises für Stu

dierende an Universitäten der Künste an die 

Neurege\ung der künstlerischen Studienrich

tungen. 

• Beschleunigung des Rechtsmittelverfahrens 

durch erweiterte Möglichkeit der Vorstellungs

vorel11scheidu ng. 

• Schaffung einer Reihe neuer Förderungs

instrumente, die den Sonderbedarf verschiedener 

Kategorien von Studierenden spezifisch berück

sichtigen (Versicherungskostenbeitrag, Studien

absch I uflst i pendi um, Reisekostenzusch uß, 

Sprachstipendi um). 

• Erweiterung der Förderung von Auslands

studien auf nunmehr zwanzig Monate. 

• Neuregelung der Leistungs- und Förderungs

stipendien: Stiirkung der Autonomie der Uni

versiUiten, keine Mitwirkung der Studien bei

hil fenlll'hörde. 

1.1.12 Sonderaspekte des Studienförderungs

gesetzes 

Das Studienförderungsgesetz nimmt auch Rück

sicht auf Studierende mit atypischen Voraus

setzungen, n~imlich Studierende mit Sorgepf1ich

ten für Kinder und Studierende, die ihr Studium 

erst nach einer länger dauernden Berufstiitig

keit aufnehmen. 

Studierende mit Kind 

Da die Durchführung eines Studiums neben der 

Sorgeptlicht für ein Kind einerseits die Studien

intensitiit üblicherweise beeintriichtigt, anderer

seits erhöhte Kosten der Lebensführung verur-

Förderungen nach dem Studienförderungsgesetz 

sacht, nimmt das Studienförderungsgesetz un

ter ver'>chiedenen Aspekten auf diesen Sachver

halt Rücksicht. 

• Höhe der Studienbcihi/fl': 
Studierende mit Kind haben untl'f Berücksich

tigung eines Zuschlages Anspruch auf eine er

höhte Studien beihilfe von höchstens monatlich 

öS 8.680,- (gegenüber ÖS 8.080,- für auswiirti

ge Studierende und öS 5.580,- für Studierende, 

die bei den Eltern am Studienort wohnen). 

Bei der Bl'fechnung der Studienbeihilfe im 

Einzdfall werden grundsätzlich - wie in allen 

Fällen - zumutbare Unterhaltskistungen durch 

Eltern, Ehegatten oder Eigenkistungen auf die 

Höhe der Studienbeihilfe angerechnet. Elterli

che Unterhaltsleistungen werden nicht berück

sichtigt, wenn Studierende mit Kind einen mehr 

als vier Jahre dauernden Selbsterhalt nachwei

sen können. Für das Kind der/der Studierenden 

steht ein eigener Absetzbetrag zur Verfügung, 

der sich nach dem Alter des Kindes richtet (min

destens CiS 38.000,-). 

• Verlängerung der Fördcrllnqsdaucr: 
Die grundsätzliche Förderungsdauer umfallt die 

gesetzlich vorgesehene Studienzeit je Studien

abschnitt zuzüglich eines weiteren Semesters. 

Für Studierende mit Kind verlängert sich diese 

Anspruchsdauer während des Studiums um ins

gesamt höchstens zwei Semester je Kind, ohne 

daß es eines weiteren Nachweises über die Ver

ursachung einer Studit'nverzögerung durch die 

Kindererziehung bedarL Voraussetzung hicfür 

ist die gesetzliche Verpflichtung zur Pflege und 

Erziehung eines Kindes und die tatsächliche 

Wahrnehmung dieser Verpflichtung. Aus dem 

Grunde einer Schwangerschaft ist ebenfalls die 

Anspruchsdauer um ein Semester zu verlängern. 

• Altersgrellze: 
Für die ab dem Studienjahr 1998/99 geltende 

Altersgrenze von 30 Lebensjahren bei Beginn 

des jeweilig zu fördernden Studiums wurde im 

Jahre 1998 durch die 10. Novelle des Studien

förderungsgesetzes eine Ausnahme gescha ffen. 

Diese sieht vor, daß die Erziehung eines Kindes 

bis zum vollendeten zweiten Lebensjahr im hal

ben Ausmaß für die Anhebung der Altersgren

ze über das vollendete 30. Lebensjahr hinaus 

berücksichtigt wird. Voraussetzung hil'für ist 
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jedoch. daß eine mindestens vie~Fihrige Berufs

tiitigkeit vorangegangen ist. 

Berufstätige Studierende 

Grundsätzlich geht das Studienförderungsgesetz 

davon aus. daß die Studienbeihilfe u.a. deshalb 

gewährt wird. um Studierenden die zügige 

Absolvicrung eines Studiums ohne Zwang zur 

Berufstätigkeit zu ermöglichen. Folgerichtig 

schließt das Studienförderungsgesetz den Be

zug einer Studiellbcihilfe und die gleichzeitige 

Berufstätigkeit in einem mehr als geringfügi

gen Ausmaß allS. In diesem Fall würde eine 

bescheidmiiflig zuerkannte Studienbeihilfein je

nen Monaten nicht ausbezahlt werden, in denen 

eine mehr als geringfügige BerufsUitigkeit aus

geübt wird. 

Das Studienförderungsgesetz berücksich

tigt jedoch Berufs@igkeit insofern, als die Auf

gabe einer ßerufst:itigkeit zum Zweck des Stu

diums (bzw. die Einschränkung auf eine höch

stens geringfügige Beschäftigung) insoferne pri

vilegiert wird, als frühere Einkünfte die Studien

beihilfe nicht vermindern. 

Folgende Einzelaspekte zur Berufstätigkeit 

sieht das Studien rörderungsgesetz vor: 

• Aufqabe der BCrL(tstätiqkcit: 
Bei Aufgabe der Berufstätigkeit aus Studien

gründen wird - abweichend von der üblichen 

Vorgangsweise - bei der Beurteilung der sozia

len Bedürftigkeit von dem bisher erzielten Ein

kommen des Studienbeihilfenwerbers zur Gän

ze abgesehen. Aus den erzielten Einkünften 

werden keine zumlltbaren Eigenleistungen auf 

die Höhe der Studienbeihilfe angerechnet. 

• Selbstcrl/{/lt: 
Studierende, die sich während einer mindestens 

vier Jahre dauernden Berufstätigkeitselbst er

halten haben. können eine erhöhte Studien

beihilfe (öS 96.960,- jährlich) beziehen, auf die 

das Einkommen der Eltern keine Auswirkungen 

hat. Bei dieser Gruppe von Studierenden wird 

niimlich davon ausgegangen, daß die elterlichen 

Unterhaltsleistungen faktisch nicht mehr erfol

gen und tatsächlich in der Regel auch kein An

spruch auf Unterhalt mehr besteht. Die höchst

mögliche Studienbeihilfe eines Selbsterhalters/ 

einer Selbsterhalterin kann daher lediglich durch 
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die zumutbare Unterhaltsleistung eines Ehegat

ten oder durch Eigenleistung aus eigener Be

rufstätigkeit (ks Studienbeihilfenbeziehers ver

ringert werden. 

• Frrialtiiligkcit: 
Das Studienförderungsgesetz verfolgt die Ten

denz, Berufstätigkeiten während des Studien

jahres als für den Studienfongang schädlich zu 

sanktionieren (Ruhen des Anspruches auf Stu

dienbeihilfe). Im Gegenzug werden Berufstätig

keiten, die in den Ferien (Weihnachtsferien, 

Semesterferien, Osterferien. Hauptferien) erfol

gen, für den laufenden Bezug der Studienbeihilfe 

in keiner Weise berücksichtigt (Verbesserung 

durch die 7. Novelle im Jahr 1997): bei der Be

rücksichtigung des studentischen Einkommens 

in Folgejahren besteht ein Freibetrag von 

öS 50.000,- für Ferialeinkünfte. 

• AltersgrcllZf: 
Ab dem Studienjahr 1998/99 gilt als Altersgren

ze zum Zeitpunkt der Aufnahme des zu för

dernden Studiums das vollendete 30. Lebens

jahr. Für Studierende, die sich mindestens vier 

Jahre zur Gänze aus eigenen Einkünften selbst 

erhalten haben, erhöht sich die Altersgrenze für 

jedes volle Jahr des Selbsterhaltes, das über diese 

vier Jahre hinausgeht, um ein weiteres Jahr. 

Auch unter Berücksichtigung einer länge

ren Berufstätigkeit muß das zu fördernde Stu

diumjedenfalls vor Vollendung des 35. Lebens

jahres begonnen werden . 

• Srudicl1abschlu/3stipendium: 
Dieses in der Novelle 1999 neugeschaffene För

derungsinstrument spricht Studierende an, die 

ihr bisheriges Studium neben einer vollen Berufs

tütigkeit betrieben haben und nun die Abschluß

phase mit der Fertigstellung der Diplomarbeit 

unbelastet von beruflichen Verpflichtungen ab

solvieren wollen (Näheres siehe oben 1.1.4). 

1.2 Sozialaufwendungen des Bundesmini

steriums für Wissenschaft und Verkehr -

Quantitative Entwicklung seit 1995 

Das Budget des Bundesministeriums für Wis

senschaft und Verkehr beinhaltet neben den 

Ausgaben für die Studienförderung (Studien

beihilfen, Förderungs- und Leistungsst ipendien, 
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Ka pitell 

Fahrtkostenzuschüsse, Beihilfen für Auslands
studien, Studienunterstützungen) auch weitere 
Mittel für Sozialrnaßnahmen wie die Förde
rungen für Studentenheime, Subventionen für 
Mensen, Zuschüsse für Sozialaktivitäten der 
Österreichischen Hochschülerschaft und Aus
landsstipendien (siehe Tabelle 7) . 

Die Sozial ausgaben für Studierende im Be
reich des Bundesministeriums für Wissenschaft 
und Verkehr sind seit 1995 um mehr als 40% 

gestiegen. Den weit überwiegenden Anteil un
ter diesen Mitteln stellen die Aufwendungen fü r 
Studienförderung. 

Der Tabelle 8 (siehe nächste Seite) ist die 
Entwicklung der unterschiedlichen Sozialauf
wendungen für Studierende zu entnehmen. 

Tabelle 7 

Sozialaufwendungen des BMWV für Studieren
de und Anteil der Aufwendungen 
für Studienförderung'. 1995-1999 

Sozialaufw. Anteil der 

des BMWV in Aufwend. f. 

Mio. öS Stud. förd. 

Rechnungsabschluß 1995 1.520,002 74,8% 

Rechnungsabschluß 1996 1.832,564 77,8% 

Rechnungsabschluß 1997 1.918,074 77,8% 

Rechnungsabschluß 1998 1.942,597 78,8% 

Bundesvoranschlag 1999 2.136,680 78,5% 

1 Budget-Ansätze 1/14107/7680 + 14108/7682 + 6210 

1.2.1 Aufwendungen nach dem 
Studienförderungsgesetz 1992 

Die Ausgaben für Studienförderung im Bereich 
des Bundesministeriums für Wissenschaft und 
Verkehr, die im Jahre des Inkrafttretens des 
Studienförderungsgesetzes 1992 719,3 Mio. ÖS 
betrugen, sind bis Ende der neunziger Jahre 
deutlich angestiegen. Im Bundesvoranschlag 
) 999 sind bereits ) ,677 Milliarden öS für Stu
dienförderungsmaßnahmen vorgesehen. Trotz 
der Sparmaßnahmen in den Strukturanpassungs
gesetzen konnte das Budget für Studienförde
rung sogar noch ausgeweitet werden (siehe Ta
belle 9). 

Förderungen nach dem Studienförderungsgesetz 

Tabelle 9 
Aufwendungen für Studienförderung nach dem 
Studienförderungsgesetz\ 1995 bis 1999 in 
Mio. ÖS 

Jahr Aufwend ungen 

in Mio. öS 

Rechnungsabschluß 1995 

Rechnungsabschluß 1996 

Rechnungsabschluß 1997 

Rechnungsabschluß 1998 

Bundesvoranschlag 1999 

1 Budget-Ansätze 1/14107/7680 + 14108/7682 

+ 14108/6210. 

1.2.2 Studienbeihilfen und 
Studienbeihilfenbezieherlnnen 

1.224,1 

1.453,3 

1.491,5 

1.531,1 

1.677,4 

Der Zuständigkeitsbereich des Bundesministe
riums für Wissenschaft und Verkehr umfaßt bei 
der Gewährung von Studienbeihilfen außer den 
Universitäten und Universitäten der Künste auch 
Theologische Lehranstalten und seit dem Studi
enjahr 1994/95 die Fachhochschul-Studiengän
ge. Der Anteil der Theologischen Lehranstalten 
ist seit Jahren nur marginal (im Wintersemester 
1996/97 wurden 60 Studienbeihilfen für Studie
rende Theologischer Hochschulen vergeben, im 
gesamten Bereich des Bundesministeriums für 
Wissenschaft und Verkehr insgesamt 25.599). 

Im Gegensatz dazu ist der Fachhochschulbereich 
stark expansiv. In den vier Jahren seit der Ein
führung dieser Ausbildungsmöglichkeit kam es 
zu einer Vervielfachung der Beihilfenzahl, so daß 
derzeit bereits über doppelt so viele Beihi lfen
bezieherInnen an Fachhochschul-Studiengängen 
wie an Universitäten der Künste studieren. 

Erstmals wird in einem Sozialbericht die 
Beihilfenstatistik auch um Studierende an Fach
hochschul-Studiengängen erweitert, während die 
Theologischen Lehranstalten weiterh in ausge
klammert bleiben. 
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N Tabelle 8 

I~ ./>0 

Sozialaufwendungen für Studierende in Mio. ÖS', 1992 bis 1999 
:::l 

d? 
a. 
n> 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 I§ 
\C 

Studienförderung 14107/7680 696,000 946,000 99,001 1.100,000 1.377,000 1.400,000 1.434,282 1.567,449 
:; 
0 ' 

Studienbeihilfen und -unterstützung 14218/7680/3 2,500 2,500 1,950 3,649 3,737 3,649 0,435 3,649 ~ 
~ 

Stipendien für Graduierte 14108/7681 5,600 5,600 7,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ~ ;:;. 
Studienunterstützung 14108/7682 28,000 30,000 39,000 37,440 49,000 55,000 40,522 56,000 ::r 

Fahrtkostenzuschüsse 14108/6210 30,398 56,290 54,000 

Stipendien f. Bewerber a. d. Ausland u. f. Konventflücht. 14108/7685 44,500 44,500 47,500 37,440 18,000 18,000 17,700 15,000 

Stipendien f. Absolventlnnenen österr. Auslandsschulen 14108/7687 3,000 3,000 3,500 3,360 2,762 2,762 2,399 2,000 

Studentenheime 14106/7700 85,707 122,707 152,706 205,339 240,459 262,459 262,378 288,460 

Studentenmensen 14106/7700+7420 14,500 14,500 14,501 21,124 21,124 21,124 5,140 21,600 

Österr. Hochschülerschaft 14106/7342 2,400 5,100 7,100 9,600 9,600 9,600 8,900 9,600 

Sozialversicherung für Studierende 14108/7310 45,000 68,000 45,000 43,200 52,000 56,000 56,269 59,000 

Stipendien und Studienunterstützung 14308-14318/7680 6,600 7,475 8,475 8,738 8,700 8,800 7,117 9,550 

Stipendien für Graduierte 14308/7683 1,490 1,600 2,000 2,112 2,050 2,150 1,384 2,150 

Joint Study Programme 14108-14208/7689 6,600 24,000 44,000 40,320 40,520 40,520 42,097 41,270 

Austauschaktionen mit dem Ausland 14208-14308/7680 5,000 5,000 6,000 7,680 7,612 7,612 7,684 6,952 

Insgesamt 946,897 1.279,982 1.368,733 1.520,002 1.832,564 1.918,074 1.942,597 2.136,680 

Sozialaufwendungen pro ord. Hörerln in öS2 4.602,- 6.077,- 6.362,- 6.907,- 8.177,- 8.528,- 8.445,-

1 Jeweils Bundesvoranschlag ( 1998 BRA, 1999 vorläufiger BVA). 
2 Ab 1994 inkl. Fachhochschulen. 
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Kapitel 1 

Entwicklung der Studienbeihilfen 

seit dem Studienjahr 1994/95 

Das Inkrafttreten des Studienförderungsgesetzes 

1992 hat zu einem sprunghaften Anstieg der 

Arltr;ige geführt. Seit 1993/94 liegen die An

tragszahlen konstant über 30.000 j~hrlich - bei 

einem weiterhin anhaltenden Zuwachs. Von 

1994/95 bis 1997/98 stiegen die Anträge im 

Bereich des Bundesministeriums für Wissen

schaft und Verkehr um 8%. Für das Studienjahr 

1998/99 liegen nur die Zahlen für das Winterse

mester vor, die aber keine Trendumkehr erkennen 

lassen (siehe Tabelle 10). 

Das Verhältnis der Bewilligungen zu den 

Abweisungen von Beihilfenanträgen hat sich seit 

Inkrafttreten des Studienförderungsgesetzes 

1992 kontinuierlich zugunsten der Bewilligun

gen verbessert. Bei den absoluten Zahlen der 

Abweisungen ist zwar - in Abhängigkeit von 

einer Erhöhung 1994 und 1995 - ein leichtes 

Schwanken zu verzeichnen, die Relationen ha

ben sich wegen der steigenden Antragszahlen 

seit 1992 jedoch konstant zugunsten der Bewilli

gungen verschoben. Leichte Abweichungen von 

dieser Tendenz im Bereich der Universitäten der 

Künste werden durch die kontinuierliche Steige

rung der Bewilligungsquote in den wesentlich 

griifkren Sektoren der Universitäten und auch 

der Fachhochschul-Studiengänge mehr als aus

geglichen (siehe Tabelle 11). 

1m Studienjahr 1996/97 lag die Quote der 

Bewilligungen unter allen Anträgen mit 85% 

auf dem hiichsten Niveau seit den achtziger Jah-

Tabelle 10 

Förderungen nach dem Studienförderungsgesetz 

ren (siehe Tabelle 12). Bemerkenswert ist auch, 

daß die nach den anf~nglichen Schwierigkeiten 

und Unsicherheiten höhere Abweisungsquote an 

Fachhochschul-Studiengängen sich mittlerweile 

bei durchschnittlichen Werten stabilisiert hat. 

Untersucht man die Gründe für die Abwei

sungen von Studienbcihilfenanträgen, so ergibt 

sich, daß seit dem Inkrafttreten des Studien

förderungsgesetzes 1992 zunächst die fehlende 

soziale Bedürftigkeit als Grund für die Nicht

bewilligung einer Studienbeihilfe anteilsmäßig 

zurückging. Erst ab dem Studienjahr 1997/98 

ist wieder ein Ansteigen der mangelnden sozia

len Bedürftigkeit als Abweisungsgrund zu ver

zeichnen. Mit der Erhöhung der Studienbeihilfe 

ab Sommersemester 1999 ist mit einem Rück

gang dieses Abweisungsgrundes zu rechnen. 

Bei anderen Abweisungsgründen ist festzu

stellen, daß der mangelnde Studienerfolg (feh

lender Nachweis von Prüfungen, nicht zeitge

rechter Abschluß eines Studienabschnittes) im 

Untersuchungszeitraum mit einer Abweisungs

rate von 5°/0 bis knapp 80fa annähernd stabil ist. 

Im Unterschied dazu sind die anderen Gründe 

(abgeschlossenes Studium, mehrmaliger Studien

wechsel, Berufstätigkeit) stärkeren Schwankun

gen unterworfen und haben sich im Untcrsu

chungszeitraurn zwischen 20 und 30°/0 bewegt, 

wobei dieser Anstieg mit dem lnkrafttreten des 

Studienfürdcrungsgesetzes 1992 gleichzusetzen 

ist und im Laufe der neunziger Jahre etwas zu

rückgegangen ist (siehe Tabelle 13). 

Entwicklung der Zahl der Anträge auf Studienbeihilfe an Universitäten, Universitäten der Künste 

und Fachhochschul-Studiengängen, Studienjahre 1994/95 (Wintersemester plus darauf folgendes 

Sommersemester) bis WS 1998/99 

Studienjahr Universitäten Univ. d. Künste Fachhochschulen Insgesamt 

1994/95 30.717 903 264 31.884 

1995/96 31.827 894 728 33.449 

t 996/97 3t.681 903 1.407 33.991 

1997/98 3t .311 975 2.008 34.294 

WS 98/99 23.597 848 2.506 26.951 

Quelle: Studienbeihilfenstatistik des BMWV 
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Studienförderung in Österreich Teil A 

Tabelle 11 

Gegenüberstellung: Anträge und Bewilligungen von Studienbeihilfen an Universitäten, 

Universitäten der Künste und Fachhochschul-Studiengängen, 

Studienjahre 1994/95 bis Wintersemester 1998/98 

Semester / Studienjahr Universitäten Univ. d. Künste Fachhochschulen 1 Bewillig. 
tl i i 1 insg. 

Anträge Bewilli- Anträge Bewilli- Anträge Bewilli-

gungen gungen gungen 

WS 1994/95 23.218 19.956 711 589 264 186 20.235 

SS 1995 7,499 6.346 192 149 6 6.501 

Stj. 1994/95 ges. 30.717 26.302 903 738 264 192 26.730 

WS 1995/96 24.063 20.078 726 614 728 568 21.260 

SS 1996 7.764 6.525 168 135 3 6.663 

Stj. 1995/96 ges. 31.827 26.603 894 749 728 571 27.923 

WS 1996/97 23.611 19.947 739 603 1,407 1.118 21.668 

SS 1997 8.070 6.947 164 128 7.075 

Stj. 1996/97 ges. 31.681 26.894 903 731 1,407 1.118 28.743 

WS 1997/98 23.393 19.197 813 659 2.008 1.587 21,443 

SS 1998 7.904 6.578 164 130 6.808 

Stj. 1997/98 ges. 31.297 25875 977 789 2.008 1.587 28.251 

WS 1998/99 23.597 19.184 848 694 2.506 1.987 21.865 

1 An Fachhochschul-Studiengängen ist die Beantragung der Studienbeihilfe nur im Wintersemester möglich. 

Tabelle 12 

Gegenüberstellung: Prozentueller Anteil der Bewilligungen und Abweisungen von Studienbeihilfen 

an Universitäten, Universitäten der Künste und Fachhochschul-Studiengängen vom Studienjahr 

1994/95 bis zum Wintersemester 1998/99 

Studienjahr Universitäten Univ. d. Künste Fachhochschulen 
11 11 

Bewilligungen Abweisungen Bewilligungen Abweisu ngen Bewilligungen Abweisungen 

1994/95 84,7% 15,3% 82,3% 17,7% 72,3% 27,7% 

1995/96 84,9% 15,1% 85,4% 14,6% 80,2% 19,8% 

1996/97 85,7% 14,3% 81,9% 18,1% 80,7% 19,3% 

1997/98 82,7% 17,3% 80,8% 19,2% 80,2% 19,8% 

WS1998/99 81,2% 18,8% 81,7% 18,3% 78,2% 21,8% 
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Kapitell Förderungen nach dem Studienförderungsgesetz 

Tabelle 13 
Gegenüberstellung der Gründe für Abweisungen von Studienbeihilfenanträgen von Studierenden an 

Universitäten. WS 1994/95 bis WS 1998/99 

Semester 

WS 1994/95 

55 1995 

WS 1995/96 
551996 

WS 1996/97 
55 1997 

WS 1997/98 
551998 

WS 1998/99 

Tabelle 14 

soziale 

Bedürftigkeit 

2.263 

544 

2.305 

628 

2.381 

568 

2.843 

728 

3.298 

Abweisungsgrund 

Studien-

erfolg 

241 

81 

210 

50 

178 
31 

214 

79 

219 

andere 

Gründe 

1.092 

432 

1.072 

476 

907 

429 

924 

401 

891 

I 
Insgesamt 

3.596 

1.057 

3.587 

1.154 

3.466 

1.028 

3.981 

1.208 

4.408 

Bewilligte Studienbeihilfen an Universitäten nach Kategorien von Beihilfenbezieherinnen. 

WS 1994/95. WS 1997/98 und WS 1998/99 

Kategorie WS 1994/95 WS 1997/98 WS 1998/99 
I I I I 

abs. in 0/0 abs. in 0/0 abs. in % 

Selbsterhalter, Vollwa ise und ohne Kind 1.671 8,6 1.997 10,4 2.003 10,4 

Selbsterhalter, Vol lwaise verheiratet oder mit Kind 333 1,7 460 2,4 454 2,4 

Auswärtige, unverheiratet und ohne Kind 12.582 64,7 11.889 61,9 11 .736 61,2 

Verheiratet oder mit Kind, mit eigenem Haushalt 

oder auswärt ig 406 2,1 518 2,7 541 2,8 

Univerheiratet und ohne Kind, ohne eigenen 

Haushalt 4.438 22,8 4.333 22,6 4.450 23,2 

Verheiratet oder mit Kind, ohne eigenen 

Haushalt 30 0,2 

Insgesamt 19.460 100,0 19.197 100,0 19.184 100,0 
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Studienförderung in Österreich 

Die Zusammensetzung nach Grundtypen 
der StudienllC'ihilfenbezieherlnnen hat sich im 
Berichtszeitraum nicht gravierend veründet1 (sie
he Tabelle 14). Insgesamt ist ein Ansteigen der 
von den Eltern unabhängig gefönkt1en Studie
renden erkennbar. Nur knapp ein Viet1el der 
Studienbeihilfenbezieher wohnt bei den Eltern 
am Studienort. 

Entwicklung der Zahl der Studienbeihilfen
bezieherinnen 
Vielfach wird die hhl der in einem Winterse

mester bewilligten Studienbeihilfen mit der 1<1hl 
der Beihilll:nhezieherinnen gleichgesetzt. Diese 
Gleichsetzung erfolgt unter der Maßgabe. dall 
die Bewilligung der Studienbeihilfe grunds;itz
lieh für zwei Semester erfolgt, somit die Bezieher 

einer Studienbeihilk im Winterseml'ster auch 
im dar<1uffolgenden Sommersemester Studien
beihil fe erhalten. 

T<1tsächlich ist diese Annahml' deswegen 
nicht völlig zutreffend. d<1 während des Winter
semesters auch jene Personen Studienbeihilfe be
ziehen. die im vor<1ngegangenen Sommer

semester eine Bewilligung erhalten haben. und 
im darauf folgenden Sommersemester kommen 
die neuell Bewilligul1gel1 hinzu. Die Situation 
wird dadurch noch komplizierter. dan wührend 

Tabelle 15 

Teil A 

des BewillIgungszeitraumes Studienbeihilfen bei 

Wegfall der Voraussetzungen eingestellt werden 
oder die Auszahlung aus bestimmten Gründen 
ruht. Insgesamt liegt jedenfalls die Zahl der tat
süchlichen BL'ihilfenbezieherlnnen zu einern be
stimmten Sticht<1g regelm;ißig höher als die Zahl 
der BL'willigungen während eines Semesters. 

Zur Ermittlung der Zahl der StudiL'nbeihil
fenbezieherlnnen wird daher folgendes Berech

nungsschema herangezogen: 
Die Zahl der Bewilligungen des jeweiligen 

Semesters plus Zahl der Bewilligungen des vor
angegangenen Semesters minus Zahl der Einstel
lungen (Ruhen) des vorangegangenen Semesters 
ergibt die Zahl (kr tatsächlichen Studienbei
hilfenbezieherInnen im jeweiligen Semester. 

Eine Steigerung zeigt sich nicht nur in den 
absoluten Zahlen der Studienbeihilfenbezieher
Innen. sondern auch dann. wenn diese Zahlen 
zur Zahl der inl~indischen ordentlichen Studie
renden insgesamt gesetzt wird (Studil'nl"örde
rungsquote). Diese Quote lag 1991/92 noch bei 
9,5% und ist seit 1995 von 13.10/0 auf \3.5% 

gestiegen (siehe Tabelle 15). 

Bei der Interpretation dieser Beihilfenquote 
ist zu berücksichtigen. daß die Zahl der ordent
Iichell Studierenden insgesamt nicht unbedingt 
eine repr;isentative Aussage d<1rüber trifft. wie-

Zahl der Studienbeihilfenbezieherlnnen 1 an Universitäten, Universitäten der Künste 
und Fachhochschulen, WS 1994/95 bis WS 1998/98 

Semester S tud i en be i hilfe n bez iehe rl n n e n Anteil an allen in!. 
I ord. Stud. in % 

Universitäten Univ. d. Künste Fachhochschulen Insgesamt 

WS 1994/95 24.210 693 186 25.089 13,l0f0 

SS 1995 22.425 669 (186) (23.280) 

WS 1995/96 25.196 745 562 26.503 13,5% 

SS 1996 22.950 686 (562) (24.198) 

WS 1996/97 25.148 719 1.119 26.986 13,7% 

SS 1997 22.997 670 (1.091) (24.758) 

WS 1997/98 24.630 768 1.585 26.983 13.8% 

SS 1998 22.431 729 (1.535) (24.695) 

WS 1998/99 24.370 811 1.987 27.178 l3,5% 

Anzahl der Personen. die in einem Semester In Bezug einer Studienbeihilfe standen: Anzahl der Bewilligungen im Semester plus 

Anzahl der Bewilligungen des Vorsemesters minus Anzahl der Einstellungen/Ruhen im Vorsemester. 
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Kapitel 1 

viC'le Personen grundsätzlich in den Bezug der 
Studienbeihilfe gelangen kiinnten. In dieser Ge
samtzahl der Studierenden sind nämlich auch 

jene zugeiassC'nen Studierenden entha!tC'n, die 
nicht studienaktiv sind bzw. solche, die das Stu
dium lediglich als Liebhaberei neben einer ande
rC'n (Berufs-rLitigkeit IwtreibC'n. Gdlt man von 

den tats;ichlich aktiVl'n Studierenden aus, so ist 
die Förderungsquote erlwblich höher. Dies läßt 
sich jedoch nicht über diC' Zulassungsstatistik, 

die vom Formalkriterium der Zulassung ausgeht, 
feststellen, sondern nur ülwr Bd'ragung aktiver 
Studierl"Tlder. Solche Zahlen entsprechen eher 
dem rC'alen Verhält nis von StudiC'renden und 
Studienlll'ihilfenbezieherinnen. Aus der (km Na
tionalrat 1998 übermittelten Studie . .studiC'n
fiirderung und StudieneinstiC'gsalter"' C'rgibt sich 
ein Anteil der StudienbeihilknbezieherInnen 

unter den StudienanfängerInnen an Univcrsi
tüten von rund 26% und an den Studien
absoIventlnnell von etwa 22%. 

Entwicklung der Studienbeihilfenhöhe 
Neben dn Zahl der StudienbeihilfC'nbewilli

gungen ist auch die Zahl der Bewilligungen nach 
dem Typus der zuerkannten StudienbC'ihilfe von 
Bedeutung. Insbesondere die Bewilligungszahl 
von höchstmöglichen Studienbeihilfen gibt Aus
kunft darüber, wievieIe Studierende mit keiner-

Tabelle 16 

Förderungen nach dem Studienförderungsgesetz 

lei Unterhaltsleistungen der Eltern nach dem 
Studienförderungsgesetz zu rechnen haben. Da
bei zeigt sich, daß die absolute Zahl der Bezie

herinnen von höchstmöglichen Studien beihilfen 
zwar gestiegen, der Anteil an der Gesamtzahl 
der BeihilfenbezieherInnen allerdings etwas zu
rückgegangen ist. Zurückzuführen ist dieser An
stieg auf die zunehmende Zahl von Selbster

haltern. Bei diC'sell1 Beziellerkreis kommt es zu 
keiner Kürzung der Höchststudienbeihilfe durch 

elterliche UnterhaltsleistungC'n, son(krn allen
falls nur durch eigene BerufsUitigkeit oder Unter
haltsil'istungen des Ehepartners (siehe Tabelle 
16). 

Aussagen über die durchschnittliche Höhe 
der Studienbeihilfen haben zwar den Vortl'il, daß 
mit einer einzigcn Zahl einc relativ kompakte 
Aussage über dic Entwicklung der Studicnförde

rung getroffen wenkn kann, andl"l"l'l"seits bleibt 
diese Zahl für sich alleine gesehen eindimensio

nal. Sie kann nämlich keine Aussagen über die 
Verteilung bzw. die Bandbreite der bewilligten 
Studienbeihilfen treffen. Außerdem bleiben bei 

der Betrachtung dieser Zahl sämtliche Nachweise 
über den Zeitraum der ausbezahlten Studi('J]

Iwihilk außer Betracht, also auch der lJmstand, 
ob bewilligte Beihilfen bereits vor dem Auslau
fen des Zuerkennungszeitraumes von zwei Se
mestern vorzeitig eingestellt wl"l"dC'n. In der Zeit-

Zahl der Bewilligungen von höchstmöglichen Studienbeihilfen an Universitäten, nach Kategorien von 
Beihilfenbezieherinnen, WS , 994/95 bis WS , 998/99 

Kategorie 

Selbsterhalter, Vollwaisen 

verheiratet oder mit Kind 

Auswärtige unverheiratet und ohne Kind 

verheiratet oder mit Kind, mit eigenem Haushalt 

94195 

1.626 

246 

4.271 

oder auswärtig 119 

unverheiratet und ohne Kind. ohne eigenen Haushalt 1.435 

verheiratet oder mit Kind, ohne eigenen Haushalt 11 

Bewilligungen höchstmögl. Studienbeihilfe insgesamt 

absolut 

in Prozent aller Bewilligungen 

1 Seit der Novelle 1995 qibt e, diese Kategorie nicht mehr 

7.708 

39,6 

95/96 

1.885 

298 

3.992 

154 

1.428 

7.757 

38,1 

96/97 

1.975 

336 

3.824 

156 

1.3t 3 

7.604 

38,1 

97/98 

1.963 

358 

3.306 

152 

1.217 

6.996 

36,4 

98/99 

1.923 

353 

3.295 

131 

1.263 

6.965 

36.3 
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Studienförderung in Österreich 

reihe über die Entwicklung der durchschnittli

chen Studienbeihilfenhöhe seit dem Studienjahr 

1991/92 spiegel n sich die jeweiligen Novellie

rungen mit Anhebungen der Hiichststudien

beihilfen ganz deutlich wieder (siehe Tabelle 17). 

Zu diesem Zeitpunkt kommt es jeweils zu einem 

erheblichen Anstieg der durchschnittlichen Stu

dienbeihilfe. In den darauffolgenden Jahren geht 

die Studienbeihilfe dann regelmäßig wieder 

leicht zurück, da die der Berechnung zugrunde 

gelegten Einkommen der Eltern von Studieren

den üblicherweise steigen, die Beihilfensätze aber 

gleich bleiben. Die Zahlenreihe beweist, daß mit 

der umfassendsten Novelle 1992/93 ein Anstieg 

von öS 39.440,- auf öS 46.880,- durchschnitt

licher jährlicher Studienbeihilfe, also ein An

wachsen um öS 7.440,- oder 19%, verbunden 

war. Ein neuerlicher Anstieg bei den durch-

Tabelle 17 

Teil A 

schnittlichen Beihilfen an Universit~iten vom 

Studienjahr 1994/95 zum Studienjahr 1995/96, 

begründet durch die Erhöhung der Höchstslu

dienbeihilfen mit Beginn jenes Studienjahres, 

brachte einen Anstieg um ÖS 4.100,- oder 8,70/0. 

In weiterer Folge verflachte sich die Kurve, um 

mit dem Wintersemester 1997/98 wieder leicht 

zu fallen. In der durchschnittlichen Beihilfen

höhe im Wintersemester 1998/99 findet bereits 

die Erhöhung der Studien beihilfen ab dem Som

mersemester 1999 Eingang, da die für das ge

samte Studienjahr 1998/99 gewährten Beihil

fen ab März 1999 mit neuen Sätzen ausbezahlt 

werden (siehe Tabelle 17). 

Betrachtet man die durchschnittlichen Bei

hilfenhöhen nach Studierendenkategorien, so 

fällt auf daß von der Erhöhung der durchschnitt

lichen Studienbeihilfe seit 1992/9'3 die auswiirti-

Entwicklung der durchschnittlichen Studien beihilfen höhe an Universitäten, Universitäten der Künste 
und Fachhochschulen, Beträge in ÖS (auf ÖS 10,- gerundet), WS 1991/92 bis WS 1998/99 

Semester Universitäten Univ. der Künste Fachhochschulen 

WS 1991/92 39.440 41.240 

WS 1992/93 46.880 51.050 

WS 1993/94 46.120 49.920 

WS 1994/95 47.260 51.100 

WS 1995/96 51.360 55.390 

WS 1996/97 51.430 56.310 

WS 1997/98 50.890 55.710 

WS 1998/99 51.820 58.120 

Tabelle 18 

Durchschnittliche Beihilfenhöhe nach Kategorien, Beträge in ÖS (auf ÖS 100,- gerundet), 

WS 1995/96 bis WS 1998/99 

Kategorie 1995/96 1997/98 

Gesa m td u rchsch n i ttsh öhe 51.500 51.200 

Selbsterhalter, Vollwaise unverheiratet ohne Kind 81.600 82.500 

Selbsterhalter, Vollwaise verheiratet oder mit Kind 85.500 86.200 

Auswärtige unverheiratet und ohne Kind 53.600 51.800 

Verheiratet oder mit Kind, mit eigenem Haushalt 65.400 67.200 

Unverheiratet und ohne Kind, ohne eigenen Haushalt 28.000 27.600 

30 

47.090 

54.400 

53.250 

52.830 

54.100 

1998/99 

52.300 

85.400 

88.700 

52.800 

67.900 

28.500 
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gen Studierenden antei lsmäßig am wenigsten 
profitiert haben. Am stärksten profitiert haben 
die Selbsterhaltergruppen, da in diesen Fällen 
die Einkommenszuwächse der Eltern zu keinen 

Kürzungen der Studienbeihilfen geführt haben 
(siehe Tabelle 18). 

Auswirkungen der Studienbeih ilfe auf das 
Studienverhalte n 
Die Aussage, daß der Bezug von Studienbeihilfe 
auch motivierend auf die Studienintensität wirkt, 

läßt sich statistisch belegen. Dies ergibt sich aus 
Untersuchungen, welche Studierende, die im 
ersten Semester Studienbeihilfe bezogen haben, 

Studierenden gegenüberstellt, die keine Studien
beihilfe bezogen haben. Im Hinblick auf den 
Abschluß eines Studiums innerhalb von 16-20 

Semestern ab Studienbeginn ergibt sich, daß 
mehr als die Hälfte jener Studierenden, die zu
mindest im ersten Semester Studienbeihilfe be
zogen haben, ihr Studium abgeschlossen haben, 
während nur knapp ein Viertel der Studieren

den ohne Studienbeihilfe bzw. über die Gesamt
zahl der Studierenden berechnet nur 30% aller 
StudienanfängerInnen in diesem Zeitraum ihr 
Studium abgeschlossen haben (siehe Tabelle 19). 

Auch im Hinblick auf die Beibehaltung der 
begonnenen Studienrichtung bzw. den Verbleib 
im universitären System ergibt sich eindeutig 
die motivierende Funktion der Studienbeihilfe. 

In der begonnenen Studienrichtung befinden 
sich im vierten Semester noch fast 80% jener 

Tabelle 19 

Förderungen nach dem Studienförderungsgesetz 

Studierenden, die im ersten Semester Studien
beihilfe bezogen haben, insgesamt sind es je

doch nur mehr zwei Drittel aller Studierenden, 
welche dieselbe Studienrichtung studieren. Im 

zehnten Semester sind unter den Studienbei
hilfenbezieherInnen noch genau zwei Drittel in 
derselben Studienrichtung, während es insge
samt noch etwas mehr als die Hälfte aller Studie
renden ist (siehe Tabelle 20). 

Beim Verbleib im universitären System sind 
im vierten Semester noch fast 94% aller Studie

renden, die Studienbeihilfen bezogen haben, 
geblieben, während es insgesamt nur etwas über 

80% aller Studierenden waren, die weiterhin an 

der Universität studierten. Im zehnten Semester 
studierten noch knapp 87% der Studienbeihil

fenbezieherlnnen und etwas über 70% aller Stu
dierenden an einer Universität (siehe Tabelle 21). 

Verteilung nach Geschlecht 
Bei der Verteilung des Studienbeihilfenbezugs 
nach Geschlechtern zeigt sich, daß an Universitä

ten und Universitäten der Künste der männliche 
Anteil in dem Ausmaß zurückgeht, als er an 
Fachhochschul-Studiengängen wächst (Tabelle 
22). Während an Universitäten und Universitä
ten der Künste der weibliche Anteil klar domi
niert, ist die Relation zwischen Männern und 

Frauen unter den StudienbeihilfenbezieherInnen 
an Fachhochschul-Studiengängen fast 3 : 1. Dies 
hängt mit dem starken männlichen Überhang 
unter den Studierenden an Fachhochschul-Stu-

Gegenüberstellung : Studierende mit und ohne Studienbeihilfe an Universitäten, 
Studienabschluß innerhalb von 16-20 Semestern ab Studienbeginn 

(Studienbeginn zwischen WS 1987/88 und WS 1989/90) 

Studienbeihilfe Anf. im anderes Studium begonnenes Studium 

1. Sem. abgeschlossen Studium abg. abgeschlossen 

ja abs. 9.862 1.021 4.313 5.334 

in % 100,00% 10,35% 43,73% 54,09% 

nein abs. 49.219 2.721 9.745 12.466 

in % 100,00% 5,53% 19,80% 25,33% 

Insg. abs. 59.081 3.742 14.058 17.800 

in % 100,00% 6,33% 23,79% 30,13% 
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w 
Tabelle 20 ~ N c: 

a. 
Gegenüberstellung: Studierende mit und ohne Studienbeihilfe an Universitäten. Verbleib in der begonnenen Studienrichtung in den ersten zehn ib' 

:l 

Semestern (Studienbeginn zwischen WS 1990/91 und WS 1992/93) 
...,., 
0' 
Ci 
~ 
c: 
:l 

<C 

Studien- im ... l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
1

3
' 

beihilfe Semester 0 ' 
~ 

~ 
ja abs. 15.497 14.026 12.715 12.305 11.726 11.473 11.134 10.951 10.722 10.341 I~ 

in 0/0 100,000/0 90,51% 82,05% 79,40% 75,67% 74,03% 71,85% 70,67% 69,19% 66,73% 

nein abs. 45.296 36.888 30.574 28.292 26.289 25.154 24.172 23.228 22.546 21.443 

in 0/0 100,00% 81,44% 67,50% 62,46% 58,04% 55,53% 53,36% 51,28% 49,77% 47,34% 

Insg. abs. 60.793 50,914 43.289 40.597 38.015 36.627 35.306 34.179 33.268 31.784 

in % 100,00% 83,75% 72,21% 66,78% 62,53% 60,25% 58,08% 56,22% 54,72% 52,28% 

Quelle: Zentrale Hörerevidenz im BMWV (Gesamtevidenz der Studierenden) 

Tabelle 21 

Gegenüberstellung: Studierende mit und ohne Studienbeihilfe an Universitäten. Verbleib im Universitätssystem in den ersten zehn Semestern 

(Studienbeginn zwischen WS 1990/91 und WS 1992/93) 

Studien- im .. . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

beihilfe Semester 

ja abs. 15.497 15.057 14.734 14.518 14.322 14.157 13,980 13.838 13.760 13.437 

in 0/0 100,0% 97,16% 95,08% 93,68% 92,42% 91,35% 90,21% 89,29% 88,79% 86,71 % 

nein abs. 45.296 39,867 36.511 34.812 33.478 32.442 31.865 30.888 30.584 29.485 

in 0/0 100,00% 88,01 % 80,61% 76,85% 73,91 % 71,62% 70,35% 68,19% 67,52% 65,09% 

Insg. abs. 60.793 54.924 51.245 49.330 47.800 46.599 45.845 44.726 44.344 42.922 

in % 100,00% 90,35% 84,29% 81,14% 78,63% 76,65% 75,41% 73,57% 72,94% 70,60% I~ 
» 
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Kapitell 

diengängen zusammen, der seinerseits mit der 
technischen Ausrichtung vieler Studiengänge zu 
begründen ist. Insgesamt macht der Anteil der 
Frauen unter den Studienbeihilfenbezieherlnnen 
im Vollziehungsbereich des BMWV derzeit 
53,4% aus, während bei der Zahl der Studieren

den immer noch der männliche Anteil leicht 

höher ist. 

Soziale Herkunft der Beihilfenbezieher 
Betrachtet man die durchschnittlichen Studien

beihilfen nach sozialer Herkunft der Studien
beihilfenbezieherInnen, ergibt sich, daß von den 
Verbesserungen offensichtlich Kinder von An

gestellten am meisten profitiert haben, da sich 
deren durchschnittliche Studienbeihilfe zwischen 
1992/93 und 1996/97 um 11 % erhöht hat. Eben
falls überproportional profitiert haben Kinder 

von Pensionisten und Selbständigen mit jeweils 
über 8% Zuwachs an durchschnittlicher Studien
beihilfe. Mit jeweils 6,8% Zuwachs haben auch 
noch Kinder von Arbeitern sowie Selbsterhalter 
profitiert, während die Kinder von Land- und 
Forstwirten (plus 5,8%) und vor allem von öf
fentlich Bediensteten (plus 3,5%) unter dem 
durchschnittlichen Zuwachs liegen (Tabelle 23). 

Von der durchschnittlichen Studienbeihilfe 
der einzelnen sozialen Gruppen zu unterschei

den ist die Verteilung der sozialen Gruppen un
ter der Gesamtzahl der Studienbeihilfenbezieher
Innen. Da die Einkommensverhältnisse der Eltern 
im Zusammenhang mit der sozialen Herkunft 
stehen, sind unter den Beihilfenbezieherinnen 
die einzelnen Herkunftsgruppen in unterschied
lichem Ausmaß vertreten, naturgemäß die sozia-

Tabelle 22 

Förderungen nach dem Studienförderungsgesetz 

len Gruppen mit einem geringeren Einkommen 
in höherem Ausmaß (siehe Tabelle 24). 

Interessant ist an der Zeitreihe, daß die tra
ditionell sehr stark vertretene Gruppe der Kin

der von Pensionisten, die 1990/91 nahezu noch 
ein Viertel der gesamten Studienbeihilfenbe

zieherInnen ausmachte, durch die Kinder von 
Angestellten vom ersten Platz in der Verteilung 
der BeihilfenbezieherInnen verdrängt wurde. Seit 
1994/95 ist deren Anteil um fast ein Drittel ge

stiegen. Leicht gestiegen sind Anteile der Kin
der von Selbständigen, leicht zurückgegangen 
jene der Kinder von Land- und Forstwirten, öf

fentlich Bediensteten und Arbeitern. In absolu
ten Zahlen ist bei all diesen Gruppen ein An
stieg zu verzeichnen, mit Ausnahme der Grup
pe der öffentlich Bediensteten, bei denen in ab

soluten Zahlen zwischen 1994/95 und 1998/99 
sogar ein Rückgang zu verzeichnen ist. 

1.2.3 Weitere Förderungsmaßnahmen nach 
dem Studienförderungsgesetz 

Das Studienförderungsgesetz 1992 sieht neben 
der wesentlichsten Form der finanziellen Unter
stützung von Studierenden, der Studienbeihilfe, 

auch eine Reihe anderer Förderungsmaßnahmen 
für Studierende vor, deren Zahl und Art sich im 
Laufe der Zeit gewandelt hat. Zu den rechtli
chen Voraussetzungen und Zielsetzungen ist auf 

Abschnitt 1.1. unter den "Rechtlichen Grundla
gen" zu verweisen. Im Folgenden wird die Inan

spruchnahme und der finanzielle Aufwand für 
die einzelnen Förderungsmaßnahmen darge
stellt. 

Verteilung der Beihilfenbezieherinnen nach Geschlecht, WS 1995/96 bis 1998/99 

Universitäten Univ. d. Künste Fach hochsch u len 
I I I 

Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen 

WS 1995/96 10.258 10.035 281 342 466 115 

WS 1996/97 9.718 10.353 265 344 904 242 

WS 1997/98 8.889 10.313 272 387 1.206 379 

WS 1998/99 8.459 10.681 254 438 1.447 529 
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Studienförderung in Österreich Teil A 

Tabelle 23 

Durchschnittliche Studienbeihilfe an Universitäten nach Beruf des Vaters (der Mutter), Beträge in 

ÖS (gerundet auf ÖS 100,-), WS 1994/95 bis WS 1998/99 

Beruf des Vaters 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 

(der Mutter) 

Selbständige 44.500 48.500 49.500 48.900 50.300 

Land- und Forstwirte 54.500 58.700 58.700 58.400 59.100 

Öffentlich Bedienstete 35.700 38.900 38.400 37.300 38.100 

Angestellte 37.300 41.200 41.200 40.500 41.700 

Arbeiter 43.500 47.000 46.800 46.500 46.800 

Pensionisten 47.900 51.600 51.700 50.400 51.100 

Sonstige (i nsb. Se lbsterhalter) 79.100 83 .200 83 .100 83.700 85.300 

Insgesamt 47.300 51.400 51.400 50.900 51.800 

Tabelle 24 

Studienbeihilfenbezieherlnnen (bewilligte Studienbeihilfen) an Universitäten nach Beruf des Vaters 

(der Mutter), WS 1994/95 bis WS 1998/99 

Beruf des Vaters 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 
I I I I I I I I 

(d. Mutter) abs. in Ofo abs in Ofo abs. in Ofo abs. in Ofo abs. in Ofo 

Selbständige 2.062 11 ,8 2.213 12,5 2.197 12,6 2.047 12,2 2.058 12,3 

Land- u. Forstw. 1.465 8,4 1.497 8,4 1.444 8,2 1.377 8,2 1.360 8,2 

Öff. Bedienstete 2.635 15,1 2.625 14,8 2.534 14,5 2.311 13,8 2,272 13,6 

Angestellte 3.215 18,4 3.531 19,9 3.870 22,1 4.075 24,3 4.251 25,5 

Arbeiter 2.905 16,7 2.972 16,8 2.847 16,3 2.669 15,9 2.633 15,8 

Nicht zuordenbare 

Unselbständige 887 5,1 880 5,0 838 4,8 766 4,6 778 4,7 

Pensionisten 3.986 22,8 3.778 21,3 3.610 20,6 3.348 20,1 3.229 19,3 

Sonstige 301 1,7 231 1,3 165 0,9 147 0,9 104 0,6 

Insgesamt' 17.456 100,0 17.727 100,0 17.505 100,0 16.740 100,0 16.685 100,0 

1 Ohne Selbsterhalter und Vollwaisen (WS 1994/95: 2.004, WS 1995/96: 2.351, WS 1996/97: 2.444, WS 1997/98: 2.457, 
WS 1998/99: 2.449) 
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Bei den neu geschaffenen Förderungsmaß

nahmen. die seit dem Sam mersemester 1999 

bzw. <lb dem Wintersemester 1999/2000 beste

hen, können naturgemäß noch keine Zahlen über 

Inanspruchnahme und aufgewendete Budget

mittel vorliegen. 

Fahrtkostenzuschuß 

Der Fahrlkostenzuschu/\ führt in erweiterter 

Form die davor bestehende Fahrtkostenbeihilfe 

weiter. Da dieser Fahrtkostenzuschuß erstmals 

im Kalende~jahr 1997 ausbezahlt wurde, liegt 

eine Zeitreihe über diese Förderungsaufwendung 

nicht vor. 1997 wurden unter diesem Titel ins

gesamt 30,4 Mio. öS an Studienbeihilfenbezie

herinnen ausbezahlt. 

Beihilfen für Auslandsstudien 

Die Beihilfen für Auslandsstudien haben in den 

letzten .Jahren einen entscheidenden Auf

schwung genommen. Im Berichtszeitraum sind 

sowohl die Zahl der Bewilligungen als auch die 

hiefür aufgewendeten Mittel auf ein Vielfaches 

gestiegen (siehe Tabelle 25). 

Leistungsstipendien 

Die für hervorragende Studienleistungen ge

wiihrten Leistungsstipendien orientierten sich in 

der Gesamtheit der durch Verordnung des Bun

desministers für Wissenschaft und Verkehr zur 

Verfügung stehenden Mittel am Umfang der im 

vorangegangenen Kalenderjahr aufgewendeten 

Mittel für Studienförderung. Infolge des Anstei

gens dieser Mittel steigen auch die Mittel für 

Leistungsstipendien kontinuierlich. Der Prozent

satz, der für Leistungsstipendien zur Verfügung 

zu stellen ist, betrug bis 1996 2% • In der Novelle 

1996 im Rahmen des Strukturanpassungs

gesetzes wurde dieser Prozentsatz auf 1,5% ge-

Förderungen nach dem Studienförderungsgesetz 

senkt. Erstmals wirkte sich dies bei den für 1997 

den Universi@en und Universitäten der Künste 

zugewiesenen Mitteln aus. Trotz dieser Rl'(luk

tion der Mittel ist auf Grund der gestiegenen 

Gesamtaufwendungen 1998 auch der reduzil'l'

te Anteil so hoch. daß er das Niveau von 1995 

wieder erreicht (siehe Tabelle 26). 

Förderungssti pendien 

Der Anteil der Förderungsstipendien <ln den 

Gesamtmitteln für Studienfiirderung im ver

gangenenKalenderjahr betrjgt 10f0. Ilierin ist seit 

1995 keine Änderung eingetreten, sodaß die zur 

Verfügung stehenden Mittel proportional zu den 

gesamten Förderungen für die Studienförderung 

kontinuierlich gestiegen sind. Im Unterschied 

zu Leistungsstipendien werden die Förderungs

stipendien erf~lhrungsgemäß von den UniversiUi

ten und Universitäten der Künste nicht im vollen 

Ausmaß ausgeschöpft (siehe Tabelle 26). 

Studienunterstützungen 

Zum Ausgleich sozialer H~ir(en kann der BUIl

desminister für Wissenschaft und Verkehr im 

Rahmen der Privatwirtschaftsvervvaltung Stu

dienunterstützungen vergeben. 

Der Anteil der Studienunterstützungen ist 

im Berichtszeitraum kontinuierlich gesunken. 

Dies ist vor allem darin begründet. daß soziale 

HiirteEille. welche durch die strikte Anwendung 

(Il-s Studienförderungsgesetzes verursacht wur

den, im Zuge von Novellierungsmaßnahn1l'n 

weitestgehend beseitigt wurden, sodaß die Aus

gleichszahlung durch Studienunterstützungen 

nur in geringerelll Ausmaß notwendig wurden. 

Seit 1994 ist die Zahl der Ansuchen um ca. 350 

hille zurückgegangen. jene der Bewilligungen 

um ca. 230 Fiille, somit auch der Umfang der 

hiefür notwendigen Beträge (siehe Tabelle 27). 
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Tabelle 25 

Aufwendungen für Beihilfen für Auslandsstudien in Mio ÖS, 1994 bis 1998 

Jahr Gesamtbetrag Bewilligungen 

1994 11,1 370 

1995 18,6 631 

1996 22,2 643 

1997 22,1 773 

1998 24,3 920 

Tabelle 26 

Aufwendungen für Leistungsstipendien und Förderungsstipendien im Bereich der Universitäten und 

Universitäten der Künste in Mio. ÖS, 1994 bis 1998 

Jahr Leistu ngssti pe nd ien Förderu ngssti pend ien 

1994 21,0 7,1 

1995 21,7 8,6 

1996 24,0 8,8 

1997 21,2 9,9 

1998 22,2 11,4 

Tabelle 27 

Studienunterstützungen in sozialen Härtefällen, 1994 bis 1998 

Jahr Ansuchen Zuerkenn u ng Ausgaben in Mio. öS 

1994 561 269 5,3 

1995 320 108 2,4 

1996 215 52 1,5 

1997 221 62 0,9 

1998 206 44 1,1 
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2 Beihilfen nach dem Familienlastenausgleichs
gesetz 1967 

Die nach den Bestimmungen des Familienlasten

ausgleichsgesetzes 1967 vorgesehenen Leistun

gen werden zum Zwecke der Herbeiführung 

eines Lastenausgleiches im Interesse der Familie 

gewährt. N ach den Intentionen des Gesetz

gebers sollen diese Leistungen des Bundes den 

Familien zufließen, um sie bei den Kosten, die 

mit der Versorgung, der Erhaltung und der Aus

bildung der Kinder verbunden sind, zu ent

lasten. 

Für die Studierenden im Hochschulbereich 

kommt von den Leistungen nach dem Fami

lienlastenausgleichsgesetz 1967 sicherlich der 

Familienbeihilfe die größte Bedeutung zu, wenn 

auch beispielsweise aus Mitteln des Ausgleichs

fonds für Familienbeihilfen einjährlicher Beitrag 

von 60 Mio. öS für die gesetzliche Unfallversi

cherung der Schülerinnen und Studentinnen 

geleistet wird. Darüber hinaus werden studie

rende Eltern im allgemeinen für die Zuerken

nung der Kleinkindbeihilfe und des Mutter-Kind

Paß-Bonus in Betracht kommen. 

2.1 Rechtliche Grundlage 

Die rechtliche Grundlage für die Gewährung 

direkter und indirekter Familienleistungen ist 

das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 (FLAG 

1967). Für Angehörige des Europäischen Wirt

schaftsraumes/der Europäischen Union sowie für 

Angehörige von Ländern, mit denen Abkom-

Tabelle 28 

Höhe der Familienbeihilfe ab 1. Jänner 2000, in ÖS 

das 1. Kind 

das 2. Kind 

das 3. und Jedes weitere Kind 

ab dem Monat 

der Geburt 

1.450,-

1.625,

l.800,-

men über Soziale Sicherheit bestehen, werden 

die Bestimmungen des FLAG 1967 durch Staats

verträge erweitert. 

2.1.1 Familienbeihilfe 

Die Familienbeihilfe ist die wesentlichste Fami

licnleistung und wircI derzeit an rund 1,1 Mil

lionen Anspruchsberechtigte für rund 1,85 Mil

lionen Kinder gewährt. 

Höhe der Familienbeihilfe 

Durch die familiensteuerreform wurde die Fami

lienbeihilfe von monatlich öS 1.300,- ab 1. J~in

ner 1999 auf monatlich öS 1.425.- angehoben. 

Sie erhöht sich ab Beginn des Kalendermonats, 

in dem das Kind das 10. Lebensjahr vollendet, 

um monatlich öS 250,-; sie erhöht sich weiters 

ab Beginn des Kalendermonats, in dem das Kind 

das 19. Lebensjahr vollendet, um monatlich öS 

300,-. Für volljährige Studierende gelangt da

her ab 1. Jänner 1999 die Familienbeihilfe in 

Höhe von monatlich iiS 1.975,- zur Auszah

lung. Für erheblich behinderte Studierende er

höht sich die Familienbeihilfe ab I. Jänner 1999 

um monatlich öS 1.775,-. 

Ab I. Jänner 2000 tritt die zweite Stufe 

der Familiensteuerreform in Kraft und bringt 

eine weitere Erhöhung eier Familienbeihilfe auf 

folgende Beträge: 

ab dem Monat, in dem 

das Kind das 10. Lebens

jahr vollendet 

1.700,-

1.875,-

2.050,-

ab dem Monat, in dem 

das Kind das 19. Lebens

jahr vollendet 

2.000,-

2.175,-

2.350,-
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Studienförderung in Österreich 

Für Kinder. die erheblich behindel1 sind, 

wird der Zuschlag ab 1. Jänner 2000 auf mo

natlich iiS 1.800,- erhöht. 

Anspruchsberechtigte Personen 

Nach den Vorgaben des Gesetzgebers wird die 

Familil'rlbeihilfe dem Haushalt zugeleitet. in dem 

das Kind versorgt und betreut wird. Gehört ein 

Kind zum gemeinscllnen Haushalt der Eltern. so 

geht der Anspruch des Elternteiles. der den Haus

halt überwiegend mhl1. dem Anspruch des an

deren Elternteiles vor. Bis zum Nachweis des 

Gegenteiles wird vermutet. daß die Mutter den 

Haushalt überwiegend führt. Nur wenn das Kind 

dem elterlichen Haushalt nicht (mehr) zugehö

rig ist. hat jener Elternteil Anspruch auf die 

Familienbeihilfe. der die Unterhaltskosten für 

das Kind überwiegend trägt. Ausgenommen von 

dem Grundsatz. daß Kinder den Anspruch auf 

die Familienbeihilfe nur vermitteln, sind ledig

lich Vollwaisen und Kinder, die sich weitgehend 

selbst erhalten müssen. Dieser Personenkreis 

kann die Familienbeihilfe für sich selbst in An

spruch nehmen. 

Unter Kindern. die den Anspruch auf Fa

milienbeihilfe an den jeweiligen Elternteil ver

mitteln, versteht man dessen Nachkommen, des

sen Wahlkinder und Nachkommen. dessen Stief

kinder und dessen Pflegekinder. 

Nach den Bestimmungen des HAG 1967 

haben Personen. die im Bundesgebiet einen 

Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt 

haben, Anspruch auf die Familienbeihilfe, wo

bei für ausländische Staatsangehörige unter be

stimmten Voraussetzungen die Fiktion eines 

Wohnsitzes im Bundesgebiet gilt. 

Familienbeihilfe für studierende Kinder 

Der Anspruch auf die Familienbeihilfe besteht 

für minde~jährige Kinder und für volljährige 

Kinder, die das 26. Lebensjahr noch nicht voll

endet haben und die für einen Beruf ausgebildet 

werden oder in einem erlernten Beruf in einer 

Fachschule fortgebildet werden, wenn ihnen 

durch den Schulbesuch die Ausübung ihres Be

rufes nicht möglich ist. Bei volljährigen Kin

dern, die eine in § 1 des Studienförderungs

gesetzes 1992 genannte Einrichtung besuchen. 
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wird eine Berufsausbildung nur dann angenom

men. wenn sie die vorgesehene Studienzeit pro 

Studienabschnitt um nicht mehr als ein Seme

ster oder die vorgesehene Ausbildungszeit um 

nicht mehr als ein Ausbildungsjahr überschreitet. 

Wird ein Studienabschnitt in der vorgesehenen 

Studienzeit absolviert, kann einem weiteren 

Studienabschnitt ein Semester zugerechnet wer

den. 

Die Studienzeit verlängert sich aber durch 

ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Er

eignis (z.B. Krankheit) oder ein Auslandsstudium, 

wobei eine Studienbehinderung von jeweils drei 

Monaten eine Studienzeitverliingerung um ein 

Semester bewirkt. Auch die vom Bundesminister 

für Wissenschaft und Verkehr durch Verordnung 

festgelegte Verlängerung der höchstzulässigen 

Studiendauer für bestimmte Studienabschnitte 

bestimmter Studienrichtungen um jeweils ein 

Semester wird für die Gewiihrung der Familien

beihilfe ebenfalls berücksichtigt. weil die - dieser 

Verordnung zu Grunde liegenden - erschwerten 

Studienbedingungen die Annahme einer Stu

dienbehinderung von drei Monaten rechtferti

gen. Im Sommersemester 1999 nehmen 2.958 

Studierende dieses .. Verordnungssemester" für 

die Gewährung der Familienbeihilfe in An

spruch. 

Desgleichen führen Studienverzögerungen, 

die auf ein nicht vom Studierenden zu vertreten

des unabwendbares oder unvorhergesehenes 

Ereignis im Studien- und Prüfungsbetrieb zu

rückzuführen sind, zur Verlängerung der Stu

dienzeit um ein Semester. Ein solcher Umstand 

muß durch die Betroffenen individuell nachge

wiesen werden. Im Sommersemester 1999 wird 

für 38 Studierende Familienbeihilfe unter diesen 

Voraussetzungen gewähl1. 

Ab dem Sommersemester 1999 gibt es in 

Bezug auf StudentenvertreterInnen eine neue 

gesetzliche Regelung. Zeiten als Studentenvcr

treterin oder Studentenvertreter nach dem Hoch

schülerschaftsgesetz 1998 sind unter Berücksich

tigung der Funktion und der zeitlichen Inan

spruchnahme bis zum Höchstausmaß von vier 

Semestern nicht in die zur Erlangung der Fami

I ienbeihil fe vorgesehene höchstzulässige Stu

dienzeit einzurechnen. Gleiches gilt für die Vor-
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sitzenden und die Sprecher der Heimvertre
tungen nach dem Studentenheimgesetz. Der 
Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie 
hat im Verordnungswege die näheren Voraus
setzungen für diese Nichteinrechnung festge
legt. 

Die Aufnahme als ordentlicher Studierender 
gilt als Anspruchsvoraussetzung für das erste 
Studienjahr. Der Studienerfolgsnachweis ist nur 
mehr einmalig - nämlich nach Ablauf des ersten 
Studienjahres - in Form der Ablegung einer Teil
prüfung der ersten Diplomprüfung oder des 
ersten Rigorosums oder von Prüfungen aus 
Pflicht- oder Wahlfächern des betriebenen Stu
diums im Gesamtumfang von acht Semester
stunden zu erbringen. Die für die Verlängerung 
der Studienzeit genannten Gründe gelten für die 
Erbringung des Studienerfolgsnachweises sinn
gemäß. 

Bei einem Studienwechsel gelten nunmehr 
die in § 17 des Studienförderungsgesetzes 1992 

angeführten Regelungen auch für die Gewäh
rung der Familienbeihilfe. Demnach kann das 
Studium jeweils spätestens nach dem zweiten 
zur Fortsetzung gemeldeten Semester zweimal 
gewechselt werden, ohne daß es zum Wegfall 
der Familienbeihilfe kommt. Ein Wechsel nach 
dem dritten Semester führt derzeit aber noch 
zum Verlust der Familienbeihilfe, sofern nicht 
die vollständige Anerkennung der bereits im vor
hergehenden Studium abgelegten Prüfungen 
erfolgt. Ein Wechsel von der Studienrichtung 
Medizin zur Studienrichtung Zahnmedizin ist 
unter bestimmten Voraussetzungen nicht fami
lienbeihilfenschädlich. 

Ab 1. September 1999 gibt es aber bezüg
lich Studienwechsel nach dem dritten Semester 
- ohne vollständige Anerkennung der im vor
herigen Studium abgelegten Prüfungen - inso
fern eine Erleichterung, als für den zweiten oder 
weiteren Studienabschnitt der neuen Studien
richtung die Familienbeihilfe wieder gewährt 
werden kann, wenn der erste Abschnitt nach
weislich in dem für die Gewährung der Familien
beihilfe maßgeblichen Zeitraum absolviert 
wurde. 

Die Altersgrenze für die Gewährung der 
Familienbeihilfe wurde allgemein auf das vollen-

Beihilfen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz 1967 

dete 26. Lebensjahr herabgesetzt. Für Studieren
de, die den Präsenz- oder Zivildienst abgeleistet 
haben und für studierende Mütter oder Schwan
gere kann die Familienbeihilfe bis zum 27. Le
bensjahr gewährt werden, wenn die vorgesehene 
Studienzeit noch nicht erschöpft ist. Auch die 
ab 1. Jänner 1998 gesetzlich geregelte Ausbil
dung von Frauen im Bundesheer kann für Stu
dentinnen künftig ebenfalls die Gewährung der 
Familienbeihilfe bis zum vollendeten 27. Lebens
jahr begründen. 

Auf Studierende mit Kind wird unter 2.1.5. 

näher eingegangen. 
Für erheblich behinderte Studierende kann 

die Familienbeihilfe ebenfalls bis zum vollen
deten 27. Lebensjahr gewährt werden, wobei für 
diesen Personenkreis die Bestimmungen über die 
vorgesehene Studienzeit, den Studien erfolgs
nachweis und den Studienwechsel nicht zur 
Anwendung kommen. Dadurch wird den er
schwerten Studienbedingungen erheblich Behin
derter Rechnung getragen. 

2.1.2 Mehrkindzuschlag 

Weiters besteht ab 1. Jänner 1999 Anspruch auf 
den Mehrkindzuschlag von öS 200,- pro Monat 
für das dritte und jedes weitere Kind, ab 1. Jänner 
2000 erhöht sich der Mehrkindzuschlag auf öS 
400,- monatlich. 

Der Anspruch auf den Mehrkindzuschlag 
ist abhängig vom Anspruch auf die Familien
beihilfe und vom Einkommen des Kalender
jahres, das vor dem Kalenderjahr liegt, für das 
der Antrag auf Gewährung des Mehrkindzu
schlages gestellt wird. Für die Zuerkennung des 
Mehrkindzuschlages für das Jahr 1999 darf das 
Einkommen des anspruchsberechtigten Eltern
teiles und seines im gemeinsamen Haushalt 
lebenden Ehegatten oder Lebensgefährten im 
Jahr 1998 den Betrag von öS 504.000,- nicht 
übersteigen. Dieser Grenzbetrag ergibt sich aus 
dem Zwölffachen der Höchstbeitragsgrundlage 
zur Sozialversicherung. Dieser Betrag wirdjähr
lich valorisiert. 
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2.1.3 Schülerfreifahrt und Schulfahrtbeihilfe 

Mit Wirkung ab 1. September 1995 ist die Schul

fahrtbeihilfe für die Heimfahrten der Studieren

den. die studienbedingt eine Zweitunterkunft 

außerhalb des Hauptwohnortes bewohnt haben. 

weggefallen. 

Aus Gründen der notwendigen weiteren 

Budgetkonsolidierung mußte die Schülerfreifahrt 

für Studierende ab 1. September 1996 gestri

chen werden. wodurch sich eine jährliche Ein

sparung von rund 530 Mio. öS ergeben hat. 

2.1.4 Entwicklung des Familienlasten

ausgleichsgesetzes 1967 seit 1995 

Das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 ist seit 

1995 mehrfach novelliert worden. wobei für 

Studierende - wie bereits ausgeführt - ab dem 

Sommersemester 1997 eine weitere Angleichung 

der Anspruchsvoraussetzungen an die des Stu

dienförderungsgesetzes 1992 erfolgt ist. 

Erv"ähnt werden nur jene Novellen. die eine 

unmittelbare Auswirkung auf studierende Kin

der mit sich gebracht haben. 

Novellen seit 1995 

• 43. Novelle zum Familienlastenausgleichs

gesetz 1967. BGB!. Nr. 297/1995: 

Allgemeine Verringerung der Familienbeihilfe 

ab 1. Mai 1995 um öS 100,- auf öS 1.300.

monatlich. 

Wegfall der Schulfahrtbeihilfe für die Heimfahr

ten der Studierenden mit Wirkung ab 1. Sep

tember 1995. 

Einführung des Selbstbehaltes in Höhe von 100/0, 

maximal öS 300.-, für die Schülerfreifahrten ab 

1. September 1995 . 

• 44. Novelle zum Familienlastenausglcichs

gesetz 1967, BGB!. Nr. 201/1996: 

An Stelle der für den Wegfall der Familienbei

hilfe maßgeblichen starren Einkommensgrenze 

von monatlich öS 3.500,- ist ab 1. Oktober 1996 

die Geringfügigkeitsgrenze nach § 5 Abs. 2 des 

Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes anzu

wenden (1999: öS 3.899,-). 
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Wegfall der Schülerfreifahrt für Studierende ab 

1. September 1996. 

• 45. Novelle zum Familienlastellausgkichs

gesetz 1967, BGB!. Nr. 433/1996: 

Herabsetzung der Altersgrenze vom 27. Lebens

jahr auf das vollendete 26. Lebensjahr ab 1. Ok

tober 1996. 

Für volljährige Studierende. die den Priisenz

oder Zivildienst geleistet haben, kann die Fa

milienbeihilfe weiterhin bis zum 27. Lebensjahr 

gewährt werden, wobei - gültig ab dem SOIll

mersemester 1997 - die vorgesehene Studien

zeit noch nicht erschöpft sein darf. 

Auch für erheblich behinderte Studierende kann 

die Familienbeihilfe weiterhin bis zum 27. Le

bensjahr gewährt werden. 

Anbindung der Familienbeihilfe in Bezug auf 

die vorgesehene Studienzeit und bezüglich 

Studienwechsel an das Studienförderungsgesetz 

1992 ab dem Sommersemester 1997. 

• 47. Novelle zum familienlastenausgleichs

gesetz 1967, BGB!. I Nr. 8/1998: 

Anhebung der Altersgn:,nze vom 26. auf das 27. 

Lebensjahr für Studierende, die vor Vollendung 

des 26. Lebensjahres ein Kind geboren haben 

oeIer zum Zeitpunkt der Vollendung des 26. Le

bensjahres schwanger sind - unter Berücksich

tigung der vorgesehenen Studienzeit ab dem 

SommerSl'ml'stl'r 1997 -. rückwirkend ab 1. Ok

tober 1996. 

• 48. Novelle zum FamilienlastenausgIeichs

gesetz 1967, BGB!. I Nr. 30/1998: 

Berücksichtigung der Ausbildung der Frauen 

beim Bundesheer analog dem Priisenz- oder Zi

vildienst ab 1. Jänner 1998. 

• 49. Novelle zum FamilienlastenausgIeichs

gesetz 1967, BGB!. I NI'. 79/1998: 

Erhöhung der Familienbeihilfe ab 1. Jänner 1999 

und ab 1. Jänner 2000. Einführung des Mehr

kindzuschlages für das dritte und weitere Kin

der ab 1. JännCf 1999. 

• 50. NovelIt, zum familienlastenausgIeichs

gesetz 1967, BGB!. I Nr. 21/1999: 

Neuregelung für Studentenvertrl'1l'rInnerl mit 

Wirkung ab dem Sommersemester 1999. 
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2.1.5 Sonderaspekte 

Studierende mit Kind 
Die Geburt eines Kindes vor Vollendung des 26. 

Lebensjahres oder eine Schwangerschaft zum 
Zeitpunkt der Vollendung des 26. Lebensjahres 
wird für die Gewährung der Familienbeihilfe in 
zweifacher Weise berücksichtigt. 

Einerseits hemmen Zeiten des Mutterschut
zes sowie die Pflege und die Erziehung eines 
eigenen Kindes bis zur Vollendung des zweiten 
Lebensjahres den Ablauf der vorgesehenen Stu
dienzeit, andererseits kann die Familienbeihilfe 
- im Rahmen der vorgesehenen Studienzeit -
längstens bis zum vollendeten 27. Lebensjahr 
gewährt werden, weil durch eine Schwanger
schaft oder Geburt eines Kindes das Studium in 
vielen Fällen nicht bis zum 26. Lebensjahr ab
solviert werden kann. Zeiten der Pflege und Er
ziehung des eigenen Kindes können auch beim 
studierenden Vater zu einer Hemmung des Ab
laufes der vorgesehenen Studienzeit führen. 

Zum Stichtag I. Mai 1999 wird für 378 

Studierende die Familienbeihilfe bezogen, für 
die die Hemmung der Studienzeit wegen Mut
terschutz oder Pflege und Erziehung eines eige
nen Kindes in Betracht kommt. Zum gleichen 
Datum wird für 165 Studierende wegen Schwan
gerschaft oder Geburt eines Kindes die Famili
enbeihilfe über das vollendete 26. Lebensjahr 
hinaus gewährt. 

Erwerbstätige Studierende 
Von den mit Stand 1. Mai 1999 festgestellten 
Studierenden, für die Familienbeihilfe gewährt 
wird, sind 1.137 statistisch als erwerbstätig er
faßt, wobei eine gesetzliche Meldeverpflichtung 
beim Bezug geringfügiger Einkünfte nicht vorge
sehen ist. Die als erwerbstätig erfaßten Studie
renden beziehen aber jedenfalls Einkünfte, die 
die Geringfügigkeitsgrenze nach § 5 Abs. 2 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes von 
derzeit monatlich öS 3.899,- nicht übersteigen. 
Ab I. Oktober 1996 wurde § 5 Abs. 1 des FLAG 
1967 nämlich insofern geändert, als an Stelle 
der starren Einkommensgrenze von monatlich 
öS 3.500,- der Betrag der Geringfügigkeits
grenze, der jährlich valorisiert wird, aufgenom
men wurde. 

Beihilfen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz 1967 

Als maßgebliche Einkommensgrenze für 
erheblich behinderte Studierende gilt unverän
dert der Richtsatz nach § 293 Abs. 1 lit. a, bb 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in 
Höhe von derzeit monatlich öS 8.112,-. 

Die Höhe der Einkünfte eines Kindes ist 
grundsätzlich ab Vollendung des 18. Lebens
jahres von Bedeutung. 

Wird der maßgebliche Grenzbetrag über
schritten, kommt es zum Wegfal l der Familien
beihilfe. Es bleiben aber bei der Ermittlung der 
Einkünfte die durch Gesetz als einkommensteu
erfrei erklärten Bezüge, Waisenpensionen und 
Waisenversorgungsgenüsse sowie Bezüge, die 
ein in Schulausbildung befindliches Kind aus 
einer ausschließlich während der Schulferien 
ausgeübten Beschäftigung bezieht, außer Be
tracht. Unter Schulferien sind für die Studie
renden die gesetzlich festgelegten Hochschul
ferien zu verstehen. 

2.2 Quantitative Entwicklung 

Die Entwicklung der Zahl der Studierenden im 
tertiären Bildungsbereich, für die Familienbei
hilfe bezogen wird, ist geprägt von den Auswir
kungen der Maßnahmen im Strukturanpassungs
gesetz 1996, die in zwei Etappen - im Winter
semester 1996/97 und im Sommersemester 1997 

- wirksam wurden (siehe Tabelle 29). 

Die Studierenden tei len sich auf sämtliche 

Tabelle 29 
Fam il ienbeih ilfe f ür St ud ierende, 
WS 1995/96 bis SS 1999 

WS 1995/96 

SS 1996 

WS 1996/97 

SS 1997 

WS 1997/98 

SS 1998 

WS 1998/99 

SS 1999 

Anzahl 

Fam.Beih. 

103.434 

102.887 

91.917 

72.410 

76.713 

72.319 

75.104 

73.611 
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Tabelle 30 

Familienbeihilfe für Studierende nach besuchten Einrichtungen im Sommersemester 1999 

Universitäten 

Kath. bzw. philosoph-theolog. Hochschulen + Konservatorien 

Akademien 

Universitäten der Künste 

Fachhochschulen 

Insgesamt 

Einrichtungen im Sinne des § 3 des Studien

rörderungsgesetzl's 1992 auf (siehe Tabelle 30). 

Generell muß zu den statistischen Auswer

tungen aber festgestellt werden, daß durch die 

Möglichkeit der rückwirkenden AntragsteIlung 

<luf Zuerkennung der F<lmilienbeihilfe die zu 

bestimmten Stichtagen ermittelte Zahl von Be

zieherinnen im nachhinein durchaus Änderun

gen erfahren kann. 

Die aus Gründen der Budgetkonsolidierung 

vorgenommenen Änderungen der Anspruchs

voraussetzungen für die Gewährung der Fami

lienbeihilfe mit Wirkung ab dem Sommerseme

ster 1997 haben sich insofern ausgewirkt, als 

42 

60.370 

826 

6,563 

1,664 

4,188 

73,611 

sich die Zahl der Studierenden, für die Famili

l'nbeihilfe gewährt wird, im Sommersemester 

1997 gegenüber dem Wintcrsemester 1996/97 

um rund 20.000 verringert hat. 

Diese Maßnahme hat im .I<lhr 1997 zu ei

ner Einsparung von rund 450 Mio. ÖS geführt. 

Mit Stand I. Mai 1999 wird für 1.374 Stu

dierende wegen des abgeleisteten Präsenz- oder 

Zivildienstes über das vollendete 26. Lebens

jahr hinaus Familienbeihilfe bezogen. 

Zum I. Mai 1999 wird für 94 erheblich 

behinderte Studierende die Familienbeihilfe über 

das vollendete 26. Lebensjahr hinaus gewährt. 
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3 Kranken- und Unfallversicherung 

für Studierende 

3.1 Krankenversicherung für Studierende 

Geltende Rechtslage 

Grundsätzlich kommen für Studierende entwe

der eine sogenannte .. Mitversicherung" als ;m

spruchsberechtigte Angehörige in Frage (§ 123 

ASVG) oder aber der Abschluß einer Selbst

versicherung, wobei insbesondere auf die (fi

nanziell günstige) Möglichkeit der sogenann

ten Studentenselbstversicherung hinzuweisen ist. 

3.1.1 Anspruchsberechtigung für Angehörige 

("Mitversicherung") 

Ein Anspruch auf Leistungen aus der Kranken

versicherung besteht für Angehörige, wenn sie 

ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland ha

ben und weder nach einem Bundesgesetz kran

kenversil'hert sind noch Krankenfürsorge bei 

einer Krankenfürsorgeeinrichtung eines öffent

lich-rechtlichen Dienstgebers beanspruchen kön

nen. 

Die vom Gesetz näher bezeichneten Kinder 

und Enkel (insbesondere auch uneheliche Kin

der, Wahlkinder, Stiefkinder und Enkel in Haus

gemeinschaft mit dem/der Versicherten sowie 

Pflegekinder, die vom/von der Versicherten un

entgeltlich verpflegt werden oder sich in einem 

Pflegeverhältnis aufgrund behördlicher Bewil

ligung befinden) gelten grundsätzlich bis zur 

Vollendung des 18. Lebensjahres als Angehörige. 

Über diesen Zeitpunkt hinaus gelten sie als 

Angehörige, wenn und solange sie sich in einer 

Schul- oder Berufsausbildung befinden, die ihre 

Arbeitskraft überwiegend beansprucht, längstens 

bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Die 

Angehörigeneigenschaft von Studierenden (an 

einer im § 3 des Studienförderungsgesetzes 1992 

genannten tertiiüen Bildungseinrichtung) ver

liingl'rt sich nur dann, wenn sie ein ordentli

ches Studium ernsthaft und zielstrebig im Sin

ne des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 

(HAG), BGBI. Nr. 376, in der Fassung des Bun

desgesetzes BG BI. Nr.311/1992, bet reiben. 

In der zitierten Bestimmung des HAG heißt 

es dazu: 

.. Das Studium wird ernsthan und zielstrebig 

betrieben, wenn im ersten Studienabschnitt nach 

jedem Studienjahr die Ablegung einer Teilprü

fung der ersten Diplomprüfung oder des ersten 

Rigorosums oder von Prüfungen aus Pflicht

oder WahInichern des betriebenen Studiums im 

Gesamtumt~lIlg von 8 Semesterwochenstunden 

nachgewiesen wird. Die Aufnahme als ordent

licher Hörer gilt als Anspruchsvoraussetzung für 

das erste Studienjahr. Die Erbringung des Stu

dien nachweises ist Voraussetzung für den An

spruch ab dem zweiten und den folgenden Stu

dienjahren des ersten Studienabschnittes. Der 

Nachweis ist erstmals zu Beginn des Studien

jahres 1993/94 und unabhiingig von einem 

Wechsel der Einrichtung oder des Studiums 

durch Bestätigungen der im § 3 des Studien

förderungsgesetzes 1992 genannten Einrichtun

gen zu erbringen. Der Nachweiszeitraum wird 

durch eine vollständige Studienbehinderung in

folge eines unvorhergesehenen oder unabwend

baren Ereignisses (z.B. Krankheit) oder ein nach

gewiesenes Auslandsstudium verlängert. Eine 

Studienbehinderung von jeweils drei Monaten 

bewirkt dabei eine Verlängerung des Nachweis

zeitraumes um ein Semester. Zeiten des Mutter

schutzes sowie der Pflege und Erziehung eines 

eigenen Kindes bis zur Vollendung des zweiten 

Lebensjahres hemmen den Ablauf des Nachweis

zeitraumes." 

Durch die Verweisung des § 123 Abs. 4 

Z I ASVG auf eine frühere Fassung der Bestim

mung des § 2 Abs.l lit.b HAG sollte die erwei

terte Altersgrenze - bis zur Vollendung des 27. 

Lebensjahres - im Bereich der Angehörigen

eigenschaft des ASVG beibehalten werden. Der 

bis dahin angestrebte und weitgehend auch ge

gebene Gleichklang familienlastenausgleichs-
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rechtl icher und sozial vl'fsicheru ngsrech t I icher 

Regelungen ist seither jedoch nicht mehr gege

hen. 

In der Praxis ergibt sich daraus folgende 

Vorgangsweise für die Krankenversicherungs

triiger zur Feststellung des Vorliegens der An

gehiirigeneigenscha ft: 

Im ersten Studienjahr 

haben Studierende Anspruch auf familien bei

hilfe. Eine entsprechend Eintragung in der Fami

lien beihilfe-Datenbank des Buncksministeriums 

für finanzen, auf die auch die Krankl'rlversiche

rungstriiger Zugriff haben, wird vorgenommen. 

Wer im ersten Studienjahr in der Datenbank ein

getragen ist, ist auch anspruchsbnechtigte/r 

Angehörige/r in der gesetzlichen Krankenversi

cherung. 

Nach dem ersten Studienjahr 

(innerhalb des ersten Studienabschnittes) haben 

Studierende gegenüber dem Finanzamt den Stu

dienerfolg nachzuweisen. Vorn Finanzamt er

folgt - in der RegC'l - eine weitere Prüfung der 

Berechtigung des Familienbeihilli.'nbezuges erst 

nach Ablauf der gesetzlich vorgesehenen Stu

diendauer für den ersten Studienabschnitt plus 

einelll weiteren Semester (§ 2 Abs. 1 lit.b FLAG 

i.d.g.F.). für den Bereich der gesetzlichen Kran

kenversicherung ist jedoch ein jährlicher Nach

weis erforderlich, daß das Studium ernsthaft und 

zielstrebig (Prüfungen im Umfang von acht 

Sel1lesterwochenstunden) betrieben wird (§ 2 

Abs.l lit.b des Familienlastenausgleichsgesetzes 

1967 in der Fassung BGB!. Nr. 311/92). Dieser 

Nachweis ist daher den Krankenversicherungs

uägern jährlich bis zur Beendigung des ersten 

Studienabschnittes zu erbringen. Die einmalige 

Anerkennung nach dem ersten Studienjahr durch 

die Finanzbehörde genügt nicht. 

Nach Beendigung des ersten Studien

abschnittes ist die weitere Vorgangsweise - bis 

zur Volkndung des 27. Lebensjahres der Studie

renden - unproblematisch, da nach der oben 

zitiem'n und weiterhin in der gegenständlichen 

Fragl' anzuwendenden Fassung des Familien

lastenausglcichsgesetzes 1967 dl'f Nachweis 

44 

Teil A 

eines e'rnsthaft und zielstre'big betriebenen Stu

diums nicht erforderlich ist. Es genügt somit 

die Vorlage der Bestätigung, daß das Studium 

zur rOr1setzung gemeldl't ist. 

3.1.2 Selbstversicherung für Studierende 

Grundsiitzlich können sich Personen, die nicht 

in einer gesetzlichen Krankenversicherung 

pflichtversiche'r1 sind, in der Krankenversiche

rung selbst versichern, solange ihr Wohnsitz (bei 

Studierenden der gewöhnliche Aufenthalt) im 

Inland liegt. 

Für Studierende gilt ein Beitragssatz von 

derzeit (Werte' 1999) öS 489,60 monatlich, der 

zur Hälfte vom Bund getragen wird. 

Ausgeschlossen von dieser begünstigten 
Studen(ensclbs(l'crsichcrLlng in der Krankenver

sicherung ist, wer 

1) ein Einkommen bezie'ht, das das im § 8 Abs.4 

StudFG 1992 bezeichnete Höchstausmaß jähr

lich (d.s. öS 50.000,-) überschreitet oder 

2) vor dem gegenwärtigen Studium das Studium 

im Sinne des § 17 St udFG 1992 gewechselt hat 

oder die gesamte Anspruchsdauer auf Studien

beihilfe für die Studienrichtung im Sinne des 

§ 18 Ahs.1 und 5 StudFG 1992 ohne wichtige 

Gründe (§ 1 9 StudFG 1992) um mehr als vier 

Semester überschritten hat oder 

1) vor dem gegenwärtigen Studium schon ein 

Hochschulstudium im Sinne der §§ 13 bis 15 

StudfG 1992 absolviert hat. Dieser Ausschluß

grund gilt nicht für Hörerlnnen der Diplomati

schen Akademie sowie für Selbstversicherte, die 

während des Studiums keine selbständige oc!e'r 

unselbständige' Erwerbstätigkeit ausüben, aus der 

sie ein die Gl'fingfügigkeitsgrenze übersteigen

des Einkommen bezie'hen. 

Wer von der begünstigten Studentenselbst -

versicherung ausgeschlossen ist, kann unter den 

allgemeinen Voraussetzungen eine .. /Jorma le" 

Sclbstl'frsichcruny abschließen. Der entsprechen

de Beitragssatz beläuft sich für 1999 auf mo

natlich ÖS 3.386,40. Über Ant rag des/der Selbst

versicherten kann dieser Beitrag durch den 

Krankenversicherungstr;iger herabgesetzt wer

den, sofern dies nach den wirtschaftlichen Ver

hältnissen des/der Versicherten gerecht fer1igt 
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erscheint (Richtlinien des Hauptverbandes der 

österreichischen Sozialversicherungsträger vom 

19.12.1994, 1. Änderung: 1.7.1996, 2. Ände

rung: 15.9.1998J. 

3.1.3 Entwicklung seit 1995 

Es ist seit 1995 keine gesetzliche Änderung ein

getreten, da nach der Änderung des Familien

lastenausgleichsgesetzes mit dem Strukturan

passungsgesetz 1996 durch eine statische Ver

weisung in den Sozialversicherungsgesetzen der 

Rechtsstand, wie er im Familienlastenausgleichs

gesetz in der Fassung 1992 galt, aufrecht ge

halten wurde. Lediglich die satzungsmäßige Ein

schränkung der Angehörigeneigenschaft für stu

dierende Kinder von Selbstversicherten (bisher 

nur bis zur Vollendung des 18. LebensjahresJ 

wurde durch eine Änderung einer verbindlichen 

Bestilllmung der Mustersatzung des Hauptver

bandes beseitigt. 

3.1.4 Sonderaspekte 

Studierende mit Kind 
Sondnregelungen existieren nicht. Es kommen 

daher die im Familienlastenausgleichsgesetz dar

gestellten Möglichkeiten zum Tragen. Das ist 

eine Verlängerung des Nachweiszeitraumes 

durch Mutterschutz sowie Pflege und Erziehung 

eines eigenen Kindes bis zur Vollendung des 

2. Lebensjahres. 

Berufstätige Studierende 

Sonderregelungen existieren nicht. Wenn nicht 

bereits aurgrund der ausgeübten Berul\tiitigkeit 

ein entsprechender krankenversicherungsrecht

licher Schutz besteht, komlllen die unter 3.1.1 

und 3.1.2 dargestellten Möglichkeiten in Be

tracht. 

3.2 Unfallversicherung 

3.2.1 Geltende Rechtslage 

Gem~iß § 8 Abs. 1 Z 3 liti ASVG sind in der 

Unfallversicherung teilversichert : 

Ordenrliche Studierende an Universitäten, 

Kranken- und Unfallversicherung für Studierende 

Universit;iten dn Künste, Fachhochschulen und 

andere Studierende an Einrichtungen im Sinne 

des § 3 Abs. I Z 1 bis 7 und 9 des Studien

förderungsgesl'tzes 1992, 13GB!. Nr. 305, ;Iufkr

dem auch Personen, die zur Studienberechti

gungsprürung zugelas~;en sind sowie Personen, 

die sich auf Prüfungen zwecks Zulassung zu 

einem Fachhochschul-Studiengang vorbereiten 

und zwecks Vorbereitung auf diese Prüfungen 

Kurst' bzw. Lehrgünge an Universitäten, Uni

versitäten der Künste, Einrichtungen der Erwach

senenbildung, privaten Werkmeisterschulen mit 

Öffl'ntlichkeitsrecht. Einrichtungen, die Fach

hochschul-Studiengünge durchführen, oder 

staatlich organisierte Lehrgänge besuchen; zum 

Studien(LehrJgang zählt auch ein angemesse

ner Zeitraum für die Vorbereitung auf die Able

gung der entsprechenden Abschlußprüfungen 

und den Erwerb eines akademischen Grades. 

3.2.2 Entwicklung seit 1995 

Im wesentlichen keine Änderung. 

3.2.3 Sonderaspekte 

Studierende mit Kind 

Keine Sonderregelung. 

Berufstätige Studierende 

Unfallversichl'fungsschutz gern. § 8 Abs.3 Z 1 

lit.i ASVG. 

3.3 Quantitative Entwicklung 

3.3.1 Krankenversicherung 

Daten über die Zahl der Studierenden, die ent

weder als Angehörige (bei den Eltern, bei ei

nem/einer versicherten EhepartnerlnJ beitrags

frei mitversichert sind oder als Frwerbstütige in 

der Krankenversicherung direkt versichert sind, 

liegen bei del1einzell1en Krilnkenversichl'fungs

trägern nur in nicht repr;isentativen Einzl'lLillen 

vor (z.B. Versicherungsanstalt dn öfTentlich 

BedienstetenJ; daher kann über diesen Bereich 

keine gesicherte Aussage getätigt werden. 

Verläßliches Datenmaterial existiert zur 
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Zahljener St udierenden, die in den Jahren 1994 

bis 1997 eine begünstigte Selbstversicherung in 

der Kr<lnkenversicherung in Anspruch genom

men h<lben. 

Auf Grund des Vertnlges zwischen dem 

Hauptverband der Sozialversicherungsträger und 

dem Bundesministerium für Wissenschaft und 

Verkehr übernimmt d<ls Bundesministerium die 

direkte Entrichtung des Betrages der begünstig

ten Selbstversicherung für Studierende zu 50%. 

Die Abwicklung erfolgt durch direkte Über

weisung der Beträge an die Versicherungsträger 

nach deren monatlichem Nachweis. Budgetiert 

sind diese Beitriige unter den Aufwendungen 

des Bundesministeriums für Wissenschati und 

Verkehr. Die Leistungen in diesem Bereich sind 

seit 1993 erheblich gestiegen (siehe Tabelle 31). 

Da sich in diesem Bereich seit 1992 keine 

prinzipielle Änderung der Rechtslage ergeben 

hat, ist die oben dargestellte Entwicklung ver

mutlich im wesentlichen von den n<lchfolgen

den Faktoren abhängig: 

• der Entwicklung der Zahl der Studierenden, 

• der Entwicklung der Altersstruktur der Stu

dierenckn, 

Tabelle 31 
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• der "Attraktivität" der begünstigten Selbst

versicherung im Sinne einer ;iußerst kostengün

stigen Versicherung. 

Eine exakte Analyse der Ursache des stei

genden Trends bei der Inanspruchn<lhme dieser 

Möglichkeit ist aufgrund der vorliegenden Daten 

nicht möglich. 

Über diese Daten hinaus sind im Bereich 

der Krankenversicherung keine Daten über Stu

dierende vorhanden. 

3.3.2 Unfallversicherung 

Nach Auskunft der Allgemeinen Unfallversiche

rungsanstalt waren im Jahr 1997 rund 215.900 

Studierende unfallversichert. Die Zahl der Stu

dentenunHille betrug 270. 

Im seI ben Jahr erhielten 2 Studierende eine 

Unfallrente neu zugesprochen, der Gesamtstand 

der Bezieher einer Unfallrente betrug 1997 15 

Personen mit einer durchschnittlichen monatli

chen Ratenleistung von rund öS 5.600,-. 

Zahl der begünstigt selbstversicherten Studierenden und Aufwendungen des Bundesministeriums für 

Wissenschaft und Verkehr, 1994 bis 1999 

begünstigt Selbstversicherte Aufwendungen in Mio. öS 

Rechnungsabschluß 1994 16.400 42,356 

Rechnungsabschluß 1995 18.600 42,755 

Rechnungsabschluß 1996 19.700 51,947 

Rechnungsabschluß 1997 20.600 50,724 

Rechnungsabschluß 1998 20.128 55,681 

Bu ndesvoranschlag 1999 21.118 59,000 
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4 Pensionsversicherung 

Wirksam für Studierende in der Pensionsversi

cherung ist einerseits die Berücksichtigung von 

Studienzeiten für die Pension, andererseits der 

durch das Studium verlängerte Zeitraum der 

Auszahlung von Waisenpensionen. 

4.1 Versicherungszeiten in 

der Pensionsversicherung 

(Studien- und Ausbildungszeiten) 

Als Versicherungszeiten werden alle Zeiten be

zeichnet. die sich auf die Feststellung eines Pen

sionsanspruches auswirken. Nach dem Zustan

dekommen unterscheidet man Versicherungs

zeiten in 

• Beitragszeiten 

• Ersatzzeiten. 

Ersatzzeiten sind Versicherungszeiten, für die 

eine Beitragsrntrichtung in der Regel nicht vor

gesehen ist. Es handelt sich dabei um Zeiten, in 

denen der Versicherte nicht in der Lage oder 

verhindert war, Beitragszeiten zu erwerben. 

4.1.1 Geltende Rechtslage 

Studien- und Ausbildungszeiten sind Beitrags

zeiten der freiwilligen Versicberung, sofern sie 

eingekauft werden, und werden für die Erfül

lung der Anspruchsvoraussetzungen und bei der 

Tabelle 32 

Risikozuschlag bei Nachkauf von Pensionszeiten 

Alter bei Antrag Faktor 

bis 40 1,00 

ab 40 1,12 

ab 45 1,34 

ab 50 1,66 

ab 55 2,22 

ab 60 2,34 

Bemessung einer Eigenpension somit nur dann 

angerechnet. wenn Beiträge hiefür bezahlt wer

den. Eingekaufte Studien- und Ausbildungszei

ten im Hochschulbereich sind aber nur im fol

genden Ausmaß wirksam: 

• Höchstens 12 Semester des Besuches einer 

Hochschule, Kunstakademie oder Kunsthoch

schule und 

• höchstens sechs Jahre der vorgeschriebenen 

Ausbildung für den künftigen, eine abgeschlos

sene Hochschulausbildung erfordernden Beruf. 

Es muß sich in allen Fällen um eine inlän

dische (Hoch-)Schule handeln. Als Ersatzzeit gilt 

die Zeit nur dann, wenn eine andere Versiche

rungszeit nachfolgt. 

Jedes Studiensemester wird mit höchstens 

vier Monaten gerechnet. Der Beitrag für einen 

Monat Hochschule, Kunstakademie oder Kunst

hochschule sowie Ausbildungszeit für den künf

tigen, abgeschlossene Hochschulbildung erfor

dernden Beruf (Universität) beträgt ÖS 6.475,20. 

Ab dem 40. Lebensjahr des/der Versicher

ten ist noch zusätzlich ein vom Alter abhängi

ger Risikozuschlag zu entrichten (siehe Tabelle 

32). 

Es können beliebig viele Monate bis zum 

angegebenen Höchstausmafl nachgekauft wer

den. Erfolgte der Nachkauf, dann sind diese Zei

ten natürlich auch für die Pensionshöhe zu be-

Schule Hochschule 

öS 3.237,60 öS 6.475,20 

öS 3.626,10 öS 7.252,20 

öS 4.338,40 ÖS 8.676,80 

öS 5.374,40 ÖS 10.748,80 

öS 7.187,50 ÖS 14.374,90 

öS 7.576,00 öS 15.152,00 
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rücksichtigen. Der Antrag aul" Nachkaul" muß 

vor dem Stichtag ge~tellt werden. 

4.1.2 Entwicklung seit 1995 

Schul-, Studien- und Ausbildungszeiten waren 

urspliinglich hinsichtlich der Anspruchsvoraus

setzungen, nicht aber auch für die Höhe der Pl'I1-

sion beitragsl"rei zu berücksichtigen. 

Ab dem Stichtag 1.7.1996 ist auch für die 

Anspruchsvoraussetzungen für die Direktpen

sionen grundsiitzlich ein Beitrag zu entrichten. 

Ohne Beitragsentrichtung sind diese Zei

ten weder anspruchs- noch leistungswirksam. 

Für die Ilinterbliebenenpension erl"olgt die 

Anrechnung (nur) für die Anspruchsvorausset

zungen weiterhin beitragsfrei. 

4.1.3 Sonderaspekte 

Studierende mit Kind 

Zeiten der Kindererziehung gelten als Ersatz

zeiten (48 Monate pro Kind), für die kein Bei

trag entrichtet werden muß. 

Berufstätige Studierende 

Zeiten einer versicherungspflichtigen Erwerbs

tiitigkeit gelten als BeitragszeiteIl, sofenll' die 

Geringfügigkeitsgrenze (1999: öS 3.899,-) über

schritten wird. 

Bei geringem Erwerbsl'inkoll1men besteht 

die Möglichkeit der freiwilligen Selbstversiche

rung in der Kranken- und Pensionsversicherung. 

Der Wohnsitz muß im Inland sein und das Ge

samteinkommen darf öS 3.899,- im Monat nicht 

übersteigen. Der Versicherungsschutz beginnt 

mit dem ,lUf die Antragsteilung folgenden Tag. 

Die Selbstversicherung kostet iiS 523,- im Mo

nat. Dieser Betrag muß von den BeschMtigten 

selbst eingezahlt werden. Die Selbstversicherung 

bei geringfügiger Beschäftigung stl'1lt eine gün

stige Alternative zur Selbstversicherung in der 

Kranken- und Pensionsversicherung dar. 
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4.2 Waisenpension 

4.2.1 Geltende Rechtslage 

Anspruch auf Waisenpension hat das Kind nach 

dem Tod des/der Versicherten. Als Kinder gel

ten: 

I. die ehelichen, die legitimierten und die Wahl

kinder des/der Versicherten; 2. die unehelichen 

Kinder einer weiblichen Versicherten; 3. die un

ehelichen Kinder eines m;innlichen Versicher

ten, wenn seine Vaterschaft durch Urteil oder 

durch Anerkenntnis f"cstgestellt ist; 4. die Stief

kinder und Enkel. wenn sie mit dem/der Versi

cherten st;indig in Hausgemeinschal"t leben. 

Nach der Vollendung des 18. Lebensjahres 

besteht die Kindeseigenschaft nur über lwson

deren Antrag weiter, wenn und solange das Kind 

sich in einer Schul- oder Berufsausbildung be

findet die seine Arbeitskraft überwiegend be

ansprucht. 

Hinsichtlich der Dauer der Kindeseigen

schaft ist nach dem Geburtstag des Kindes und 

dem Beginn des Studiums (der Berufsausbildung) 

zu unterscheiden: 

• Kinder, die vor dem I. I. 1970 geboren wurden: 

Die Kindeseigenschaft besteht grundsätz

lich bis zur Vollendung des 26. Lebensjahres. 

Sie ver!;ingert sich über das 26. Leben~jahr, wenn 

die Schul- oder Berur~ausbildung durch die Er

füllung der Wehr- oder Zivildienstptlicht, durch 

Krankheit oder ein anderes unüberwindbares 

Hindernis verzögert wurde, für einen die Dauer 

der Beh i nderu ng angemessenen Zeit ra u m. 

• Kinder, die zwischen dem I. I. 1970 und dem 

31.8.1974 geboren wurden und das Studium (die 

Berufsausbildung) vor dem 1.9.1992 begonnen 

haben: 

Die Kindeseigenschan besteht nur bis zur 

Vollendung des 25. Lebensjahres. Sie verliin

gert sich höchstens bis zur Vollendung des 27. 

Lebensjahres, wenn die Ausbildung über das 25. 

Lebensjahr hinaus andauert, ein ordentliches 

Studium betriehen wird und die Studicl1daul'f 

um nicht mehr als ein Semester pro Studienah

schnitt überschritten wird. Üherschreitungen dn 

Studiendauer aus wichtigen Gründen (Krank-
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heit, Schwangerschaft, andere unvorhergesehe
ne oder unabwendbare Ereignisse) werden an
erkan nt. 
• Kinder, die ab dem 1.1.1970 geboren wurden 
und das Studium (die Berufsausbildung) ab dem 
1.9.1992 begonnen haben, gelten längstens bis 
zur Vollendung des 27. Lebensjahres als Kinder. 

Wenn sie eine Universität, Universität der 
Künste, Fachhochschule oder eine andere Ein
richtung im Sinne des § 3 des Studienförde
rungsgesetzes besuchen, gelten sie allerdings nur 
so lange als Kinder, als sie ein ordentliches Stu
dium ernsthaft und zielstrebig betreiben. Stu
dienbehinderungen werden berücksichtigt (§ 2 
Abs.l lit b des FLAG idF BGBI.Nr.1992/31l). 
(Diesbezüglich wird auf die Ausführungen im 
Bereich der Krankenversicherung verwiesen.) 

Die Kindeseigenschaft besteht außerdem weiter, 
wenn das Kind seit der Vollendung des 18. Le
bensjahres oder seit Beendigung der Schul- oder 
Berufsausbildung infolge einer Krankheit oder 
eines Gebrechens erwerbsunfahig ist. Das Kind 
muß so krank oder behindert sein, daß es zu 
keiner Arbeit fa hig ist, die es auf dem allgemei
nen Arbeitsmarkt gibt. 

Enkel haben keinen Waisenpensionsan
spruch. Über das 18. Lebensjahr hinaus wird die 
Waisenpension nur über besonderen Antrag ge
währt. 

Ausgangspunkt für die Waisenpension ist 
immer die Witwenpension. Das einfach verwaiste 
Kind erhält eine Waisen pension von 40%, das 
doppelt verwaiste Kind von 60% der Witwen
pension. Waren beide Eltern versichert, so er
hä lt das doppelt verwaiste Kind zwei Waisen
pensionen. 

4.2.2 Entwicklung seit 1995 

Bis zum Strukturanpassungsgesetz 1996, BGBI. 
Nr.201, wurde hinsichtlich der Ernsthaftigkeit 
und Zielstrebigkeit des Betreibens eines ordent
lichen Studiums auf das FLAG, BGBI.Nr.376, 
verwiesen. Die diesbezügliche Einschränkung 
durch das Strukturanpassungsgesetz 1996 im 
FLAG wurde im Bereich der Sozialversicherung 
nicht vorgenommen. 

Pensionsversicheru ng 

4.2.3 Sonderaspekte 

Studierende mit Kind 
Die Sozialversicherungsgesetze sehen diesbezüg
lich keine Sonderregelungen vor. Es kommen 
die im Familienlastenausgleichsgesetz dargestell
ten Möglichkeiten zum Tragen (siehe unter 
2.1.4). 

Berufstätige St udierende 
Die Waisenpension geht verloren, wenn die 
Schul- oder Berufsausübung die Arbeitskraft des/ 
der Studierenden nicht mehr überwiegend be
ansprucht (keine Bindung an die Geringfügig
keitsgrenze). 

4.3 Kinderzuschuß 

4.3.1 Geltende Rechtslage 

Zu allen Pensionen aus den Versicherungsfal
len des Alters und der geminderten Arbeitsfa
higkeit gebührt für jedes Kind ein Kinderzu
schuß. Zum Kinderbegriff wird auf die Ausfüh
rungen zu 4.2 (Waisenpension) verwiesen. Auch 
für Enkelkinder besteht bei Erfüllung der son
stigen Voraussetzungen Anspruch auf Kinder
zuschuß. Der Kinderzuschuß beträgt mindestens 
öS 320,- und wird nicht angepaßt. Für ein und 
dasselbe Kind gebührt der Kinderzuschuß nur 
einer Person. 

4.3.2 Entwicklung seit 1995 

Zu Pensionen mit Stichtagen bis Juni 1993 ge
bührt ein höherer Kinderzuschuß: Er beträgt 5% 
der (höchsten) Bemessungsgrundlage, minde
stens öS 315,- und höchstens öS 650,-. 

4.3.3 Sonderaspekte 

Studierende mit Kind 
Es wird auf die Ausführungen zu Punkt 4.2.3 
(Waisenpension) verwiesen. 

Berufstätige St ud ie rende 
Es wird auf die Ausführungen zu Punkt 4.2.3 
(Waisenpension) verwiesen. 
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4.4 Quantitative Entwicklung 

Völlig exakte Daten liegen dem Bundesministe

rium für Arbeit, Gesundheit und Soziales in 

diesem Bereich nicht vor. Anhand einer durch

geführten Sondererhebung der einzelnen Pen

sionsversicherungsträger sowie aufgrund der 

jährlich zu erstdIenden Pensionsjahresstatistiken 

kann die' Zahl und der Aufwand an Waisen

pensionsleistungen für Studierende jedoch e'ini

germaßen verläßlich abgeschätzt werden (siehe 

Tabelle 33): 

Tabelle 33 

Teil A 

Im Beobachtungszeitraum 1994 bis 1997 

hat sich dabei ein kontinuierlich sinkender Trf'nd 

an ausbezahlten Pensionsleistungen ergeben. 

Ursache dafür können einerseits die mehrfachen 

Änderungen der Rechtslage seit Beginn der 

neunziger Jahre sein, andererseits aber auch 

demographische Effekte, da bereits seit Beginn 

der achtziger Jahre df'r gesamte Pensionsstand 

bei den Waisenpensionen beinahe kontinuier

lich rückläufig ist. Für das Jahr 1999 liegen noch 

keine Daten vor. 

Waisenpensionsleistungen an Studierende in der Pensionsversicherung 

Jahr 

1994 

1995 

1996 

1997 

Waisenpensionen 

an Studierende 

8.900 

8.700 

8.050 

7.600 

Quelle: Sonderauswertung der PensionsversIcherungsträger. Berechnungen des BMfAGS 
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Jährlicher Pensionsaufwand 

(in Mio. öS) 

320 

325 

320 

310 
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5 Förderungen nach dem Einkommensteuer

gesetz 1988 

5.1 Geltende Rechtslage 

5.1.1 Kinderabsetzbetrag und Unterhaltsab

setzbetrag 

Zur Re<llisierung des F<lmilienpakets wurden 

korrespondierend zu den Änderungen im Fami

lienlastenausgleichsgesetz die Änderungen im 

Einkommensteuergesetz im Rahmen des Budget

begleitgesetzes 1998, BGB!. I Nr. 79/1998 vorge

nommen. Damit wurde ein Teil der Steuerrdorm 

bereits vorgezogen realisiert. 

Der Kinderabsetzbetrag wird um öS 150,

pro Monat und Kind auf öS 700,- angehoben. 

Die Familienbeihilfe wird um öS 150,- pro Mo

nat und Kind angehoben. Die Mehrkinderstaffel 

wird vorn Einkommensteuergesetz (also von den 

Kinder<lbsetzbeträgen) in das Familienlasten

ausgleichsgesetz (also zu den Familienbeihilfen) 

überführt. Für einkommensschw~ichere Familien 

wird ab dem dritten Kind ein besonderer Mehr

kindzuschlag von zusätzlich öS 400,- pro Kind 

und Monat eingeführt. Diese Regelungen gelten 

ab dem Jahr 2000. 

In einem ersten Schritt werden für 1999 

der Kinderabsetzbetrag um öS 125,- und die 

Familienbeihilfe ebenfalls um üS 125,-, jeweils 

pro Kind und Monat, angehoben. Der Kinder

absetzbctrag beträgt daher im Jahr 1999 monat

lich für das erste Kind öS 475,-, für das zweite 

Kind üS 650,- und für das dritte und jedes 

weitere iiS 825,- monatlich und wird gemeinsam 

mit der Familienbeihilfe ausbezahlt. Für das Jahr 

1999 bleibt die Mehrkinderstaffel noch im Ein

kommensteuergesetz. Der ab drei Kindern zu

stehende Mehrkindzuschlag für einkommens

schw~ichere Familien (das Familieneinkommen 

darf im Jahr 1998 den Betrag von öS 504.000,

nicht überstiegen haben) beträgt im Jahr 1999 

ÖS 200,- je Kind und Monat. Der Mehrkind

zuschlag ist mit der Steuererklärung für die Ein

kommensteuer bzw. Arbeitnehmerveranlagung 

oder - wenn eine Veranlagung unterbleibt -

mittels eigenem Antrag geltend zu machen. 

Gegenüber 1998 wird die Summe aus Fa

milienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag im Jahr 

1999 pro Kind um ÖS 250,- und im Jahr 2000 

um weitere ÖS 250,- monatlich angehoben. 

Der Unterhaltsabsetzbetrag für Steuer

pflichtige. die mit dem Kind. für das sie den 

Unterhalt leisten, nicht im gemeinsamen Hau~

halt leben, bleibt unver~indert. Er muß mit der 

jährlichen (Arbeitnehmer)Veranlagung geltend 

gemacht werden und beträgt weiterhin für da~ 

erste Kind öS 350,-, für das zweite Kind öS 525,

und für das dritte und jedes weitere Kind iiS 

700,- monatlich. 

5.1.2 Außergewöhnliche Belastungen 

Darüber hinaus können Kosten für Studierende 

als außergewöhnliche Belastung mit Ausnahmc 

der zus;itzlichen Kosten für dic auswärtige Be

rufsausbildung nicht geltend gemacht werden 

(vg!. dazu die Verfassungsbestimmung des § 34 

Abs 7 Z 5 EStG 1988). Für Studierende. die im 

Einzugsbereich des Wohnortes keine Möglich

keit haben. ein angestrebtcs Studium zu absol

vieren, ist ein Pauschalbetrag von öS 1.500,

pro Monat der Ausbildung ah außC'fgewiihnli

ehe Belastung für den Unterhaltszahlenden vor

gesehen. Die Abzugsnihigkeit dieses Betrages ist 

nicht an den Bezug der Familienbeihilfe ge

knüpft, Voraussetzung ist jedoch. daß das Stu

dium zügig vorangetrieben wird. 

5.1.3 Sonderaspekte 

Studierende mit Kind 
Bei Studierenden mit Kindern, die keine oder 

sehr geringe Einkünfte beziehen. kOlllmt in dn 

Regel die Negativsteuer zum Tragen: Wenn die 

Summe der Einkünfte durch die Absetzbeträge 

zu einem negativem Einkommcn führt, dann 
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wird der Alkinverdiener- bzw. der Alleinerzie

herabsctzbetrag bis zum Höchstausmaß von öS 

2.000,- für 1998 bzw. öS 5.000,- ab 1999 vom 

FinanZ<lnl1 ausbezahlt. 

Berufstätige Studierende 

Bei bcmfstätigen Studierenden, die nicht selb

ständig tiitig sind, auf Gmnd der Hölle' des 

Lohnes zwar sozialversichemngspflichtig, aber 

nicht lohnsteuerpflichtig sind, kommt es zur 

Möglichkeit einer weiteren Negativsteuer: 10% 

der Sozialversichemngsbeiträge. maximal aber 

öS 1.500.- pro Jahr werden als Negativsteuer 

vom Finanzamt ausbezahlt, wenn die Summe 

der Einkünfte auf Gmnd der Absetzbeträge zu 

einem negativen Einkommen führt. 

5.2 Quantitative Entwicklung 

Der finanzielle Umfang der steuerlichen Berück

sichtigung von Unterhaltsleistungen für Studie

rende ist nur annähernd zu schätzen. 

Kinderabsetzbeträge - Unterhaltsabsetz

beträge 

Die Zahl der Kinderabsetzbeträge ist gleich hoch 

wie die Zahl der Familienbeihilfenhezieherlnnen. 

Somit werden derzeit für rund 65.000 Studie

rende an Einrichtungen im Bereich der Hoch

schulbildung (vgl. oben 2.2) Kinderabsetzbeträge 
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geleistet. Geht man unter Berücksichtigung der 

Mehrkindstaffel beim Kinderabsetzbetrag von 

einer durchschnittlichen steuerlichen Berück

sichtigung von öS 5.000,- pro Kinderabsetz

betrag für eine/n StudieH:'nde/n aus, beträgt das 

Gesamtvolumen im Bereich des Bundesministe

riums für Wissenschaft und Verkehr 325 Mio. 

ÖS jährlich (für alle Studierenden im tertiären 

Bildungsbereich mnd 360 Mio. ciS). In der lmd

getären Entwicklung seit 1995 ergibt sich für 

den Kinderabsetzbetrag - parallel mit der Fami

lienbeihilfe (siehe oben 2.2) -, daß die Aufwen

dungen für alle Studierenden von mnd 520 Mio. 

öS im Jahr 1995 auf rund 360 Mio. ÖS im Jahr 

1998 gesunken sind. Schätzt man die Zahl der 

geltend gemachten Unterhaltsabsetzbeträge grob 

mit 15.000 Fällen für studierende Kinder 

(öS 5.000,- je Kind), beträgt die budgetäre Be

lastung dadurch weitere mnd 75 Mio. öS .i~ihr

lich. 

Außergewöhnliche Belastungen 

Für rund 50.000 auswärtige Studierende wer

den außergewöhnliche Belastungen anerkannt. 

die sich durch den Steuertarif durchschnit t lieh 

zu 400/0 steuermindernd auswirken. monatlich 

somit UIll mnd öS 600,-. Jährlich wird die Bc

rücksicht igung außergewöhnlicher Belastungen 

für Eltern auswärtiger Studierender somit im 

Budget mit mnd 360 Mio. öS wirksam. 
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6 Arbeitslosenversicherung 

Die Leistungen nach dem Arbeitslosenversiche

rungsgesetz sind grundsätzlich keine Förderung 

für Studierende. da sich der Bezug einer derarti

gen Leistung und die Durchführung eines Stu

diums prinzipiell ausschließen. Da unter be

stimmten Voraussetzungen Studierende aber 

dennoch Arbeitslosengeld beziehen können, wer

den im folgenden die Voraussetzungen für die

sen Anspruch von Studierenden dargestellt. 

Grundsätzlich ist Voraussetzung, daß trotz 

Durchführung eines Studiums Arbeitslosigkeit 

im Sinne des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 

vorliegt. 

6.1 Geltende Rechtslage 

Das Arbeitslosengeld dient zur finanziellen Ab

sicherung für die Zeit der Arbeitsuche. Ordent

liche Studierende einer Universität gelten nicht 

als arbeitslos, weil ihr Hauptaugenmerk nicht 

auf die Aufnahme einer neuen Beschiiftigung, 

sondern auf den Abschluß des Studiums gerich

tet ist. 

Unter folgenden Voraussetzungen kann das 

Arbeitsmarktservice jedoch Ausnahmen zulas

sen: 

1. Innerhalb eines Jahres vor Eintritt der Ar

beitslosigkeit liegen parallel zum Studium ins

gesamt mindestens sechs Monate arbeitslosen

versicherungspflichtiger Beschäftigungen vor 

und 

2. die letzte Beschäftigung darf nicht zwecks 

Fortsetzung des Studiums selbst gelöst worden 

sein. 

Diese Regelung stellt sicher, daß nur jene 

Studierenden Arbeitslosengeld beziehen können, 

die durch die Parallelität von Studium und Arbeit 

bewiesen haben, daß sie durch das Studium nicht 

an einer neuerlichen Beschäftigungsaufnahme 

gehindert sind. 

Die gesetzlich vorgesehenen Rahmenfristen 

können ua. um Studienzeiten, insgesamt höch

stens aber um drei Jahre, erstreckt werden. 

Die dreijährige Begrenzung soll die Nähe 

zu den Beitragszeiten zur Arbeitslosenvcrsiche

rung sicherstellen. 

6.2 Entwicklung seit 1994 

Für die Beurteilung des Vorliegens von Arbeits

losigkeit war die Erteilung einer Ausnahmege

nehmigung dann möglich, wenn das unmittel

bar vorangegangene Dienstverhältnis und das 

Studium parallel dazu längere Zeit dauerten und 

die Beschäftigung nicht zwecks Fortsetzung des 

Studiums gelöst wurde. Diese Bestimmung 

wurde mit 1. 5.1996 durch die derzeit geltende 

Rechtslage präzisiert. 

Bis 1.5.1996 konnte die Rahmenfrist un

begrenzt erstreckt werden, wenn innerhalb der 

gesetzlichen Rahmenfrist Zeiten eines Studiums 

lagen. 
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7 Mensen und Studentenheime 

7.1 Förderu ng von Mensen 

Die überwiegende Anzahl der Mensen, Buffets 

und Cafeterien an den österreich ischen Universi

täten werden von einer Betreibergesellschaft, der 

Österreichischen Mensenbetriebsges.m.b.H. ge

führt. Diese Gesellschaft, die 1999 das 25jährige 

Bestandsjubiläum feiert, steht seit 1997 zu 100% 

im Eigentum des Bundes. Nach dem Gesell

schaftsvertrag hat die Gesellschaft den Auftrag, 

unter dem Grundsatz der Kostendeckung für die 

Universitätsangehörigen kostengünstiges Essen 

zur Verfügung zu stellen. Auf Grund in den 

letzten .Jahren durchgeführter Marktforschungs

und Trendanalysen werden die Betriebe syste

matisch der heutigen Nachfrage entsprechend 

umgestaltet. Auf diese Weise konnte die Zufrie

denheit der großteils studentischen Kunden er

heblich gesteigert werden. 

Das Bundesministeriums für Wissenschaft 

und Verkehr fördert die Neuerrichtung von Be

triebsstätten und unterstützt Generalsanierun

gen. Für den laufenden Betrieb der Mensen. 

Cafeterien und Buffets werden keine Zuschüsse 

gewährt. 

Neben der Objektförderung für die genann

ten Bereiche werden zunehmend im Rahmen 

einer Subjektförderung - in Zusammenarbeit mit 

der Österreichischen Hochschülerschaft - sozial 

bedürftigen Studierenden finanzielle Hilfestel

lungen geboten. 

Die von der Österreichischen Hochschüler

schaft gewährten Zuwendungen betreffen ins

besondere verbilligte Studentenmenüs, finanzi

elle Zuwendungen für die Kinderbetreuung von 
Studierenden sowie die Unterstützung von Stu

dierenden bei besonders hohen Wohnkosten oder 

in sozialen Härtefällen. Für diese Bereiche er

hält die Österreichische Hochschülerschaft Sub

ventionen seitens des Bundes. 

7.2 Förderung von Studentenheimen 

Neben den Subventionen des Bundes für Kin

dergärten, in denen Kinder von Studierenden 

aufgenommen werden. und Stuc!entenmensen 

gehören auch die Subventionen für Studenten

heime zu den indirekten Förderungsmaßnahmen. 

Die Absolvierung eines Hochschulstudiums 

oder einer hochschulverwandten Ausbildung ist 

oftmals mit der Überwindung geographischer 

Barrieren und somit mit einem Wechsel des 

Wohnortes verbunden. 

Ziel ist es daher, gemeinnützige Vereine, 

Gesellschaften und Stiftungen, die Wohnmög

lichkeiten für Studierende gemäß den Bestim

mungen des Studentenheimgesetzes, BGB\. Nr. 

291/1986 i.d.g.F. bereitstellen, durch Gewährung 

von Investitionssubventionen bei der Errichtung, 

Instandsetzung und Generalsanierung von Stu

dentenheimen zu unterstützen, um den von 

außerhalb der Universitätsstandorte kommen

den Studierenden einen Aufenthalt zu sozial ver

tretbaren Benützungsentgelten und damit den 

Zugang zum Universitäts- bzw. Fachhochschul

studium zu ermöglichen. 

Die vom Bunc!esministerium für Wissen

schaft und Forschung im Jahr 1990 zur Beseiti

gung des Heimplatzdefizites gesetzte Initiative, 

bis zum Jahr 2000 wenigstens 7.000 dringend 

benötigte zusätzliche Wohn/Studentenheim

plätze zu schaffen, hat nicht nur in den Regie

rungsprogrammen der Bundesregierung und in 

den Budgets der letzten Jahre ihren Niederschlag 

gefunden, sondern auch die Bundesliinder und 

Gemeinden haben zur Umsetzung des Regie
rungsprogrammes insoweit sehr wesentlich bei

getragen, als sie den Heimträgerorganisationen 

Österreichs Wohnbauförderungsmittel gewährt 

und dem seinerzeitigen Aufruf der Landeshaupt

leutekonferenz 1991 folgend, Heimträgerorga

nisationen Grundstücke zum Teil im Wege von 

kostenlosen Baurechten oder aber für den Er-
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werb und/oder deren AufschlieBung die l'fforder

lichen finanziellen Mittel entweder zum Teil oder 

zur G~inze zur Verfügung gestellt haben. Insge

samt konnten bis dato rund 6.840 neue Stu

dentenheimpl;itze geschaffen werden, etwa 730 

sind in 13au und etwa 500 weitere HeimpI:itze 

in Vorbl'feitung. 

In lorl1leines weiteren Schwerpunktes wird 

in den kommenden Jahren der vorhandene, aus 

den 60n und frühen 70er .Jahren stammende 

Heimbestand unter Bedachtnahme auf tür Stu

dierende zumutbare lIeimplatzkosten durch ent

sprechende Hirderungsmaflnahmen gesichert 

werden. Das heißt, Studentenheime älteren Bau

jahres sollen in einem wil1schal'tlich sinnvollen 

und zugfl'ich vertretbaren Rahmen saniert und 

nach Möglichkeit den heutigen Anforderungen 

entsprechend im Standard angehoben werden. 

Unwirtschaftlicher hzw. nicht sanicrbarl'f 

lIeimbestand sowie sanierungsbedingter Kapa

zitätsverlust soll mittel fristig dem Bedarf ent

sprechend durch Neuerrichtungen kompensiert 

werden. 

Neben der Umsetzung des Neubauprogram

mes sowie der Durchführung einzelverbessernder 

Instandsetzungsmaßnahmen konnten seit 1993 

insgesamt 10 Objekte generalsaniert lind teil

weise im Standard angehoben werden. 

Etwa 1.000 Heimpliitze werden derzeit einer 

Generalsanierung unterzogen, und für weitere 

Projekte werden bereits konkrete Sanierungs

konzepte vorbereitet. 

Ende 1998 wurde im Rahmen eines .. Stu

dierendenpaketes" neben einer umfangreichen 

Novelle zum Studienförderungsgesetz und einer 

g;inzlichen Neuerfassung des Hochschü\er

schaftsgesetzes auch eine Novelle des Studenten

heimgesetzes heschlossen. Die Gesetzesnovelle 
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Tabelle 34 

Aufwendungen des Bundesministeriums für 
Wissenschaft und Verkehr für Studentenheime, 
in ÖS, 1991 bis 1999 

Rechnungsabschluß 1991 

Rechnungsabschluß 1992 

Rechnungsabschluß 1993 

Rechnungsabschluß 1994 

Rechnungsabschluß 1995 

Rechnungsabschluß 1996 

Rechnungsabschluß 1997 

Rechnungsabschluß 1998 

Bundesvoranschlag 1999 

(abzüglich Bindung] 

79,488.000,-

95,450.000,-

124,194.000,-

160,325.000,-

211,108.000,-

250,577.000,-

262,209.000,-

303,278.000,-

277,669.000,-

trägt dem Bedürfnis der Studierenden nach mehr 

Mohilitiit und flexibilitiit hinsichtlich des Stu

dien- bzw. Wohnortes Rechnung, indem die Be

stimmungen hinsichtlich der Kündigungsfristen 

geiindert wurden. Die gleichzeitig geschaffene 

Möglichkeit, kurzfristige Gastvenräge allZu

schließen, wird den Heimträgern helfen, Aus

lastungsprobleme zu vermeiden. Mit der Novelle 

wurde weiters eine zus~itzliche Vertretungsebene 

der bereits bestehenden Hcimvertretung einge

führt, die auch als Ansprechpartnl'f für den je

weiligen Heimträgl'f in jenen Angelegenheiten 

fungieren wird, die über den Bereich eines Stu

dentenheimes hinausgehen. 

Mehr Transparenz hinsichtlich der wirt

schaftlichen Situation der Heimtriigl'f, aber auch 

verbesserte Planungsgrundlagen f'ür beabsich

tigte Bau- und Sanierungsvorhaben werden die 

obligatorischen Jahresabschlüsse sowie die 

I nvestit ionsfördemngsplü ne gewäh rleisten. 

III-16 der Beilagen XXI. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 55 von 238

www.parlament.gv.at



8 Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: 

Tabelle 2: 

Tabelle 3: 

Tabelle 4: 

Tabelle 5. 

Höchststudienbeihilfen im Studienförderungsgesetz (Jahresbeträge in ÖS) 

Absetzbeträge im Studienförderungsgesetz 

Einkommensgrenzen für zumutbare Unterhaltsleistungen Im Studienförderungsgesetz 

Aufwendungen für Beihilfen für Auslandsstudien, Beträge in öS, 1995 bis 1998 

Aufwendungen für Leistungsstipendien und Förderungsstipendien im Bereich der Universitäten und 

16 

16 

16 

18 

Universitäten der Künste, Betrage in Mio. ÖS, 1995 bis 1998 19 

Tabelle 6: Studienunterstützungen In sozialen Härtefällen, 1995 bis 1998 20 

Tabelle 7: Sozialaufwendungen des BMWV f. Studierende und Anteil der Aufwendungen f. Studienförderung, 1995 bis 1999 23 

Tabelle 8: Sozialaufwendungen für Studierende In Mio. ÖS, 1992 bis 1999 24 

Tabelle 9: Aufwendungen für Studienförderung nach dem Studienförderungsgesetz, 1995 bis 1999 in Mio. öS 23 

Tabelle 10 Entwicklung der Zahl der Anträge auf Studienbeihilfe an Unlversitaten, Universitäten der Kunste und 

Fachhochschul-Studiengängen, Studienjahre 1994/95 (WIntersemester plus darauf folgendes Sommersemester) 

bis WS 1998/99 25 

Tabelle 11' Gegenüberstellung: Anträge und Bewiliigungen von Studienbeihilfen an Universitäten, Universitäten 

der Kunste und Fachhochschul-Studiengängen, Studienjahre 1994/95 bis Wintersemester 1998/99 25 

Tabelle 12 Gegenüberstellung: Prozentueller Anteil der Bewilligungen und Abweisungen von Studien beihilfen 

an Universitäten, Universitäten der Künste und Fachhochschul-Studiengangen vom Studienjahr 1994/95 

bis zum Wintersemester 1998/99 

Tabelle 13: Gegenüberstellung der Gründe für Abweisungen von Studienbeihilfenanträgen von Studierenden an Universitäten, 

26 

WS 1994/95 bis WS 1998199 27 

Tabelle 14 Bewilligte Studienbeihilfen an Universitäten nach KategOrien von Beihilfenbezieherinnen, WS 1994195, 

WS 1997198 und WS 1998/99 27 

Tabelle 15: Zahl der Studlenbeihilfenbezieherlnnen an Universitäten, UniverSitäten der Künste und Fachhochschulen, 

WS 1994195 bis WS 1998199 28 

Tabelle 1 G: Zahl der Bewilligungen von höchstmoglichen Studienbeihilfen an Universitaten, nach Kategorien von 

Beihilfenbezieherinnen, WS 1994/95 bis WS 1998199 29 

Tabelle 17: Entwicklung der durchschnittlichen Studienbeihilfenhöhe an Universitäten, Universitäten der Künste 

und Fachhochschulen, Beträge in ÖS (auf öS 10,- gerundet)' WS 1991192 bis WS 1998/99 30 

Tabelle 18: Durchschnittliche Beihilfenhöhe nach Kategorien, Beträge in ÖS (auf öS 100,- gerundet), 

WS 1995196 bis WS 1998199 30 

Tabelle 19: Gegenüberstellung: Studierende mit und ohne Studienbeihilfe an UniverSitäten, Studienabschluß innerhalb 

von 16-20 Semestern ab Studienbeginn (Studienbeginn zwischen WS 1987188 und WS 1989190) 31 

Tabelle 20: Gegenüberstellung: Studierende mit und ohne Studienbeihilfe an Unlversitäten,Verbleib In der begonnenen 

Studienrichtung in den ersten 10 Semestern, (Studienbeginn zwischen WS 1990/91 und WS 1992193) 32 

Tabelle 21. Gegenuberstellung: Studierende mit und ohne Studienbeihilfe an Universitäten, Verbleib im Universitätssystem 

in den ersten 10 Semestern, (Studienbeginn zwischen WS 1990/91 und WS 1992193) 32 

Tabelle 22: Verteilung der Beihilfenbezieherinnen nach Geschlecht, WS 1995196 bis 1998199 33 

Tabelle 23: Durchschnittliche Studienbeihilfe an Universitäten nach Beruf des Vaters (der Mutter), Beträge in ÖS 

(gerundet auf öS 100,-), WS 1994195 bis WS 1998/99 34 

Tabelle 24 Studienbeihilfenbezieherlnnen (bewilligte Studienbeihilfen) an Universitäten nach Beruf des Vaters (der Mutter), 

WS 1994195 bis WS 1998199 34 

Tabelle 25: Aufwendungen für Beihilfen für Auslandsstudien in Mio. oS, 1994 bis 1998 36 

Tabelle 26: Aufwendungen für Leistungsstipendien und Förderungsstipendien im Bereich der Universitäten und 

Tabelle 27: 

Tabelle 28: 

Tabelle 29: 

Tabelle 30 

Universitäten der Künste In Mio. ÖS, 1994 bis 1998 

Studienunterstützungen in sozialen Härtefällen 1994 bis 1998 

Höhe der Familienbeihilfe ab 1. Jänner 2000, in ÖS 

Familienbeihilfe für Studierende WS 1995196 bis SS 1999 

Familienbeihilfe für Studierende nach besuchten Einrichtungen im SS 1999 

Tabelle 31. Zahl der begunstigt selbstversicherten Studierenden und Aufwendungen 

des Bundesministeriums für Wissenschaft und Verkehr, 1994 bis 1999 

36 

36 

37 

41 

42 

46 
Tabelle 32: Risikozuschlag bei Nachkauf von Pensionszeiten 47 

Tabelle 33: Waisenpensionsleistungen an Studierende in der Pensionsversicherung 50 

Tabelle 34: Aufwendungen des Bundesministeriums für Wissenschaft und Verkehr für Studentenheime, 1991 bis 1999, in ÖS 56 

57 

III-16 der Beilagen XXI. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)56 von 238

www.parlament.gv.at



III-16 der Beilagen XXI. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 57 von 238

www.parlament.gv.at



Teil B 

Bericht zur sozialen Lage der Studierenden 
Ergebnisse einer empirischen Erhebung unter Studierenden im Hochschulbereich 

Institut für Höhere Studien 
Angela Wroblewski 
Martin Unger 
Eva Schmutzer-Hollensteiner 

III-16 der Beilagen XXI. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)58 von 238

www.parlament.gv.at



III-16 der Beilagen XXI. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 59 von 238

www.parlament.gv.at



Inhaltsverzeichnis 

Einleitung 63 

2 Die quantitative Entwicklung des Hochschulsektors in den neunziger Jahren 65 
2.1 Hochschulzugang in den neunziger Jahren 65 
2.2 Altersstruktur und Eintrittsalter 67 

2.3 Vorbildung der Studienanfängerinnen 73 

3 Regionale Herkunft 77 

4 Soziale Herkunft 83 

4.1 Die Bedeutung der Herkunftsfamilie 83 
4.2 Schulbildung der Eltern 85 

4.2.1 Schulbildung des Vaters 85 
4.2.2 Schulbildung der Mutter 89 
4.2.3 Schulbildung beider Elternteile 91 

4.3 Beruf der Eltern 92 
4.3.1 Beruf des Vaters 92 
4.3.2 Beruf der Mutter 97 
4.3.3 Beruf beider Elternteile 101 

4.4 Einkommen der Eltern 101 

5 Familienstand 103 

6 Studieren mit Kind 105 

7 Wohnsituation 111 
7.1 Vergleich der Wohnform 1993 und 1998 113 
7.2 Wohnkosten 115 
7.3 Wohnform und Wohnkosten nach Studienort 117 

8 Erwerbstätigkeit 119 
8.1 Anteil erwerbstätiger Stud ierender 119 
8.2 Form und Ausmaß der Erwerbstätigkeit 121 
8.3 Erwerbstätigkeit und soziale Herkunft 125 
8.4 Zeitaufwand für Studium und Erwerbstätigkeit 126 
8.5 Motive für eine Erwerbstätigkeit 127 
8.6 Auswirkungen der Erwerbstätigkeit auf das Studium 130 
8.7 Maßnahmen für berufstätige Studierende 133 
8.8 Erwerbstätigkeit vor dem Studium und während des Studiums 133 
8.9 Kra n kenversiche ru ng 135 

9 Finanzielle Situation 139 
9.1 Quellen der Finanzierung des Lebensunterhalts 140 
9.2 Finanzierung nach Alter 143 
9.3 Finanzierung nach Wohnform 147 
9.4 Finanzierung nach Familienstand 149 

61 

III-16 der Beilagen XXI. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)60 von 238

www.parlament.gv.at



Bericht zur sozialen Lage der Studierenden 

9.5 Finanzierung nach Einkommen der Eltern 

9.6 Einkommen aus Erwerbstätigkeit während des Semesters 

9.7 Ausgaben 

9.8 Inanspruchnahme von Förderungen 

10 Bezieherinnen von Studienbeihilfe 

10.1 Regionale Herkunft der Bezieherinnen von Studienbeihilfe 

10.2 Soziale Herkunft der Bezieherinnen von Studienbeihilfe 

10.2.1 Schulbildung der Eltern der Bezieherinnen von Studienbeihilfe 

10.2.2 Beruf der Eltern der Bezieherinnen von Studienbeihilfe 

10.2.3 Das Einkommen der Eltern der Bezieherinnen von Studienbeihilfe 

10.3 Geschlecht und Alter der Bezieherinnen von Studienbeihilfe 

10.4 Wohnsituation der Bezieherinnen von Studienbeihilfe 

10.5 Erwerbstätigkeit von Bezieherinnen von Studienbeihilfe 

10.6 Finanzielle Situation der Bezieherinnen von Studienbeihilfe 

10.7 Zeitaufwand für Studium und Erwerbstätigkeit 

11 Verkehrsmittel und Fahrtkosten 

11.1 Hochschulweg und Verkehrsmittelwahl 

11.2 Fahrtkosten 

11.3 Besuche bei den Eltern 

12 Studierende an Fachhochschul-Studiengängen 

12.1 Regionale Herkunft 

12.2 Soziale Herkunft 

12.3 Geschlecht, Alter und Familienstand 

12.4 Wohnform 

12.5 Erwerbstätigkeit und Zeitaufwand für das Studium 

12.6 Finanzielle Situation 

13 Studierende im Zweit- oder Doktoratsstudium 

13.1 Geschlecht und Alter 

13.2 Wohnform und Familiensituation 

13.3 Erwerbstätigkeit 

13.4 Finanzielle Situation 

Teil B 

151 
153 

154 

157 

159 

159 

161 

161 

163 

165 

165 

167 

168 

170 

176 

179 

179 

183 

186 

187 

187 

189 

193 

194 

195 
196 

201 

201 

201 

203 

205 

14 Zusammenfassung 209 

14.1 Beispiele für Subgruppen innerhalb der Studierenden 212 

15 Literaturverzeichnis 217 

16 Anhang 219 

16.1 Tabellenanhang 219 

16.2 Faktorenanalyse: Motive der Erwerbstätigkeit 230 

16.3 Gewichtung der Sozia lerhebu ng 1998 231 

16.4 Methodische Vorgangsweisen der Sozialerhebungen 1973, 1980, 1989, 1993 und 1998 232 

17 Tabellenverzeichnis 233 

18 Glossar 239 

62 

III-16 der Beilagen XXI. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 61 von 238

www.parlament.gv.at



1 Einleitung 

Im vorliegenden Bericht wird die soziale Lage 

der Studierenden anhand aktueller empirischer 

Befunde beschrieben. Einschlägige Untersuchun

gen zur sozialen Lage der Studierenden wurden 

bereits seit den siebziger Jahren in unregel

mäßigen Abständen durchgeführt. Die Ergebnis

se dieser Erhebungen wurden jeweils vom zu

ständigen Bundesministerium für Wissenschaft 

gemeinsam mit Daten der amtlichen Statistik 

publiziert. I 

Im Sommersemester 1998 wurde vom 

Österreichisehen Institut für Jugendforschung im 

Auftrag des Bundesministeriums für Wissen

schafi und Verkehr eine Erhebung zur sozialen 

Lage der Studierenden in Form einer schrift

lichen Befragung mittels eines standardisierten 

Fragebogens durchgeführt.' Die Datenauf-

Vgl. BMWF (Hrsg.): Materialien zur sozialen Lage der Stu

denten in Österreich, Wien (1974). 

BMWF (Hrsg.): Materialien zur sozialen Lage der Studieren

den 11, Wien (1983). 

BMWF (Hrsg.): Zur sozialen Lage der Studierenden 1990, 

Band 2 - Materialien Daten Fakten, Wien (1991). 

BMWFK (Hrsg.): Materialien zur sozialen Lage der Studie

renden, Wien (1995). 

2 Insgesamt wurden rund 10.000 Fragebögen an inländische 

ordentliche Studierende versandt. Angeschrieben wurden 

8.000 Studierende an Universitäten, jeweils 1.000 Studie

rende an Fachhochschulen und Kunsthochschulen. Der Rück

lauf betrug 33%, wobei 3.164 Fragebögen in die Auswertung 

eingingen. Die Stichprobe wurde für jede Hochschule nach 

dem Zufallsprinzip gezogen, wobei Personen, die an mehre

ren Hochschulen studieren, ausschließlich ihrer "Stamm

hochschule" zugeordnet wurden. Im Universitätsbereich 

wurde disproportional nach Universitäten geschichtet, so 

daß auch an den kleineren Universitäten zumindest 300 

Personen angeschrieben wurden. Im Bereich der Universitä

ten der Künste bzw. Fachhochschul-Studiengänge wurde 

die Stichprobe proportional gezogen, daher können Aussa

gen nur über den Jeweiligen Gesamtsektor getroffen wer

den. Die Versendung der Fragebögen erfolgte Ende April 

1998, Mitte Mai 1998 wurde ein Erinnerungsschreiben ver

sendet. 

3 Vgl. Guggenberger (1991). 

4 Vgl. Pechar/Wroblewskl (1998) 

bereitung und -analyse sowie die Berichter

steIlung erfolgte durch das Institut für Höhere 

Studien. Die Ergebnisse dieser Erhebung (im fol

genden .. Sozialerhebung 1998" genannt) bilden 

den Kern des vorliegenden Berichts, wobei das 

Bild zur Lage der Studierenden gegebenenfalls 

durch die Daten der amtlichen Statistik und Er

gebnisse anderer aktueller Untersuchungen er

gänzt wird. 

Der vorliegende Bericht orientiert sich in 

Aufbau und wesentlichen inhaltlichen Aspekten 

an den Vorgängerpublikationen. Um der aktu

ellen hochschulpolitischen Diskussion Rechnung 

zu tragen, werden weitere zusätzliche Schwer

punkte gesetzt; beispielsweise eine eingehendere 

Analyse der Situation von Studierenden mit 

Kind(ern} oder die Berücksichtigung der Ver

kehrsmittelwahl und -kosten. 

Die Erhebung 1998 unterscheidet sich von 

der Untersuchung aus dem Jahr 1993 einerseits 

durch die Berücksichtigung aktueller hochschul

politischer Themen, andererseits durch die Er

hebungsmethode. 1993 wurde eine mündliche 

Befragung von Studierenden vor Ort an den 

Hochschulen durchgeführt, während 1998 eine 

postalische Befragung erfolgte. Diese Unterschie

de in der Erhebungsmethode erschweren den 

Vergleich mit den Vorgängererhebungen, da bei 

Präsenzerhebungen an der Universität ältere 

hzw. berufstätige Studierende sowie Studieren

de mit Kind zumeist unterrepräsentiert sind, 

während sogenannte .. Normstudentlnnen"I bzw. 

.. traditional students'" überdurchschnittlich häu

tig anzutreffen sind. Die Vergleichbarkeit der 

Erhebung 1998 mit der Erhebung 1 993 wird 

durch die Konstruktion einer Vergleichsgruppe 

hergestellt. Dabei kommt der Anwesenheit an 

der Universitiit (in Lehrveranstaltungen bzw. 

Bibliotheken) besondere Bedeutung zu. In die 

Vergleichsgruppe gehen jene Studierenden ein, 

die sich im Erststudium befinden (d.h. ein Di

plomstudium absolvieren und noch kein anderes 
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Bericht zur sozialen Lage der Studierenden 

Studiulll abgeschlossen haben'), bis zu 30 Jahre 

alt sind und sich mindestens eine Stunde pro 

Woche an der lJniversit~it aufhalten (Lehrver

anstaltungen besuchen). 

Aufgnmd der ge~inderten Befragungsllle

thode und einer durchgefühI1en Gewichtung des 

Datenmaterials (nach Geschlecht, Alter, Univer

sitiit und Studienrichtungsgruppe) können für 

die Ciesamtheit der Studierenden repräsentative 

Aussagen gemacht werden. Die diesem Bericht 

zugrunde liegenden Analysen beziehen sich 

primär auf Studierende im Erststudium. Nur in 

Kapitel 13 werden l'inige Aspekte der sozialen 

Situation von Studierenden im Doktoralsstudium 

themal isiert. 

Es wurde bereits in den Vorgiingerpubli

kationen darauf hingewiesen, daß die Studie

renden eine sehr inhomogene Gruppe darstellen, 

und man daher nicht von der Vorstellung von 

"Normstudierenden", die ähnliche Studien- und 

Lebensbedingungen aufweisen, ausgehen kann. 

Der vorliegende Bericht verdeutlicht einmal 

mehr, daß das Bild von .. elen Studierenden" 

revidiert werden mull, da sich die Studien- und 

Lebensbedi ngu ngen ei nzel ner Gruppen von 

Studierenden deutlich voneinander unterschei

den, wobei sich auch die individuell<' Situatioll 

64 

Teil B 

von Studierenden während des Studiums häufig 

iinden. Wührend Studierende, die unmittl'lbar 

nach der Matura das Studium beginnen, in den 

ersten Semestern noch dem traditionellen Bild 

der Studierenden entsprechen - d.h. bei den 

Eltern odlT in einem Studentinnenwohnheim 

leben, maximal wiihrend der fCeriell erwerbs

tMig sind und ihre Zeit und Energie auf das 

Studium konzentrilTen können - trifn dies auf 

Studierende in höhlTen Semestern nur noch in 

gerin~em Maße zu. Aus diesem Grund werden 

bei der Darstellung und Interpretation der Er

~l'bnisse die unterschiedlichen Gruppen von Stu

dierenden bCliicksichtigt, indem die einzelnen 

Indikatoren nach den zentralen Merkmalen, wie 

z.B. Alter. Erwerbstiitigkeit oder Wohn form, pr;i

sl'ntil'I1 werden. 

Alle in diesem Bericht verwendeten Be

grifTsdefintionen wurden in einem Glossar auf 

Seite 239 zusall1mengefaflt, um die Handhah

barkeit und Lesbarkeit des Berichts zu erleich

tern. 

5 Als Im Erststudium befindlich zählen weiters MediZinstudent

Innen sowie Doktoratstudentinnen nach alten Studienvor

schriften, da diese Studien mit dem Doktorat abgeschlossen 

werden. 
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2 Die quantitative Entwicklung 
des Hochschulsektors in den neunziger Jahren 

2.1 Hochschulzugang in den neunziger 
Jahren 

Der Zustrom zu den Hochschulen hat seit Ende 
der 60er Jahre bis in die zweite Hälfte der acht
ziger Jahre kontinuierlich ZlIgl'nOlllml'n, wobei 
die größte Expansion in dell siebziger Jahren 

zu verzeichnen war. War für den Zuwachs an 
Studienanningerlnnen in den siehziger Jahren 
überwiegend der demographische Faktor, d.h. 
die gestiegenen Geburtenzahlen, ausschlagge

Iwnd, so geht die Expansionsphase der achtziger 
Jahre auf eine Ausweitung der Bildungslll'teili
gung zurück. Diese kam auf zwei Ebenen ZUIll 

Tragen: Hauptfaktor warcn die zunehmende Zahl 
der Übertritte in hiihere Schulen, die trotz sin

kender Jahrgangsstärken die Ausbildungs
kapazitäten dieses Bereichs füllten. Dies bewirkte 
einen weiteren Anstieg der Zahl der Maturant
Innen und damit der Zahl der Studienlwrech
tigten. Parallel dazu erhöhte sich auch der Anteil 
derjenigen, die sich nach der Matura zum Be
ginn eines Hochschulstudiums entschlossen. 

Ende der achtziger Jahre kam die [xpan

sionsphase zum Stillstand. In dlT ersten Hiilf'te 
der neunziger Jahre stabilisierte sich der Hoch
schulzug;lI1g weitgehend bei j~ilHlich 19.000 bis 

20.000 AnEingerlnnen, wobei der Höhepunkt 
1995/% erreicht wurde. Seither ist ein Sinken 
des Hochschulzugangs zu beobachten, verur
sacht durch stark rückliiufige Anningerlnnen
zahlen an den Universitiiten." Die Attraktivität 

5 Der zahlenmaßige Ruckgang an den Universitäten der Künste 

ist durch eine veränderte Ermittlungsmethode der Studien

anfangerinnen in d'esem Bereich bedingt und deshalb quasi 

ein "künstlicher", fällt aber angesichts der Größenordnung 

dieses Segments für Gesamtbetrachtungen praktisch nicht 

Ins Gewicht. 

7 Im Entwicklungsplan für den Fachhochschulsektor ist vor

qesehe~, daß dieser bis zum Studienjahr 2004/05 rund 250/c 

der Studlcnanfängerlnnen aufnimmt Ivql. BMWV, 1998a, S. 

45) 

des neu geschaffenen und noch im AufhClu be

findlichen Fachhochschulsektors' ist hallptver
antwortlich für elen sinkenden Zugang im 
Universitiitslwreil'l1. Allerdings kann ,luch die 
expansive Entwicklung des neuen Fachhoch

schulsektors den GesClmtrückgang nicht g~inz

lich kompensieren (siehe T;J1ll'lle 1). 

Die geschlechtsspezifische ZllSanlll1fn

setzung der Hochschulanfüngerlnnen lief"ert 
weitere Hinweisl' auf Bestimmungsraktoren 
dicsl'r Entwicklung. Seit den siebzigel' JalllTn 
ist diese gekennzeichnet durch dCls Aufholen der 
Frauen, die seit Mitte der achtziger Jahrl'n be
reits mehr als die Hiilfte der Studien<1nf;inger

Innen repriisentieren. Die in den letzten Jahren 
rückliiufige Ell1wicklung an cil'n LJniversitiiten 
geht prillliir auf die sinkende Zahl männlicher 
Studienanf"iinger zllliick, die wiederum an Fach
hochschulen weil st~irker vertreten sind als 
Frauen. Dies verweist insl)l'soJl(kre bei m~inn

lichen Sludienberechtigten auf eine ver~indl'rte 
Studienwahl zugunsten eier fachhochschulen. 
Eine weitere Ursache f"iir die rückUiufige lahl 
mjnnlicIH:'r StudienanLinger liegt in dl'r seit 
1.1.1997 geändnten Einberufungspraxis zum 
Prüsenz-/Zivildiensl. 

Die Entwicklung dlT lIochschulzug;lllgs
quote, d.h. des prozentuellen Anteils der Stu

dienanLinglTlnlll'n an I!ochschulen am .iewei
ligen Altersjahrgang, vl'ranschaulicht cil'n Zu

samllll'nhang zwischen Rildungs1Jeteiligung und 
zahlenm~irliger Entwicklung des Ilochschulzu
gangs. In der ersten Iliilf"tc der neunziger J,lhre 
konnte die gestiegene Bilclungs1Jeteiligung im 
Bereich dl'!" maturaführenden Schulen bei I"l'lativ 
konstanten Übertrittsquolen an die Hochschulcn 
den Rückgang der Geburtenjahrg~inge ausglei
chen. Dies l~ißt sich aus den gestiegenen Iloch
schulzugangsquoten in diesen Jahren ablesen. 
Diese Entwicklung ist seit dem SlUclienjahr 1996/ 
97 zum Stillstand gekollllllcn: erstmals rührte 
eine gerillgere Bildungsllt'tciligung im I1Ol'h-
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Tabelle 1 

Entwicklung des Hochschulzugangs nach Hochschulbereich und Geschlecht. 
WS 1970/71 bis WS 1997/98 (inländische ordentliche Studienanfängerinnen) 

WS Universitäten Univ. d. Kü nste 1 FHS Hochschulen Insg. 
li i I , I 

M F Insg. M F Insg. M F Insg. M F Insg. 

1970/71 5.522 2.275 7.797 159 153 312 5.681 2.428 8.109 

1980/81 8.050 6.987 15.037 353 245 598 8.403 7.232 15.635 

1990/91 10.118 9.642 19.760 266 259 525 10.384 9.901 20.285 

1991/92 9.880 9.781 19.661 300 297 597 10.180 10.078 20.258 

1992/93 9.319 9.703 19.022 225 240 465 9.544 9.943 19.487 

1993/94 9.465 10.014 19.479 261 243 504 9.726 10.257 19.983 

1994/95 9.032 10.218 19.250 236 266 502 525 149 674 9.793 10.633 20.426 

1995/96 9.202 10.611 19.813 228 219 447 927 226 1.153 10.357 11.056 21.413 

1996/97 8.002 9.808 17.810 171 240 411 1.521 553 2.074 9.694 10.601 20.295 

1997/98 6.935 9.749 16.684 126 161 287 1.756 706 2.462 8.817 10.616 19.433 

Im Bereich der Universitäten der Künste wurde zwischen WS 1991192 und WS 1997198 eine sukzessive Bereinigung von 

intrasektoralen und intersektoralen Doppelzählungen vorgenommen. 

Zur Entwicklung de, Hochschulzugangs nach Studienjahren siehe Tabelle 184 im Anhang. 

Quelle ÖSTAT 

Tabelle 2 

Entwicklung der Studienanfängerlnnenquote L.Hochschulzugangsquote U

) 

nach Hochschulbereich und Geschlecht, WS 1970/71 bis WS 1997/98 

WS Universitäten Univ. d. Künste 1 FHS Hochschulen In5g. 
I I I I I I 

M F In5g. M F In5g. M F Insg. M F Insg. 

1970/71 10,8% 4,5% 7,7% 0,30/c 0,3% 0,3% 11 ,2% 4,9% 8,0% 

1980/81 13,1% 11 ,9% 12,5% 0,6% 0,4% 0,5% 13,5% 12,2% 12,9% 

1990/91 18,6% 18,2% 18,4% 0,5% 0,5% 0,5% 19,1% 18,7% 18,9% 

1991/92 19,1% 19,6% 19,4% 0,6% 0,6% 0,6% 19,7% 20,2% 20,0% 

1992/93 18,7% 20,0% 19,4% 0,5% 0,5% 0,5% 19,2% 20,7% 19,9% 

1993/94 20,0% 22,0% 21,0% 0,6% 0,5% 0,5% 20,6% 22,6% 21,5% 

1994/95 19,9% 23,6% 21,7% 0,5% 0,6% 0,6% 1,2% 0,3% 0,8% 21,6% 24,5% 23,0% 

1995/96 20,9% 25,3% 23,0% 0,5% 0,5% 0,5% 2,1% 0,5% 1,3% 23,5% 26,3% 24,9% 

1996/97 18,7% 24,1% 21,3% 0,4% 0,6% 0,5% 3,5% 1,4% 2,5% 22,6% 26,0% 24,2% 

1997/98 16,3% 24,3% 20,2% 0,3% 0,4% 0,3% 4,10f0 1,8% 3,0% 20,7% 26,5% 23,5% 

Im Bereich der Universitäten der Künste wurde zwischen WS 1991/92 und WS 1997/98 eine sukzessive Bereinigung von 

intrasektoralen und intersektoralen Doppelzählungen vorgenommen. 

Zur Entwicklung des Hochschulzugangs nach Studienjahren siehe Tabelle 185 im Anhang. 

Hochschulzugangsquote: prozentueller Anteil der Studienanfängerinnen am durchschnittlichen Altersjahrgang der 18 bis unter 22-

Jährigen Wohnbevölkerung. 

Quelle: ÖSTAT 
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Kapitel 2 Die quantitative Entwicklung des Hochschulsektors in den neunziger Jahren 

schulbereich, insbesondere aber im Universitäts

sektor, zu sinkenden AnfangerInnenzahlen (siehe 

Tabelle 2). 

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung 

hat sich allerdings die Schere in den geschlechts

spezifischen Beteiligungsquoten weiter geöffnet. 

Die Hochschulzugangsquote der Männer, die seit 

Anfang der neunziger Jahre unterjener der Frau

en liegt, ist in den letzten bei den Studienjahren 

weiter gesunken, w~ihrend die der Frauen eine 

leicht steigende Tendenz hatte. Das überpropor

tionale Sinken der m~innlichen Quoten ist sogar 

ausschlaggebend für den sinkenden Trend der 

Gesamtquote. Insgesamt sind die Zugangsquoten 

im Universitätsbereich bei beiden Geschlechtern 

rückläufig, zugunsten steigender Zugangsquoten 

im Fachhochschulbereich. 

Die Gesamtzahl der inländischen Studie

renden im Hochschulbereich liegt derzeit nur 

noch knapp unter der 200.000-Marke. Sie hat 

sich seit 1970 mehr als vervierfacht, wobei ins

besondere die Pr~isenz der Frauen an Universi

täten zugenomIllen hat. Während zu Beginn der 

siebziger Jahre rund ein Drittel der Studieren

den Frauen waren, stellten sie Ende der neun

ziger Jahre nahezu die Hälfte der Student

lnnenschafl. Im Universitätssektor ist die Ex

pansion der Studierendenzahlen Mitte der 

neunziger Jahre zum Stillstand gekommen; dabei 

haben die sinkenden Anfängerlnnenz<lhlen erst

mals auch zu einem Rückgang in den Studie

rendenzahkn insgesamt gerühl1. Der Fachhoch

schulsektor ist hingegen nach wie vor im Auf

bau begriffen und wird auch in den nächsten 

Jahren durch steigende StudentInnenzahlen ge

kennzeichnet sein. 

Im Gegens<ltz zu den Anfängerinnen über

wiegen in der gesamten Stuelierendenschaft 

weiterhin die Männer. Dies liegt an den höheren 

Drop-out-Raten unter den weiblichen Studieren

den sowie an einer längeren Verweildauer m~inn

Iicher Studierender, die hauptsächlich durch ein 

unterschiedliches lnskriptionsverhalten entsteht, 

wobei Frauen einen Studien<lbbruch offensicht

lich rascher vollziehen, während Männer noch 

8 Vgl. Institut für Demographie (1993). 

ellllge Semester lang ihr Studium zur Fort

setzung melden" (siehe Tabelle 3). 

Analog zu den Studierendenzahlen ist auch 

die Studierendenquote, d.h. der in Hochschul

ausbildung stehende Teil der Bevölkerung (aus

gedrückt als prozentueller Anteil rler Studieren

den an der 18- bis unter 26-jiihrigen Wohn

bevölkerung) seit 1970 betr~ichtl ich gestiegen. 

Allerdings kommt in diesem Indikator die Ent

wicklung zum Tragen. daß es in den letzten zwei 

Jahrzehnten zu einer Verschiebung in eier Alters

struktur der Studierenden gekommen ist (siehe 

auch Kapitel 2.2). 

Aus diesem Grund wird bei der Darstel

lung der Studierendenquote zus~itzlich zu der 

bisher üblichen Berechnungsmethode (Brutto

quote) auch einl' zweite Berechnungsvariante 

(Nettoquote) angefühl1. die nur die Gruppe der 

18- bis unter 26-jährigen Studierenden zur 

gleichaltrigen Wohnbevölkerung in Beziehung 

setzt. Demnach stehen derzeit 150/0 eier 18- bis 

25-Jährigen in einer Hochschulausbildung. Die 

solcheral1 ermittelte Quote ist repr~isentativ für 

den jüngeren Teil der Studierendenschaf't; sie 

zeigt in den neunziger Jahren ein gedämpfteres 

Wachstum als die nach der Bruttomethode Iw

rechnete Quote. Das Aufholen der Frauen in der 

Beteiligung an Hochschulbildung kommt in der 

geschlechtsspezifisch differenzierten Entwick

lung dieser Quote besonders deutlich zum Aus

druck: Seit 1995/96 liegt die Studienbl'teili

gungsquote der Frauen über jener der Männer 

(siehe Tabellen 4 und Tabelle 187 im Anhang). 

2.2 Altersstruktur und Eintrittsalter 

Seit Beginn der achtziger Jahre gab es deutliche 

Veränderungen in der Altersstruktur der Neuein

tretenden im Hochschulbereich, die durch einen 

sinkenden Anteil der jüngeren Jahrgänge und 

ein etwas höheres durchschnittliches Eintritts

alter gekennzeichnet sind (siehe Tabelle 6). Wa

ren im Wintersemester 1980/81 noch mehr als 

80% der Studienanfiingerlnnen an llniversiUiten 

im Alter zwischen 17 und 20 Jahren, sind es in 

den neunziger Jahren nur noch rund 75% • 

Eine der Ursachen für diese Entwicklung 

liegt in der gestiegenen Zahl von Studienanfän-
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Bericht zur sozialen Lage der Studierenden Teil B 

Tabelle 3 

Entwicklung der Zahl der Studierenden nach Hochschulbereich und Geschlecht, 

WS 1970/71 bisWS 1997/98 

WS Universitäten Univ. d. Künste' FHS Hochschulen Insg. 
I I I I I I 

M F Insg. M F Insg. M Insg. M Insg. 

1970/71 32.154 10.968 43.122 862 595 1.457 33.016 11.563 44.579 

1980/81 59.813 40.301 100.114 2.114 1.630 3.744 61.927 41.931 103.858 

1990/91 94.888 75.416 170.304 2.478 2.205 4.683 97.366 77.621 174.987 

1991/92 98.174 78.791 176.965 2.475 2.228 4.703 100.649 81.019181.668 

1992/93 99.200 80.164 179.364 2.291 2.139 4.430 101.491 82.303 183.794 

1993/94 100.098 82.314 182.412 2.192 2.124 4.316 102.290 84.438186.728 

1994/95 100.848 85.704 186.552 2.191 2.228 4.419 536 157 693 103.575 88.089 191.664 

1995/96 101.019 88.595 189.614 2.115 2.231 4.346 1.338 354 1.692 104.472 91.180 195.652 

1996/97 99.702 89.159 188.861 2.050 2.293 4.343 2.750 898 3.648 104.502 92.350 196.852 

1997/98 96.880 90.173 187.053 1.991 2.350 4.341 4.106 1.503 5.609 102.977 94.026 197.003 

Im Bereich der Univer,iläten eier Kunste zwischen WS 91/92 und WS 1997/98 sukzessive Bereinigung von intrasektoralen 

Doppelzarlungen 

Quelle ÖSTAT 

Tabelle 4 

Entwicklung der Studierendenquote (Brutto- und Nettoquote) nach Hochschulbereich, 

WS 1970/71 bis WS 1997/98 

WS Universitäten Univ. d. Künste FHS Hochschulen Insg. 
I I I I li 

Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto- Netto-

quote quote quote quote quote quote quote quote 

1970/71 5,4% 4,10J0 0,2% kA 5,6% 4,1% 

1980/81 10,9% 8,10J0 0,4% 0,3% 11,3% 8,4% 

1990/91 18,3% 11 ,6% 0,5% 0,3% 18,8% 11,9% 

1991/92 19,7% 12,2% 0,5% 0,3% 20,3% 12,5% 

1992/93 20,8% 12,5% 0,5% 0,3% 21,3% 12,9% 

1993/94 22,1% 12,6% 0,5% 0,3% 22,7% 12,9% 

1994/95 23,7% 13,1% 0,6% 0,3% 0,1% 0,10J0 24,4% 13,6% 

1995/96 25,2% 13,8% 0,6% 0,3% 0,2% 0,2% 26,0% 14,4% 

1996/97 26,0% 14,2% 0,6% 0,4% 0,5% 0,4% 27,1 % 15,0% 

1997/98 27,1% 14,5% 0,6% kA 0,8% 0,6% 28,6% 15,1% 

Bruttoquote: prozentueller Anteil der ,nlandischen Studierenden an der 18- biS unter 26-jährigen Wohn bevölkerung. 

Nettoquote: prozentuelln Anteil der 18- biS unter 2G-Jährigen ,nländischen Studierenden an der 18- biS unter 2G-Jährigen 

Wohnbevölkerung. 
Zur Entwicklung der Studierendenquote nach Geschlecht siehe Tabelle 186 und Tabelle 187 im Anhang. 

Quelle: ÖSTAT; eigene Berechnungen 
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Kapitel 2 Die quantitative Entwicklung des Hochschulsektors in den neunziger Jahren 

gerinnen mit BHS-Matura, die bei Ablegung der 

Reifeprüfung um ein Jahr älter sind als AHS

Maturantlnnen. Weiters ist in den neunziger 

Jahren ein zunehmender Anteil an Anfänger

Innen zu verzeichnen, dic ihr Studium aufgrund 

einer Erwcrbst~itigkeit, einer anderen Ausbildung 

oder eines Auslandsaufenthalts verspätet be

ginnen (siehe Kapitel 2.3). Es ist anzunehmen, 

daß sich die Mehrzahl der über-25-jährigen 

Studienanfängerinnen aus dieser Gruppe rekru

tieren. Schließlich kann auch davon ausgegan

gen werden, daß die geänderten Rahmenbedin

gungen für die Ableistung des Pr;isenz-/Zivil

dienstes Einfluß auf die Altersstruktur männli

cher Studienanfänger haben (siehe Tabelle 5). 

Das durchschnittliche Alter beim Eintritt 

in den Hochschulbereich hat sich seit Beginn 

der achtziger Jahre in allen Sektoren etwas er

höht. 1m Fachhochschulbereich sind die Studien

anfängerInnen beträchtlich älter als an Univer

sitiiten, und zwar im Durchschnitt um zwei bis 

drei Jahre. Dies steht im Zusammenhang mit 

dem speziellen Angebot an berufsbegleitenden 

Fachhochschul-Studiengängen, deren Studieren

de bei Studienbeginn im allgemeinen iHter sind. 

Darüber hinaus ist dieser Hochschulbereich für 

NichtmaturantInnen mit einschHigiger Berufs

erfahrung leichter zugänglich. welche infolge

dessen bei Studienanfang ebenfalls bereits älter 

sind (derzeit 11% der AnfängerInnen). Die Ent

wicklung der nächsten .Jahre wird zeigen, inwie

weit sich in dieser Auf1)auphase zusätzlich der 

.. Nachholeffekt"· auf die Altersstruktur ausge

wirkt hat. d.h. der Eintritt von Anfängerinnen, 

die vorher kein entsprechendes Hochschulstu

dienangebot vorgefunden haben und teilweise 

bereits eine Ausbildung in einem anderen Be

reich des Postsekundarsektors begonnen oder 

abgeschlossen hatten und daher ebenfalls be

reits älter sind. 

Frauen sind zu Studienbeginn tendenziell 

.iünger als ihre männlidlen Kollegen. Besonders 

ausgeprägt ist dieser Unterschied im Fachhoch

schulsektor. wo die Altersdifferenz zwischen den 

Geschlechtern bei Studienbeginn im Durch

schnitleineinhalb Jahre betr;igt (siehe Tabelle 6). 

Das höhere Studieneintrittsalter, aber vor 

allem die gestiegene Verweildauer hatten im 

Uniwrsitätsbereich eine massive Verschiehung 

der Altersstruktur der Studierenden und damit 

eine Erhöhung des Durchschnittsalters zur Folge. 

Zu Beginn der aehtziger Jahre war etwa jede/r 

vier1e Studierende über 25 Jahre alt; seither ist 

der Anteil der über-25-Jährigen sukzessive auf 

fast die Hällie der Gesamtpopulation gestiegen. 

Das Durchschnittsalter stieg in diesem Zeitraum 

von 24 auf fast 27 Jahre. 

An den UniversiUiten der Künste ist eine 

ähnliche Entwicklung zu beobachten. wenn auch 

nicht ganz so dramatisch; hier stieg der Anteil 

der über-2')-J~ihrigen von 21 0/() (1980/81) auf 

39% • das durchschnittliche Alter von 23 auf 2') 

Jahre. 

An den Fachhochschulen liegt der Alters

durchschnitt der Studierenden - trotz eines hö

heren Eintrittsalters - mit 23 .Jahren wesentlich 

unterjenem des Universitätsbereichs. Allerdings 

ist zu bedenken, daß sich hier das Bild eines 

Sektors bietet. der sidl noch im Aufbau befindet. 

Das bedeutet. daß sich in etlichen, erst kürzlich 

in Betrieb genommenen Lehrgüngen lediglich 

Studierende in den Anfangsjahrgängen finden. 

Aus diesem Grunde iihnelt die Altersstruktur der 

derzeitigen Fachhochschulstudierenden auch in 

hohem Maße jener der Studienanf;ingerinnen. 

Es ist jedoch anzunehmen, daß sich die Alters

struktur der Studierenden an Fachhochschulen 

auch nach Beendigung der Aufbauphase signi

fikant von jener der Universitätsstudcntenlnnen 

unterscheiden wird und jüngere Altersgruppen 

weiterhin st;irker vertreten sein werden. Aus

schlaggebend dafür wird die sehr viel kürzere 

Verweildauer von FachhochschulstudentInnen 

sein sowie das Fehlen von aufbauenden Studicn

güngen wie z.B. Doktoratsstudien (Tabellen 7 

und 8). 
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Bericht zur sozialen Lage der Studierenden 

Tabelle 5 

Entwicklung der Altersverteilung der Studienanfängerinnen nach Hochschulbereich, 

WS 1980/81 bis WS 1997/98 

WS Universitäten Univ. der Künste' FHS 
I I I I 

bis 20 J 21-25J 26 J u.ä. bis 20 J 21-25 J 26 J u.ä. bis 20 J 21-25 J 

1980/81 81,2% 14,0% 4,8% 61,5% 29,8% 8,7% 

1990/91 76,7% 18,10J0 5,2% 47,6% 33,5% 18,9% 

1991/92 74,7% 19,2% 6,1% 43,4% 39,7% 16,9% 

1992/93 75,1% 18,9% 6,0% 51,1% 31,1% 17,8% 

1993/94 74,9% 18,4% 6,7% 42,7% 32,5% 24,8% 

1994/95 74,4% 18,5% 7,1 D/o 40,20J0 36,3% 23,5% 34,0% 47,00J0 

1995/96 74,3% 19,3% 6,4~/o 45,4% 32,7% 21,9% 37,6% 44,1% 

1996/97 76,0% 17,6% 6,4% 42,6% 34,5% 22,9% 38,6% 36,2% 

1997/98 75,1% 18,7% 6,3% 61,3% 28,6% 10,1% 37,8% 37,2% 

Im Bereich der Universitäten der Künste wurde zwischen WS 1991/92 und WS 1997/98 eine sukzessive Bereinigung von 

Intrasektoralen und intersektoralen Doppelzählungen vorgenommen. 

Zur Entwicklung der Altersverteilung nach Geschlecht siehe Tabelle 188 und Tabelle 189 im Anhang. 

Quelle: ÖSTAT; eigene Berechnungen 

Tabelle 6 

Entwicklung des durchschnittlichen Eintrittsalters von Studienanfängerinnen 

nach Hochschulbereich und Geschlecht, WS 1970/71 bis WS 1997/98 

WS Durchschnittliches Eintrittsalter in Jahren' 

Teil B 

26 J u.ä. 

19,0% 

18,3% 

25,3% 

25,0% 

Universitäten Univ. d. Künste' FHS Hochschulen Insg. 
I 

M F Insg. M F Insg. 

1970/71 20,3 19,5 20,1 21,0 20,0 20,5 

1980/81 20,3 19,7 20,0 19,9 19,9 19,9 

1985/86 20,4 19,9 20,1 21,4 20,9 21,1 

1990/91 20,3 20,2 20,2 22,7 21,5 22,1 

1991/92 20,6 20,3 20,4 22,8 22,0 22,4 

1992/93 20,6 20,3 20,4 22,8 21,8 22,2 

1993/94 20,8 20,3 20,5 23,7 22,3 23,0 

1994/95 20,8 20,5 20,6 23,8 22,0 22,9 

1995/96 20,7 20,3 20,5 23,3 22,4 22,8 

1996/97 20,7 20,2 20,4 23,7 22,5 23,0 

1997/98 20,8 20,2 20,5 22,9 22,3 22,5 

1 Durchschnittliches Eintrittsalter: arithmetisches Mittel in Jahren. 

I 

M 

23,5 

22,9 

23,8 

23,8 

F 

21,5 

21,0 

22,6 

22,4 

I 

Insg. 

23,0 

22,5 

23,5 

23,4 

M F 

20,3 19,6 

20,3 19,7 

20,5 19,9 

20,4 20,2 

20,6 20,3 

20,7 20,3 

20,8 20,4 

21,0 20,6 

20,9 20,4 

21,3 20,4 

21,4 20,4 

2 Im Bereich der Universitäten der Künste zwischen WS 1991/92 und WS 1997/98 wurde eine sukzessive Bereinigung 

von intrasektoralen und intersektoralen Doppelzählungen vorgenommen. 

Quelle: ÖSTAT; eigene Berechnungen 
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20,1 

20,0 

20,2 
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Tabelle 7 

Entwicklung der Altersverteilung der Studierenden nach Hochschulbereich, 
WS 1980/81 bis WS 1997/98 (Angaben in Zeilenprozentl 

WS Universitäten Univ. d. Künste FHS 
i I 11 

bis 20 21-25 26-30 ab 31 bis 20 21-25 26-30 ab 31 bis 20 21-25 26-30 

1980/81 26,3% 47,6% 16,9% 9,2% 30,1% 49,0% 14,4% 6,4% 

1985/86 22,5% 47,2% 19,8% 10,5% 25,7% 50,1% 16,9% 7,3% 

1990/91 18,4% 44,9% 23,2% 13,4% 19,4% 45,1% 21,3% 14,3% 

1991/92 17,6% 44,0% 24,2% 14,3% 18,6% 47,7% 20,5°(0 13,3% 

1992/93 16,8% 43,6% 24,6% 15,1% 18,2% 48,0% 20,6% 13,1% 

1993/94 16,2% 42,2% 25,4% 16,2°(0 17,6% 47,5% 23,4% 11,5% 

1994/95 15,9% 40,9% 26,1% 17,2% 16,9% 46,0% 24,6% 12,4% 34,3% 46,3% 13,3% 

1995/96 15,7% 40,4% 26,0% 17,9% 17,4% 44,9% 26,1% 11,6% 36,9% 45,5% 13,2% 

1996/97 14,9% 39,8% 26,3% 19,0% 17,1% 44,6% 26,3% 12,0% 37,6% 40,7% 13,1% 

1997/98 14,1% 39,3% 26,6% 20,0% 16,5% 44,5% 27,0% 12,0% 38,1% 39,3% 13,3% 

Im Bereich der Universitäten der Künste wurde zwischen WS 1991/92 und WS 1997/98 eine sukzessive Bereinigung von 

intrasektoralen und intersektoralen Doppelzählungen vorgenommen. 

Quelle: ÖSTAT; eigene Berechnungen 

Tabelle 8 

Entwicklung des Durchschnittsalters von Studierenden nach Hochschulbereich und Geschlecht. 
WS 1980/81 bis WS 1997/98 

ws Universitäten Univ. der Künste FHS 
I I I I 

M Insg. M F Insg. M F 

1980/81 24,5 23,3 24,0 23,0 23,0 23,0 

1985/86 25,1 24,0 24,6 23,8 23,1 23,4 

1990/91 25,7 25,0 25,4 24,9 23,9 24,4 

1991/92 25,9 25,3 25,6 25,1 24,1 24,6 

1992/93 26,1 25,4 25,8 25,2 24,2 24,7 

1993/94 26,4 25,7 26,1 25,3 24,2 24,8 

1994/95 26,6 25,9 26,2 25,5 24,4 24,9 23,5 21,5 

1995/96 26,7 26,0 26,4 25,5 24,4 24,9 22,9 21,3 

1996/97 27,0 26,2 26,6 25,6 24,6 25,1 23,4 22,2 

1997/98 27,3 26,3 26,8 25,8 24,6 25,1 23,5 22,2 

Im Bereich der Universitäten der Künste zwischen WS 1991/92 und WS 1997/98 wurde eine sukzessive Bereinigung von 
intrasektoralen und intersektoralen Doppelzahlungen vorgenommen. 

Durchschnittsalter: arithmetisches Mittel in Jahren. 

Quelle: ÖSTAT; eigene Berechnungen 

ab 31 

6,1% 

4,4% 

8,5% 

9,2% 

Insg. 

23,0 

22,6 

23,1 

23,1 
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Bericht zur sozialen Lage der Studierenden 

Tabelle 9 

StudienanfängerInnen an Universitäten nach Art der Hochschulberechtigung. 

WS 1970/71 bis WS 1997/98 

Teil B 

WS AHS Berufsbildende höhere Schulen Stud. ohne sonst. HS- Univ. insg. 
I Matura Berechtig. 

BHS ges. HAK HTL sonst. BHS 

1970/71 84,30/D 15,6% 4,6% 8,9% 2,1% 0,1% 0,0% 

1980/81 73,5% 21,9% 7,7% 9,9% 4,3% 0,1% 4,5% 

1985/86 68,3 0/0 28,7% 11,0°/0 12,0% 5,7% 0,2% 2,8% 

1990/91 61,2% 35,9% 12,8% 15,7% 7,4% 0,6% 2,3% 

1993/94 57,3 0/ü 39,3°/0 13,1% 18,0% 8,1 Dfo 0,8% 2,6% 

1994/95 56,6% 39,6% 13,8% 17,4% 8,5% 1,0% 2,7% 

1995/96 57,0% 39,9% 13,5% 17,3% 9,10J0 1,0% 2,10J0 

1996/97 60,1 0/0 36,3% 12,3% 15,2% 8,8% 1,2% 2,3% 

1997/98 62,6% 34,3% 12,4% 12,8% 9,1% 1,10J0 2,00J0 

Studium ohne Matura: Studienberechtigungsprüfung, Berufsreifeprufung, Zusatzprüfung zur Aufnahme in Fachhochschul

Studlengänqe. Sonstige Hochschulberechtigung: Externistenreifeprüfung, ausländische Reifeprüfung, Aufnahmeprüfung an 

Ku ns tu n iversi täten. 

Für die entsprechenden Absolutzahlen siehe Tabelle 190 im Anhang. 

Quelle: ÖSTAT; eigene Berechnungen 

Tabelle 10 

Studienanfängerinnen in Fachhochschul-Studiengängen nach Art der Hochschulberechtigung. 

WS 1994/95 bis WS 1997/98 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

1000J0 

1000J0 

WS AHS Berufsbildende höhere Schulen Stud. ohne sonst. HS- Univ. insg. 

BHS ges. HAK HTL sonst. BHS Matura Berechtig. 

1994/95 28,6% 59,9% 12,0% 43,6% 4,3% 9,5% 1,9% 

1995/96 31,1 D/O 57,4% 13,1% 40,8% 3,5% 10,1% 1,3% 

1996/97 33,6% 54,4% 16,2% 34,8% 3,4% 11,1% 0,9% 

1997/98 39,511/0 48,0% 14,6% 29,7% 3,7% 11,2% 1,4% 

Studium ohne Matura: Studienberechtigungsprüfung, Berufsreifeprüfung, Zusatzprüfung zur Aufnahme in Fachhochschul

Studiengänge. Sonstige Hochschulberechtigung: ExternlStenreifeprufung, ausländische Reifeprüfung, Aufnahmeprüfung an 

Ku rst u n ivecol täten. 

Für die entsprechenden All',olutzahlen siehe Tabelle 191 im Anhanq. 

Quelle ÖSTAT 
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Kapitel 2 Die quantitative Entwicklung des Hochschulsektors in den neunziger Jahren 

2.3 Vorbildung der Studienanfängerinnen 

Empirische Untersuchun~en zei~en, daß sowohl 

Eintrittsaltn wie auch Studienwahlverhalten in 

Zusammenhang mit der voruniversitären Aus

bildung von Studinenden stehen." Dabei ist zu

niichst die Art der Ilochschulberechtigung von 

Relevanz, insbesondere der Reifeprüfungstyp, 

weil Maturantinnen an allgemeinbildenden hö

heren Schulen die Reifeprüfung üblicherweise 

mit 18 Jahren, diejenigen an berufsbildenden 

höheren Schulen erst mit 19 Jahren ablegen. 

Insbesondere bei Studierenden mit alternativem 

Hochschulzugang liegt das Durchschnittsalter 

bei Studienbeginn weit über dem Gesamtdurch

schnitl.'li 

Seit den achtziger Jahren erhöhte sich der 

Anteil der Studierenden, die eine berufsbilden

de höhere Schule absolviert haben, während der 

Anteil der AHS-Maturantlnnen zurückging. Die 

wachsende Zahl von Studienan[,;ingerlnnen mit 

BHS-Matura ist einerseits auf die Expansion des 

BHS-Bereichs und einen entsprechenden Zu

wachs an BHS-MaturantInnen zurückzuführen 

(1996 war gegenüber 1980 eine um 70% höhere 

Zahl an BIlS-Absolventlnnen zu verzeichnen). 

Dazu kommt jedoch auch eine erhöhte Über

trittsquote an die Universitäten, d.h. ein zu

nehmender Anteil der BHS-AbsolventInnen 

nimmt nach der Matura ein UniVl'rsit~itsstudi

um auf. Seit dem Wintersemester 1996/97 ist 

dieser Trend allerdings wieder rückläufig. Die 

Rückg;inge in den Zahlen der Studienanfänger

Innen an Universitiiten in den letzten beiden 

Studienjahren sind primiir auf das Ausbleiben 

von Maturantinnen des berufsbildenden höheren 

Schulwesens, im besonderen der technischen 

und gewerblichen Lehranstalten (die im übrigen 

überwiegend Männer sind), zurückzuführen. An 

Fachhochschulen, deren Zugang in den ersten 

heiden Jahren ihres Bestehens deutlich von BHS

MaturantInnen dominiert wurde. hat mittlerweile 

der BIlS-Anteil wiedc'f abgenommen, während 

9 Vgl. Guggenberger (1991) oder Institut lur Demoqraphie 

(1993, S. 46 If] 

10 Vgl. Bacher et al. (1994, S. 16) 

11 Vgl. Institut lur Demographie (1993, S. 43). 

AHS-Maturantlnnen nun verstärkt zu einem 

Fachhochschulstudium tendieren (siehe Tabel

len 9 und 10). 

Bei Errichtung des Fachhochschulsektors 

wurden die Voraussetzungen geschaffen, auch 

beruflich Qualifizierten ohne Matura den Zu

gang zu einem Ilochsehulstudium zu ermögli

chell. Diese Möglichkeit wird von der elltspre

chenden Zielgruppe zunehmend genutzt. Der

zeit sind mehr als 11 % der in den Fachhoch

schulbereich eintretenden Studierenden ohne 

Matura. Im Universitiitsbereich spielen Studien

anfängerInnen mit Studil'nberechtigungs- bzw. 

Berufsreifeprüfung mit einem Anteil von 1% 

hingegen eine wesentlich geringere Rolle. 

Neben dem unterschiedlichen Alter bei dn 

Matura kommt als weiterer zeitlicher Faktor hin

zu, daß zwar der Großteil, aber nicht alle M,nu

rantIlllll'n ihr Studium unmittelbar im Anschluß 

an die Matura aufnehmen: In den achtziger 

Jahren sind nur rund zwei Drittel der Studien

anfängnlnnen unmittelbar nach der Matura an 

die UniVl'rsitiit übergetreten. 11 Insgesamt wie

sen in den achtziger Jahren zwischen 35% und 

360/0 der Anfängerinnen einen vcrsp~iteten Stu

dienbeginn auf (siehe Tabelle 193 im Anhang). 

Dieser Anteil von Anfangerinnen mit vcr

sp~itetel11 Studienheginn ist in den neunziger 

Jahren nach Auswertungsergebnissen des Öster

reichischen Statistischen Zentralamts (die ab 

Wintersemester 1992/93 vorliegen) beträcht lieh 

gestiegen und liegt derzeit bei 45%. I1auptur

sachen für eine verzögerte Studienaufnahme 

sind die Ableistung des Präsenz-/Zivildienstes 

und eine Berufstiitigkeit vor Studienheginn. Bei 

einem Drittel der StudienanE~ngerInnen des 

Wintersemester 1997/98 war der versp~itete 

Studienbeginn auf einen dieser Gründe zurück

zuführen; bei 60/0 war eine vorangehende Aus

bildung im Postsekund,lTbereich (insbesondere 

eine pädagogische Akademie) die Ursache. Bei 

rund 30/u erfolgte die Aufnahme des Studiullls 

aufgrund eines vorhergehenden Auslandsauf

enthalts verspiitet (siehe Tabelle 11). 

Hinsichtlich der Gründe für einen verzö

gerten Studien beginn zeigen sich erw;H1J1ens

werte geschlechtsspezifische Unterschiede: Ins

gesamt stellen Manner einen höheren Anteil an 
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Bericht zur sozialen Lage der Studierenden Teil B 

Tabelle 11 

Gründe für einen verspäteten Studienbeginn an Universitäten. WS 1992/93 bis WS 1997/98 

1992/93 

Studienanfängerinnen insgesamt 19.022 

Präsenzdienst 12,9% 

Berufsausübung 11 ,8% 

Kolleg u.ä. 3,0% 

pädag. Akademie u.ä. 3,5% 

FHS-Lehrgang 0,0% 

Theol., andere HS im Inland 0,3% 

Hochschulbesuch im Ausland 0,9% 

sonst. Auslandsaufenthalt 2,5% 

sonstige Gründe 1,8% 

Anteil mit verspät. Studienbeginn insg. 37,2% 

Quelle ÖSTAT 

Studierenden mit verspätetem Studienbeginn. 

wobei die Ableistung des Präsenz-/Zivildienstes 

die Hauptursache darstellt. Daneben spielt ei

gentlich nur noch eine vorhergehende Erwerbs

tätigkeit als Begründung für den verspäteten 

Studienbeginn eine Rolle. eine vorbergehende 

Ausbildung fällt demgegenüber kaum ins Ge

wicht. Auffällig ist. daß der Anteil der verspiite

ten Studienaufnahmen infolge Ableistung des 

Präsenzdienstes stark gestiegen ist. Besonders 

deutlich erfolgte der Anstieg im Studien.iahr 

1997/98. was zum Teil auf die mit 1.1.1997 ge

änderte Einberufungspraxis zurückzuführen ist. 

Noch deutlicher kommt dies in der Entwicklung 

der entsprechenden Absolutzahlen zum Aus

druck (siehe Tabelle 184 im Anhang). Die Ent

wicklung der Absolutzahlen zeigt weiters, daß 

unter den männlichen Studienanfängern an Uni

versitäten vor allem Berufstätige, quantitativ 
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1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 

19.479 19.250 19.813 17.810 16.684 

13,1% 15,0% 17,6% 18,0% 20,8% 

11,0% 11,7% 12,6% 10,8% 12,3% 

2,8% 2,8% 2,1% 1,6% 1,7% 

3,3% 3,5% 3,1% 3,0% 3,4% 

0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 

0,4% 0,4% 0,2% 0,10f0 0,1% 

0,8% 0,9% 0,7% 0,7% 0,7% 

2,3% 2,9% 2,8% 2,9% 3,4% 

1,8% 2,0% 1,8% 1,9% 2,1% 

36,3% 40,3% 41,2% 39,2% 45,10f0 

weniger bedeutend auch Absolventen von Abi

turientenlehrg~ingen und Kollegs. ausgeblieben 

sind. Anzunehmen ist. daß sieh gerade diese 

Gruppen verstärkt für ein Fachhochschulstudium 

entschieden haben (siehe Tabelle 12). 

Frauen stellen gegenüber Männern sogar 

einen höheren Anteil an Studierenden mit ver

spätetem Studien beginn. wenn man die Ab

leistung des Präsenz-jZivildienstes außer acht 

läßt." Ein verzögerter Übertritt an die Universi

tät ist bei Frauen zumeist auf eine vorherge

hende Berufstätigkeit zurückzuführen. doch liegt 

der Anteil der Studentinnen mit verspätetem 

Studien beginn aufgrund einer vorhergehenden 

Ausbildung doppelt so hoch wie der entspre

chende Anteil der Männer (siehe Tabelle 13). 

12 Vgl. Pechar/Wroblewski (1998, S. 33). 
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Ka pitel 2 Die quantitative Entwicklung des Hochschulsektors in den neunziger jahren 

Tabelle 12 
Gründe für einen verspäteten Studienbeginn männlicher Studienanrcinger. 

WS 1992/93 bis WS 1997/98 

1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 

männliche Studienanfänger insgesamt 9.319 9.465 9.032 9.202 8.002 6.935 

Präsenzd ienst 26,4% 27,0% 31,9% 37,9% 40,0% 50,0% 

Berufsa usü bu ng 12,0% " ,9% 12,4% 13,3% 12,0% 13,8% 

Kolleg u.ä. 2,8% 2,6% 2,7% 1,8% 1,2% 1,3% 

pädag. Akademie u.ä. 1,1% 0,9% 1,3% 0,8% 0,9% 0,9% 

FHS- Lehrgang 0,0% 0,0% 0,0% 0,1 % 0,1 % 0,4% 

Theol., andere HS im Inland 0,4% 0,4% 0,4% 0,2% 0,1 % 0,2% 

Hochschulbesuch im Ausland 0,8% 0,8% 0,9% 0,7% 0,4% 0,8% 

sonst. Au slandsa ufenthalt 1,1% 1,0% 1,3% 1, 1% 1,2% 1,5% 

sonstige Gründe 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,7% 

Anteil mit verspät. Studienbeg inn insg. 46,6% 46,8% 53,1% 57,5% 57,4% 70,6% 

Quelle : ÖSTAT 

Tabelle 13 
Gründe für einen verspäteten Studienbeginn weiblicher Studienanrcingerinnen. 

WS 1992/93 bis WS 1997/98 

1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 

weibliche Studienanfängerinnen insgesamt 9.703 10.014 10.218 10.611 9.808 9.749 

Berufsausübung " ,6% 10,2% 11,0% 12,0% 9,9% 11 ,3% 

Kolleg u.ä. 3,2% 2,9% 2,9% 2,5% 1,9% 2,0% 

pädag. Akademie u.ä. 5,9% 5,6% 5,5% 5,1 % 4,7% 5,1 0(0 

FHS-Lehrgang 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1 % 

Theol., andere HS im Inland 0,3% 0,3% 0,5% 0,2% 0,1% 0,1 % 

Hochschulbesuch im Ausland 1,0% 0,8% 0,9% 0,7% 0,9% 0,7% 

sonst. Au slandsaufenthalt 3,7% 3,5% 4,3% 4,2% 4,2% 4,8% 

sonstige Grü nde 2, 1% 2,2% 2,4% 2,0% 2,2% 2,5% 

Anteil mit verspät. Studienbeginn insg. 28,2% 26,4% 29,0% 27,1 % 24,3% 26,9% 

Quelle: ÖSTAT 
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3 Regionale Herkunft 

Die Wahrscheinlichkeit, daß ein/e Jugendlichejr 
ein Hochschulstudium aufnimmt, wird auch von 
regionalen AspektC'll mitbestimmt. Dabei spie
len eine Reihe von Faktoren eine Rolle, wie etwa 

die unterschiedliche sozio-ökonomische Struktur 
der Herkunftsgemeinde und das Herkunftsbun
desland, die Ausstattung mit maturaf'ührenden 
Schulen, das Vorhandensein bzw. die N;ihe eines 

Hochschulstandorts und dessen Ausbaustand. 
Die regionalen Disparitäten im Hochschul

zugang kommen bereits auf höherem regionalen 
Aggregationsniveau, niimlich auf Bundesland
ebene, zum Ausdruck. Um dies zu veranschau
lichen, ist die länderweise difl'crenzieJ1e Hoch
schulzugangsquote eine geeignete Maßzahl 
(siehe Kapitel 2. I). In dieser Berechnung finden 

auch mögliche regionale Unterschiede in den 
Jahrgangssüirken Berücksichtigung. In der nach
stehenelen Tabelle werden die Hochschulzu
gangsquoten nach Herkunftsbundesland (in al
phabetischer Reihenfolge) dargestellt (siehe Ta

belle 14). 

Vorarlberg ist nach wie vor das Bundes
land mit der niedrigsten Bildungsbl'teiligung im 
Hochschulbereich, traditionell gefolgt vorn Bur

genland. Wien ist seit jeher das Bundesland mit 
der höchsten Hochschulbeteiligung, es hat seine 

herausragende Stellung in den neunzigcr Jahren 
sogar weiter ausgebaut. In Wien nehmen be

reits mehr als 40% eines Altersjahrgangs ein 
Hochschulstudium auf. während dieser Anteil 
in Vorarlberg nur halb so hoch ist. 

Die regionalen Quotl'n zeigen, daß das Vor
handensein eines Hochschulstandorts im Bun
desland ebenfalls eine Rolle f'ür die Hochschul
rekrutierung spielt. Die Zugangsquoten zum 

UniversiUitsbcreich für Vorarllll'rg und Burgen
land als Länder ohne eigenen l1niversitMsstand-

13 Zur Zusammensetzung der Studienanfängerinnen nach Her

kunftsbundesland siehe Tabelle 197 und Tabelle 198 im An

hang. 

on weisen einen entsprechenden Abstand zu dcn 
Quoten der Linder mit einem solchen auf. Nie
deriisterreich, ebenfalls ohne Universit;it, liegt 

quasi im .. Einzugslwreich" von Wien und kann 

vom umfangreidll'n IlodJschulangebot des 
Standorts Wien profitieren. Bei der Etablierung 
der FachhochsdJul-Studiengiinge wurde daher 
besonderes J\ugenrnnk au!' die regionale Infra
struktur gelegt (siehe Kapitel 11). 

Vom Rückgang der Zahlen der Studien
an!'iingerlnnen im UniversiUitssektor der letzlen 
bei den Jahre (siehe Kapitel 2.1) waren die l'in
zeinen Bundesl;inder untcrschiedlich betroffen. 
In Vorarlberg und insbesondere in Salzburg fiel 

der Rückgang besonders stark aus, die Zugangs
quoten sanken dort um 3,4 bzw. sogar um 3,7 
Prozentpunkte. Dn Vergleich der bundesländer
spezi fischen IlodJschulzugangsquote weist dar
auf hin, daß dieser Rückgang zu einem großen 

Teil ,IU!' die J\bwanderungstendenzen in den 
FachhochschulseklOr zurückzuführen ist. Die 
gestiegene Studierendenquote an FadJhochschu
len kompensien den Rückgang der entsprechen
den l1niversit;itszugangsquote zu 70% ." 

Die regionalen Unausgewogenheitl'n zeigen 
sich auch au!' Ebene der Studierendenzaltlen ins

gesamt: Die geeignete Maßzahl, UIlI dies zu ver
anschaulichen, ist die nach Hundesländern dif

kren ziert l' S I ud ieren den q uot c ( .. 11 oc hsch u 1-
lll'suchsquotc OO

). hir diese MaßLahkn wird der 
Prozent anteil der Studierenden aus dem Bundes
"md ihrer Herkunft an der 18- bis untcr 26-
jiihrigen Wohnbevölkerung des hetrl'fTenden 
Bundeslandes berechnet. Aus Gründen der 
Datenverlügbarkeit können die Regionalquoten 
nicht mit rier altersmiiIlig l'ntspITchcnd einge
sl'l1rünkten Studil'rendenzahl (18- bis unter 26-
j;i!trige Studierende) berechnet werden (siehe 
Kapitel 2.1). Aussagekriif'tig ist daher weniger 
die absolute Höhe dn Quoten als vielmehr ihre 
Relation zueinander. 

Die vorliegenden Relationen zeichnen ein 
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Bericht zur sozialen Lage der Studierenden 

Bild der regionalen Ungleichgewichte, das dem 

Bild der Quoten für den Hochschulzugang sehr 

ähnlich ist. Vorarlberg und das Burgenland mit 

den niedrigsten Hochschulbesuchsquoten stehen 

Wien als dem Bundesland gegenüber, das mit 

Abstand die stärkste Hochschulbeteiligung auf

zuweisen hat (siehe Tabelle 15). 

In allen Bundesländern stellen Frauen die 

Mehrheit an den Srudienanfangerlnnen. Dies war 

zu Anfang der neunziger Jahre noch nicht der 

FalL wo in Vorarlberg, Tirol und Oberösterreich 

der Frauenanteil im Hochschulzugang unter der 

50%-Marke lag. 14 Diese Länder haben bei den 

Studierendenzahlen insgesamt auch derzeit noch 

die niedrigsten Frauenanteile aufzuweisen. 

Im Universitätsbereich sind die regionalen 

Unterschiede in der Geschlechterproportion ge

ring - die Anteile variieren bei den Studierenden 

um bis zu B Prozentpunkte, bei Studienanfän

gern sogar nur um bis zu J Prozentpunkte. An

ders im Fachhochschulbereich, wo die Frauen

anteik nicht nur generell niedriger liegen, 

sondern die Varianzbreite auch viel größer ist. 

Ausschlaggebend dafür ist das Phänomen der 

geschlechtsspezifischen Studienwahl: In den 

Bundesländern, wo FHS-Studiengänge mit tech

nischer Ausrichtung überwiegen I" liegt auch der 

Frauenanteil unter dem Durchschnitt. Dies zeigt 

sich bei StudienanfangerInnen und Studierenden 

insgesamt gleichermaßen (siehe Tabellen 16 und 

17). 

Eingangs wurde bereits daraufhingewiesen, 

daß die Gründe für die bestehenden regionakn 

Disparitäten bezüglich der Hochschulbildungs

beteiligung in unterschiedlichen infrastrukturel

len Gegebenheiten, der unterschiedlichen Dichte 

urbaner Siedlungsstrukturen und damit verbun

den einer unterschiedlichen regionalen Sozial

struktur liegen. Ein Indikator, der in diese Rich

tung weist, ist die Größe der Herkunftsgemeinde. 

Im Verlauf der letzten 25 Jahre ist der Anteil 

von Studierenden aus kleineren Gemeinden -

und damit in höherem Maße auch aus ländlichen 

Gegenden - kontinuierlich gewachsen, der aus 

größeren Städten und der Bundeshauptstadt 

entsprechend gesunken. Auch wenn die Vertei

lungen über die Jahre nicht völlig vergleichbar 

sind, da während dieser Zeit noch Gebiets-
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reformen stattgefunden haben, ist dieser Trend 

dennoch eindeutig. Damit haben sich die regio

nalen Disparitäten weiter nivelliert, allerdings 

liegt der Anteil von Studierenden aus großen 

Herkunftsgemeinden bzw. -städten, gemessen 

am Anteil der gleichaltrigen Wohnbevölkerung, 

noch immer über dem Durchschnitt. Zur Nivel

lierung der regionalen Unterschiede hat bis zu 

einem gewissen Grad auch die Schaffung des 

Fachhochschulsektors beigetragen (siehe auch 

Kapitel 11) (siehe Tabelle 18). 

Ein Vergleich der Größe der Herkunfts

gemeinde von männlichen und weiblichen 

Studierenden zeigt, daß geschlechtsspezifische 

Zugangsbarrieren auch in regionaler Hinsicht 

weiter abgebaut wurden. Kamen Anfang der 

neunziger Jahre weibliche Studierende zu einem 

beträchtlicb höheren Teil aus großen Städten -

insbesondere der Bundeshauptstadt - als männ

liche, gibt es nach den Ergebnissen der Sozialer

hebung 1998 nur mehr geringe geschlechtsspe

zifische Unterschiede im regionalen Herkunfts

muster (gemessen an der Gemeindegröße). In 

der geschlechtsspezifischen Differenzierung fällt 

im Vergleich zur Verteilung der gleichaltrigen 

Wohnbevölkerung wiederum der überproportio

nale Anteil von Studierenden aus größeren SUid

ten und der Bundeshauptstadt ins Auge, und 

zwar gleichermaßen bei Studenten wie Studen

tinnen (siehe Tabelle 19). 

Fast die Hälfte der Studierenden stammt 

direkt vom Studienort oder aus dem näheren 

Einzugsbereich (bis 50km entfernt), in dem eine 

tägliche Hin- und Rückfahrt zwischen Studien

ort und Heimatort noch zumutbar erscheint. )go/o 

kommen aus einem Elternhaus, das mehr als 

100km von ihrem Studienort entfernt liegt. Für 

diese Studierendengruppe ist in der Regel eine 

Unterkunft am Studienort unerläßlich, da ein 

tägliches Pendeln nicht mehr in Betracht kommt 

(siehe Tabelle 20). 

14 Vgl. BMWFK (1995, S. 69). 

15 Wie z.B. in Oberösterreich, Salzburg, Kärnten sowie in der 

Steiermark (vgl. BMWV/BMUKA/AMS, 1999, S. 246 f). 
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Kapitel 3 Regionale Herkunft 

Tabelle 14 
Studienanfängerlnnenquote ("Hochschulzugangsquote") nach Herkunftsbundesland 
und Hochschulbereich, Studienjahr 1993/94 bis Studienjahr 1996/97 

Bu ndesland Un iversitäten 1 FHS Hochschulen insgesamt 
11 I1 I 

93/94 94/95 95/96 96/97 94/95 95/96 96/97 93/94 94/95 95/96 96/97 

Burgenland 18,6% 20,7% 19,9% 18,4% 2,9% 2,4% 2,7% 18,6% 23,6% 22,3% 21, 1% 

Kä rn te n 26,4% 25,2% 29,0% 27,8% 0,1% 1,1% 2,2% 26,4% 25,4% 30,2% 30,0% 

Niederösterreich 20,6% 21,7% 22,4% 20,3% 1,1% 1,2% 2,6% 20,6% 22,8% 23,6% 22,9% 

Oberösterreich 19,8% 20,6% 21,4% 21,1% 1,0% 1,3% 1,9% 19,8% 21,5% 22,7% 22,9% 

Salzburg 23,2% 23,5% 24,6% 20,9% 0,2% 1,6% 2,2% 23,2% 23,7% 26,2% 23,1% 

Steiermark 22,7% 23,0% 23,6% 21,9% 0,3% 1,6% 2,7% 22,7% 23,2% 25,1% 24,6% 

li rol 20,3% 21,4% 21 ,8% 20,2% 0,2% 0,3% 1,7% 20,3% 21,6% 22,0% 21,9% 

Vora rl berg 17,7% 19,8% 20,1 0/0 16,7% 0,9% 2,0% 3,2% 17,7% 20,6% 22,2% 20,0% 

Wien 35,9% 37,7% 39,1% 37,2% 0,9% 1,3% 3,7% 35,9% 38,6% 41,1% 41,0% 

Österreich 23,7% 24,5% 25,5% 23,7% 0,8% 1,3% 2,6% 23,7% 25,3% 26,8% 26,3% 

1 Inklusive Universitäten der Künste. 
Studienanfangerlnnenquote: prozentueller Anteil der Winter- und Sommersemester-Anfänger am durchschnittlichen Alters-
jahrgang der 18- bis unter 22-jährigen inländischen Wohnbevölkerung. 
Für die Studienanfängerlnnenquote in den Wintersemestern siehe Tabelle 194 und für ältere Daten Tabelle 195 im Anhang. 

Quelle : ÖSTAT; eigene 8erechnungen 

Tabelle 15 
Studierendenquote ("Hochschulbesuchsquote") nach Herkunftsbundesland 

und Hochschulbereich, WS 1993/94 bis WS 1996/97 

Bundesland Universitäten 1 FHS Hochschulen insgesamt 
I1 I1 I 

93/94 94/95 95/96 96/97 94/95 95/96 96/97 93/94 94/95 95/96 96/97 

Burgenland 17,0% 18,4% 19,0% 19,3% 0,3% 0,6% 0,8% 17,0% 18,7% 19,6% 20, 1% 

Kärnten 26,3% 28,0% 29,5% 30,6% 0,0% 0,1% 0,4% 26,3% 28,0% 29,7% 30,9% 

Niederöste rreich 18,2% 19,5% 20,7% 21,5% 0,1% 0,2% 0,5% 18,2% 19,7% 21,0% 22,0% 

Oberösterreich 19,7% 20,8% 21,7% 22,6% 0,1% 0,3% 0,5% 19,7% 20,9% 22,0% 23,1% 

Salzburg 21,3% 22,9% 24,2% 24,4% 0,0% 0,20/0 0,4% 21,3% 23,0% 24,3% 24,8% 

Steierma rk 22,2% 23,8% 25,2% 26,3% 0,0% 0,2% 0,5% 22,2% 23,9% 25,4% 26,8% 

lirol 19,7% 21,3% 22,9% 23,5% 0,0% 0,0% 0,2% 19,7% 21,2% 23,00/0 23,7% 

Vorarlbe rg 16,6% 18,0% 19,2% 19,90/0 0, 1% 0,3% 0,7% 16,6% 18,1% 19,6% 20,6% 

Wien 33,2% 36,2% 39,2% 40,5% 0,1% 0,2% 0,6% 33,2% 36,3% 39,3% 41,1% 

Österreich 22,6% 24,3% 25,8% 26,6% 0,1% 0,2% 0,5% 22,6% 24,4% 26,0% 27,1 % 

1 Inklusive Universitäten der Künste. 

Studierendenquote: prozentueller Anteil der ordentlichen inländischen Studierenden an der 18- bis unter 26-jährigen inländischen 
Wohnbevölkerung. 
Für ältere Daten der Universitäten siehe Tabelle 196 im Anhang. 

Quelle: ÖSTAT; eigene Berechnungen 
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Bericht zur sozialen Lage der Studierenden 

Tabelle 16 

Geschlechterproportion der Studienanfängerinnen nach Herkunftsbundesland 
und Hochschulbereich, Studienjahr 1997/98 

Bundesland Universitäten I FHS 
11 

Männer Fra uen Männer 

Burgenland 42,6% 57,4% 62,3% 

Kärnten 42,1% 57,9% 79,4% 

Niederösterreich 42,1% 57,9% 65,3% 

Oberösterreich 43,7% 56,3% 82,2% 

Salzburg 43,4% 56,6% 76,3% 

Steiermark 42,1% 57,9% 76,6% 

Tirol 45,4% 54,6% 72,0% 

Vorarlberg 45,10f0 54,9% 73,8% 

Wien 42,0% 58,0% 64,4% 

Österreich 42,8% 57,2% 71,3% 

Inklusive Universitäten der Künsk. 

Quelle OSTAT; eigene Berechnungen 

Tabelle 17 

Geschlechterproportion der Studierenden nach Herkunftsbundesland 
und Hochschulbereich, WS 1997/98 

Bu ndesla nd Universitäten' FHS 
11 

Männer Frauen Männer 

Burgenland 49,2% 50,8% 61,3% 

Kärnten 49,1% 50,9% 81,0% 

Niederösterreich 51,5% 48,5% 65,8% 

Oberösterreich 54,10f0 45,9% 86,10J0 

Sa Izbu rg 53,6% 46,4% 82,6% 

Steiermark 51,4% 48,6% 77,7% 

Tirol 54,0% 46,0% 78,2% 

Vorarlberg 56,6% 43,4% 76,1% 

Wien 49,7% 50,3% 64,3% 

Österreich gesamt 51,70f0 48,3% 73,20f0 

Inklusive UniVfrsitäten der Kunste. 

Quelle OSTAT; eigene Berechnungen 
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I I 

Frauen 

37,7% 

20,6% 

34,7% 

17,8% 

23,7% 

23,4% 

28,0% 

26,2% 

35,6% 

28,7% 

I I 

Frauen 

38,8% 

19,0% 

34,2% 

13,9% 

17,4% 

22,3% 

21,8% 

23,9% 

35,7% 

26,80f0 

Teil B 

Hochschulen insg. 

Männer Frauen 

46,4% 53,6% 

46,1 0/0 53,9% 

45,3% 54,7% 

47,2% 52,8% 

46,5 0/0 53,5% 

46,1% 53,9% 

48,3% 51,7% 

49,9% 50,10f0 

44,3% 55,7% 

46,1 % 53,9% 

Hochschul insg. 
I 

Männer Frauen 

49,9% 50,1% 

49,8% 50,2% 

52,0% 48,0% 

54,9% 45,10f0 

54,4% 45,6% 

52,1% 47,9% 

54,5% 45,5% 

57,5% 42,5% 

50,2% 49,9% 

52,30f0 47,70f0 
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Kapitel 3 

Tabelle 18 

Herkunft der Studierenden nach Größe der Heimatgemeinde. 

WS 1973/74. WS 1993/94 und WS 1997/98 

18- bis unter 26-jährige Wohnbevölkerung, Volkszählung 1991 

Gräße der Heimatgemeinde WS 73/74 

Insg. 

bis 2.000 Einwohnerinnen 13% 

2.001-5.000 Einwohnerinnen 16% 

5.001 -10.000 Einwohnerinnen 9% 

10.001 - 100.000 Einwohnerinnen 20% 

mehr als 100.000 Einwohnerinnen 43% 

darunter Wien 27% 

Gesamt 100% 

VZ 1991 

Wohnbev. 

22,2% 

23,5% 

10,6% 

15,0% 

28,6% 

18,9% 

100% 

Regionale Herkunft 

WS 93/94 WS 97/98 

Insg. 
VGr.' alle 

13,5% 17,1% 17,0% 

18,4% 21,50io 20,8% 

13,9% 11,7Oio 11,4% 

17,0% 19,10io 17,8% 

37,2% 30,7% 33,0% 

23,7% 19,4% 20,3% 

100% 1000io 100% 

1 Oie Vergleichsgruppe wurde gebildet, um die Sozialerhebungen 1993 und 199B trotz der unterschiedlichen Erhebungsmethoden 
miteinander vergleichen zu können. Zur Konstruktion der Vergleichsgruppe siehe Einleitung. 

Quellen: Sozialerhebungen 1993 und 199B; ÖSTAT 

Tabelle 19 

Herkunft der Studierenden nach Größe der Heimatgemeinde und nach Geschlecht, 

WS 1993/94 und WS 1997/98 

18- bis unter 26-jährige Wohnbevölkerung nach Geschlecht, Volkszählung 1991 

Gräße Heimatgemeinde Wohnbevälkerung Studierende Sozialerhebung 

VZ 1991 WS 93/94 1998-VGr. 
11 11 11 

Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen 

bis 2.000 Einw. 22,8% 21,7% 13,7% 13,3% 16,3% 17,7% 

2.001 - 5.000 Einw. 24,0% 23,1% 18,0% 18,8% 21,1% 22,0% 

5.001 - 10.000 Einw. 10,6% 10,5% 14,4% 13,2% 12,3% 11,1% 

10.001 - 100.000 Einw. 14,9% 15,1 % 18,1% 15,6% 19,9% 18,2% 

mehr als 100.000 Einw. 27,7% 29,6% 35,8% 39,1% 30,4% 30,9% 

darunter Wien 18,3% 19,6% 21,5% 26,6% 18,4% 20,4% 

Insgeamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Quellen: Sozialerhebungen 1993 und 1998; ÖSTAT 

Sozialerhebung 

1998-alle 

Männer Frauen 

17,5% 16,4% 

20,2% 21,5% 

" ,0% 11,8% 

18,3% 17,2% 

33,0% 33,0% 

19,4% 21,2% 

100% 100% 
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Bericht zur sozialen Lage der Studierenden 

Ta be lle 20 

Studierende nach Entfernung des Elternhauses vom Studienort. 

WS 1993/94 und WS 1997/98 

... % der Eltern der Studierenden leben ... 1993/94 

in derselben Stadt 31,8% 

bis 30 km entfernt 12,6% 

31-50 km entfernt 6,7% 

51-100 km entfernt 12,1% 

101-300 km entfernt 25,0% 

über 300 km entfernt 11,9% 

Gesamt 100% 

Quellen : Sozialerhebungen 1993 und 1998 

82 

Teil B 

1998 VGr . 1998 alle 

25,1% 26,5% 

12,3% 12,5% 

7,4% 7,7% 

14,5% 14,6% 

29,3% 27,7% 

11,4% 11,1% 

100% 100% 
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4 Soziale Herkunft 

4.1 Die Bedeutung der Herkunftsfamilie 

Die Herkunftsfamilie, der Bildungsstatus der 

Eltern sowie deren sozio-ökonomische Situat ion 

lwstimmen die Schullaufl)ahnentscheidungen 

eines Kindes wesentlich und beeinflussen in 

weiterer Folge auch die Entscheidung über die 

Aufnahme eines Hochschulstudiums. Untersu

chungen belegen die Bedeutung eines bildungs

nahen oder -femen Eltemhauses für die Studien

entscheidung der Kinder. Bauer (1996) zeigt den 

Einfluß der sozialen Herkunft auf die Entschei

dung zum Besuch einer AHS oder Hauptschule 

("erste Gabelung im Bildungssyslem"l. die in 

weiterer Folge die Hochschulbildungsbeteiligung 

determinier1. Kellermann (1985) weist ebenfalls 

einen starken Zusammenhang zwischen dem 

formalen Bildungsstatus der Eltern und der .. Bil

dungsaspiration" des Elternhauses nach, d.h. der 

Erwartung. daß die Tochter oder der Sohn eine 

weiterführende bzw. höherbildende Schule be

sucht oder studiert. 

Die Wahl der Studienrichtung wird eben

falls vom Bildungsstatus der Eltern. sowie deren 

beruflichem und sozio-ökonomischem Milieu 

beeinflußt. So wählen z.B. von den Studien

anfängerinnen, deren Vater Anwalt ist. 40% das 

Studium der Rechtswissenschaften, Studien

anningerlnnen aus Arztfamilien studieren zu 

360/0 Medizin oder Veterinärmedizin. In geistes

wissenschaftlichen Studien hingegen gibt es 

überdurchschnittlich hohe Anteile von Arbeiter

kindern. da diese Studien einen vergleichsweise 

breiten Spielraum lassen, um auch bei gleich

zeitiger lrwerbstätigkeit erfolgreich studieren zu 

können. " 

Darüber hinaus prägt die Herkunftsfamilie 

die sozio-ökonomische Situation der Studieren

den entscheidend in Hinblick auf finanzielle 

Absicherung und Lebensstandard während def 

16 Vgl. LElR (1994, S. 32 If) 

Studienzeit (siehe Kapitel 9) und beeinf1ußt letzt

endlich auch die Wahrscheinlichkeit eines erfolg

reichen Studienabschlusses (siehe Kapitel 4.3). 

Es war und ist Gegenstand der hildungspoli

tischen Diskussion. welche Rolle den unter

schiedlichen Herkunftsfamilien gerade in dieser 

Hinsicht zukommen soll und welcher Beitrag 

ihnen zugemutet werden kann. bzw. wo staatli

che Finanzierungs- und Förderungsmaßnahmen 

subsidiür zu greifen haben. 

Vor diesem Hintergrund kommt Informa

tionen über die soziale Herkunft der Studieren

den maßgebliche Bedeutung zu. Die wichtigsten 

sozio-demographisdll'n Merkmale. um die so

ziale Herkunft zu erfassen. sind Schulbildung 

und Beruf der Eltern sowie deren Einkommen. 

Die Daten zu diesen Sozialindikatoren kommen 

aus zwei verschiedenen Quellen: Erstens aus der 

amtlichen Statistik. die Angaben zu Schulbil

dung und Beruf der Eltern von Studienanf:inger

Innen bereitstellt. die im luge der erstmaligen 

Zulassung zu einelll Hochschulstudium erhoben 

werden. und zweitens ,JUS der Sozialerhebung 

1998. 

In früheren Berichten zur sozi,llell Lage der 

Studierenden beschr;inktc man sich in den Dar

stellungen und Analysen zur sozialen Herkunft 

fast ausschließlich auf die Indikatoren "Schul

bildung" und "Beruf" des Vaters. Dies hatte zu 

einem Teil damit zu tun. daß analoge Daten für 

die Mütter der Studierenden nicht verfügbar 

waren. andererseits wurden die auf den Vater 

bezogenen Sozialindikatoren aber auch als aus

reichend erachtet. Ulll das sozio-ökonornisclw 

Herkunftsmilieu zu charakterisieren. 

Angesichts der f:kdeutung. die der Ausbil

dung und Berurst~itigkeit der Mutter für die 

Sozialisationslcistung der lIerkunftsfamilie zu

kommt und der steigenden lahl von berufs

tätigen Frauen. die zum Familieneinkommen 

beitragen. kann jedoch nicht mehr davon aus

gegangen werden. daß die soziale Stellung der 
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Bericht zur sozialen Lage der Studierenden 

Tabelle 21 

Schulbildung des Vaters von Studienanfängerinnen an Universitäten und Fachhochschulen, 

WS 1970/71 bis WS 1997/98 

Schulbildung des Vaters 1970/71 1979/80 1990/91 1991/92 1992/93 1994/95 1995/96 1996/97 

Pflichtschule 39,9% 44,5% 44,5% 46,0% 44,7% 45,5% 11 ,7% 10,9% 

Lehre 30,8% 30,0% 

Fachschule 11 ,8% 13,70/0 11,2% 11 ,6% 11 ,5% 11 ,8% 15,10f0 14,8% 

Schule ohne Matura ges. 51,7% 58,2% 55,7% 57,6% 56,2% 57,3% 57,7% 55,7% 

Höhere Schule, Akademie 22,4% 19,5% 21,10f0 20,2% 19,7% 19,2% 20,5% 20,7% 

Universität, Hochschule 26,2% 22,3 % 23,3% 22,2% 24,1% 23,6% 21,8% 23,6% 

Matura, Hochschule ges. 48,6% 41,8% 44,3% 42,4% 43,8% 42,7% 42,3% 44,3% 

Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Bio WS 1994/95 in der Kategorie "Pflichtschule" enthalten. 

Für die entsprechenden Absolutzahlen siehe Tabelle 199 im Anhang. 

Teil B 

1997/98 

9,6% 

30,4% 

14,6% 

54,6% 

21,5% 

23,9% 

45,4% 

100% 

Anmerkung: Wegen der hohen Nichtangabequote unterbleibt die Veröffentlichung von Angaben zur sozialen Herkunft für das 
Wintersemester 1993/94. 

Quelle: ÖSTAT 

Tabelle 22 

Höchste abgeschlossene Schulbildung der "Vätergeneration", 
Volkszählungen 1981 und 1991 sowie Mikrozensus 1997 

Schulbildung der "Vätergeneration" VZ 1981 

Pflichtschule 

Lehre 

Fachschule 

Schule ohne Matura gesamt 

Höhere Schule 

hochschulverwandte Lehranstalten, Akademien 

Universität, Hochschule 

Matura, Hochschule gesamt 

Gesamt 

Vätergeneration: 40- bis 65-jähige männliche Wohn bevölkerung. 

Quelle OSTAT 

84 

40,6% 

40,1% 

7,0% 

87,7% 

7,1% 

0,1% 

5,1% 

12,3% 

100% 

VZ 1991 MZ 1997 

29,9% 25,6% 

47,5% 47,7% 

7,7% 7,3% 

85,1% 80,6% 

7,8% 10,1% 

0,6% 1,5% 

6,4% 7,8% 

74,8% 19,4% 

100% 100% 
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Kapitel 4 

Herkunftsfamilie allein durch die soziale Situa

tion des Vaters charakterisiert werden kann. Im 

vorliegenden Bericht wird dieser Tatsache inso

fern Rechnung getragen, als die verschiedenen 

Indikatoren in gleicher Weise für Vater und 

Murter behandelt werden. Ein großer Teil der 

Informationen zur sozialen Herkunft der Studie

renden gewinnt an Aussagekraft. wenn diese 

den entsprechenden Referenzgruppen in der 

Bevölkerung gegenübergestellt werden. Dadurch 

lassen sich inder Regel Über- oder U nterrepr~i

sentanz einzelner Gruppen feststellen oder durch 

direkte Inbezugsetzung neue Maßzahlen berech
nen. l

! 

4.2 Schulbildung der Eltern 

Die höchste abgeschlossene Schulbildung des 

Vaters undjene der Mutter werden bei der erst

ma�igen Aufnahme an eine Universität bzw. 

Hochschule erfaßt. Diese werden im folgenden 

als Indikatoren für die Bildungsnähe bzw. ßil

dungsferne des Elternhauses herangezogen. 

4.2.1 Schulbildung des Vaters 

Die Zusammensetzung der Studienanfänger

Innen nach dem Indikator .. Schulbildung des 

Vaters" veränderte sich seit Beginn der siebziger 

Jahre deutlich. Bis Mitte der achtziger Jahren 

war die strukturelle Entwicklung durch eine 

Zunahme von AnfängerInnen mit V~itern ohne 

Matura gekennzeichnet (1985/85 lag ihr Anteil 

bei 50% ): dementsprechend sank der Anteil von 

Studierenden mit Vätern mit Matura oder Hoch

schulausbildung. In den ausgehenden achtziger 

Jahren war der Anteil der AnfängerInnen, die 

aus einem bildungsfernen Elternhaus kamen, 

17 In einigen Fällen scheitern jedoch derartige Gegenüberstel

lungen an der Verfügbarkeit der Daten für die geeigneten 

Bezugsgruppen. So ist es beispielsweise nicht möglich, 

schichtspezifische "Bildungsbeteiligungsquoten" für den 

Hochschulzugang zu berechnen, da derzeit keine Kinder

zahlen nach sozialer Herkunft zur Verfügung stehen, die 

man zu den Zahlen der Studienanfängerinnen In Beziehung 

setzen könnte. 

18 Vgl. auch Steiner (1998) 

Soziale Herkunft 

wiederum rückläufig und stabilisierte sich An

fang der neunziger Jahre. 

In den letzten beiden Jahren, für die Daten 

aus der Hochschulstatistik zur Verfügung stehen, 

ist ein augenfülliger Rückgang von Anfänger

Innen, die aus einem bildungsfernen Elternhaus 

kommen, zu beobachten. Dieser Trend zeigt sich 

im gll'ichen Ausmaß sowohl im Universitärs

aIs auch im Fachhochschulbereich und brachte 

jeweils einen Rückgang ihres Anteils um vier 

Prozentpunkte. Parallel dazu stieg insbesondere 

im Universitätssektor der Anteil der Akademiker

kinder wieder an (siehe auch Kapitel 2.1).1>1 (sie

he Tabelle 21) 

Da es in den letzten Jahrzehnten zu suk

zessiven Verschiebungen im Bildungsniveau der 

Bevölkerung gekommen ist, sollten Veränderun

gen in der Bildungsstruktur der Väter der Stu

dienanr~ingerlnnen jedoch in Zusammenhang 

mit der veränderten ßildungsstruktur der Refe

renzpopulation gesehen werden. Tabelle 22 zeigt 

die entsprechenden Entwicklungen in der po

tentiellen "Vätergeneration" der 40- bis 55-jäh

rigen männlichen Wohnbevölkerung, die in den 

achtziger und neunziger Jahren stattgefunden 

haben. 

In der "V~itergeneration" läßt sich eine 

klare Tendenz der formalen Höherqualifikation 

erkennen, die sich in einem steigenden Anteil 

von Männefll mit Matura und Hochschulbildung 

ausdrückt. Der Anteil von Männern ohne Ma

tura ist von rund 88010 im Jahr 1981 auf81 0/o im 

Jahr 1997 gesunken. Dieser Rückgang ist auf 

den deutlich geringeren Anteil von Männern mit 

Pflichtschulabschluß zurückzuführen, wohin

gegen die Anteile von Männern mit Lehr- oder 

Fachschulabschluß annähernd gleich geblieben 

sind. Die Tendenz der formalen Höherqualifi

kation zeigt sich also in allen Bildungsschichten 

(siehe Tabelle 22). 

Um diese Veränderungen zu den Verände

rungen des väterlichen Bilclungsmilieus der Stu

dienanflingerinnen in Beziehung zu setzen, wur

de der Indikator "Rekrutierungsquote" gebildet. 

Dieser setzt je Ausbildungsebene die potentielle 

"V~itergeneration" zu den entsprechenden Stu

dienanHingerinnen in Beziehung, indem er an

gibt, wie viele AnfängerInnen mit Vätern eines 
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Bericht zur sozialen Lage der Studierenden Teil B 

Tab5'lle 23 

Rekrutierung des Hochschulzugangs nach Schulbildung des Vaters 1981, 1991 und 1997 

Schulbildung Vater VZ 1981 VZ 1991 
I I I 

VG' in Studien- RQ VG in Studien- RQ 

1.000 anfäng. 1.000 anfäng. 

Pflichtschule, Lehre 788,3 6.452 8,2 864,9 8.777 10,1 

Fachsch u le 68,7 1.988 28,9 86,6 2.206 25,5 

Schule ohne Matura insg. 857,0 8.440 9,8 951,5 10.982 11,5 

Höhere Schu le u.ä. 71,0 2.832 39,9 94,6 4.157 44,0 

Universität, Hochschule 49,5 3.231 65,2 71,8 4.587 63,9 

Matura, Hochschule insg. 120,5 6.063 50,3 166,4 8.744 52,6 

Insgesamt 977,5 14.503 14,8 1.117,9 19.726 17,6 

1 "Vatergeneration": 40- bis 55-Jährige männliche Wohnbevcilkerung. 
2 Rekrutierungsquote: Auf 1.000 Väter dieses Schulbildungsniveaus In der "Vätergeneration" kommen 

Universitäten und Fachhochschulen mit Vätern dieses SchulbIldungsniveaus. 
3 Inkl. hochschulverwandte Lehranstalten. 

Hinweis: Bei den Studienanfängerinnen wurden Nichtangaben anteilsmäßig aufgeteilt 

Quellen- ÖSTAT; eigene Berechnungen 

Tabelle 24 

Schulbildung des Vaters von Studierenden 

Schulbildung Vater 

Pflichtschule 

Lehre 

Fachschule 

Schule ohne Matura gesamt 

Höhere Schule 

Akademie, hochschulverwandte Lehranstalt 

Universität, Hochschule 

Höhere Schule, Hochschule gesamt 

Gesamt 

Quelle SozIalerhebung 1998 
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Männer 

17,1% 

29,7% 

11 ,0% 

57,8% 

17,8% 

4,2% 

20,2% 

42,2% 

100% 

MZ 1997 
I 

VG in Studien- RQ 

1.000 anfäng. 

880,9 7.648 8,7 

87,4 2.805 32,1 

968,3 10.453 10,8 

139,7 4.115 29,5 

93,5 4.578 49,0 

233,2 8.693 37,3 

1.201,7 19.146 15,9 

... Studienanfängerinnen an 

Frauen Insgesamt 

14,20/0 15,7% 

31,5% 30,5% 

10,8% 10,9% 

56,5% 57,1% 

14,6% 16,3% 

4,7% 4,4% 

24,1% 22,1% 

43,4% 42,8% 

100% 100% 
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Kapitel 4 

bestimmten Schul bildungsniveaus auf 1.000 
"Väter" desselben Schulbildungsniveaus ent
fallen. 

Die Bildung einer solchen Maßzahl beruht 
auf der Annahme, daß die strukturellen Verände
rungen in der Generation der potentiellen "Vä
ter" die Entwicklungen in der Struktur von 
Vätern, deren Kinder ein Studium aufnehmen, 
abbilden. Allerdings bleibt dabei unberücksich
tigt, daß das generative Verhalten schichtspe
zifisch variiert, denn die Ergebnisse des Indika
tors unterstellen einerseits eine gleich hohe 
Geburtenrate und andererseits ein gleiches 
Durchschnittsalter bei der Geburt des ersten Kin
des und das jeweils sowohl zwischen den Her
kunftsgruppen als auch innerhalb der Herkunfts
gruppe im Zeitverlauf. Sie können aber nicht 
ausdrücken, wie viele Kinder aus den verschiede
nen Herkunftsgruppen jeweils ein Hochschul
studium aufnehmen. Um soiche Aussagen treffen 
zu können, müßte eine schichtspezifische Bil
dungsbeteiligungsquote berechnet werden. Die 
"Rekrutierungsquote" stellt einen Ersatzindikator 
für eine schichtspezifische Bildungsbeteiligungs
quote dar, deren Berechnung bisher an der Ver
fügbarkeit der erforderlichen Daten scheiterte. 

Frühere Daten zum Indikator "Rekrutie
rungsquote" verweisen darauf, daß bildungsnahe 
Gruppen stärker von der Phase der Bildungs
expansion der siebziger Jahre profitiert haben 
als bildungsferne Gruppen. Der Zuwachs bei der 
Quote für Kinder von Maturanten und Akade
mikern fiel in dieser Phase dreimal so hoch aus 
wie bei der Quote von StudienanfängerInnen 
mit Vätern ohne Matura. 19 Im weiteren Verlauf 
der achtziger Jahre setzte sich die expansive 
Entwicklung nur noch in abgeschwächter Form 
fort; bildungsnahe und bildungsferne Gruppen 
haben dabei nahezu gleich große Erhöhungen 
ihrer Rekrutierungsquoten zu verzeichnen. 

Um die Entwicklung in den neunziger Jah-

19 VgI.BMWFK(1995,5.76f) 

20 So liegt zum Beispiel die Gesamtgröße der hier betrachteten 

"Vätergeneration", also der 40 bis 65-jährigen männlichen 
Wohnbevölkerung, schon im Mikrozensus 1991 um 31.000 

über den Daten derVolkszählung desselben Jahres. Der Mikro

zensus überschätzt also den Anstieg der männlichen Wohn

bevölkerung tendenziell. 

Soziale Herkunft 

ren zu veranschaulichen, wurden Daten des 
Mikrozensus 1997 für die Berechnung heran
gezogen, obwohl diese nicht direkt mit den 
Volkszählungsdaten vergleichbar sind und daher 
nur allgemeine Trends widerspiegeln können. 2o 

Dieser Indikator zeigt ebenfalls, daß die bis dahin 
gestiegene Bildungsbeteiligung in der zweiten 
Hälfte der neunziger Jahre erstmals rückläufig 
ist (siehe auch Kapitel 2.1), was sich in der ge
sunkenen aktuellen Gesamtrekrutierungsquote 
ausdrückt. Bildungsnahe und bildungsferne 
Gruppen unterscheiden sich dabei allerdings im 
Ausmaß des Rückgangs der Rekrutierungsquote: 
Während der Rückgang auf Matura- bzw. Hoch
schulebene von 53 auf 37 Studienanfänger pro 
1.000 "Väter" sehr stark ausfällt, ist er für die 
Gruppe mit einer Schulbildung ohne Matura 
minimal. 

Dieser Rückgang in der Rekrutierungsquote 
ist bei nahezu konstanten Zahlen der Studienan
fängerInnen auf die deutliche Zunahme der 
"Väter" mit Matura oder Hochschulabschluß in 
der Gesamtpopulation zurückzuführen, in der 
sich der Trend zur Höherqualifikation in der 
Generation der 40 bis 65-jährigen Männer (und 
hier vor allem der jüngeren Jahrgänge dieser 
Kohorte) widerspiegelt. Die Kinder dieser jün
geren Jahrgänge sind allerdings größtenteils 
noch zu jung, um ein Studium zu beginnen. 
Daher hat sich der Zuwachs bei der "Väter
generation" dieser Bildungsschicht noch nicht 
in steigenden StudienanfängerInnenzahlen ih
rer Kinder manifestiert. Es ist daher zu erwar
ten, daß die Rekrutierungsquote für diese 
Bildungsschichten in Zukunft wieder deutlich 
ansteigen wird. 

Trotz dieses Rückgangs ist die "Rekrutie
rung" im Akademikermilieu (Uni, Hochschule) 
noch immer fast sechs mal so hoch wie im 
Ptlichtschulmilieu. Die Gesamtzahl von Ptlicht
und Fachschulabsolventen in der potentiellen 
"Vätergeneration" hat sich in den neunziger 
Jahren hingegen nur geringfügig erhöht, wo
durch sich trotz gesunkener AnfängerInnen
zahlen letztlich eine annähernd konstante Re
krutierungsquote ergibt (siehe Tabelle 23). 

In der amtlichen Hochschulstatistik werden 
Angaben über die Schulbildung des Vaters nur 
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Bericht zur sozialen Lage der Studierenden 

Tabelle 25 
Schulbildung der Mutter von Studienanfängerinnen, WS 1982/83 bis WS 1997/98 

Schulbildung Mutter 1982/83 1990/91 1991/92 1992/93 1994/95 1995/96 1996/97 

Pflichtschule 50,8% 47,3% 47,9% 47,1% 44,8% 21,0% 19,7% 

Lehre ' 23,1% 22,6% 

Fachschule 26,9% 25,6% 25,3% 24,5% 24,4% 25,6% 24,9% 

Schule ohne Matura ges. 77,7% 72,9% 73,2% 71,6% 69,2% 69,6% 67,3% 

Höhere Schule, Akademie 16,7% 19,0% 19,0% 19,7% 21,4% 21,4% 22,5% 

Universität, Hochschule 5,6% 8,1% 7,8% 8,7% 9,4% 9,0% 10,3% 

Matura, Hochschule ges. 22,3% 27,7% 26,8% 28,4% 30,8% 30,4% 32,7% 

Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Bis WS 1994/95 in der Kategorie "Pflichtschule" enthalten. 

Anmerkung: Wegen der hohen Nichtangabequote unterbleibt die Veröffentlichung von Angaben zur sozialen Herkunft für 
das Wintersemester 1993/94. 
Für die entsprechenden Absolutzahlen siehe Tabelle 201 im Anhang. 

Quelle: ÖSTAT 

Tabelle 26 

Höchste abgeschlossene Schulbildung der "Müttergeneration" von Studienanfängerinnen, 

Volkszählung 1981 und 1991, Mikrozensus 1997 

Schulbildung der "Müttergeneration" 

Pflichtschule 

Lehre 

Fachschule 

Schule ohne Matura gesamt 

Höhere Schule 

hochschulverwandte Lehranstalten, Akademien 

Universität, Hochschule 

Matura, Hochschule gesamt 

Gesamt 

Müttergeneration: 40 bis 55-jährige weibliche Wohnbevölkerung. 

Quelle: ÖSTAT 
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VZ 1981 

66,3% 

14,3% 

12,7% 

93,3% 

5,0% 

0,2% 

1,5% 

6,7% 

100% 

VZ 1991 

52,6% 

23,0% 

15,0% 

90,6% 

6,1% 

0,9% 

2,4% 

9,4% 

100% 

Teil B 

1997/98 

18,1% 

22,0% 

25,4% 

65,4% 

23,9% 

10,7% 

34,6% 

100% 

MZ 1997 

43,3% 

28,4% 

13,4% 

85,7% 

9,9% 

2,0% 

3,0% 

74,9% 

100% 
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Kapitel 4 

für StudienanningC'rlnnen publiziert. Um eine 

Darstellung der entsprechC'nden Zusammen

setzung aller Studinenden geben zu können. 

ist man. wie eingangs erw~ihnt. auf Stichproben

befragungen angewiesen. Die Ergebnisse der 

Sozialerhebung 1998 sind aus dC'r Tabelle 24 

ersichtlich. Sie spiC'gdn die GegebC'nheitC'n des 

Hochschulzugangs in den neunzigC'r Jahren wi

dC'r. da - wie bereits im Zusammenhang mit 

den Srudienanfängerlnnen diskutiert - Studie

rende aus bildungsnäheren Schichten überpro

portional häufig an den Hochschulen YC'rtreten 

sind (siehe auch Tabelle 22). Es zeigen sich kaum 

Unterschiede zwischen M~innern und Frauen. 

abgesehen davon, daß die VMer von Studentin

nen geringfügig häufiger über einen Hoch

schulabschluß verfügen (siehe Tabdle 24). 

4.2.2 Schulbildung der Mutter 

Neben dem Bildungsniveau des Vaters ist die 

höchste abgeschlossene Ausbildung der Mutter 

ein weiterer Indikator für die Bildungsnähe oder 

-f'l'rne des Herkunftsmilieus von Studienan

fiingerlnnen bzw. Studierenden. Die Hochschul

statistik zeigt einen deutlichen Rückgang der 

Studienanfängerinnen. deren Mütter nur einen 

Ptlichtschulabschluß vorweisen können, wäh

reml der Anteil der Studierenden mit Müttern. 

die einen Matura- oder Hochschulabschluß 

haben. anstieg (siehe Tabelle 25). 

Die Mütter der Studienanningerlnnen 

weisen im Durchschnitt ein niedrigeres formales 

Ausbildungsniveau auf als die Väter. Dies ent

spricht den Schulbildungsverhältnissen in der 

potentiellen Elterngeneration, wo Frauen zu ei

m'm geringeren Teil maturaführende SchulC'n 

odn Hochschulen absolviert haben als gleich

altrige MännC'r. In der .. Müttergeneration" zeigt 

sich der Trend zur formalen Ilöherqual ifikation 

in etwas stärkerem Ausmaß (siehe Tabelle 26). 

Angesichts des steigenden Schul bildungs

niYC'aus in der .. Müttngeneration" stellt sich 

auch hier die Frage, wieweit diese strukturellen 

Vnänderungen den steigenden Anteil an Stu

dienanfängern, die aus familien stammen, in 

21 Vgl. Münz (1995, S 341. 

Sozia le Herku nft 

denen die Mutter Matura oder Hochschulab

schluß hat. mitbedin).';en. 

Analog zum entsprechenden Indikator für 

die .. V~itergenerati()n" (siehe Kapitel 4.2. I) wurde 

daher eine .. Rekrutierungsquote" für die .. Müt

tergeneration" gebildet, die angibt. wie viele An

fän).';erI n nen mit Müttern dieses Schulhi Idungs

niveaus auf 1.000 .. Mütter" desselben Schul

bildungsniveaus entfallen. In diesem Indikator 

finden also die strukturellen Veriinderul1).';en der 

.. Müt1ergeneration", die ja den Rahmen für Ver

änderungen in der Zusammensetzung der Mütter 

der Studienanfän).';erlnnen bilden. eine quantita

tive Berücksicht i).';ung. 

Aus den Ergebnissen wird ersichtlich, daß 

der Rückgang von Srudienanfiingerlnnen mit 

Müttern ohne Matura mit dem entsprechenden 

Rück).';ang in der "Müttergeneration" konform 

geht. da sich die Rekrutierungsquote proportio

nal zur Gesamtrekrutierungsquote Vl'riindert hat. 

Auch der Anst ie).'; der An f~i ngerl n nen mit 

Müttern mit UniVl'rsitätsabschluß Vl'rliiuft ana

log dem Zuwachs an Akademikerinnen in der 

.. Müttergeneration". Hingegen ist auf der Aus

bildungsebene "Höhere Schule. hochschulver

wandte Lehranstalt" die .. Mütlergeneration" -

insbesondere in den neunziger Jahren - stärker 

gewachsen als der entsprechende Anteil unter 

den Studienanfiingerlnnen. Der daraus resultie

rende Rückgang in der Rekrutierungsquote dieser 

Bildungsschicht ist nur mit Vorsicht zu inter

pretieren. da die Kinder dieser Kohorte zum 

größten Teil noch zu jung sind. um sich schon 

in steigenden Studienanfängerlnnenzahlen ma

nifestieren zu können. Dies trifft insbesondere 

für Mütter aus gehobeneren Bildungsschichten 

zu, da bei ihnen der Zeitpunkt der Familien

gründung durch die längere Ausbildungszeit 

hinausgeschoben wird." Zur Diskussion diC'ser 

Problematik und der eingeschriinkten Vergleich

barkeit der Daten des Mikrozensus sei auch auf 

Kapitel 4.2. I verwiesen. 

Ein Vergleich mit den Rekrutierun).';squoten 

nach Schulbildung des Vaters zeigt sehr ähn

liche Quoten; nur auf der Ausbildungsebene 

.. Hochschule" ist die aktuelle Rekrutierungsquote 

nach Schulbildung der Mutter noch höher als 

jene nach Schulbildung des Vaters. Zudem war 
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Bericht zur sozialen Lage der Studierenden 

Tabelle 27 
Rekrutierung des Hochschulzugangs nach Schulbi ldung der Mutter, 
Volkszählung 1981 und 1991 , sowie Mikrozensus 1997 

Schulbildung Mutter 

Pflichtschule, Lehre 

Fachschule 

Schule ohne Matura insg. 

Höhere Schule u.ä.3 

Universität. Hochschule 

Matura, Hochschule insg. 

Gesamt 

MG' in 

1.000 

905,2 

142,4 

1.047,6 

58,2 

16,9 

75,1 

1.122,7 

VZ 1981 

Studien- R02 

anfäng. 

8.524 9,4 

4.520 31,7 

13.044 12,5 

2.804 48,2 

939 55,5 

3.743 49,8 

16.786 15,0 

"Müttergeneration": 40- bis 65-jährige weibl iche Wohnbevölkerung. 

VZ 1991 

MG in Studien-

1.000 anfäng. 

869,9 9.324 

173,2 5.052 

1.043,1 14.376 

80,6 3.757 

27,1 1.593 

107,7 5.350 

1.150,8 19.726 

Teil B 

MZ 1997 

RO MG in Studien- RO 

1.000 anfäng. 

10,7 870,4 7.662 8,8 

29,2 162,0 4.856 30,0 

13,8 1.032,4 12.518 12, 1 

46,6 144,5 4.578 31,7 

58,9 36,3 2.050 56,5 

49,7 180,8 6.628 36,7 

17,1 1.213,4 19.146 15,8 

2 Rekrutierungsquote : Auf 1.000 Mütter dieses Schulbildungsniveaus in der "Müttergeneration" kommen ... Studienanfängerinnen 
an Universitäten und Fachhochschulen mit Müttern dieses Schulbildungsniveaus. 

3 Inkl. hochschulverwandte Lehranstalten. 

Hinweis: Bei den Stud ienan fängerinnen wurden Nichtangaben an teilsmäßig aufgeteilt. 

Quellen : ÖSTAT; eigene Berechnungen 

Tabelle 28 
Schulbildung der Mutter von Studierenden 

Schulbi ldung Mutter 

Pflichtsch u le 

Lehre 

Fachschule 

Schule ohne Matura gesamt 

Höhere Schule 

Akademie, hochschulverwandte Lehranstalt 

Un iversität, Hochschule 

Höhere Schule, Hochschule gesamt 

Gesamt 

Ohne "weiß nicht" berechnet. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 
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Männer 

24,3% 

28,2% 

19,0% 

71,5010 

14,1 % 

7,7% 

6,7% 

28,5010 

100% 

Frauen Gesamt 

22,3% 23,3% 

25,9% 27,2% 

22,1% 20,4% 

70,3010 70,8010 

11,2% 12,7% 

9,5% 8,6% 

9,0% 7,8% 

29,7010 29, 1010 

100% 100% 
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Kapitel 4 

sie 1991 fünfeinhalb mal so hoch wie die Rekru
tierungsquote auf der Ebene der Ptlichtschul
und Lehrabsolventinnen, 1997 dagegen sechs
einhalb mal so hoch, was einen Indikator für 
die sich (wieder) verstärkende soziale Reproduk
tion innerhalb des Hochschulsystems darstellt 
(siehe Tabelle 27). 

Aus der Sozialerhebung 1998 stehen wei

ters Informationen über die Zusammensetzung 
der Studierenden nach Schulbildung der Mutter 
zur Verfügung. Die Verteilung ist aus Tabelle 28 

ersichtlich und zeigt wieder die Struktur der 

AnfangerInnenkohorten der neunziger Jahre. 
Auch hier ist wiederum ersichtlich, daß der An

teil der Studierenden mit Müttern, die eine Ma
tura oder Hochschule absolviert haben, über dem 
jeweiligen Anteil in der Gesamtbevölkerung liegt 
(siehe Tabellen 26 und 28). 

4.2.3 Schulbildung beider Elternteile 

Einen eindeutigen Indikator für die Bildungs

nähe oder Bildungsferne des Elternhauses von 
Studierenden stellt die Schulbildung beider 
Elternteile dar. Für StudienanfangerInnen stellt 
die amtliche Hochschulstatistik diese Informa
tionen zur Verfügung. 

Nahezu die Hälfte der Studienanfanger
Innen im gesamten Hochschulbereich kommen 
aus Elternhäusern, in denen beide Elternteile eine 

Schulausbildung ohne Matura absolviert haben. 
26% stammen aus Familien, in denen minde-

Tabelle 29 

Soziale Herkunft 

stens ein Elternteil eine Ausbildung mit Matura 
besitzt. Bei 26% der Studienanfangerinnen ist 

mindestens ein Elternteil Akademikerln, bei 8% 

sogar beide Elternteile22 (siehe Tabelle 29) . 

Die Ergebnisse der Sozialerhebung 1998, 
die sich im Gegensatz zum bisher Gesagten nicht 

auf Studienanfangerinnen beschränken, sondern 
repräsentative Aussagen für die gesamte Studie
rendenschaft erlauben, zeigen ein ähnliches Bild. 

Mehr als die Hälfte der Studierenden stammen 
aus Familien, in denen beide Elternteile 

Schulausbildungen ohne Matura abgeschlossen 
haben. 26% kommen aus Elternhäusern mit min
destens einem Elternteil, der eine Ausbildung 
mit Matura absolviert hat (ink!. weiterführende 

Ausbildungen an hochschulverwandten Lehran
stalten). Bei 23% aller inländischen Studieren
den hat mindestens ein Elternteil eine Hoch
schulausbildung abgeschlossen, bei 7% sogar 
beide Elternteile (siehe Tabelle 30) . 

22 Für einen Vergle ich mit der Ausbildungsstruktur korrespon
dierender Bevölkerungsgruppen stehen aus der amtlichen 
Statistik (Volkszählung. Mikrozensus) ke ine Daten zur Ver

fügung. Insbesondere ist es schwierig, eine Referenzgruppe 
abzugrenzen, da bei der Ermittlung der Angaben zur sozialen 
Herkunft der Studienanfängerinnen (wie z.B. Schu lbildung 
Vater und Mutter, Beruf Vater und Mutter) nicht auf die 
aktuelle Familiensituation abgestellt wird, sondern auch An

gaben bereits verstorbener Elternteile erhoben werden. 

Schulbildung der Eltern von Studienanf'angerlnnen an Universitäten, WS 1997/98 

Schulbildung der Mutter 

Schule ohne Matura ges. 

Höhere Schule, Akademie 

Universität, Hochschule 

Insgesamt 

Quelle : ÖSTAT 

Schule ohne 

Matura ges. 

47,3% 

6,6% 

0,8% 

54,7% 

Schulbildung des Vaters 
I 

Höh. Schule, Universität, Insgesamt 

Akademie Hochschule 

11,0% 6,9% 65,2% 

8,8% 8,6% 24,0% 

1,5% 8,4% 10,8% 

21,4% 23,8% 1000/0 
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Bericht zur sozialen Lage der Studierenden 

Tabelle 30 

Schulbildung der Eltern von Studierenden 

Pflicht- Lehre 

Schulbildung der Mutter schule 

Pflichtschule 10,6% 7,2% 

Lehre 2,2% 15,10f0 

Fachschule 1 ,4% 5,6% 

Höhere Schule 0,8% 1,6% 

Akademie, HS-verw. LA 0,4% 1,0% 

Universität, Hochschule 0,1 0/0 0,2% 

Gesamt 1 5,5% 30,7% 

Ohn~ "weiß nicht" berechnet. 

Quelle: SozIalerhebung 1998 

4.3 Beruf der Eltern 

4.3.1 Beruf des Vaters 

Die soziale Struklur der Studienanf"ängerlnnen 

ist in weiten Teilen Resultat eines vorangehen

den schulischen Filter- und Selekt ionsprozesses, 

dessen entscheidendes Ergebnis die Dillerenzie

rung in zwei Gruppen ist: .iene, die eine weiter

führende Schule besuchen, und .iene, die eine 

Lehre beginnen oder ohne weitere Berufsaus

bildung eine Beschäftigung aufnehmen. Unter

suchungen belegen bereits erhebliche schicht

spezifische Unterschiede in der Beteiligung von 

Sechzehn.iiihrigen an einer weiterführenden 

Schul ausbildung. So diagnostizieren beispiels

weise LftR (1994) einerseits deutlich überdurch

schnittliche Bildungsbeteiligungsraten in Haus

halten von Angestellten oder Beamten mit Hoch

schulabschluß oder Matura und andererseits eine 

beträchtlich unter dem Durchschnitt liegende 

Bildungsbeteiligung in Arbeiterhaushalten. 

Die Wahrscheinlichkeit, eine höherbildende 

Schule zu besuchen und die Matura abzulegen, 

hängt ebenfalls in hohem Maße mit der sozia

len Schicht des Herkunftsh,lUshaltes zusammen. 

Kinder, deren Väter Angestellte oc1n Beamte mit 

Matura oder Hochschulbildung sind, stellen 
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Teil B 

Schulbildung des Vaters 
I 

Fach- Höhere Akad., HS- Univ., Gesamt 

schule Schule verw. LA Hochsch. 

1,8% 2,2% 0,4% 1,2% 23,3% 

3,0% 3,1% 0,6% 2,8% 26,9% 

4,3% 4,4% 1,2% 3,6% 20,5% 

0,9% 4,6% 0,3% 4,6% 12,9% 

0,9% 1,3% 1,8% 3,3% 8,6% 

0,1 Dfo 0,7% 0,0% 6,6% 7,8% 

10,9% 16,3% 4,4% 22,2% 100% 

einen doppelt so hohen Anteil an Maturant

Innen, als es dem entsprechenden Anteil in der 

"Vätergeneration" entsprechen würde, während 

bei Arbeiterkindern dieser nur die Hiilfte des 

Anteils der Viitergeneration ausmacht. Bemer

kenswert sind dabei die Unterschiede in der so

zialen Zusammensetzung zwischen MaturanT

Innen von allgemeinbildenden höherl'n (AHS) 

und berufsbildenden hiiheren Schulen (BHS). In 
den Schulformen der BHS, die ja eine Berufs

ausbildung vermitteln, sind Maturantlnllen aus 

traditionell bildungsferneren Schichten (Arbeiter, 

Landwirte) doppelt so h;iufig anzutreffen wie in 

AHS. Umgekehrt sind Kinder von sozial hiiher

gestellten Gruppen (selbstiindig und freiberuf

lich Tätige, höhere Angestellte und Beamte) an 

den AHS stärker vertreten. lI 

Die Selektion über die soziale Herkunft 

findet in der weiteren Bildungslauflwhn ihre 

Fortsetzung, wenn es um die Aufnahme eines 

Hochschulstudiums geht. Die unterschiedlich 

hohen Übertrittsquotell von AHS-Absolvent

Innen (780/0) und BHS-Absolventlnnen (43°/0) im 

Hochschulhereich werden durch die spezifische 

soziale Zusammensetzung der bei den Maturant

Innengruppen mitbestimmt. 

23 Vgl. BMWFK (1995, S. 84 f) 
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Kapitel 4 Soziale Herkunft 

Tabelle 31 
Studienanfängerinnen nach Beruf bzw. Vorberuf des Vaters, WS 1970/71 bis WS 1997/98 

Beruf des Vaters (Vorberuf) 1970/71 1980/81 1990/91 1991/92 1992/93 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 

Selbständige gesamt 29,00/0 22,9% 21.4% 22,1 0/0 22,3% 22,1 % 22,2% 22,5% 23,1% 

Freiberufler, so. Selbst. 23,1 % 17,1% 16,9% 17,3% 17,6% 17,5% 17,7% 18,3% 19,0% 

Landwirt 5,9% 5,7% 4,6% 4,8% 4,7% 4,5% 4,5% 4,1% 4,1% 

Unselbst. Beschäftigte ges. 71,0% 77,1% 78,6% 77,9% 77,7% 77,9% 77,7% 77.4% 76,8% 

Beamter gesamt' 29,6% 29,0% 28,3% 28,0% 27,9% 27,3% 27,0% 27,2% 27,8% 

Beamte in A 9,9% 8,9% 9,1 % 8,7% 9,3% 9,0% 8,2% 9,0% 9,2% 

Beamte in B 9,0% 8,2% 7,9% 7,5% 7,4% 7,2% 7,8% 7,9% 8,5% 

Beamte in C u.a. 10,7% 11,9% 11,3% 11 ,8% 11,1 % 11 ,0% 10,8% 10,2% 9,9% 

Angestellter gesamt 30,1% 34,8% 38,2% 37,3% 36,4% 36,1% 35,7% 35,8% 34,7% 

mit Hochschulabschluß 6,8% 6,4% 8,2% 7,6% 7,9% 7,5% 6,7% 7,1 % 6,7% 

mit Matura 9,5% 8,8% 10,1% 9,5% 8,9% 8,2% 8,9% 9,0% 8,6% 

ohne Matura 13,8% 19,6% 19,9% 20,2% 19,5% 20,2% 19,7% 19,5% 19,1 % 

Arbeiter gesamt> 11,30;0 13,3% 12,1% 12,6% 12,5% 13,6% 13,70;0 13,1% 12,9% 

Facharbeiter 6,5% 6,2% 6,9% 6,6% 7,0% 7,2% 7,0% 7,2% 

sonstige Arbeiter 6,8% 5,9% 5,6% 5,5% 6,2% 6,0% 5,6% 5,1% 

Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1 Ohne Arbeiter im öffentlichen Dienst. 
2 Inkl. Arbeiter im öffentlichen Dienst. 

Für die entsprechenden Absolutzahlen siehe Tabelle 202 im Anhang. 
Wegen der hohen Nichtangabequote unterbleibt die Veröffentlichung von Angaben zur sozialen Herkunft für das WS 1993/94. 
Hinweis: In den "Gesamt"-Zeilen sind jeweils auch Nennungen ohne detailliert zuordenbare Berufsangabe (z.B. "Angestellter ohne 
nähere Angabe") enthalten. 

Quelle: ÖSTAT 

Derzeit kommen nahezu zwei Drittel der 
Studienanfangerinnen aus Angestellten- und 
Beamtenhaushalten, rund ein Fünftel sind Kin
der von selbständigen oder freiberuflich tätigen 
Vätern. Die geringsten Anteile am Hochschul
zugang stellen Kinder von Arbeitern und Land
wirten. 

Seit dem Beginn der siebziger Jahre zeigen 
sich einige Veränderungen in der Zusammen
setzung der StudienanfängerInnen an Hochschu
len nach dem Beruf des Vaters. Die Anteile von 
StudienanfangerInnen, die Kinder von Land
wirten oder sonstigen Selbständigen sind, liegen 
nunmehr deutlich unter dem Anteil der siebziger 
Jahre; der Prozentsatz der Arbeiterkinder ist 
annähernd gleichgeblieben. Im Laufe der sieb
ziger und achtziger Jahre stieg insbesondere der 

Anteil der Studienanfangerinnen, deren Väter 
als Angestellte tätig sind. In den neunziger 
Jahren hat sich die Zusammensetzung des Hoch
schulzugangs in bezug auf den Sozialindikator 
.. Beruf des Vaters" ziemlich stabilisiert. Diese 
Veränderungen sind allerdings größtenteils auf 
Veränderungen in der Berufsstruktur der öster
reichischen Bevölkerung (Rückgang der Land
wirte etc.) zurückzuführen (siehe Tabellen 31 und 
32). 

In den letzten Jahrzehnten ist es in der 
Berufsstruktur der Bevölkerung zu Verschiebun
gen gekommen, die auch die potentielle .. Väter
generation" von Studierenden, die 40- bis 65-
jährigen Männer, betreffen. Die Interpretation 
der Veränderungen in der Berufsstruktur der 
Väter der Studienanfangerlnnen sollte jedoch 
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Tabelle 32 

Berufliche Stellung der "Vätergeneration", Volkszählungen 1981 und 1991 

Stellung im Beruf bzw. Vorberuf "Vätergeneration" 

Selbständig Beschäftigte' insgesamt 

Freiberufler, sonstige Selbständige 

Landwirt 

Unselbständig Beschäftigte insgesamt 

Beamter, Angestellte insgesamt 

mit Hochschule, hochschulverwandte Lehranstalt 

mit höherer Schule 

mit Fachschule, Lehre, Pflichtschule' 

Arbeiter insgesamt' 

Facharbeiter 

sonstige Arbeiter 

Gesamt 

Inklusive Mithelfende. 

Ohne Arbeiter im öffentlichen Dienst. 

3 Inkl. Arbeiter Im öffentlichen Dienst 

Vätergeneration: 40- bis 65-jährige männliche Wohnbevölkerung 

Quelle: OSTAT 

nicht ohne Bnücksichtigung der veränderten 

Beruhst rukt ur der Referenzpopulation erfolgen. 

Die Tabelle 32 zeigt die Entwicklungen in der 

potentiellen "Vütergeneration", die in den 

achtziger Jahren stattgefunden haben (siehe 

Tabelle 32)./1 

Um diesen Aspekt in eine genauere Ana

lyse der Entwicklung des "schichtspezifischen" 

Hochschulzugangs einfließen zulassen, werden 

- wie schon für das Bildungsniveau der Eltern -

auch für den Indikator Beruf des Vaters "Re

krut ierungsquoten" berechnet. Sie setzen je Be

rufsgruppe die potentielle "Vätergeneration" zu 

den entsprechenden Studienanfängerinnen in 

Beziehung und geben an, wie viele Anfänger

Innen mit V;itern der jeweiligen Berufsgruppe 

auf 1.000 "V:iter" der Referenzpopulation ent

fallen. 

Die Konstruktion einer solchen Maßzahl 

geht von der Annahme aus, daß die strukturel

len Ver;inderungen in der Generation der poten-

94 

VZ 1981 

18,9% 

9,9% 

9,0% 

81,1 % 

38,8% 

4,10f0 

6,1% 

28,6% 

42,3% 

100% 

VZ 1991 

15,7% 

9,3% 

6,4% 

84,3% 

47,4% 

5,6% 

6,5% 

29,3% 

42,9% 

20,0% 

22,9% 

100% 

tiellen "Väter" die Entwicklungen in der Struktur 

von Vätern, deren Kinder ein Studium aufneh

men, zwangsläUfig mitbedingen. Unberücksich

tigt bleibt dabei, daß das generative Verhalten 

der Vätergeneration schichtspezifisch variiert 

(siehe auch Kapitel 4.2.1). 

Zu Beginn der neunziger Jahre stieg die 

Rekrutierungsquote in nahezu allen Berufsgrup

pen an, insbesondere in der Gruppe der Selb

ständigen und Angestellten bzw. Beamten. Die 

Gruppe der Angestellten und Beamten mit Hoch

schulbildung weist die höchste Rekrutierungs

quote auf, sie ist zehn mal so hoch wie die Quote 

bei Arbeitern (siehe Tabelle 33). 

Die soziale Zusammensetzung der derzei

tigen Studierenden ist im wesentlichen das Er-

24 Aktuellere Daten über die berufliche Stellung der 40- bis 

65-jährigen männlichen Wohnbevölkerung stehen nicht zur 

Verfügung, da im Mikrozensus nur die erwerbstätige Wohn

bevölkerung berucksichtigt wird, während in der Volksläh

lung auch Pensionisten erfaßt werden. 
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Tabelle 33 
Rekrutierungsquote nach Beruf des Vaters 1981/82, 1992/93 

Rekrutierungsquote 1981/82 Rekrutierungsquote 1992/93 
11 

VG ' in Studien- RO VGin Studien- RO 

1.000 anfäng. 1.000 anfäng. 

Selbständig Beschäf tigt e gesamt2 184.8 3.407 18,4 175.5 4.242 24,2 

Freiberufler, sonstige Selbständige 96.8 2.602 26,9 103.7 3.348 32,3 

Landwirt 88.0 805 9,2 71 .8 894 12,5 

Unselbständig Beschäftigte gesamt 792.8 10.967 13,8 942.4 14.780 15,7 

Angeste ll te, Beamte, VB gesamt3 379.3 9.027 23,8 463.3 12.402 26,8 

mit Hochschule oder hsverw. LA 40.1 2.127 53,1 63.1 3.310 52,4 

mit höherer Schule 59.6 2.544 42,7 73.0 3.139 43,0 

mit Fachschule, Lehre, Pflichtschule 279.6 4.356 15,6 327.1 5.953 18,2 

Arbeiter gesamt' 413 .5 1.940 4,7 479.1 2.3 78 5,0 

Facharbeiter 920 223.4 1.313 5,9 

sonstige Arbeiter 1.020 255.7 1.065 4,2 

Gesamt 977 .5 14.374 14,7 1.11 7.9 19.022 17,0 

1 VG : Vätergeneration (40- 65-jährige männliche Wohnbevölkerung. 

2 Inklusive Mithelfende. 

3 Ohne Arbeiter im öffentl ichen Dienst. 

4 Inkl. Arbeiter im öffentlichen Dienst. 

Hinweise: In den "Insgesamt"-Zei len sind jeweils auch Nennungen ohne detailliert zuordenbare Berufsangabe (z.B. Angestell ter o. n. 

Angabe) enthalten. Bei den Studienanfängerinnen wurden Nichtangaben anteilsmäßig aufgete il t. 

Rekrutierungsquote: Auf 1.000 "Väter" dieser beruflichen Herkunft (40-65-jährige männliche Wohnbevölkerung) kommen ... 

Studienanfängerinnen an Universitäten und Fachhochschulen mit Vätern dieser berufl ichen Herkunft. 

Quelle : BMWFK, 1995 

gebnis der Sozialstruktur der Jahrgänge, die in 
den neunziger Jahren an die Hochschule ge
kommen sind. Zu einem Tei l wird sie allerdings 

noch von Erfolgs- bzw. Ausfallsquoten mitbe
stimmt, die ebenfalls von der sozialen Herkunft 
beeinflußt werden. Untersuchungen2S belegen 

den Einfluß einer akademischen Vorbildung der 
Eltern, insbesondere der Mutter, auf den Studien
erfolg. Differenziert man nach dem Beruf des 

25 Vgl. Insti tut für Demographie (1994). 

26 Sonderauswertung der Hochschulstatistik (ÖSTAT) im Auf

trag der Abteilung I/B/1 des BMWV (1999). 

27 Im Rahmen der amtl ichen Statistik werden pensionierte 

Elternteile entsprechend dem Vorberuf zugeordnet. Die obige 

Verte ilung basiert auf denselben Kriterien und bezieht sich 

auf Beruf oder Vorberuf des Vaters. 

Vaters, findet sich bei Studierenden, deren Vater 
einen akademischen Berufwie (Tier)Arzt, Richter, 
Anwalt und Apotheker ausübt, eine überdurch
schnittlich hohe Erfolgsquote. Eine aktuelle Son
derauswertung des Österreichischen Statistischen 
Zentra lamts26 stellt bei den Abso lventlnnen des 
Studienjahres 1996/97 überdurchschnittliche 

Anteile von Studierenden fest, deren Väter ein 
Hochschulstudium abgeschlossen haben bzw. 
selbständig oder freiberuflich tätig sind; ande
rerseits sind Studierende, deren Väter Arbeiter 
sind, seltener unter den erfolgreichen Absolvent
Innen vertreten. 

Die Sozialerhebung 1998 liefert auch In
formationen über die aktuelle Zusammensetzung 
der Gruppe der Studierenden nach dem Beruf 
des Vaters.27 Diese entspricht im wesentlichen 
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Tabelle 34 

Studierende nach Beruf bzw. Vorberuf des Vaters 

Beruf bzw. Vorberuf des Vaters Männer Frauen Gesamt 

Selbständig Beschäftigte insgesamt' 20,2% 24,8% 22,4% 

Freiberufler, sonstige Selbständige 15,2% 18,7% 17,3% 

Landwirt 4,7% 5,5% 5,10f0 

Unselbständig Beschäftigte insgesamt 79,8% 75,2% 77,6% 

Beamter insgesamf 37,5% 27,7% 29,6% 

Beamter in A 8,7% 9,ODfo 8,7% 

Beamter in B 10,5% 9,2% 9,8% 

Beamter in C u.a. 12,2% 9,5% 10,8% 

Angestellter insgesamt' 35,6% 35,8% 35,8% 

mit Hochschulabschluß 5,2% 7,7% 6,4% 

mit Matura 8,9% 7,9% 8,4% 

ohne Matura 21,3% 20,2% 20,6% 

Arbeiter gesamt 72,7% 1l,7% 72,2% 

Facharbeiter 5,8°/0 6,2 0/0 6,0% 

sonstige Arbeiter 6,9% 5,5% 6,2% 

Gesamt 100% 100% 100% 

Inklusive Mithelfende. 
Hier 'Sind auch Nennungen ohne Angabe der Schulbildung des Vaters enthalten. 

Prozentvntellung ohne Angabe "nicht erwerbstätig" berechnet. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

der Struktur der i\nfängcrlnnen der letzteIl Jahre. 

Hinsichtlich des Reruf~ des Vaters zeigen sich 

kaum geschlechtsspezifisclw Unterschiede. Die 

Viitl'r der weiblichen Studierenden sind etwas 

hiiufiger selbstiindig erwerbsÜitig und tenden

ziell in höheren beruflichen Positionen beschiif'

tigt (siehe Tabelle 34). 

Will man der BerulSstruktur der Väter der 

Studierenden die Reruf'sstruktur der potentiellen 

"Viitergenerat iOIl" laut Mikrozensus 1997 ge

genülll'rstellen, ist es notwendig. nur Studierende 

mit lTwerbstütigem Vater zu berücksichtigen. 

Dies wird erforderlich, weil der Mikrozensus nur 

Erwerbstätige nach beruflicher Stellung ditTe

rellzil'rt. Vergleicht man die Beruf'sstruktur VOll 

erwerbstätigen Viitern der Studierenden und die

jenige der el1tspl'l'chenden Referenzgruppe der 

40- bis 65-,j;ihrigell Erwerbstiitigen, wird wieder

um deutlich, daß Kinder aus höhergestellten so-

96 

ziall'n Gruppen (von leitenden Beamten oder 

Angestellten, Selbständigen oder Freiherunern) 

in der Studentlnnenschaf't "überrepräsentiert" 

sind. Arbeiterkinder hingegen sind in erheblich 

geringerem Ausmaß unter den Studierenden zu 

finden, als es deren Anteil in der "Viitergene

ration" entsprechen würde (siehe Tabelle 35). 
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Tabelle 35 
Beruf des (erwerbstätigen) Vaters von Studierenden und erwerbstätige "Vätergeneration" , 
Mikrozensus 1997 

Beruf des Vaters erwerbstätige erwerbstätige 

Väter Stud ierender "Vätergeneration" 

Selbständig Beschäftigter gesamt' 21,3% 18,2% 

Freiberufler, sonstiger Selbständige 18,5% 11,7% 

Landwirt 2,8% 6,4% 

Unselbständig Beschäftigte gesamt 78,7% 81 ,8% 

Beamter. Vertragsbediensteter gesamt 31,0% 20,2% 

leitende Beamte, Vertragsbed ienstete 17,0% 2,7% 

sonstige Beamte, Vertragsbedienstete 14,0% 17,5% 

Angestellte gesamt 39,5% 24,9% 

leitende Angestellte 24,3% 7,1 % 

sonstige Angestellte 15,3% 17,8% 

Arbeiter gesamt 8,2% 36,7% 

Facharbeiter 4,4% 17,2% 

sonstige Arbeiter 3,7% 19,5% 

Gesamt 100% 100% 

1 Inklusive M ithe lfende. 

"Vätergeneration": 40- bis 65-jährige männliche Erwerbstätige nach Stellung im Beruf. 

Prozentverteilung ohne Angabe "n icht erwerbstätig" berechnet. 

Quellen : Sozialerhebung 1998; ÖSTAT 

4.3.2 Beruf der Mutter 

In der amtlichen Hochschulstatistik wird anläss
lich der erstmaligen Zulassung zum Studium 
neben dem Beruf des Vaters auch der Beruf der 
Mutter erhoben, allerdings nur in stark aggre
gierter Form publiziert. Die nachstehende Tabelle 
bietet einen Überblick über die berufliche Stel
lung der Mütter von Universitätsanfängerlnnen28 

im Zeitverlaufseit dem Wintersemester 1990/91. 
Dabei fällt insbesondere der Rückgang von Müt
tern, die im Haushalt tätig sind, ins Auge. Diese 
Entwicklung korrespondiert aber mit dem Trend 
in der potentiellen "Müttergeneration" der 40-

28 Für Studierende an Fachhochschulen werden diese Daten 

derzeit nicht publiziert. 

29 Vgl. ÖSTAT (1 999b). 

bis 65-jährigen Frauen, die laut Mikrozensus 
1997 in höherem Maß erwerbstätig bzw. pen
sioniert und in geringerem Maß haus
haltsführend waren als noch Anfang der neunzi
ger Jahre (siehe Tabelle 36). 

Über die Zusammensetzung der Gesamt
population der Studierenden hinsichtlich der 
Berufstätigkeit der Mutter bzw. ihrer Stellung 
im Beruf oder Vorberuf geben die Ergebnisse 
der Sozialerhebung 1998 Aufschluß. Der Anteil 
der Studierenden, deren Mütter im Haushalt tätig 
sind, beträgt nach diesen Ergebnissen rund ein 
Viertel und entspricht damit dem Anteil nicht 
erwerbstätiger Frauen, wie er sich laut Mikro
zensus 1997 in der "Müttergeneration" (weib
liche Wohnbevölkerung im Alter zwischen 40 
und 65 Jahren) darstellt. 29 Auffallend ist, daß 
die Mütter von weiblichen Studierenden häufiger 
erwerbstätig sind (siehe Tabelle 37). 
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Tabelle 36 

Studienanfcingerlnnen an Universitäten nach Teilnahme am Erwerbsleben bzw. Stellung der Mutter 

im Beruf/Vorberuf. WS 1990/91 bis WS 1997/98 

Beruf bzw. Vorberuf der Mutter 1990/91 1991/92 1992/93 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 

Selbständige, Mithelfende 10,0% 9,8% 9,8% 10,5% 10,6% 10,4% 10,7% 

Angestellte oder Beamtin 46,2% 46,2% 47,6% 50,0% 51,6% 53,7% 56,1% 

Arbeiterin 6,1% 6,5% 6,8% 6,6% 7,2% 6,7% 6,2% 

im Haushalt tätig 37,6% 37,5% 35,8% 32,9% 30,7% 29,2% 27,1% 

Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Wegen der hohen Nichtangabequote unterbleibt die Veröffentlichung von Angaben zur sozialen Herkunft für das Wintersemester 
1993/94. 
Für die entsprechenden Absolutzahlen siehe Tabelle 204 im Anhang. 

Quelle: ÖSTAT 

Tabelle 37 

Berufstätigkeit der Mutter nach Geschlecht der Studierenden 

Beruf bzw. Vorberuf der Mutter 

Selbständig Beschäftigte' 

Beamtin, Vertragsbedienstete 

Angestellte 

Arbeiterin 

nicht erwerbstätig/Hausfrau 

Gesamt 

Inklusive Mithelfende. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Das berufliche Herkunftsmilieu der Mutter 

ist ein wichtigC'r Indikator für dC'll sozialen Hin

tergrund dC'r Studierenden. Um die diesbezüg

liche Präsenz verschiedener sozialer Schichten 

an der Hochschule einschätzen zu können, wird 

die Zusammensetzung der Studierenden derjeni

gen der potentiellen "Müttergeneration" gegen

übergestellt. Der Mikrozensus weist allerdings 

nur Erwerbstätige nach bC'ruflicher Stellung aus, 

nicht jedoch PensionistInnen nach ihrer ~tellung 

im Vorberuf. Aus diesem Grund werden für die 

Gegenüberstellung in der nachstehendC'n Tabelle 

nur StudierendC' mit erwerbstätigC'r Mutter her

angezogen (siehe Tabelle 38). 

98 

Männer Frauen Gesamt 

17,7% 17,5% 1 7,7% 

14,9% 17,5% 16,1% 

28,7% 33,7% 31,1% 

10,7% 8,5% 9,6% 

28,1% 22,7% 25,5% 

100% 100% 100% 

Anhand der beruflichen Position der Mutter 

wird die Überrepräsentation von Studierenden 

mit Müttern in leitenden Positionen oder Müttern 

die einer freiberuflichen bzw. selbstiindigen Tä

tigkeit nachgehen, deutlich. Andererseits sind -

iihnlich wie bei den Vätern - Kinder von Land

wirtinnen, aber insbesondere Kinder von Arbei

terinnen unter den Studierenden beträchtlich 

geringer vertreten, als es dem entsprechenden 

Anteil in der Müttergeneration entsprechen 

würde. 
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Tabelle 38 

Beruf der (erwerbstätigen) Mütter von Studierenden und erwerbstätige "Müttergeneration", 

Mikrozensus 1997 

Beruf der Mutter 

Selbständig Beschäftigte insgesamt' 

Freiberufle ri n, sonstige Selbständige 

Landwi rtin 

Unselbständig Beschäftigte insgesamt 

Beamtin, Vertragsbedienstete insgesamt 
lei tende Beamtin, Vertragsbed ienstete 

sonstige Beamtin, Vertragsbedienstete 

Angestellte gesamt 
leitende Angestellte 

sonstige Angestellte 

Arbeiterin gesamt 
Facharbeiterin 

sonstige Arbeiterin 

Gesamt 

1 Inkl. Mithelfende. 
Müttergeneration : 40- bis 65jährige weib liche Wohnbevölkerung . 

Quellen : Sozialerhebung 1998; ÖSTAT 

Tabe ll e 39 

Mütter von Studierenden 

19,8% 

15,5% 

4,3% 

80,2% 

25,8% 

6,4% 

19,4% 

43,8% 

8,1% 

35,6% 

10,6% 

2,1% 

8,6% 

100% 

Studierende nach dem Beruf bzw. Vorberuf beider Elternteile 

Beruf bzw. Vorberuf des Vaters 

Beruf bzw. Vorberuf freiber., leit. Ang., sonst. Land- Arbeiter 

der Mutter selbst.T. Beamter Ang./B. wirt 

frei berufl., se lbständig Tätige' 6,0% 3, 1% 1,5% 0,8% 0,7% 

leitende Angest., Beamtin 2,7% 4,7% 1,3% 0,0% 0,4% 

sonstige Angest., Beamtin 5,5% 14,7% 13,9% 0,3% 3,2% 

Landwirtin 0,1% 0,2% 0,4% 3,7% 0,4% 

Arbeiterin 0,6% 2,3% 3,2% 0,1% 3,2% 

nicht erwerbstätig, Hausfrau 2,5% 10,7% 8,4% 0,2% 4,2% 

Gesamt 17,4% 35,7% 28,7% 5,2% 12,2% 

1 Inkl. Mithelfende. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

" Müttergeneration" 

nicht 

erwerbst. 

0,1% 

0,0% 

0,4% 

0,1% 

0,1% 

0,2% 

0,8% 

19,7% 

9,4% 

1 0,3% 

80,3% 

20,6% 

0,9% 

19,7% 

33,6% 

1,8% 

31,8% 

26,1% 

2,4% 

23,7% 

100% 

Ges. 

12,2% 

9,2% 

37,9% 

5,0% 

9,5% 

26,2% 

100% 

99 
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Bericht zur sozialen Lage der Studierenden 

Tabelle 40 

Monatliches Nettoeinkommen der Eltern von Studierenden 

monatliches Einkommen der Eltern Verteilung 

bis öS 10.000,-

ÖS 10.001-20.000,

ÖS 20.001-30.000,

öS 30.001-40000,

öS 40.001-50000,

öS 50.001-60000,

öS 60.001-70.000,

öS 70.001- 1 00.000,

mehr als öS 100.000,-

Gesamt 

Ohne "weiß nicht" berechnet. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Tabelle 41 

Monatliches Nettoeinkommen der Eltern von Studierenden 

nach Zahl der VerdienerInnen sowie Einkommenshöhe 

5,0% 

22,4% 

25,8% 

22,4% 

9,4% 

6,0% 

2,9% 

3,3% 

2,8% 

100% 

Einkommen der Eltern Studierender zum Einkommen der Eltern tragen bei: 

bis öS 10.000,-

ÖS 10.001-20.000,

öS 20.001-30.000,

öS 30.001-40000,

öS 40.001-50000,

ÖS 50.001-60000,

öS 60.001-70.000,

öS 70001-100000,

mehr als öS 100000,-

Gesamt 

Medianeinkommen liegt 

in der Kategorie ... Schilling 

Ohne "weiß nicht" berechnet. 

Quelle: Sozialerhebung 1998. 

100 

beide 

2,9% 

12,9% 

23,6% 

26,7% 

12,1% 

9,1% 

4,0% 

4,5% 

4,3% 

100% 

ÖS 30.000,-

bis 35.000,-

nur Vater nur Mutter 

2,2% 20,4% 

29,0% 49,4% 

32,1% 19,0% 

20,7% 8,2% 

7,8% 1,1% 

2,7% 0,4% 

2,0% 1,10J0 

2,2% 0,4% 

1,3% 

100% 100% 

öS 25.000,- öS 10000,-

bis 30.000,- bis 15.000,-

Teil B 

kumulierte 

Verteilung 

5,0% 

27,3% 

53,2% 

75,6% 

85,0% 

91,0% 

93,9% 

97,2% 

100% 

100% 

Gesamt 

5,0% 

22,4% 

25,8% 

22,4% 

9,4% 

6,0% 

2,9% 

3,3% 

2,8% 

100% 

öS 25.000,-

bis 30.000,-

I 
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Kapitel 4 

4.3.3 Beruf beider Elternteile 

Die Ergebnisse der Sozialerhebung 1998 liefern 
einen guten Überblick über den beruflichen 
Hintergrund bei der Elternteile von Studierenden. 
Um ausgehend von den Berufen der beiden El
ternteile ein Berufsmilieu der Familie zu konstru
ieren, werden nicht erwerbstätige Hausfrauen 
oder -männer unter dem jeweiligen Berufsmilieu 
des anderen Elternteils subsumiert. 

Mehr als die Hälfte der Studierenden (54%) 

stammen aus dem Angestelltenmilieu (Vater und 
Mutter sind in Angestellten- bzw. Beamten
positionen tätig bzw. ein Elternteil ist im Haus
halt tätig). Bei 8,6% der Studierenden sind die 
Eltern freiberuflich oder selbständig tätig. Wei
tere 7,5% kommen aus dem Arbeiter- bzw. 4% 

aus dem landwirtschaftlichen Milieu. Weitere 
13% stammen aus Familien, wo ein Elternteil 
selbständig erwerbstätig ist, der andere ein An
gestellten- oder Beamtenbeschäftigungsverhält
nis in ne hat. In 9% der studentischen Herkunfts
familien hat ein Elternteil den Status "Arbeiter! 
in", der andere ist angestellt oder öffentlich be
dienstet (siehe Tabelle 39). 

4.4 Einkommen der Eltern 

Abschließend wird die Einkommenssituation der 
Eltern als Indikator für den sozialen Hintergrund 
der Studierenden näher analysiert. An diesen 
Indikator knüpft insbesondere die staatliche Stu
dienförderung an. 

In der Sozialerhebung 1998 wurde nach 
dem gesamten monatlichen Nettoeinkommen 
bei der Elternteile, das alle Einkommen aus selb
ständigem und unselbständigem Erwerb (abzüg
lich Steuern, Abgaben und Sozialversicherung 
und inkl. Beihilfen, Zuschüssen, Arbeitslosen
oder Karenzgeld, UnterhaItszahlungen etc.) um
fassen sollte, gefragt. 

Insgesamt haben rund 15% der Befragten 
die Frage nach dem Einkommen der Eltern nicht 
beantwortet.3Q Studierende, deren Eltern aus ihrer 
Erwerbstätigkeit kein geregeltes Monatseinkom
men beziehen, nämlich FreiberuflerInnen, 
sonstige Selbständige und Inhaberinnen von 
Firmen sowie LandwirtInnen sind, hatten am 

Soziale Herkunft 

häufigsten Probleme die Höhe des Einkommens 
der Eltern anzugeben. Da Freiberuflerlnnen, son
stige Selbständige und FirmeninhaberInnen mit 
ho her Wahrscheinlichkeit zu den "Besserverdie
nenden" zählen, kann man davon ausgehen, daß 
es insgesamt zu einer gewissen Unterschätzung 
der oberen Einkommenskategorien kommt. 

Etwas mehr als die Hälfte der befragten 
Studierenden (53,2%), stammen aus Familien mit 
einem monatlichen Einkommen bis zu 
öS 30.000,-, wobei bei 5% der Studierenden das 
elterliche Nettoeinkommen öS 10.000,- nicht 
übersteigt. Ungefähr drei Viertel kommen aus 
einer Familie mit einem Einkommen der Eltern 
bis zu öS 40.000,-; beim restlichen Viertel der 
Studierenden beträgt das Einkommen, über das 
die Eltern verfügen, mehr als öS 40.000,- im 
Monat (siehe Tabelle 40). 

Die Einkommensverteilung variiert deut
lich in Abhängigkeit davon, wie viele und welche 
Elternteile zum monatlichen Nettoeinkommen 
beitragen. 56,2% der Studierenden geben an, 
beide Elternteile bestreiten das Familienein
kommen, bei nicht ganz einem Drittel (31,9%) 

trägt nur der Vater zum Familienerhalt bei und 
bei 11,9% nur die Mutter. Wenn beide Eltern 
zum Einkommen beitragen, ist der Anteil der 
höheren Einkommenskategorien wesentlich 
größer. Das Medianeinkommen der Eltern liegt 
hier in der Kategorie zwischen ÖS 30.000,- und 
ÖS 35.000,-, was bedeutet, daß die Hälfte dieser 
Studierenden aus Familien kommt, die monat
lich mindestens einen Betrag dieser Größenord
nung oder mehr zur Verfügung haben. Wird das 
monatliche Einkommen nur durch den Vater 
bestritten, sind höhere Einkommensgruppen be
reits geringer vertreten. Das elterliche Median
einkommen liegt in dieser Gruppe in der Katego
rie zwischen öS 25.000,- und öS 30.000,-. Den 
schlechtesten finanziellen Hintergrund haben 
Studierende mit alleinverdienender Mutter. Das 
entsprechende Medianeinkommen liegt hier in 
der Einkommenskategorie von öS 10.000,- bis 
öS 15.000,- (siehe Tabelle 41). 

30 Bei 1.6% der Befragten sind beide Elterntei le verstorben, 

13.4% der Befragten kreuzten die Antwortvorgabe "we iß 
nicht" an. 
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5 Familienstand 

Aufgrund der Sozialerhebung 1998 ergibt sich 
für die Gesamtheit der Studierenden ein Anteil 
von 8,5% verheirateter Studierender. Weitere 
12,8% der Studierenden leben in einer Lebens
gemeinschaft und etwas mehr als drei Viertel 
(77 ,5%) sind ledig. Betrachtet man nicht die 
Gesamtheit aller Studierenden, sondern die Ver
gleichsgruppe für die Erhebung 1993 (zur Defini
tion der Vergleichsgruppe und der Problematik 
des Vergleichs siehe Einleitung), so hat sich der 
Anteil der verheirateten Studierenden fast ver
doppelt und der Anteil der in Lebensgemein
schaft lebenden Studierenden deutlich erhöht. 
Demgegenüber ist der Anteil der ledigen Studie
renden zurückgegangen. Die Unterschiede zwi
schen der Vergleichsgruppe für die Erhebung 
1993 und der Gesamtheit aller Studierenden sind 
auf die unterschiedliche Erhebungsmethode zu
rückführen, da in der Erhebung 1993 ältere Stu
dierende unterrepräsentiert sind (siehe Tabelle 
42). 

Untersucht man den Familienstand der Stu
dierenden innerhalb der einzelnen Altersgrup
pen, so zeigt sich zum einen ein Anstieg der 
verheirateten oder in Lebensgemeinschaft leben
den Studierenden in den höheren Altersgruppen, 
während der Anteil der ledigen Studierenden 
deutlich zurückgeht. Der Vergleich der Erhebun
gen aus 1993 und 1998 zeigt, daß der Anteil 

Tabelle 42 

der verheirateten bzw. in Lebensgemeinschaft 
lebenden Studierenden in den Altersgruppen ab 
24 Jahren gestiegen ist. Bei den über-28-Jähri
gen stieg der Anteil der in Lebensgemeinschaft 
lebenden Studierenden deutlich an, während der 
Anteil der verheirateten Studierenden zurück
geht (siehe Tabelle 43). 

Bei verheirateten Studierenden ist der Part
ner/die Partnerin zumeist berufstätig (60,5 010 der 
verheirateten Studierenden), in 11 ,5% der Fälle 
ist der Partner/die Partnerin derzeit in Karenz 
und nur bei jedem/r zehnten verheirateten Stu
dierenden kann man von einer "Studentenehe" 
sprechen (d.h. daß der Ehepartner/ die Ehepart
nerin ebenfalls Studierende/r ist). Von 410/0 der 
Studierenden, die in Lebensgemeinschaft leben, 
ist der/die PartnerIn ebenfalls einte Studie
rende/r. 

Hinsichtlich des Familienstandes zeigen 
sich weiters geschlechtsspezifische Unterschiede: 
Der Anteil der verheirateten Frauen liegt in den 
einzelnen Altersgruppen unter jenem der Män
ner. Während in der Gruppe der über-27-Jähri
gen 28,2010 der Männer verheiratet sind, trifft 
dies nur auf 24,6% der Frauen zu. Demgegen
über leben Frauen häufiger in einer Lebensge
meinschaft. Von den über-27-Jährigen männli
chen Studierenden leben 16,8010 in einer Lebens
gemeinschaft, aber 21 010 der Studentinnen. Das 

Familienstand der Studierenden 1980, 1989, 1993 und 1998 

1980 1989 1993 1998-VGr 1998-alle 

ledig 86% 91 % 89% 84,5% 77 ,5% 

verheiratet 13% 3% 2% 3,8% 8,5% 

Lebensgemei nschaft nicht erhoben 6% 8% 11,5% 12,8% 

geschieden, verwitwet 1% 1% 1% 0,1% 1,1 % 

Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 

Quellen: Sozialerhebungen 1980, 1989,1993 und 1998 
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Bericht zur sozialen Lage der Studierenden Teil B 

Tabelle 43 
Familienstand nach Alter der Studierenden 1993 und 1998 

Familienstand 18-19J 20-21J 22-23J 24-25J 26-27J 28J u.ä. Insg. 

ledig 1993 100% 96% 91% 87% 71 % 60% 89% 

1998-VGr. 98,7% 95,3% 85,5% 81,9°/0 76,0% 58,7% 84,5% 

1998-alle 98,4% 95,2% 86,1 % 79,9% 72,0% 50,4% 77,5% 

verheiratet 1993 0% 0% 1% 1% 9% 17% 2% 

1998-VGr. 0% 0,5% 1,9% 5,0% 6,3% 14,5% 3,8% 

1998-alle 0% 0,4% 1,7% 5,6% 7,2% 26,5% 8,5% 

Lebens- 1993 0% 4% 8% 12% 20% 18% 8% 

gemeinschaft 1998-VGr. 1,3% 4,2% 12,6% 12,8% 17,7% 26,2% 11,5% 

1998-alle 1,6% 4,4% 12,0% 14,2% 20,8% 18,6% 12,8% 

geschieden, 1993 0% 0% 0% 0% 1% 5% 1% 

verwitwet 1998-VGr. 0% 0% 0% 0,3% 0% 0,6% 0,1 % 

1998-alle 0% 0% 0,2% 0,3% 0% 4,4% 1,1 % 

Quellen: Sozialerhebungen 1993 und 1998 

Tabelle 44 
Gegenüberstellung des Familienstandes der Studierenden und der Wohnbevölkerung (bis 29 Jahre) 

Alter ledig 
I 

Wohnbev. Studierende 

bis 19 Jahre 99,3% 100% 

20 bis 24 Jahre 88,3% 98,6% 

25 bis 29 Jahre 58,2% 89,5% 

Quellen: ÖSTAT (Mikrozensus 1997), Sozialerhebung 1998 

bedeutet, daß die Familiengründungsphase bei 
Studentinnen deutlicher verzögert erfolgt als bei 
Studenten. 

Der Vergleich des Familienstandes der Stu
dierenden mit der gleichaltrigen Wohnbevölke
rung zeigt, daß bei Studierenden die Familien
gründung später erfolgt. Während in der Wohn
bevölkerung im Alter von 20 bis 24 Jahren der 
Anteil der Verheirateten bei 11 ,3% liegt, sind 
nur 1,3% der Studierenden in dieser Altersgruppe 
verheiratet. Von der 25- bis 29-jährigen Wohn
bevölkerung sind 39% verheiratet, von den 
gleichaltrigen Studierenden ist nur knapp jede/r 
Zehnte verheiratet (siehe Tabelle 44). 
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verheiratet geschieden I verwitwet 
I I 

Wohnbev. Studierende Wohnbev. Studierende 

0,7% 0% 0% 0% 

11,3% 1,3% 0,4% 0,1% 

39,0% 9,8% 2,8% 0,7% 

Daß bei Studierenden im Vergleich zur 
gleichaltrigen Wohnbevölkerung die Phase der 
Familiengründung verspätet erfolgt, läßt sich 
auch anhand des Anteils der Frauen mit 
IUnd(em) ablesen: In der Altersgruppe der 20-
bis 24-jährigen Studierenden haben 3,4% der 
Frauen ein IUnd oder mehrere IUnder. In der 
gleichaltrigen Wohnbevölkerung liegt der Anteil 
der Frauen mit IUnd(em) bei 16,9%. Von den 
25- bis 29-jährigen Studentinnen haben 11,6% 
Kinder, in der gleichaltrigen Wohn bevölkerung 
liegt der Anteil der Frauen mit IUnd(em) dem
gegenüber bei 47,4% (siehe Mikrozensus 1997). 
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6 Studieren mit Kind 

Eine Gruppe von Studierenden, deren Lebens

bedingun/Sen sich in vielfältiger Hinsicht von 

dem Bild des/der Normstudierenden unterschei

det, sind Studierende mit Kind. Nach der Erhe

bung 1998 h<lben 11,5% der Studierenden ein 

Kind oder mehrere Kinder. In der Vergleichs

/Sruppe l"ür die Erhebun/S 1993 lie/St der Anteil 

der Studierenden mit Kind bei 5,5%, d.h. deutlich 

über dem Wert von 1993 (siehe T<lbelle 45). 

Studierende mit Kind(ern) unterscheiden 

sich hinsichtlich einiger sozio-demographischer 

Merkmale (z.B. Alter und Familienstand) sowie 

weiterer wicbtiger Lebensumstände deutlich von 

der /Sesamten StudentInnenschaft. So liegt bei-

Tabelle 45 

Anteil der Studierenden mit Kind(ern), 

1980, 1989, 1993 und 1998 

1980 

1989 

1993 

1998-VGr 

1998-alle 

6,0% 

4,0% 

3,3% 

5,5% 

11 ,5% 

Quellen: SozIalerhebungen 1980, 1989,1993 und 1998 

Tabelle 46 

Anteil der Studierenden mit Kind(ern) 

nach Alter und Geschlecht 

Frauen Männer 

bis 20 Jahre 1,10f0 0,0% 

21-25 Jahre 4,4% 4,0% 

26-30 Jahre 15,4% 10,2% 

31 Jahre u. ä. 49,7% 41,OOfa 

Gesamt 11,8Ofa 11,OOfa 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Gesamt 

0,7% 

4,3% 

12,4% 

44,6% 

11 ,5% 

spielsweise der Median des Alters in der Gruppe 

der Studierenden mit Kind mit 31 Jahren deut

lich über dem Gesamtdurchschnitt (24 Jahre). 

Der Anteil der Studierenden mit Kind(ern) steigt 

mit dem Alter an. Während in der jüngsten 

Altersgruppe (bis 20 Jahre) nur 0,70/0 der Stu

dierenden ein Kind oder mehrere Kinder haben, 

liegt der Anteil bei den über-30-J~ihrigen bei 

44,6%. Auffallend ist. daß der Anteil der Frauen 

mit Kind(ern) in allen Altersgruppen über dem 

der Männer liegt. Die Gründe hierlür können 

vielfältig sein und überlagern sich zudem: 

Frauen sind im allgemeinen bei der Geburt jün

ger, aufgrund der Betreuungspf1ichten kommt 

es bei Frauen h~iufiger zu einer Unterbrechung 

bzw. Verzögerung des Studiums, was die hiiheren 

Anteile von Frauen mit Kind(ern) in den iilteren 

Altersgruppen erklären kiinnte. M~innLT mit 

Kind(ern) können ihr Studium dagegen eher 

abschließen oder sind verstärkt erwerbstäti/S. 

wodurch sich der Abschluß ihres Studiums je

doch eben falls verzögert (siehe Tabellen 46 und 

48). 

Mehr als die H~ilfte (510f0) der Studierenden 

mit Kind(ern) sind verheiratet, weitere 20,40/0 

leben in Lebensgemeinschaft, 7,80/0 sind geschie

den oder verwitwet. Betrachtet man den Fami

lienstand der Studierenden mit Kind(ern) nach 

Geschlecht, so zeigen sich insofern Unterschiede 

als Männer deutlich öfter verheiratet sind, wiih

rend Frauen überdurchschnittlich oft ledig bzw. 

geschieden oder verwitwet sind. Der Anteil der 

AlleinerzieherInnen 11 an den Studierenden mit 

Kind(ern) liegt bei II,g%. wobei ausschließlich 

Frauen betroffen sind, d.h. jede vierte Studen

tin mit Kind ist Alleinerzieherin (siehe Tabelle 

47). 

31 Als Alleinerzieherin wurde definiert, wer die entsprechende 

Frage (Frage 68) mit "Ja" beantwortet hat und nicht mit 

dem Partner/ der Partnerin in einem gemeinsamen Haushalt 

lebt. 
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Bericht zur sozialen Lage der Studierenden 

Unter den Studierenden mit Kind(ern) liegt 

der Anteil der Erwerbst~tigen weit über dem 

Durchschnitt: 22,6°/11 der Studierenden mit 

Kind(ern) gehen regelmäßig einer Vollzeiter

werbstätigkeit nach, 23,3 % einer Teilzeitbe

schMtigung. Von Studierenden ohne Kind gehen 

8,211io einer Vollzeitbeschäftigung nach, ein wei

teres Fünftel einer regelmäßigen Teilzeitbesch~if

tigung. Diese Unterschiede sind wiederum prim~ir 

auf die unterschiedliche Altersstruktur zurück

zuführen. Hinsichtlich der Erwerbstiitigkeit von 

Studierenden mit Kind(ern) zeigen sich deutliche 

geschlechtsspezifische Unterschiede: 32,7% der 

Männer mit Kind(ern) aber nur 13,6% der Frauen 

mit Kind(ern) gehen einer Vollzeiterwerbstätig

keit nach. Demgegenüber sind 31,8% der Frauen, 

aher nur 14,70/0 der Männer mit Kind(ern) teil

zeit beschäftigt. Während des Semesters gele

gentlich bzw. ausschließlich w~ihrend der Ferien 

erwerbstätig sind nur eine Minderheit der Studie

renden mit Kind. Nicht erwerbstätig sind 42,9% 

der Frauen mit Kind(ern) und 28,80Ja der Männer 

mit Kind(ern). Männliche Studierende mit 

Kind(ern), die keiner [rwerbst~itigkeit nachge

hen, beziehen zu 41.3% ein Stipendium. Unter 

den nicht erwerbst~itigen f'rauen mit Kind(ern) 

liegt der Anteil der Bezieherinnen von Stipen

dien mit 17,211/0 deutlich darunter (siehe Tabelle 

48). 

Der höhere Anteil erwerbstätiger Studie

render schlägt sich weiters im Durchschnitts

einkommen nieder: Studierende mit Kind(ern) 

verfügen im Durchschnitt über ein Geldein

kommen von monatlich ÖS 13. 100,-, w~ihrend 

Studierende ohne Kind mit öS 8.300,- auskcJln

men müssen. 

Studierende mit Kind(ern) und Studierende 

ohne Kinder unterscheiden sich weiters hinsicht

lich der Quellen, aus denen Einkünfte bezogen 

werden. Während rund drei Viertel der Studie

renden ohne Kind von den Eltern finanziell 

unterstützt wnden, trifft dies nur auf knapp ein 

Viertel der Studierenden mit Kind(ern) zu. Ähn

lich verhiilt es sich bei Geldzuwendungen von 

anderen Verwandten: Aus dieser Quelle beziehen 

180Ja der Studierenden ohne Kind(er) aber nur 

8,2% der Studierenden mit Kind(ern) regelmäßig 

finanzielle Mittel. Demgegenüber liegt der Anteil 
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der Studil'renden, die vom Partner! von der Part

nerin unterstützt werden, unter den Studierenden 

mit Kind(ern) fünfmal höher als in der Gruppe 

der Studierenden ohne Kind (15,40/11 vs. 3,1%). 

Der Anteil der BezieherInnen von Studien

beihilfe liegt unter den Studierenden mit 

Kind(crn) bei 13,611/0, d.h. deutlich unter dem 

Anteil der Gruppe der Studierenden ohne 

Kind(er) (20,90f0). Diese Diskrepanz zwischen 

Studierenden mit Kind(ern) und ohne Kind ist 

zum Teil auf die unterschiedliche Altersstruktur 

Tabelle 47 

Familienstand von Studierenden 
mit/ohne Kind(ern) nach Geschlecht 

Familienstand Studierende 

mit Kind(ern) ohne K. 
~-------------'I ~ 

F M I nsg. I nsg. 

ledig 24,8% 16,7% 20,8% 84,7% 

verhe i ratet 39,9% 62,2% 51,0% 11,9% 

in Lebensgemein. 19,6% 21,2% 20,4% 3,1% 

verwit.{gesch. 15,7% 0% 7,8% 0,3% 

Gesamt 100% 100% 100% 100% 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Tabelle 48 

Erwerbstätigkeit der Studierenden mit/ohne 
Kind(ern) nach Geschlecht 

Familienstand Studierende 

mit Kind(ern) ohne K. 
I~ 

F M Insg. Insg. 

Vollzeit 13,6% 32,7% 22,6% 8,2% 

Teilzeit 31,8% 14,7% 23,3% 20,1% 

unregelm. w. d. Sem. 7,8% 12,2% 10,0% 15,9% 

nur Ferienjobs 2,60/0 1,90/0 2,70/0 9,2% 

erwerbstätig 1,30/0 9,6% 5,5% 3,8% 

nicht erwerbstätig 42,9% 28,8% 36,00/0 43,0% 

Gesamt 100% 100% 100% 100% 

Quelle: Sozialerhebung 1998 
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Kapitel 6 Studieren mit Kind 

Tabelle 49 

Anteil der Studierenden mit und ohne Kind(er) mit Zuwendungen der Familie sowie Einkünften aus 

Erwerbstätigkeit. Stipendien und sonstigen Einnahmen nach Geschlecht (Mehrfachnennungen) 

Studierende mit Kind(ern) Studierende ohne Kind 

Männer Frauen Männer Frauen 
I 

Anteil o in Anteil 

der Stud. öS/Monat der Stud. 

Familie (ink!. Nat.) 52,8% 6.200,- 62,8% 

Stipendien 17,6% 6.500,- 9,6% 

Erwerbstätigkeit 77,4% 13.000,- 56,1 % 

Sonstiges 48,4% 3.100,- 74,8% 

Gesamt 100% 16.000,- 100% 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

zurückzuführen. Auffallend ist jedoch, daß Müt
ter mit 11,7% seltener eine Studienbeihilfe bezie
hen als Väter (16,7%), obwohl sich kaum ge
schlechtsspezifische Unterschiede in der Alters
struktur der Studierenden mit Kind(ern) zeigen. 
Dies überrascht weiters, da Frauen mit Kind(ern) 
in höherem Maß keiner Erwerbstätigkeit nach
gehen als Männer mit Kind(ern). In Verbindung 
mit den Daten zur Studien aktivität von Studie
renden mit Kind(ern) (siehe Tabelle 52) läßt dies 
darauf schließen, daß das reduzierte Zeitbudget 
von Frauen mit Kind(ern) zum Verlust ihrer 
Anspruchsberechtigung auf eine staatliche Stu
dienbeihilfe führt. 

Hinsichtlich der finanziellen Situation zei
gen sich in der Gruppe der Studierenden ohne 
Kind nur geringe geschlechtsspezifische Unter
schiede: Frauen erhalten im Durchschnitt etwas 
höhere Zuwendungen von der Familie und be
ziehen ein etwas geringeres Einkommen aus Er
werbstätigkeit. Frauen mit Kind(ern) unterschei
den sich demgegenüber in großem Maße von 
Männern mit Kind(ern) wie auch von Frauen 
ohne Kind. Frauen mit Kind(ern) erhalten häufi
ger (63%) und höhere finanzielle Zuwendungen 
von der Familie (im Durchschnitt öS 8.200,-). 

Nur jede zehnte Mutter bezieht eine Studien
beihilfe von durchschnittlich öS 7.800,-. Im 
Gegensatz dazu erhalten 17,6% der Väter bzw. 

I I I 

o in Anteil o in Anteil 0in 

öS/Monat der Stud. öS/Monat der Stud. öS/Monat 

8.200,- 84,8% 5.300,- 82,2% 5.900,-

7.800,- 18,9% 4.600,- 24,7% 4.900,-

7.500,- 76,1 % 5.300,- 71,9% 4.600,-

5.900,- 29,8% 2.500,- 21,4% 3.000,-

14.500,- 100% 10.200,- 100% 10.100,-

ein Viertel der Frauen ohne Kind ein Stipendium. 
Männer mit Kind(ern) gehen im allgemeinen 
einer Erwerbstätigkeit nach, wobei die Höhe des 
durchschnittlich erzielten Einkommens annä
hernd auf eine Vollzeitbeschäftigung schließen 
läßt. Wenn Frauen mit Kind(ern) erwerbstätig 
sind, so hauptsächlich in Teilzeit, wohl um die 
Dreifachbelastung mit Kind und Studium be
wältigen zu können (siehe Tabelle 49). 

Studierende mit Kind(ern) wohnen im all
gemeinen mit dem Kind/den Kindern in einem 
gemeinsamen Haushalt. 8,8% der Studierenden 
mit Kind(ern) wohnen nicht mehr mit diesem in 
einem gemeinsamen Haushalt, weil das Kind/ 
die Kinder bereits selbständig sind. Im Regelfall 
leben Studierende mit Kind(ern) auch mit dem 
Partner/der Partnerin in einem gemeinsamen 
Haushalt (76,9%) (siehe Tabelle 50). 

Rund jede/r fünfte Studierende mit 
Kind(ern) (21,4%) denkt nach eigenen Angaben 
manchmal an einen Studienabbruch. Damit liegt 
die Abbruchsneigung unter Studierenden mit 
Kind(ern) etwas niedriger als in der Gruppe der 
Studierenden ohne Kinder (23,4%). In der Gruppe 
der Frauen mit Kind(ern), die mit dem Partner 
in einem gemeinsamen Haushalt leben, liegt der 
Anteil derjenigen, die einen Studienabbruch in 
Erwägung ziehen, mit 34,2% deutlich über dem 
Durchschnitt. Demgegenüber liegt der Anteil von 
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Bericht zur sozialen Lage der Studierenden 

Alleinerzieherinnen, die angeben, manchmal an 
einen Studienabbruch zu denken, mit 21.7% 

gC'nau im Schnitt. Insgesamt nennen 94,1 % der 
StudierC'nden mit Kind(ern), die einen Studien

abbruch in Erwägung ziehen bzw. gC'zogen ha
ben, die KindcrbetreuungspflichlC'tl als einen von 
mehreren Gründen. Von Müttern werden die 
Kinderbetreuungspllichten zumeisl auch als aus

schlaggebende Begründung genannt (480fa). ge
folgt von finanziellen Problemen (16,1 Ofo). Bei 

den M~innern mit Kind(ern) ist der für die Er
werbsÜitigkeit notwendige Zeitaufwand der <1m 
häutigstC'n genannte lIauptgrund für einen Ab
bruch (15% ), doch auch bei Männern steht an 
zweiter Stelle bereits die Kinderbetreuung (20%). 

UnterschiC'de zwischen Studierenden mit 
Kind(ern) und Studierenden ohne Kind(er) zei

gen sich weiters hinsichtlich der Bedeutung des 
Studiums. für Studierende ohne Kind(er) stellt 
das Studium zumeist den l.ebensmittl'lpullkt dar, 
während für Studil'renck mit Kind(ern) das Stu

dium gleich wichtig wiC' andere l.ebensbereiche 
ist bzw. in den Hintergrund rückt. Allerdings 
rückt das Studium für Mütter eher in den Hinter
grund als für Viiter, denn nur rund jeder vierte 
Vater, aber 43,8°10 der Mütter geben an, daß in 
ihrer mOlllcntanen Lebenssituation andere Berei
che wichtiger sind als das STudium (siehe Ta
belle 51). 

Betrachtet man das für das Studium ver
fügbare Zeitbudget. so zeigen sich - wie erwartet 
- Unterschiede zwischen Studierenden mit 
Kind(ern) und Studierenden ohne Kind. Studie
rende mit Kind(ern) sind überdurchschnittlich 
oft erwerbs@ig und haben aufgrund der Kindcr
betreuungspflichten ein geringeres verfügbares 
Zeitbudge1. Die Doppel- bzw. Dreifachbelastung 
betrifft Mütter und V;iter in unterschiedlichem 
Ausmal\. Insgesamt weisen frauen mit 84 Stun
den pro Woche die höchste Belastung ,lUf, M~in

ner liegen mit einer Belastung von n Wochen
stunden zwar darunter aber immer noch deutlich 
über delll Durchschnitt der Studierenden ohne 
Kind. Nicht nur das Ausmaß der zeitlichen Be
lastung variiert zwischen den Geschlechtern, 
sondC'rn auch die An der Verwendung der Zeit: 
Während V~iter wesentlich mehr Zeit für Er
werbsUitigkcit aufwenden, übernehmen Frauen 
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primär die Kinderbetreuungspflicht('!l. Aurgrund 
ihrer außeruniversitären Verpflichtungen können 

Studierende mit Kind(ern) pro Woche rund 8 
Stunden weniger in das Studium investieren 

(siehe Tabelle 52). 
Zum Betreuungsaufwand bleibt anzumer

ken, daß Frauen gegenüber Männern in geringe
rem Mall Unterstützung durch andere Personen 

erhalten. W;ihrend Frauen im Durchschnitt 87% 

der anfallenden Betreuungsarbeit selbst erledi-

Tabelle 50 
Wohnform der Studierenden, die mit dem Kind 
(den Kindern) in einem gemeinsamen Haushalt 
leben, nach Geschlecht und der Studierenden 
ohne Kind 

Studierende 

mit Kind(ern) ohne K. 
I ,.-----, 

F M I nsg. I nsg. 

Eltern ha ushalt 8,7% 3,9% 6,3% 28,7% 

Untermiete, Verwandte 0,8% 1,6% 1,1 Ufo 5,5% 

eigene Wohnung 88,2% 94,6% 91,2% 36,4% 

Woh ngemei nschaft 1,6% 0% 0,9% 17,3% 

Stud.wohnheim 0,8% 0% 0,4% 12,2% 

Gesamt 100% 100% 100% 100% 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Tabelle 51 

Bedeutung des Studiums für Studierende 
mit/ohne Kind(ern) nach Geschlecht 

Studierende 

mit Kind(ern) ohne K. 
I ,.-----, 

Studium ist ... F M Insg. Insg. 

Lebensmittel punkt 13,4% 34,1% 24,7% 47,6% 

gleich wichtig 42,9% 40,3% 41,2% 39,9% 

im Hintergrund 43,8% 25,6% 34,2% 12,4% 

Gesamt 100% 100% 100% 100% 

Quelle: Sozialerhebung 1998 
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gen, übernehmen Männer 50%. Der hohe Anteil 
an eigener Betreuungsarbeit ist durch die ge
ringe Inanspruchnahme externer Kinderbetreu

ungsmöglichkeiten bedingt. 14% der Studieren
den mit Kindern bis zu 3 Jahren nehmen in 

irgendeiner Form eine bezahlte Kinderbetreuung 
in Anspruchn , bei Studierenden mit Kindern 

Tabelle 52 

Durchschnittlicher Zeitaufwand für Studium, 
Erwerbstätigkeit und Kinderbetreuung der 
Studierenden mit lohne Kind(ern) nach Ge
schlecht 

Studierende 

mit Kind(ern) ohne K. 
,--------------,1 ,----, 

Stunden/Woche (0) F M Insg. Insg. 

Lehrveransta l tungen 7,7 h 70,O h 8,6h 72,5 h 

sonst. stud.bez. Aufw. 72,3 h 76,3 h 74,3 h 78,9h 

Studium insgesamt 19,4 h 26,3 h 22,9 h 31,4 h 

Erwerbstätigkeit 10,9 h 22,1 h 16,5 h 9,8 h 

Kinderbetreuung 53,9 h 24,3 h 39,0 h 

Wochenbelastung 84,0 h 72,2 h 77,9 h 41,2 h 

Der Zeitaufwand bezieht sich auf eine "typische" Semester

woche des WS 97/98. 

Lehrveranstaltungen : Vorlesungen, Seminare, Übungen, 

Prüfungen an der Hochschu le. Sonstiger studienbezogener 

Zeitaufwand : Vorbereitung für Lehrveranstaltungen, Lernen, 

Fachlektüre, Referate, Seminar- oder Abschlußarbeiten, 

Bibliotheksbesuche usw. Erwerbstä t igkeit : alle Tätigkeiten 

gegen Entgelt. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Studieren mit Kind 

zwischen 4 und 6 Jahren liegt der entsprechende 
Anteil bei 34,6%. 

Unter den Studierenden mit Kind(ern) liegt 

der Anteil der "inaktiven" Studierenden, das sind 
jene Studierenden, die weder Prüfungen abge
legt haben noch Lehrveranstaltungen besuchen 

oder Zeit für sonstige studienbezogene Aktivi
täten aufwenden, mit 10,4% deutlich über dem 
Vergleichswert in der Gruppe der Studierenden 
ohne Kind (4%), wobei Frauen aufgrund der 
Kinderbetreuungspflichten etwas stärker betrof
fen sind (12,9% der Frauen aber nur 8,3% der 
Männer mit Kind(em) sind derzeit nicht aktiv). 

Studierende mit Kind(ern) haben auch deut

lich öfter das Studium gewechselt. Etwas mehr 
als ein Drittel (35%) der Studierenden mit 
Kind(em) hat das Studium zumindest ein Mal 

gewechselt. In der Gruppe der Studierenden ohne 
Kind li egt der Anteil der StudienwechslerInnen 
bei 26, 1%. In diesem Punkt zeigen sich keine 
Unterschiede zwischen Männern und Frauen. 
Eine Untersuchung für Deutschland führt dieses 
Phänomen darauf zurück, daß Studierende mit 
Kind(em) vorzugsweise von Fächern mit weniger 

individuellen Gestaltungsmöglichkeiten zu Fä
chern mit größeren Gestaltungsspielräumen 
wechseln (z.B. von Natur-, Ingenieur- oder Wirt

schaftswissenschaften zu Geistes- und Sozial
wissenschaften).33 

32 Unter externer Kinderbetreuung sind Kinderkrippen bzw. -

gärten ebenso gemeint wie die (un)regelmäßige Inanspruch

nahme einer privat organisierten Kinderbetreuung (Tages

mutter/vater, Babysitterln). 

33 Vgl. Lohmann (1997). 
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7 Wohnsituation 

Im Alltag wird mit dem Bild vom "typischen 

Studenten" hiiufig auch eine bestimmte Form 

des Wohnens assoziiert. Die Wohnform stellt 

eines jener Kriterien dar, die zur Beschreibung 

des "typischen Studierenden" lange Zeit ver

wendet wurden (siehe auch Einleitung) q . An

hand der Wohnform läßt sich aber wiederum 

zeigen, daß man nicht mehr von "den Studie

renden" sprechen kann, sondern daß es sich um 

eine inhomogene Gruppe handelt und daß ein

zelne Subgruppen jeweils andere Studien- und 

Lebensbedingungen vorfinden. 

Die Gegenüberstellung der Vergleichs

gruppe für die Erhebung 1993 und die Ergeb

nisse der Befragung 1993 zeigt hinsichtlich der 

Wohnformen von Studierenden einige Verände

rungen in den letzten Jahren: 1998 hat sich 

gegenüber der Sozialerhebung 1993 der Anteil 

der Studierenden, die bei den Eltern leben, deut

lich reduziert. Zurückgegangen ist weiters der 

Anteil der Studierenden, die alleine in einer 

Wohnung oder in einem Studentinnenwohnheim 

leben. Studierende leben deutlich öfter mit dem 

Partner/der Partnerin in einem gemeinsamen 

Haushalt bzw. in einer Wohngemeinschaft. In 

der Wohnform spiegeln sich die Veränderungen 

hinsichtlich der familiären Situation von Studie

renden wider. In Kapitel 5 und 6 wurde bereits 

gezeigt, daß sich der Anteil der verheirateten 

und in Lebensgemeinschaft lebenden Studieren

den sowie der Studierenden mit Kind(ern) er

hüht hat (siehe Tabelle 53). 

34 Huber berücksichtigt in seiner Definition vom "klassischen 

Studenten" (zitiert nach Kellermann, 1991, S. 198) auch 

expliZit die Wohnform. Nach Huber ist der "klassische Stu

dent'" ..Jung (eigeniich auch männlich).von Elternhaus und 

Heimatregion weg an eine fferne) Hochschule gezogen, nur 

In einem Zimmer I.Bude· oder Wohnheim) hausend, ledig, 

ungebunden. ganz offen für das Studentenleben, materiell 

zwar karg. aber doch irgendwie hinreichend vorsorgt (wie es 

der Askese des künftigen Wissenschafters gebührt). frei dazu, 

Sich ganz auf die Wissenschaft, mindestens aber auf die 

Lernchancen des Studiums einzulassen': 

Eine rliflerenziertere Betrachtung der 

Wohnform von Studien'lHlen aufgrund der Be

fragung 1998 zeigt, daß etwas mehr als ein 

Viertel (26,50/0) bei den Eltern wohnt, ein Fünt1el 

in einem Einzelhaushalt lebt und rund ein weite

res Viertel mit dem Partner/der Partnerin einen 

gemeinsamen Haushalt f'ührt. 1 S,50/o der Studie

renden leben in einer Wohngemeinschaft und 

nmdjede/r Zehnte in einem StudentInnenwohn

heim. Hinsichtlich der Wohnf'orm zeigen sich -

wie bereits in den Erhebungen 1993 und 1989 

- kaum geschlechtsspezif'ischc Un1l'rschicde. 

Wohl aber unterscheiden sich die Wohnf"orrnen 

jener Studierenden, die am Studienort wohnen, 

von jenen, die nicht am Studienort wohnen. Ins

gesamt leben etwas mehr als drei Viertl'l der Stu

dierenden am Studienort (77,20/0). Studierende, 

die nicht am Studienort wohnen, lehen über

durchschnittlich on noch im elterlichen Haushalt 

und "pendeln" zur Hochschule. Die Il~ilf'te der 

Studierenden, die nicht am Studienort aber bei 

den Eltern wohnen, haben bis zu 30 km An

fahrtsweg zur LJniversit~it,jeweils rund ein Vier

tel dieser Gruppe lebt zwischen 31 und SO km 

bzw. zwischen SI und 100 km vom Hochschulort 

entfernt. 

Ein Drittel der Studierendell, die in Unter

miete leben, und ein Viertl'l der Studierenden, 

die alleine in einer eigenen MieTwohnung leben, 

haben ein befristetes Mietverh~iltnis, aber nur 

14,3% der Studierenden, die mit dem Partner/ 

der Partnerin in einem gemeinsamen Haushalt 

leben. Bei Studierenden, die in Wohngemein

schaften leben, liegt der Anteil der befristeten 

Wohnmöglichkeiten bei 41,50J0 (siehe Tabelle S4). 

Deutliche Unterschiec!e hinsichtlich der 

Wohnform ergeben sich zwischen dell einzel

nen Altersgruppen. W~ihrend diejüngste Alters

gruppe noch zu 430/0 im eltl'flichen Haushalt 

lebt, trifft dies bei den übl'f-30-J~ihrigen nur 

noch auf jede/n 10. Studierendl'/n zu. Auf der 

anderen Seite steigt der Anteil dlT Studierenden, 
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Tabelle 53 
Studierende nach Haushaltstypen 1980, 1989, 1993 und 1998 

1980 1989 1993 1998-VGr 1998-alle 

Elternhaushalt 21 % 33% 36% 29,0% 26,5% 

Wohngemei nschaft 19% 11 % 12% 18,5% 15,5% 

Studentl n nenwohnheim 24% 18% 15% 13,1% 11 ,0% 

Einzelhaushalt' 16% 37% ' 26% 22,9% 24,2% 

Pa rtnerha ush alt' 20% 11% 16,5% 22,8% 

Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 

Ink!. Untermiete. 

In einer Lebensgemeinschaft mit IEhe-)Partnerln und eventuell Kind lebend, unabhängig von der spezifischen Haushaltsform. 

3 Einzel- und Partnerhaushalte wurden nicht getrennt ausgewiesen. 

Quellen. Sozialerhebungen 1980. 1989,1993 und 1998 

Tabelle 54 

Wohnform nach Geschlecht und Wohnort 

Insgesamt Männer Frauen am nicht am 

Studienort Stud ienort 

wohnend wohnend 

Elternhaushalt 26,5% 27,4% 25,3% 1 7,4% 58,1% 

eigener Haushalt, alleine 19,00io 17,9% 20,0% 20,3% 13,7% 

Haushalt mit Partnerin 22,8% 22,6% 23,1% 22,7% 23,7% 

Verwandte, Untermiete 5,2% 5,8% 4,6% 5,9% 2,8 % 

Wohngemei nschaft 15,5% 14,2% 17,1 Dfo 19,7% 1,0% 

Studentl nnenwohnheim 11,0% 12,1% 9,9% 14,1% 0,8% 

Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 

Quelle Sozialerhebung 1998 

Tabelle 55 
Wohnform nach Alter 

bis 20 J 21-25 J 26-30 J 31 J u. ä. Insg. 

Elternhaushalt 43,0% 32,1% 13,2% 10,9% 26,5% 

eigener Haushalt, alleine 10,7% 16,6% 25,4% 24,0% 19,0% 

Haushalt mit Partnerin 3,7% 15,1% 34,4% 52,3% 22,8% 

Verwandte, Untermiete 4,6% 4,5% 6,5% 5,9% 5,2% 

Wohngemeinschaft 16,1% 18,6% 16,7% 3,2% 15,5% 

5 tu d entl n nen woh n he i m 22,0% 13,1% 3,7% 3,7% 11,0% 

Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 

Quelle: Sozialerhebung 1998 
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Tabelle 56 
Wohnform nach Beruf des Vaters 

Freiberufler, 
Selbständig 

Elternhaushalt 25,2% 

eigener Haushalt, alleine 20,9% 

Haushalt mit Partnerin 22,2% 

Verwandte, Untermiete 5,3% 

Wohngemeinschaft 19,3% 

Studentinnenwohnheim 7,1 % 

Gesamt 100% 

Quelle : Sozialerhebung 1998 

die mit ihrem Partner/ihrer Partnerin in einem 
gemeinsamen Haushalt leben, von 10,7% in der 
jüngsten Altersgruppe auf 52,3% in der Gruppe 

der über-30-Jährigen. Der Anteil der Studieren
den, die in einem Einzelhaushalt leben, steigt 
insbesondere bei den 21- bis 25-Jährigen und 
den 26- bis 30-Jährigen an. Der Anteil von 
BewohnerInnen in Studentlnnenwohnheimen 
sinkt mit zunehmendem Alter deutlich. Die indi
viduellen Veränderungen in der Wohnform mit 
zunehmendem Alter sind Ausdruck der sich 
ändernden Lebensumstände von Studierenden. 

Diese Veränderungen zeigen sich ebenso hin
sichtlich des Familienstandes (siehe Kapitel 5 
und 6) und der Erwerbstätigkeit (siehe Kapitel 8) 
(siehe Tabelle 55). 

Als Indikator für den Einfluß schichtspezi

fischer Effekte auf die Wohnsituation von Stu
dierenden wird im folgenden der Beruf des Vaters 
herangezogen. Studierende aus dem bäuerlichen 
bzw. Arbeitermi lieu wohnen überdurchschnitt
lich oft in Studentinnenwohnheimen oder in 
einem gemeinsamen Haushalt mit dem Partner/ 
der Partnerin. Gegenüber der Erhebung von 1993 
haben sich die schichtspezifischen Unterschiede 
hinsichtlich der Wohnform nivelliert: 1993 leb
ten Kinder von Selbständigen und Freiberuflern 

35 Vgl. BMWFK (1 995, S. 89). 

Wohnsituation 

leit. Ang./ sonst. Ang./ Land- Arbeiter 
Beamter Bemater wirt 

29,3% 29,1 % 12,9% 22,3% 

21,7% 16,6% 19,7% 14,2% 

20,3% 23,2% 27,3% 24,5% 

5,2% 4,7% 6,1% 4,7% 

12,6% 16,2% 13,6% 17,9% 

10,8% 10,1% 20,5% 16,4% 

100% 100% 100% 100% 

mehr als doppelt so häufig in einem eigenen 

Haushalt wie Landwirte- und ArbeiterkinderJ5 

(siehe Tabelle 56). 

7.1 Vergleich der Wohnform 1993 und 1998 

Die vorstehende Beschreibung zeigt die aktuelle 
Wohnsituation aller Studierenden aufgrund der 
Befragung 1998. Daneben interessiert die Ent
wicklung seit 1993. Zu diesem Zweck wird nun 
wieder die Wohnform der Vergleichsgruppe für 
die Erhebung 1993 den Ergebnissen der Vor

gängererhebung gegenübergestellt, da aufgrund 
der unterschiedlichen Erhebungsmethoden die 

Ergebnisse der Befragungen 1993 und 1998 
nicht direkt vergleichbar sind (siehe Einleitung). 

Es zeigt sich, daß der Anteil der bei den Eltern 
lebenden Studierenden deutlich zurückgegan
gen ist, während sich insbesondere der Anteil 
der Studierenden in einem gemeinsam mit dem 
Partner/der Partnerin geführten Haushalt bzw. 
in Wohngemeinschaften erhöht hat. Deutlich zu
rückgegangen ist der Antei l der Studierenden, 
die in Untermiete oder bei Verwandten leben, 

während sich der Anteil von Bewohnerinnen in 
StudentInnenwohnheimen etwas reduziert hat. 
Dieser Trend zeigt sich bereits seit 1989 und ist 
darauf zurückzuführen, daß die Zahl der Stu
dentlnnenwohnheimplätze zwar wächst, aber 
nicht in demselben Ausmaß wie die Zahl der 
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Tabelle 57 
Wohnform nach Geschlecht 1993 und 1998-VGr. 

Insgesamt Männer Frauen 
li I I 

1993 1998-VGr. 1993 1998-VGr. 1993 1998-VGr. 

Elternhaushalt 36% 29,0% 37% 29,5% 34% 28,6% 

eigener Haushalt, alleine 14% 17,9% 15% 18,2% 13% 17,5% 

Haushalt mit Partnerin 11% 16,5% 10% 16,0% 15% 17,0% 

Verwandte, Untermiete 12% 4,9% 13% 4,7% 9% 5,1% 

Wohngemei nschaft 12% 18,5% 10% 17,6% 15% 19,5% 

Studentl nnenwohn heim 15% 13,1% 15% 14,0% 14% 12,3% 

Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Tabelle 58 

Wohnform nach Alter 1993 und 1998-VGr. 

Elternhaushalt 

eig. Haushalt, alleine 

Haushalt mit Partnerin 

Verwandte, Untermiete 

Wohngemei nschaft 

Studentl n nenwohnheim 

Gesamt 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Tabelle 59 

bis 19Jahre 
11 

1993 1998-VGr. 

54% 44,6% 

8% 8,6% 

1% 2,10f0 

7% 2,1% 

110J0 16,7% 

19% 25,8% 

100% 100% 

20-23 Jahre 24-27 Jahre 
j j I J 

1993 1998-VGr. 1993 1998-VGr. 

39% 33,3% 24% 22,0% 

12% 15,5% 18% 23,6% 

9% 11,4% 17% 21,4% 

12% 4,9% 15% 5,2% 

12% 18,4% 14% 21,1°10 

16% 16,5% 12% 6,6% 

100% 100% 100% 100% 

Durchschnittliche monatliche Wohnkosten (Miete in ÖS inkl. Mietnebenkosten, 

ohne Naturalleistungen) nach Wohnform 1989, 1993 und 1998 

eigener Haushalt' 

Untermiete 

Wohngemeinschaft 

Studentl nnenwohnhei m 

Gesamt 

Einzel- und Partnerhaushalt. 
Beträge auf öS 10,- gerundet. 

Quellen: Sozialerhebungen 1989, 1993 und 1998 
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1989 

2.390,-

2.120,-

2.010,-

1.650,-

2.190,-

1993 1998-VGr 

3.030,- 3.430,-

2.550,- 2.760,-

2.680,- 3.010,-

1.990,- 2.380,-

2.640,- 3.090,-

28 Jahre u. ä. 

1993 1998-VGr. 

9% 11 ,9% 

30% 22,2% 

33% 43,8°10 

17% 6,8% 

9% 12,5% 

2% 2,8% 

100% 100% 

1998-alle 

3.780,-

2.830,-

3.060,-

2.360,-

3.350,-
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Studierenden. Hinsichtlich der genannten Ver

änderungen zeigen sich keine geschlechtsspezi

fischen Unterschiede (siehe Tabelle 57). 

Wie bneits oben beschrieben, verändert 

sich die Wohnform mit dem Alter insofern, als 

ältere Studierende häufiger in einem eigenen 

Haush<llt leben (alkine oder mit dem Partner/ 

der Partnerin) und in geringerem Ausmaß im 

elterlichen Haushalt wohnen. Weiters wurde 

gezeigt, daß sich die Wohn form von 1993 bis 

1998 veriindert hat, da der Anteil der Studieren

den, die bei den Eltern wohnen, insgesamt zu

rückgegangen ist und der Anteil der Studieren

den in eigenen Haushalten oder Wohngemein

schaften zugenommen hat. Diese Entwicklungen 

zeigen sich in allen Altersgruppen (siehe Tabel

le 58). 

Der Anteil der Studierenden, die am Stu

dienort leben, hat sich gegenüber der Erhebung 

1993 nicht verändert (80°/0 der Vergleichsgruppe 

und 80% der Studierenden 1993 wohnten am 

Studienort). 

7.2 Wohnkosten 

Die Wohnkosten beeinflussen wesentlich die 

Lebells- und Studien bedingungen von Studie

renden. D.h. die Kosten eines eigenen Haushal

tes bzw. eines gemeinsam mit dem Partner/der 

Partnerin geführten Haushalts erfordern häufig 

eine Erwerbstätigkeit von Studierenden, so die

se Ausgaben nicht durch eine Studienbeihilfe 

oder die Zuwendungen der Eltern zu decken sind. 

Gegenüber der Erhebung 1993 ist der 

Gesamtdurchschnitt der Wohnkosten um 17% 

gestiegen, wobei insbesondere die Kosten für 

einen Platz im Studentinnenwohnheim (+20010) 

gestiegen sind, während sich die Kosten für einen 

eigenen Haushalt oder eine Wohngemeinschaft 

vergleichsweise moderat erhöht haben (eigener 

Haushalt + 130/0, Wohngemeinschaft + 12%). Die 
Wohnkosten in Untermiete stiegen unterdurch

schnittlich (+ 80/0). 

36 8,3°/0 der Studierenden, die im elterlichen Haushalt leben, 

geben Wohnkosten an. Die genannten Beträge bewegen sich 

zwischen ÖS 200,- und ÖS 4.000,-, wobei der Durchschnitt 

bei öS 1.860,- liegt. 

Wohnsituation 

Gegenüber der Entwicklung von 1989 auf 

1993 hat sich der Anstieg der Kosten für eine 

eigene Wohnung bzw. eine Wohngemeinschaft 

von 1993 bis 1998 verlangsamt. Demgegenüber 

unverändert stellt sich allerdings der Anstieg 

der Kosten für einen Platz im StudentInnen

wohnheim dar. Dies hängt wohl damit zusam

men, daß sich gesetzliche Mieterhöhungen in 

erster Linie bei neu abgeschlossenen Verträgen 

auswirken und in den Durchschnittskosten erst 

mit einer gewissen Zeitverzögerung niederschla

gen, während die Preiserhöhungen für Student

Innenwohnheime unmittelbarer wirksam wer

den. 

Die Unterschiede zwischen der Gesamtheit 

der Studierenden und der Vergleichsgruppe für 

die Erhebung 1993 verdeutlichen einmal mehr 

den Einfluß der Erhebungsmethode. Da in der 

Erhebung 1993 ältere Studierende, die öfter 

einen eigenen Haushalt führen, unterrepräsen

tiert sind, schlägt sich 1998 der höhere Anteil 

älterer Studierender primär in den durchschnitt

lichen Kosten eines eigenen Haushalts nieder 

(siehe Tabelle 59). 

Für die nun folgende Analyse der Wohn

kosten werden die Mietkosten sowie die Miet

nebenkosten (Betriebskosten, Strom, Heizung, 

usw.) berücksichtigt, unabhängig davon, ob diese 

von den Studierenden selbst oder VOll anderen 

Personen in Form von Naturalleistungen getra

gen werden. Nicht berücksichtigt werden im 

folgenden die Wohnkosten von Studierenden, 

die im elterlichen Haushalt lebeIl. H, Im Durch

schnitt liegen die monatlichen KosteIl für Woh

nen bei Studierenden, die Wohnkosten haben, 

bei rund iiS 3.740,-. Die Höhe der Wohnkosten 

hängt von der Wohnform ab: Bei Studierenden, 

die einen eigenen Haushalt führen, sind die 

Wohnkosten mit durchschnittlich ÖS 4.220,- am 

höchsten, bei Studierenden im StudentInnen

wohnheim mit durchschnittlich ÖS 2.690,- am 

niedrigsten. Es zeigt sich weiters, daß die Kosten 

für einen eigenen Haushalt am stärksten streuen, 

bei 250/0 aller Studierenden mit einem eigenen 

Haushalt (I. QuartiI) liegen die Wohnkosten 

unter ÖS 2.500,-, bei 25% fallen jedoch Wohn

kosten von mehr als öS 5.000,- an (3. QuartiI). 

Demgegenüber streuen die Kosten für einen Platz 
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Tabelle 60 

Monatliche Wohnkosten (Miete in ÖS inkl. Mietnebenkosten, inkl. Naturalleistungen) 

nach Wohnform 

eigener Haushalt 

Untermiete 

Wohngemeinschaft 

Studentl nnenwohnhei m 

Gesamt 

1 Einzel- und Partnerhaushalt 

Beträge auf öS 10,- gerundet. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Tabelle 61 

Mittelwert 

4.220,-

3.100,-

3.470,-

2.690,-

3.740,-

Streuung 1. Quartil 2. Quartil 3. Quartil 

2.610,- 2.500,- 3.700,- 5.000,-

1.490,- 2.000,- 2.950,- 4.000,-

1.170,- 2.900,- 3.300,- 4.000,-

1.020,- 2.000,- 2.500,- 3.000,-

2.170,- 2.500,- 3.200,- 4.500,-

Monatliche Wohnkosten von Studierenden, die in einem eigenen Haushalt leben, 

(Miete in ÖS inkl. Mietnebenkosten, inkl. Naturalleistungen) nach Alter 

Mittelwert Streuung 1. Quartil 2. Quartil 3. Quartil 

bis 20 Jahre 3.790,- 1.940,- 2.500,- 3.500,- 5.000,-

21 bis 25 Jahre 4.040,- 2.250,- 2.500,- 3.600,- 5.000,-

26 bis 30 Jahre 4.150,- 2.350,- 2.500,- 3.800,- 5.000,-

31 Jahre und älter 4.780,- 3.400,- 3.000,- 3.820,- 6.000,-

Gesamt 4.220,- 2.610,- 2.500,- 3.700,- 5.000,-

Eigener Haushalt: Einzel- und Partnerhaushalt Beträge auf ÖS 10,- gerundet. 

Quelle: SOZIalerhebung 1998 

in einem Studentinnenwohnheim weit geringer 

(sidlC' Tabelle 60). 

Die größere Streuung der Kosten für einen 

eigenen Haushalt ist daraui"zurückzuf'ühren, daß 

sich in dieser Gruppe gleichermaßen Studieren

de mit vergleichsweise schlecht ausgestatteten 

bzw. kleineren Wohnungen und Studierende mit 

griifkren und gut ausgestatteten Wohnungen 

befinden. Insgesamt liißt sich die Tendenz er

kennen, daß ältere Studierende aufgrund ihrer 

Lebenssituation (sie sind iitier erwerbstätig und 

haben öfter eine eigene Familie) größere und 

damit auch teurere Wohnungen haben. Wäh

rend bei St udierenden (krjüngsten Altersgruppe 

(bis 20 Jahre) die durchschnittlichen Wohnkosten 

noch knapp unter CiS 3.800,- liegen. fallen bei 

116 

den über-30-jährigen Studierenden im Durch

schnitt monatliche Wohn kosten von öS 4.800,

an. Demgegenüber streuen die Durchschnitts

kosten von Untermiete oder Wohngemeinschaft 

in geringerem Maß, die Kosten eines Student

Innenwohnheimplatzes variieren nur rdativ ge

ring voneinander (siehe Tabelle 61). 

Betrachtet man nicht den Absolutbetrag der 

Wohnkosten, sondern den Anteil der Wohn

kosten am Monatsbudget. so zeigt sich bei Nicht

EIternwohnerInnen, daß der Anteil der Wohn

kosten am gesamten monatlich zur Verfügung 

stehenden Budget (Geldeinkommen und Natural

leistungen) rund 34% ausmacht. Bei Studieren

den, die in einer Wohngemeinschaft leben, 

machen die Wohnkosten 39% ihres Monats-
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budgets aus, bei Studierenden, die in einem 

eigenen Haushalt leben, liegt (ler Anteil der 

Wohnkosten bei 330/0. Bei Studierenden, die in 

Untermiete wohnen, liegt der Anteil der Wohn

kosten etwas niedriger (31 % ), bei Bewohner

Innen ei nes Student Innen woh nhei mes liegt 

dieser Anteil genau im Durchschnitt, nämlich 

bei 34% • Hinsichtlich des Anteils der Wohn

kosten am Gesamtbudget zeigen sich weder nach 

Alter noch nach Studienort erw~ihnenswerte 

Unterschiede. Für dieses Phänomen sind zwei 

Interpretationen vorstellbar: Zum einen ließe 

sich daraus ablesen, daß das Ausmaß der Er

werbst~itigkeit im wesentlichen von der Wohn

form bzw. den Wohnkosten bestimmt wird. D.h. 

wenn Elternzuwendungen und Studienbeihilfe 

nicht zur Finanzierung der Wohnform ausrei

chen, wird einer Erwerbstätigkeit nachgegangen. 

Auf der anderen Seite kiinnte man argumen

tierten, daß Studierende im Laufe des Studiums 

in höherem Ausmaß erwerbstätig sind, um sich 

eim' ,.bessere Wohnform leisten" zu können. J7 

Es zeigt sich also, daß die Wohn form einen 

brauchbaren Indikator darstellt, um die Inhomo

genit;i! der Gruppe der Studierenden zeigen zu 

können. Andererseits stellt es gerade in diesem 

Zusammenhang eine vereinfachte Darstellung 

der Realität dar, Durchschnitte zu berechnen und 

somit Angaben über die/den Durchschnittstudie

rende/n zu machen. Derartige Aussagen erschei

nen primär für eher homogene Gruppen, wie 

z.B. den Student[nnenwohnheimbewohnerinnen 

gerechtfertigt, die sich hinsichtlich Alter und 

Erwerbstätigkrit in geringerem Maß voneinander 

unterscheiden. [n inhomogeneren Gruppen, wie 

z.B. der Gruppe der Studierenden mit einer eige

nen Wohnung, werden durch diese Vorgangs

weise die Unterschiede zwischen den Studieren

den verwischt. Hier stehen sich auf der einen 

Seite Studierende, die in kleineren und billigeren 

Wohnungen leben und in geringerem Ausmaß 

erwerbstiitig sind, und Studierende, dercn Le

bensmittelpunkt nicht mehr durch das Studium 

alleine geprägt ist (Vollzeiterwerbstätigkeit und/ 

oder eigene Kinder), gegenüber. 

37 Diese Argumentation vertritt eine vom lAS im Sommer

semester 1998 durchgeführte Studie (vgl. lAS, 1998, S. 6). 

7.3 Wohnform und Wohnkosten 

nach Studienort 

Wohnsituation 

Unterschiede hinsichtlich der Wohnform zeigen 

sich auch an den einzelnen Hochschulorten. 

Während in Linz der Anteil der Studierenden, 

die im rlterlicllen Haushalt leben, mit 36,5% 

überdurchschnittlich hoch ist, liegt dieser in 

Innsbruck mit 16,4% deutlich darunter. [n Inns

bruck und Leoben dominieren "typisch studen

tische Wohnformen", d.h. StudentInnenwohn

heim und Wohngemeinschaft, w~ihrend weniger 

Studierende einen eigenen Haushalt führen. (sie

he Tabelle 62) 

Zwischen den Universitiiten in Wien zeigen 

sich ebenfalls Unterschiede hinsichtlich der vor

herrschenden Wohnform: Studierende an Uni

versitäten der Künste leben überdurchschnitt

lich oft in Untermiete oder in Wohngemeinschaf

ten, während nur ein vergleichsweise geringer 

Anteil bei den Eltern bzw. in StudentInnenwohn

heimen wohnt. Ein Drittel der Studierenden an 

der TU-Wien leben im elterlichen Haushalt. 

Studierende der Veterinärmedizin und an der 

Universität für Bodenkultur wohnen überdurch

schnittlich oft in StudentInnenwohnheimen, was 

darauf zurückzuführen ist, daß die Studiellgänge 

dieser bei den Universitäten in Österreichjeweils 

nur einmal angeboten werden, und somit der 

Anteil der auswärtigen Studierenden hier be

sonders hoch ist (ebenso wie das in Leohen der 

fall ist) (siehe Tabelle 63). 

Die durchschnittlichen Wohnkosten unter

scheiden sich ebenfalls je nach Studienort: In 

Wien, Graz und Innsbruck unterscheiden sich 

die Wohnkosten kaum voneinander, während in 

Linz und Salzburg im Durchschnitt höhere Ko

sten anfallen. Die Studierenden in Klagenfurt 

sind im Vergleich zur Gesamtheit aller Studieren

den eher ülter und häufiger erwerbstätig, was 

auf das konkrete Studiel1Cmgebot zurückgeführt 

werden kann. Die überdurchschnittlichen Wohn

kosten in Klagenfurt sind dahl'T weniger eine 

Folge des regionalen Wohnungsmarktes als viel

mehr auf die Zusammensetzung der Studieren

den zurückzuführen (siehe Tabelle 64). 
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Tabelle 62 

Wohnform nach Studienort (Universitäten ohne Fachhochschulen) 

Wien Graz Innsbruck Salzburg Leoben Linz Klagenfu rt 

Elternhaushalt 27,7% 20,7% 16,4% 30,10f0 27,3% 36,6% 26,1% 

eigener Haushalt, alleine 21,6% 18,3% 8,8% 18,9% 12,1% 19,8% 11,6% 

Haushalt mit Partnerin 22,8% 22,6% 25,2% 17,5% 9,10f0 26,2% 36,2% 

Verwandte, Untermiete 5,6% 4,7% 6,9% 4,2% 3,0% 1,7% 1,4% 

Wohngemei nschaft 13,3% 22,8% 26,7% 13,3% 24,2% 4,1% 4,3% 

Studentlnnenwohnhei m 9,0% 10,9% 16,0% 16,1% 24,2% 11 ,6% 20,3% 

Insgesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Tabelle 63 

Wohnform der Studierenden in Wien nach Hochschule 

Uni Wien TU BOKU VETMED WU Uni d.K. ' 

Elternhaushalt 27,4% 33,0% 18,9% 21,2% 28,9% 13,5% 

eigener Haushalt, alleine 22,8% 18,7% 20,3% 18,2% 21,5% 18,9% 

Haushalt mit Partnerin 24,2% 21,7% 25,7% 15,2% 19,4% 24,3% 

Verwandte, Untermiete 5,5% 3,9% 5,4% 9,1% 5,0% 16,2% 

Wohngemeinschaft 12,6% 13,0% 16,2% 12,10f0 13,6% 21,6% 

Studentl n nenwohnheim 7,5% 9,6% 13,5% 24,2% 11 ,6% 5,4% 

Insgesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Universitäte~ der Künste. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Tabelle 64 
Durchschnittliche Wohnkosten (in ÖS) nach Studienort (Universitäten ohne Fachhochschulen) 

eigener Haushalt' 

Verwandte, Untermiete 

Wohngemeinschaft 

Studentl nnenwohnheim 

Gesamt 

1 Einzel- und Partnerhaushalt. 

Wien 

4.000,-

3.110,-

3.580,-

2.600,-

3.670,-

2 Werte nicht ausgewiesen, da n < 30. 

Betrage auf ÖS 10,- gerundet. 

Quelle: SozIalerhebung 1998 
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Graz 

4.150,-

3.390,-

2.710,-

3.650,-

Innsbruck Salzburg Leoben Linz Klagenfurt 

4.730,- 4.410,- 4.760,-

3.360,-

2.700,-

3.750,- 3.970,- 4.200,- 5.190,-
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8 Erwerbstätigkeit 

Das der Hochschulpolitik implizit zugrundelie

gende Bild des/r "Normstudierenden" basiert auf 

der Annahme, daß sich Studierende während 

des Semesters voll und ganz dem Studium wid

men kiinnen und nur während der Ferien zur 

Erg;inzung des theoretisch erworbenen Wissens 

oder, um sich etwas besonderes leisten zu kön

lll'n (z.B. Computer, Urlaub), einer Erwerbstätig

keit nachgehen. Die während der letzten Jahre 

tatsächlich zu verzeichnende deutliche Zunahme 

an studentischer Erwerbstätigkeit führte noch 

nicht zu einer Abkehr von der bisherigen "Norm

vorstellung", wodurch für die betroffenen Stu

dierenden eine Reihe von Problemen entsteh('n 

können. 11; Die Resistenz des Bildes von "typi

schen Studierenden" trotz der empirischen Evi

denz von erwerbstätigen Studierenden ist u.a. 

auch darauf zurückzuführen, daß unter Erwerbs

t;itigkeit eine Vielzahl unterschiedlicher Tätig

keiten subsumiert werden. Zur Erwerbstätigk('it 

kiinnen neben regulären Vollzeit- oder Teilzeit

beschäftigungsverhältnissen auch atypische Be

schäftigungsformen (Werkvertrag, geringfügige 

oder stundenweise Beschäftigung) und Leistun

gen in privaten Haushalten (z.B. Bahysitten, 

Nachhilfestunden) gezählt werden. 

50 meint z.B. Kellermann (1991, 5 199): 

.. Daß Studierende - früher häufig als .. Werk

studenten" bezeichnet - erwerbstätig sind und 

waren, um neben dem Studium Geld für das 

Leben als Student zu verdienen, ist nicht neu; 

daß aber Erwerbstätige neben ihrer Berufsarbeit 

38 Vgl. Pechar(Wroblewski (1998). 

39 Formular Hochschulstatistik HStU2 - Erhebung bei Abschluß 

eines ordentlichen Studiums. Anzumerken bleibt, daß bei 

der Frage, ob Studierende während des Studiums vorwie

gend, gelegentlich oder nie erwerbstätig waren, mit subjek

tiv unterschiedlichem Antwortverhalten zu rechnen ist, ins

besondere da keinerlei Interpretationshilfen oder Zusatzan

gaben zu den diesbezüglichen Fragen vorliegen. Weiters be

zieht sich die Frage auf einen mehrjährigen Zeitraum, in 

dem sich Art und Ausmaß der Erwerbstätigkeit im allgemei

nen ändern. 

studieren, ist, zumindest was die quantitative 

Bedeutung angeht, von zunehmendem Gewicht." 

Die Erwerbstät igkeit von Studierenden an sich 

ist also kein neues Phänomen. Verändert hat 

sich j('doch das Ausmaß der Erwerbstätigkeit und 

die zugrundel iegende Motivation. Im folgenden 

geht es einerseits um die Beschreibung von An 

und Ausmaß der Erwerbstätigkeit von Studie

renden und andererseits um die Frage, welchem 

der beiden Lebensbereiche (Studium oder Be

ruf) Priorität eingeräumt wird. Weiters werden 

die mit einer Erwerbstätigkeit verbundenen Pro

bleme im Studium beschrieben und mögliche 

Lösungsvorschläge diskutiert. Dabei wird prinliir 

('ine Erwerbstätigkeit während des Semesters 

berücksichtigt, da davon ausgegangen wird, daß 

ein(' Erwerbstätigkeit während der Ferien das 

Studium nicht beeinflußt bzw. belastet. 

8.1 Anteil erwerbstätiger Studierender 

In der amtlichen Statistik wird die Erwerbstätig

keit von Studierenden nach Abschluß des Stu
diums erhoben. i') Diese Daten zeigen für die 

neunziger Jahre einen deutlichen Anstieg dn 

während des Studiums überwiegend erwerbstäti

gen Studierenden und einen Rückgang im Anteil 

der Studierenden, die während des Studiums 

keiner ErwerbsUitigkeit nachgegangen sind. Der 

Anteil der Studierenden, die gelegentlich er

werbstiitig waren, blieb demgegenüber konstant. 

Von den Ahsolventlnnen des Studienjahres 

1990/91 war rundjede/r vierte Studierende wäh

rend des Studiums vorwiegend erwerbstätig, 

1997/98 waren jedoch bereits mehr als ein Drittel 

der AbsolventInnen regelmäßig erwerbstätig. Bei 

den Absolventlnnen zeigt sich ein deutlicher 

Rückgang des Anteils der gelegentlich erwerbs

tiitigen Studierenden zu Gunsten der Gruppe der 

Nicht-Erwerbstätigen (siehe Tabelle 65). 

Die Sozialerhebung 1998 weist einen höhe

ren Anteil an während des Semesters erwerbstä-
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Tabelle 65 

Erwerbstätigkeit der inländischen Absolventinnen (Erstabschlüsse) während ihrer Studienzeit. 

Absolventinnen der Studienjahre 1990/91 bis 1997/98 

90/91 91/92 92/93 

vorw i egend/rege I mä ßig 26,0% 27,2% 28,8% 

gelegentlich 40,8% 40,5% 40,0% 

keine 33,3% 32,4% 31,2% 

Gesamt 100% 100% 100% 

Quelle: ÖSTAT 

tigen Studierenden aus als die amtliche Statistik 

der Absolventlnnen. Dies verdeutlicht einerseits 

die Problematik der Vergleichbarkeit der Daten 

au!"grund der fragestellung und liefen gleich

zeit ig aber auch Hinweise auf mögliche Gründe 

!"ür einen Studien abbruch IJ bzw. Anhaltspunkte 

dafür, daß sich die Entwicklung unter den Absol

ventinnen in Richtung einer zunehmenden Er

werbstätigkeit weiter fonsetzen wird41
• Laut der 

Sozialerhebung 1998 waren 47,3% der Studie

renden im Erststudium während des Winter

semesters 1997(98 erwerbstätig. Stellt man dit' 

Ergebnisse der Befragung 1993 und dit' für die 

damaligt' Bt'fragung konstruit'rte Vergleichs

gruppe gegenüber, so zt'igt sich ebenfalls ein 

Anstieg der Erwerbstätigkeit von Studierenden. 

1993 wart'n 36% der Studierenden während des 

Semesters in irgendeiner Form erwerbstätig, 

1998 sind t's in der Vt'rgleichsgruppe 41,6% (sie

he Tabelle 66). 

Der Großteil der Studierenden, die während 

des St'mesters kt'int'r Erwerbstätigkt'it nachge

hen, sind jedoch in den Ferien berufstätig. Zum 

Ausma/\ dt'r Ferienjobs bliebt anzumerken, daß 

sich hier deutliche Unterschiede zwischen dem 

Winll'rsemes!er und dem Sommersemester zei

gen. Im Studienjahr 1996/97 waren rund ein 

Drit tel der Studierenden ausschließlich während 

der Ferien erwerbstätig. Für das Wintersemester 

1997/98 geben rund 10% an, während der Ferien 

gearbeitet zu haben. Diese Diskrepanz zwischen 

Wintersemester und Studienjahr ist auf die im 

Sommersemester längere durchgehende Ferien

zeit zurückzuführen. 
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93/94 94/95 95/96 96/97 

31,3% 33,4% 34,5% 35,2% 

38,6% 40,5% 40,7% 40,1% 

30,10f0 26,0% 24,8% 24,7% 

100% 100% 100% 100% 

Tabelle 66 

Anteil der im Semester erwerbstätigen 

Studierenden. STJ 73/74. STJ 79/89. 

97/98 

34,7% 

35,2% 

30,2% 

100% 

STJ 89/90. STJ 1993/94 und WS 1997/98 

Anteil 

Studienjahr 1973/74 40% 

Studienjahr 1979/89 42% 

Studienjahr 1989/89 35% 

Studienjahr 1993/94 36% 

WS 1997/98 ' : VGr 41,6% 

WS 7997/98': alle 47,3% 

lOhne Berücksichtigung jener Studierenden, die erwerbstä

tig sind, aber keine Angaben zu Art und Ausmaß der Erwerbs

tätigkeit machten. 

Nur regelmäßig und unregelmäßig während des Semesters 

Erwerbstätige, ohne Ferialjobs. 

Quellen: Studentinnenbefragung 1973, 1980, 1989, 1993 und 

1998 

40 Griesbach et al. (1998) führen in ihrer Studie eine aus finan

ziellen Gründen notwendige Erwerbstätigkeit als Ursache 

für 13% aller Studienabbrüche an. 

41 Die Daten der aktuellen Studentinnenbefragung könnten 

für die Prognose der Werte der künftigen Absolventinnen 

herangezogen werden. Diese Prognose wäre allerdings von 

der Unsicherheit des höheren Anteils der Studienabbrecher

Innen, die in der Absolventinnenstatistik nicht aufscheinen, 

geprägt. 
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8.2 Form und Ausmaß der Erwerbstätigkeit 

Jede/r zehnte Studierende geht regelmäßig einer 
Vollzeiterwerbstätigkeit nach, 21,30f0 einer Teil
zeitbeschäftigung. Weitere 15,80f0 der Studie
renden sind während des Semesters unregelmä
ßig erwerbstätig. Rund 500f0 der Studierenden 
sind während des Semesters nicht erwerbstätig. 
Diese Daten beziehen sich auf das Winterseme
ster 1997/98. Betrachtet man nun die Entwick
lung von 1993 bis 1998 anhand der eigens kon
struierten Vergleichsgruppe, zeigt sich ein Trend 
von unregelmäßiger zu regelmäßiger Erwerbs
tätigkeit während des Semesters. Der Anteil der 
Vollzeitbeschäftigten hat sich verdoppelt (1993: 
20f0; 1998: 4,40f0), der Anteil der regelmäßig Teil
zeitbeschäftigten stieg von 140f0 (I993) auf 
20,80f0 (1998). Etwas zurückgegangen ist der 
Anteil der während des Semesters unregelmäßig 
Beschäftigten (1993: 190f0; 1998: 16,40f0) (siehe 
Tabelle 67). 

Die nähere Betrachtung des zeitlichen Aus
maßes der Erwerbstätigkeit für das Winterse
mester 1997/98 zeigt, daß Studierende eher einer 
Teilzeitbeschäftigung als einer Vollzeitbeschäf
tigung nachgehen. Unter der Teilzeitbeschäfti
gung dominieren eher weniger zeitintensive 
Beschäftigungsformen, denn ein Drittel der Teil
zeitbeschäftigten sind bis zu 10 Stunden pro 

Tabelle 67 

Erwerbstätigkeit 

Woche berufstätig, ein weiteres Drittel zwischen 
10 und 19 Stunden pro Woche. Hinsichtlich der 
Erwerbstätigkeit zeigen sich die traditionellen 
geschlechtsspezifische Unterschiede insofern, als 
Männer häufiger einer Vollzeitbeschäftigung 
nachgehen, während Frauen häufiger teilzeit
beschäftigt sind (siehe Tabelle 68). 

Einen der wichtigsten Einflußfaktoren auf 
die Erwerbstätigkeit stellt das Alter dar. Mit 
zunehmendem Alter der Studierenden steigt der 
Anteil der Vollzeiterwerbstätigen bzw. Teilzeit
erwerbstätigen deutlich an, während der Anteil 
der im Semester nicht erwerbstätigen Studieren
den sinkt. Von den bis-20-jährigen Studieren
den sind nur 1,30f0 vollzeiterwerbstätig, jedoch 
mehr als drei Viertel (78,30f0) gehen während 
des Semesters keiner Erwerbstätigkeit nach. In 
der Altersgruppe der über-30-Jährigen liegt der 
Anteil der regelmäßig Voll- oder Teilzeiterwerbs
tätigen bei 57,50f0, während nur noch 23,60f0 

nicht erwerbstätig ist. In der Altersgruppe der 
21- bis 25-Jährigen sind 56,1 Ofo der Studieren
den nicht erwerbstätig und unter den Erwerbs
tätigen dominieren die eher weniger zeitinten
siven Formen (Teilzeit, unregelmäßig und 
Ferienjobs). Demgegenüber zeigt sich in der 
Gruppe der 26- bis 30-Jährigen eine verstärkte 
Tendenz zur Erwerbstätigkeit (es sind nur noch 
370f0 der Studierenden während des Semesters 

Formen der Erwerbstät igkeit von Studierenden 1979/80, 1989/90, 1993/94 und 1998 

Studienjahr WS 1997/98' 
I 

1979/80 1989/90 1993/94 VGr. 

regelmäßig Vollzeit erwerbstätig 4% 2% 2% 4,4% 

regelmäßig Teilzeit erwerbstätig 5% 7% 14% 20,8% 

unregelmäßig erwerbstätig 33% 26% 19% 16,4% 

keine Erwerbstätigkeit im Semester 58% 64% 65% 58,4% 

Gesamt 100% 100% 100% 100% 

1 Ohne 8erücksichtigung jener Studierenden, die erwerbstätig sind, aber keine Angaben zum Ausmaß der Erwerbstätigkeit 
machten. 

Für die Sozialerhebungen 1979/80 bis 1993/94 bezogen auf das letzte Studienjahr, ohne Studienanfängerinnen. 

Quellen : Sozialerhebung 1980, StudentInnenbefragung 1989,1993 und 1998 

I 
alle 

10,2% 

21,3% 

15,8% 

52,7% 

100% 
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nicht erwerbstätig), wobei hier zeitintensivere 

Formen an Bedeutung gewinnen (der Anteil der 

Vollzeitbescl1iiftigten liegt bei 14,6%, weitere 

26% sind regelmäßig teilzeitlll'schäftigt) (siehe 

Tabelle 69). 

Das Ausmaß der Erwerbstätigkeit bzw. der 

Anteil der erwerbstätigen Studierenden steigt 

w;ihrend des Studiums deutlich an.\} Wiihrend 

von den StudicnanfängerInnen drei Viertel nicht 

erwerbstätig sind, trifft dies nur noch auf 45.4% 

der Studierenden im zweiten Abschnitt zu. Stu

dierende nehmen häufig bereits während des 

ersten Studienabschnittes eine regelmiißige Er

werbstätigkeit auf, d.h. das Ausmaß der unre

gelmäßig wiihrend des Semesters erwerbsUi1i

gen Studierenden geht zu Gunsten der regel

miißig Teilzeitbeschäftigten zurück. Ebenso geht 

im zweiten Studienabschnil1 der Anteil der nicht 

erwerbstätigen Studierenden zurück. D.h. wiih

rend von den Studienanfängerinnen nur 161l/o 

einer regelmiißigen Erwerbstätigkeit im Seme

ster nachgehen, liegt der Anteil im zweiten 

Studienabschnitt bereits bei mehr als einem Drit

tel (34,80/0). 

In der Studienabschlußphase kommt es im 

Tabelle 68 

Erwerbstätigkeit im WS 1997/98 nach Geschlecht 

Vollzeit 

Teilzeit 

davon bis 10 Stunden/Woche 

davon 10-19 Stunden/Woche 

davon 20-30 Stunden/Woche 

unregelmäßig erwerbstätig im Semester 

davon bis 100 Stunden/Semester 

davon 101-250 Stunden/Semester 

davon mehr als 250 Stunden/Semester 

erwerbstätig, kA zum Ausmaß der Erwerbstätigkeit 

nicht erwerbstätig während des Semesters 

Gesamt 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

122 

Teil B 

allgemeinen zu einer deutlichen Reduktion der 

Erwerbsüitigkeit. In einer 1997 durchgeführten 

Absolventlnnenbefragung gaben nur 27,5% der 

befragten Absolventinnen an, während der 

Studienabschlußphase in nennenswertem Aus

maß erwerbstätig gewesen zu sein" (siehe Ta

belle 70). 

Neben dem zeitlichen Ausmaß der Erwerbs

tätigkeit interessiert auch, in welcher berufli

chen Position Studierende beschäftigt sind, da 

sich Begriffe wie Vollzeit- oder Teilzeit

beschäftigung umgangssprachlich sowohl auf 

das zeitliche Ausmaß wie auch die rechtliche 

Form von Arbeitsverhältnissen beziehen. Vor

weg sollte angemerkt werden, daß es für 4,2% 

der Studierendm nicht möglich ist. die berufli

che Position eindeutig zu bestimmen, da sie 

mehrere unterschiedliche Formen der Erwerbs-

42 Eine Studie des lAS (1998, S. 7) spricht von einem kontinu
ierlichen Prozeß der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit im 
Semester. "Semester für Semester nehmen etwa 3-4% der 
Studierenden erstmals eine Erwerbsarbeit neben dem Studi
um an". 

43 Vgl. Lassnigg et al. (1998) 

Männer Frauen Insgesamt 

12,2% 7,3% 9,9% 

18,9% 23,10f0 20,4% 

6,3% 7,7% 7,0% 

6,3% 7,9% 7,10f0 

5,3% 7,5% 6,3% 

15.7% 14,6% 15,2% 

7,8% 8,2% 8,0% 

5,5% 4,1% 4,6% 

2,9% 2,3% 2,6% 

4,5% 3,4% 4,0% 

49,7% 51,6% 50,6% 

100% 100% 100% 
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tätigkeit ausüben (z.B. eine reguläre Teilzeit -
beschäftigung und einen Werkvertrag). Studie
rende mit einer Vollzeitbeschäftigung werden 
primär (81 ,90f0) als Angestellte oder Beamte be
schäftigt, 13,1 Ofo sind selbständig, freiberuflich 
oder aufWerkvertragsbasis tätig. Unter den Teil
zeitbeschäftigten steigt der Anteil von 
Werkvertragnehmerinnen bzw. freiberuflich tä
tigen Studierenden deutlich an (25,30f0), wäh-

Tabelle 69 

Erwerbstätigkeit 

rend der Anteil von Angestellten und Beamten 
zurückgeht (49,60f0). Primäre Beschäftigungsform 
von unregelmäßig im Semester erwerbstätigen 
Studierenden stellen Werkverträge dar (62,20f0). 

Studierende, die unregelmäßig im Semester er
werbstätig sind, geben am häufigsten an, meh
rere unterschiedliche Beschäftigungsformen zu 

haben (8,1 Ofo) (siehe Tabelle 71). 
Neben der formalen Form des Beschäfti-

Erwerbstätigkeit der Studierenden im WS 1997/98 nach Alter 

bis 20 J 21 -25 J 26-30 J über 30 J Insg. 

Vollzeit 1,3% 3,6% 14,6% 32,3% 9,9% 

Teilzeit 9,8% 19,9% 26,0% 25,2% 20,4% 

unregelmäßig im Semester 8,0% 16,8% 18,3% 12,6% 15,2% 

k. A. zur Form der Erwerbstätigkeit 2,6% 3,6% 4,0% 6,3% 4,0% 

nicht erwerbstätig während des Semesters 78,3% 56,1% 37,0% 23,6% 50,6% 

Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Tabe lle 70 

Erwerbstätigkeit von Studienanfängerinnen sowie von Studierenden im 1. und 2. Studienabschnitt 

im WS 1997/98 

Vollzeit 

Teilzeit 

bis 10 Stunden/Woche 

10-1 9 Stunden/Woche 

20-30 Stunden/Woche 

unregelmäßig erwerbstätig im Semester 

bis 100 Stunden/Semester 

101 -250 Stunden/Semester 

mehr als 250 Stunden/Semester 

erwerbstätig, k.A. zum Ausmaß der Erwerbstätigkeit 

nicht erwerbstätig während des Semesters 

Gesamt 

1 Gegebenenfalls inkl. 3. Abschnitt (Mediz in, Veterinärmedizin). 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Studienanf. 

4,5% 

" ,5% 

3,5% 

3,8% 

4,1% 

4,8% 

2,5% 

1,3% 

1,3% 

3,2% 

75,7% 

100% 

1. Abschnitt 2. Absch n itt 1 

10,0% 10,5% 

18,4% 24,3% 

6,9% 7,4% 

5,5% 9,0% 

6,1% 8,0% 

17,9% 15,8% 

8,9% 8,6% 

6,2% 4,3% 

2,8% 2,9% 

4,2% 4,1% 

49,5% 45,4% 

100% 100% 
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gungsverh~ltnisses interessie!1 auch. ob und in 

welchem Ausmaß die Erwerbstätigkeit von Stu

dierenden in Zusammenhang mit dem Studium 

steht. Der Anteil der Studierenden. deren Er

werbstätigkeit in vollem oder überwiegendem 

Zusammenhang mit dem Studium steht, nimmt 

mit dem Alter zu. Während von den bis-20-

J~ihrigen 23.8% angeben. die Erwerbstätigkeit 

stünde im Zusammenhang mit dem Studium, 

trifft dies bereits auf 45.2 % der Studierenden 

zwischen 26 und 30 Jahren bzw. auf 38,70/0 der 

über- 30-Jährigen zu. Der Rückgang des Anteils 

bei den über-30-Jährigen ist auf den höheren 

Anteil vollzeiterwerbst~tiger Studierender. die 

eher "nebenbei" studieren. zurückzuführen (sie

he Tabelle 72). 

Hinsichtlich der Semesterzahl zeigt sich 

ebenfalls eine deutliche Steigerung des Anteils 

Tabelle 71 

Teil B 

der Studierenden. die angeben. die Erwerbstä

tigkeit stehe in Zusammenhang mit dem Studi

um. dieser Anteil fällt allerdings ab dem 12. 

Semester wieder deutlich ab. Nur geringe Un

terschiede zeigen sich in diesem Punkt hinsicht

lich der Form des Beschäftigungsverhältnisses 

(Angestellte/r. Beamte/in. Werkve!1ragnehmerl n. 

Hilfskraft). abgesehen von Hilfskräften. die in 

deutlich geringerem Maß einen Zusammenhang 

mit dem Studium sehen (5Ofa sehen einen völli

gen Zusammenhang. 12% einen überwiegen

den Zusammenhang mit dem Studium). Dem

gegenüber geben jeweils rund 170f0 der Ange

stellten. Beamten und WerkvertragnehmerInnen 

an. die Berufstätigkeit stehe in völligem Zusam

menhang mit dem Studium. ein weiteres Viertel 

sieht einen überwiegenden Zusammenhang. 

Erwerbstätigkeit im WS 1997/98 nach beruflicher Position 

Vollzeit Teilzeit Unregelm. 

Hilfskraft 18,6% 14,6% 

Angestellte/r, öffentl. Bed ienstete 81,9% 49,6% 14,0% 

selbständig, freiberuflich, Werkvertrag 13,10f0 25,3% 62,2% 

mithelfend 3,5% 1,1% 

Mehrfachangaben 5,0% 3,1% 8,1% 

Gesamt 100% 100% 100% 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Tabelle 72 
Zusammenhang zwischen Studium und Erwerbstätigkeit 

bis 20 Jahre 21-25 Jahre 25-30 Jahre 31 Jahre u. ä. 

völliger Zusammenhang 6,3% 14,5% 20,9% 14,8% 

überwiegender Zusammenhang 17,5% 24,6% 24,3% 23,90/0 

kaum ein Zusammenhang 29,6% 23,3% 23,1% 18,0% 

kein Zusammenhang 46,6% 37,6% 31,6% 43,3% 

Gesamt 100% 100% 100% 100% 

Quelle: Sozialerhebung 1998 
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8.3 Erwerbstätigkeit und soziale Herkunft 

Es wurde bereits zu Beginn dieses Kapitels dar

auf hingewiesen. daß ErwerbsÜitigkeit von Stu

dierenden an sich kein neues Phänomen dar

stellt. da sich immer ein gewisser Anteil der Stu

dierenden als .. WerkstudentInnen" ihren Lebens

unterhalt verdienen mußte. Dabei wurde stets 

von der Annahme ausgegangen. daß zu dieser 

Gruppe primär Studierende aus unteren sozialen 

Schichten ziihlcn. Im folgenden wird nun auf 

den Zusammenhang zwischen studentischer Er

werhsUitigkeit und sozialer Herkunft (opl'ratio-

Tabelle 73 

Erwerbstätigkeit 

nalisiert über den Beruf dl's Vaters. die Ein

komml'nssituation der Eltern und dil' Hiihe dl'r 

Geldzuwendungen der Eltern) eingegangen. 

Insgesamt zeigt sich nur ein geringer Zu

sammenhang zwischen Ausmal\ der Erwerbs

Uit igkeit und dem Beruf des Vaters. mit Aus

nahml' der Situation von Studil"fenden aus dem 

Arbeitl'fmilieu. die überdurchschnittlich oft voll

zeitbeschäftigt sind. Studiefl'nde. deren Väter 

Landwirte sind, gehen überdurchschnittlich oft 

einer Teilzeitbl'schiiftigung nach (siehe Tabelle 

73). 

Ein wl'Sl'ntlich sUirkerer Zusammenhang 

Erwerbstätigkeit im WS 1997/98 nach Beruf des Vaters 

Vollzeit Teilzeit Unregelm. Keine Insgesamt 

Freiberufler, Unternehmer 8,4% 21,0% 17,5% 53,1010 100010 

leitender Angestellter/Beamter 11 ,4% 19,9% 18,7% 49,9% 1000/0 

nicht-leitender Ang./Beamter 7,4010 22,1% 16,2% 54,4% 100% 

Landwirt 7,7% 27,7% 8,5% 56,2% 100°/0 

Arbeiter 16,0% 21,2% 11,1% 51,6% 100% 

Gesamt 10,00/0 21,2% 16,3% 52,5% 100% 

Ohne Berucksichtigung jener Studierenden, die erwerbstätig sind, aber keine Angaben zum Ausmaß der Erwerbstatigkeit machten 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Tabelle 74 

Erwerbstätigkeit im WS 1997/98 nach Höhe der monatlichen Elternzuwendung 

(nur Geld, ohne Naturalleistungen) 

Vollzeit Teilzeit Unregelm. 

keine Geldzuwendung 88,0% 40,5% 25,2% 

bis öS 1.000,- 3,0% 7,7010 11,4% 

öS 1.001,- bis ÖS 2.000,- 2,6°/0 13,9% 16,9% 

öS 2.001,- bis öS 3.000,- 2,6% 15,2% 16,4% 

öS 3.001,- bis öS 4.000,- 2,3% 8,0°/0 7,9% 

öS 4.001,- bis ÖS 5.000,- 0,8010 5,9% 9,8% 

öS 5.001,- bis ÖS 6000,- 3,9°10 4,00/0 

ab öS 6.001,- 0,8% 5,00/0 8,3% 

Gesamt 1000/0 1000/0 1000/0 

Keine Insgesamt 

19,9% 32,00/0 

8,7% 8,4% 

17,8% 15,3°/0 

14,3% 13,4°10 

11,8% 9,40J0 

8,5% 7,3% 

6,5% 4,9% 

12,6% 9,2% 

100% 100% 

Ohne Berücksichtigung jener Studierenden, die erwerbstätig Sind, aber keine Angaben zum Ausmaß der Erwerbstätigkelt machten 

Queiie: Sozialerhebung 1998 
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mit dem Ausmaß der Erwerbstätigkeit besteht 

hinsichtlich der Höhe der monatlichen Geldzu

wendungen der Eltern. Mit der Höhe der Geldzu

wendungen von den Eltern nimmt der Anteil 

der regelmäßig voll- oder teilzeitbesch~iftigten 

Studierenden ab, während der Anteil der nicht 

oder unregel mäßig erwerbstitigen Studierenden 

zunimmt. Der Zusammenhang kann sich jedoch 

auch umgekehrt darstellen, daß die Eltern ihre 

Geldzuwendungen einstellen bzw. reduzieren, 

wenn die Erwerbstätigkeit des/r Studierenden 

ein bestimmtes Ausmall übersteigt (siehe Tabelle 

74). 

8.4 Zeitaufwand für Studium 

und Erwerbstätigkeit 

Form und Ausmall der Erwerbstätigkeit beein

flussen in hohem Mall die Studienaktivität (An

wesenheit an der Universität, Zeitbudget für 

sonstige studienbezogene Tätigkeiten). Im 

Durchschnitt haben Studierende eine AO-Stun

den-Woche'", wobei das für das Studium ver

fügbare Zeitbudget von der Erwerbstiitigkeit 

determiniert wird. Der Zeitaufwand von Studie

renden, die nicht erwerbstätig sind, liegt mit 

rund '37 Wochenstunden etwas unter dem Ge-

Tabelle 75 

Teil B 

samtdurchschnitt, während vollzeiterwerbstätige 

Studierende mit Abstand die hiichste zeitliche 

Belastung in Kauf nehmen (53 Stunden pro 

Woche). Der Zeitaufwand für Studienaktivitäten 

reduziert sich bei zunehmender Erwerbstätig

keit, allerdings werden die Aktivitäten für das 

Studium nicht in demselben Ausmaß reduziert, 

wie die Erwerbstätigkeit zunimmt, d.h. es kommt 

zu einer steigenden Gesamtbelastung. 

Studierende mit Vollzeitjobs gehen im 

Durchschnitt 40 Stunden pro Woche ihrer Er

werbstätigkeit nach und widmen sich mit knapp 

14 Stunden dem Studium. Teilzeitbeschäftigte 

und Studierende, die während des Semesters 

unregelmäßig einer Erwerbstätigkeit nachgehen, 

unterscheiden sich hinsichtlich der für das Stu

dium verwendeten Zeit und der Zeit für die Er

werbstätigkeit etwas voneinander. Regel mäßig 

Teilzeitbeschäftigte sind im Durchschnitt um fast 

4 Stunden pro Woche länger erwerbstätig, was 

die für das St udium verfügbare Zeit reduziert. 

Studierende. die während des Semesters keiner 

Erwerbstätigkeit nachgehen, widmen sich im 

Durchschnitt '35 Stunden pro Woche dem Stu

dium, gehen also einem .. Vollzeitstudium" nach 

(siehe Tabelle 75). 

Hinsichtlich des Zeitbudgets bzw. der Ver-

Durchschnittlicher Zeitaufwand pro Woche für Studium und Erwerbstätigkeit 

nach Form der Erwerbstätigkeit im WS 1997/98 

Vollzeit Teilzeit Unregelm. Keine Insgesamt 

Leh rvera nsta I tu ngen 5,3 h 9,8 h l1,4h 14,4 h 12,1 h 

sonstiger Zeitaufwand Studium 8,3 h 16,2 h 18,4 h 20,9 h 18,4 h 

Gesamtaufwand Studium 13,6 h 26,Oh 29,8 h 35,3 h 30,4 h 

Erwerbstätigkeit 39,4 h 16,4 h 12,9 h 2,01 h 10,5 h 

Gesamtaufwand 53,0 h 42,5 h 42,6 h 37,3 h 41,0 h 

Der Zeitaufwand bezieht sich auf eine "typische" Semesterwoche des WS 1997/98. 

Lehrveranstaltungen: Vorlesungen. Seminare, Übungen. Prüfungen an der Hochschule. Sonstiger studienbezogener Zeitaufwand: 

Vorbereitung fur Lehrveranstaltungen, Lernen, Fachlektüre, Referate, Semlnar- oder Abschlußarbeiten, Bibliotheksbesuche usw. 

Erwerbstätigkeit: alle Tätigkeiten gegen Entgelt. wodurch auch Tätigkeiten, wie z.B. Babysitten und Nachhilfestunden, erfaßt 

werden, die die Befragten häufig nicht als Erwerbstatigkeit definierten. 

Ohne Berücksichtigung jener Studierenden, die erwerbstätig sind, aber keine Angaben zum Ausmaß der Erwerbstätigkeit machten. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 
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Tabelle 76 

Anteil der Studierenden 
ohne Prüfungsaktivitäten im WS 1997/98 
nach Erwerbstätigkeit im WS 1997/98 

Vollzeit 

Teilzeit 

Unregelmäßig 

Keine 

Insgesamt 

Anteil der 

Studierenden 

43,8% 

9,3% 

10,6% 

5,4% 

11,1 % 

Prüfungsaktivität: abgelegte Prüfungen, erworbene Zeugnisse 
oder Arbe it an einer Abschlu ßarbeit im letzten Studienjahr. 
Ohne Studienanfängerinnen, ohne Berücksichtigung jener 
Studierenden, die erwerbstätig sind, aber keine Angaben zum 
Ausmaß der Erwerbstät igkeit machten. 

Quelle : Sozialerhebung 1998 

wendung des Zeitbudgets für die Erwerbstätig
keit und das Studium zeigen sich keine erwäh
nenswerten geschlechtsspezifischen Unterschie
de, sieht man von den Unterschieden, die sich 
bei Studierenden mit Kind(ern) ergeben, ab (siehe 
Kapitel 6). 

Diese Unterschiede im Zeitbudget, das für 
das Studium zur Verfügung steht, spiegeln sich 
auch in der Studienaktivität gemessen an der 
Zahl der abgelegten Prüfungen bzw. erworbenen 
Zeugnisse wider. Im Wintersemester 1997/98 
haben 11 % der befragten Studierenden (ohne 
StudienanfangerInnen) weder Prüfungen abge
legt noch Zeugnisse erworben noch an einer 
Absch lußa rbeit gearbeitet. Dieser Anteil hängt 

naturgemäß stark vom Ausmaß der Erwerbs
tätigkeit ab. 43,8% der Vollzeiterwerbstätigen 
haben keine Prüfungen abgelegt bzw. Zeugnis
se erworben, was allerdings nicht bedeutet, daß 
sie keinerlei Studienaktivitäten setzten. 60% der 
Vollzeitbeschäftigten ohne Prüfungen/Zeugnis
se/Arbeit an der Abschlußarbeit sind sehr wohl 
an der Uni präsent (Lehrveranstaltungen bzw. 
Bibliotheken). Von den Teilzeit- oder unregel
mäßig Beschäftigten können jeweils rund 10% 
keine Prüfungen oder Zeugnisse vorweisen, dies 

Erwerbstätigkeit 

gilt weiters für 5,4% der Studierenden, die wäh
rend des Semesters nicht erwerbstätig sind (sie
he Tabelle 76). 

8.5 Motive für eine Erwerbstätigke it 

Welche Motive liegen nun einer Erwerbstätig
keit von Studierenden zu Grunde? Am häufig
sten wurde die Erwerbstätigkeit mit der Not
wendigkeit, den Lebensunterhalt verdienen zu 
müssen, begründet (57,2%). An zweiter Stelle 

steht der Wunsch, "eigenes Geld verdienen und 
unabhängig sein" (49,8%). Annähernd gleich 

häufig werden die Motive "sich etwas leisten 
können" und "Finanzierung besonderer Ausga
ben" genannt. Ebenso wichtig ist das Motiv "Be
rufspraxis sammeln" (46,3%). Vergleichsweise 

seltener werden "wichtige berufliche Kontakte 
knüpfen" und "Wissen praktisch anwenden" als 
Begründung für eine Erwerbstätigkeit angeführt. 
Insgesamt gesehen nur eine relativ geringe Rolle 

spielen die Motive "Beschäftigung unabhängig 
vom Studium", "Sorgepflichten für andere Per

sonen", "Studium nur nebenbei" und "Studium 
zur beruflichen Weiterbildung" (siehe Tabelle 77). 

Die genannten Gründe für eine Erwerbs
tätigkeit lassen jedoch bereits vermuten, daß sich 
innerhalb einzelner Subgruppen von Studieren
den die Motive unterscheiden. Im folgenden wird 
der Frage nach dem Hauptgrund für die Erwerbs

tätigkeit je nach Ausmaß der Erwerbstätigkeit 
nachgegangen. Es zeigt sich, daß das Motiv 

"Lebensunterhalt" unabhängig vom Ausmaß der 
Erwerbstätigkeit am häufigsten genannt wird. 

Weiters zeigt sich, daß das Motiv "besondere 
Ausgaben finanzieren" von unregelmäßig im 

Semester erwerbstätigen Studierenden und Stu
dierenden mit Ferienjobs häufiger genannt wird. 

Die Gründe "Studium nur nebenbei" und "Stu
dium zur beruflichen Weiterqualifizierung" wer
den erwartungsgemäß primär von Vollzeitbe
schäftigten genannt (siehe Tabelle 78) . 

Wenn Studierende die Frage nach den Mo
tiven für die Erwerbstätigkeit beantwortet haben, 
so nennen sie im Durchschnitt 3,5 Motive. So 
wird beispielsweise das Motiv "Lebensunterhalt 
verdienen" von fast 60% der Studierenden, die 
die Frage nach den Gründen der Erwerbstätig-
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Bericht zur sozialen Lage der Studierenden 

Tabelle 77 

Gründe für die Erwerbstätigkeit von Studierenden (Mehrfachnennungen) 

Gründe für die Erwerbstätigkeit 

Bestreitung des Lebensunterhalts 

unabhängig sein, eigenes Geld verdienen 

damit ich mir mehr leisten kann 

praktische Berufserfahrung sammeln 

um besondere Ausgaben zu finanzieren (z.B. Urlaub, Auto) 

beruflich wichtige Kontakte knüpfen 

das im Studium erworbene Wissen praktisch anwenden 

möchte unabhängig vom Studium eine Beschäftigung haben 

andere Personen mitversorgen 

bin in erster Linie berufstätig und studiere nebenbei, aus Interesse 

bin in erster Linie berufstätig und möchte mich beruflich weiterbilden 

Nur Studierende, die Im WS 97/98 bzw. im SS 98 In irgendeiner Form erwerbstatig waren bzw. sind (inkl. Ferienjobs) 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Tabelle 78 

Hauptgrund für die Erwerbstätigkeit nach Form der Erwerbstätigkeit 

Vollzeit Teilzeit Unregelm. 

Bestreitung des Lebensunterhalts 46,6% 50,4% 41,2% 

etwas leisten können 2,0% 11,1% 16,2% 

besondere Ausgaben finanzieren (z.B. Urlaub) 0,4% 5,0% 10,4% 

beruflich wichtige Kontakte knüpfen 4,6% 3,3% 

praktische Berufserfahrung sammeln 4,4% 9,8% 10,4% 

das im Studium erworbene Wissen anwenden 1,6% 2,1% 3,5% 

Unabhängigkeit, eigenes Geld verdienen 9,6% 7,10J0 7,8% 

Verpflichtung gegenüber anderen Personen 1,6% 0,8% 0,3% 

Beschäftigungschancen unabhängig vom Studium 1,1% 

Studium aus Interesse/Hobby 12,0% 1,3% 2,0% 

Studium als berufliche Weiterqualifizierung 13,7% 1,9% 

Sonstiges 8,0% 4,8% 5,0% 

Gesamt 100% 100% 100% 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

128 

Teil B 

Zustimmung 

57,2% 

49,8% 

47,6% 

46,3% 

45,0% 

29,7% 

24,7% 

11,7% 

8,2% 

8,0% 

7,6% 

nur Ferien 

41,6% 

14,8% 

16,3% 

6,2% 

9,10J0 

1,9% 

5,3% 

1,0% 

3,8% 

100% 
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Kapitel 8 Erwerbstätigkeit 

Tabelle 79 
Mittelwerte der Faktorladungen zu Gründen der Erwerbstätigkeit im WS 1997/98 

Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 

berufliche finanzielle berufsbezo- Lebens-

Weiterbildung Unabhängigkeit gene Motive unterhalt 

Vollzeit 1,55 -0,13 -0,09 0,56 

Tei lzeit -0,10 0,24 0,18 0,41 

unregelmäßig im Semester -0,11 0,46 0,29 0,23 

Ferienjobs -0,26 0,45 0,25 0,04 

Studierende mit Kind(ern) 0,59 -0,61 -0,13 0,83 

Die Werte geben die positiven bzw, negativen H Faktorladungen in den einzelnen Merkmalsausprägungen an, 

Quelle : Sozialerhebung 1998 

keit beantworten, genannt. Aus diesem Grund 
sind neben den absoluten Häufigkeiten der Nen
nungen, die Mehrfachnennungen berücksichti
gen, auch die Kombinationen der Motive von 
Interesse. 

Eine Faktorenanalyse (siehe Kapitel 16.2) 
zeigt, daß insbesondere die Motive "Studium 
nebenbei, aus Interesse" und "Studium zur be
ruflichen Weiterbildung" gemeinsam genannt 
werden. Diese Motive (Faktor - berufliche Wei
terbildung) fallen insbesondere bei Studieren
den, die einer regelmäßigen Vollzeitbeschäfti
gung nachgehen, ins Gewicht. Ein weiterer Fak
tor (finanzielle Unabhängigkeit) umfaßt die Mo

tive "sich etwas leisten können", "besondere 
Ausgaben finanzieren" und "finanzielle Unab
hängigkeit". Ein dritter Faktor bezieht sich auf 
berufsbezogene Motive, wie "im Studium er
worbenes Wissen praktisch anwenden", "beruf
lich wichtige Kontakte knüpfen" und "praktische 
Berufserfahrung sammeln", Der vierte Faktor 
beinhaltet die Motive "den Lebensunterhalt ver
dienen" und "andere Personen mitversorgen" 
(Faktor Lebensunterhalt). 

Die Bedeutung dieser Motive variiert inner
halb der einzelnen Gruppen von Studierenden. 
Der Faktor "Lebensunterhalt" wird erwartungs
gemäß am stärksten von Studierenden mit 
Kind(ern) betont. Der Faktor Lebensunterhalt 
spielt weiters für vollzeit- und teilzeitbeschäf-

tigte Studierende eine wesentlich größere Rolle 
als für Studierende, die nur unregelmäßig wäh
rend des Semesters beschäftigt sind, sowie für 
Studierende mit ausschließlich Ferienjobs. Dem
gegenüber fällt der Faktor "finanzielle Unab
hängigkeit" insbesondere bei unregelmäßig im 
Semester erwerbstätigen Studierenden und Stu
dierenden mit Ferienjobs ins Gewicht. Der Faktor 
"berufliche Weiterbildung" kommt nur bei Voll
zeitbeschäftigten zum Tragen, und die berufs
bezogenen Motive spielen primär bei unregel
mäßig im Semester erwerbstätigen Studierenden 
eine Rolle. Zusammenfassend kann festgehalten 
werden, daß Vollzeitbeschäftigte primär zur be
ruflichen Weiterbildung studieren und zur Fi
nanzierung des Lebensunterhalts erwerbstätig 
sind, was darauf schließen läßt, daß ihr Lebens
mittelpunkt außerhalb der Universität angesie
delt ist. Studierende, die während des Semesters 
unregelmäßig erwerbstätig sind oder Ferienjobs 
ausüben, streben primär eine gewisse finanziel
le Unabhängigkeit von den Eltern an und üben 
die Berufstätigkeit bis zu einem gewissen Grad 
zur Vorbereitung auf die künftige Berufstätig
keit aus (beruflich wichtige Kontakte knüpfen, 
Berufspraxis sammeln, Wissen praktisch anwen
den). Die Unterschiede, die sich zwischen Män
nern und Frauen zeigen, sind auf die Unter
schiede in der Form der Erwerbstätigkeit zu
rückzuführen (siehe Tabelle 79), 
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Bericht zur sozialen Lage der Studierenden 

8.6 Auswirkungen der Erwerbstätigkeit 

auf das Studium 

Eine über ein gewisses Maß hinausgehende Er

werbsUitigkeit fübrt im allgemeinen zu einer 

verlängerten Studiendauer. Dieser Zusammen

hang wurde bereits in einer Reihe von empiri

schen Untersuchungen gezeigt." Eine aktuelle 

Studie'" zeigt, daß Studierende, die den ersten 

Studienabschnitt in der vorgesehenen Semester

anzahl abgeschlossen haben. kaum erwerbstätig 

sind (79°/0 gehen nahezu keiner Berufstätigkeit 

nach, 17°.10 sind geringfügig oder teilzeitbeschäf

tigt und 4% gehen einer Vollzeitbeschäftigung 

nach). 

Es stellt sich nun weiters die Frage, mit 

welchen Problemen berufstätige Studierende 

w~ihrend des Studiums zu kämpfen haben. Für 

44,8°/0 der berufstätigen Studierenden hat die 

Berufstiitigkeit keinerlei Auswirkungen auf das 

Studium. Dies trifft primär auf unregelmäßig 

im Semester oder nur während der Ferien er

werbst;itige Studierende zu, während regelmäßig 

im Semester Berufstätige sehr wohl Auswirkun

gen bemerken. Am häutlgsten wird das zeit

liche Problem beim Besuch von Lehrveranstal

tungen thematisiert. Mit diesem Problem sind 

88,70/0 der Vollzeitbeschäftigten und 66.1 010 der 

Teilzeit beschä ftigten konfrontiert. Unregelmäßig 

im Scmcster erwerbstätige Studierende können 

sich die Arbeitszeit scheinbar tlexibler einteilen, 

denn hier sind nur noch 56,9% betroffen. Dar

über hinaus resultiert aus der Doppelbelastung 

von Studium und Beruf ein "chronischer" Zeit

mangel, der bei Vollzeitbeschäftigten naturge

m;ifl st;irker zum Tragen kommt als bei Teilzeit

beschäftigten oder unregelmäßig Erwerbstätigen. 

So geben beispielsweise 89.3% der Vollzeit

besch;i f1 ig1l'n und 67.1 010 der Teilzeitbeschäftig

ten aber nur 55.30/0 der unregelmäßig Erwerbs

tätigen an, sie hätten zu wenig Zeit für eine 

gründliche Prüfungsvorbereitung. Noch etwas 

st;irker wird thematisiert. daß zu wenig Zeit für 

die Vorbereitung und Nachbearbeitung des Staf

ks in I.ehrveranstaltungen bleibt. Hiervon sind 

44 Vgl. z.B PecharjWroblewski (1998, S. 92 f). 

45 Vgl. Grossmann et al. (1999). 
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91.4% der VollzeitbeschMtigten betroffen. Teil

zeitbeschäftigte mit 72,40/0 und unregelnüißig 

im Semester Beschüftigte mit 57,8% vergleichs

weise geringer. 

Diesen mit einer Berufst~itigkeit verbunde

nen Probkmen stehen auch einige Vorteile ge

genüber, so sind mit einer Erwerbstätigkeit nicht 

nur der Erwerb von fachlichen Qualifikationen 

bzw. Zusatzkennt nissen ("Berufspraxis") verbun

den, sondern auch der Erwerb sozialer Kompe

tenzen und Schlüsselqualifikationen (wie z.B. 

Zielorientierung und Teamfähigkeit).'6 Derarti

ge Faktoren gewinnen für den Berufseinstieg 

von Studierenden zunehmend an Bedeutung. l! 

So meinen auch die Hülfte der Vollzeitbeschäf

tigten und rund 400/0 der Teilzeitbeschäftigten 

bzw. gelegentliche Erwerbstätigen. daß sie ziel

gerichteter studieren. 

Daneben ist jedoch auch vorstellbar, daß 

die Berufstätigkeit eine Bereicherung für das 

Studium darstellt, beispielsweise durch Anre

gungen für die Diplomarbeit aus der berufli

chen T~itigkei1. Dies trifft für mehr als die Hälfte 

der Vollzeitbeschäftigten (58,8%) und für fast 

40°/0 der Teilzeit- oder unregelmäßig im Seme

ster Besch;iftigten zu (siehe Tabelle 80). 

Im Zusammenhang mit Ausmaß und Form 

der ErwerbsUitigkeit steht weiters. welchen Stel

lenwert das Studium im Leben der Studieren

den hat. Studierende. die nur während der Ferien 

erwerbstiitig sind, sehen zum überwiegenden Teil 

(57.9%) das Studium als Lebensmittelpunkt an. 

dieser Anteil reduziert sich bei den Teilzeit

beschäftigten bzw. unregelmäßig während des 

46 Vgl. PecharjWroblewski (1998, S. 89 ff) 

47 Vgl. AMS (1997, S. 4 t): "Bewerberinnen müssen möglichst 

zum vorhandenen Team passen. Darüber hinaus sollten die 

Studienrichtung und gegebenenfalls die spezifische Berufs

erfahrung stimmen, sachliche Flexibilität und entsprechen

de Zusatzqualifikationen werden ebenfalls gern vorausge

setzt. Derlei "handfeste" Faktoren werden in der Regel hö

her bewertet als Zeugnisnoten, postgraduale Ausbildungen 

oder Test-Ergebnisse" Eine Studie über die Studienverläufe 

von Studierenden der Raumplanung und Architektur zeigt 

ebenfalls die große Bedeutung von Berufspraxis für den 

Berufseinstieg von Absolventinnen. So war beispielsweise 

fur 82 010 der Architektur-Absolventlnnen für die erste Be

schäftigung nach dem Studium facheinschlägige PraxIs Vor

aussetzung oder zumindest erwunscht (vgl. LEtR, 1995). 
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Tabelle 80 

Zustimmung zu mögl ichen Auswirkungen der Erwerbstätigkeit auf das Stud ium 

(Mehrfachnenn ungen) 

Vollzeit Teilzeit Unregelm. 

Die Berufstätigkeit hat keine Au swi rku ngen auf das Studium 26,3% 38,6% 50,2% 

Ich kann bestimmte Lehrvera nsta ltungen nicht besuchen 88,7% 66,1 0/0 56,9% 

Die Doppelbelastung macht mir zu schaffen 81,0°/0 73,2% 55,1 0/0 

Zuwenig Zeit für eine gründliche Prüfungsvorbereitung 89,3% 67,1% 55,3% 

Zuwenig Zeit für eine gründliche Vor- und Nachbereitung 91,4% 72,4% 57,8% 

Ich studiere zielgerichteter 48,6% 43,0% 42,3% 

Aus dem Beruf Anregungen für Diplomarbeit/Studium erhalten 58,8% 37,8% 36,9% 

Quelle : Sozialerhebung 1998 

Tabe lle 81 

Stellenwert des Studiums nach Form der Erwerbstätigkeit 

Stud ium bildet Lebensmittelpunkt 

Studium gleich wichtig wie andere Lebensbereiche 

Studium steht eher im Hintergrun d 

Gesamt 

Quelle : Sozialerhebu ng 1998 

Semesters Erwerbstätigen deutlich (auf 44,7% 
bzw. 42,3%). Von den Vollzeiterwerbstätigen 
bezeichnen nur noch 8,9% das Studium als ihren 
Lebensmittelpunkt. Demgegenüber steht jedoch 
für einen beträchtlichen Teil der Studierenden 
das Studium eher im Hintergrun d: Dies trifft 
auf fast die Hälfte der Vollzeitbeschäftigten zu, 
was dadurch erklärt werden kann, daß es hier 
zu einem "langsamen Hinausgleiten in den Be
ruf kommt". 48 Doch auch bei 14,3°10 der Teilzeit -
beschäftigten und 10,5% der unregelmäßig Er
werbstätigen kommt dem Studium keine Priori -

48 Diese These wird dadurch gestützt, daß 41 ,SOfo aller Volizeit
erwerbstätigen angeben, einen Studienabbruch bereits in 
Erwägung gezogen zu haben, und dieser Anteil weit über 
dem Gesa mtdurchschnitt von 260f0 liegt. Bei Vorliegen einer 
Teilzeitbeschäft igung bzw. unregelmäßigen Erwerbstätigkeit 
im Semester kommt es zu keiner Erhöhung der Abbruch
wahrscheinlichkeit. 

Vollzeit Te ilzeit Unregelm. Keine 

8,9% 44,7% 42,3% 59,1 % 

43,3% 41 ,0°/0 47,1 % 34,10/0 

47,8% 14,3% 10,5% 6,7% 

100% 100% 100% 100% 

tät mehr zu. Insgesamt bleibt festzuhalten, daß 
man auch bei Studierenden, die dem Bild des/r 
"Normstudierenden" entsprechen (da sie nur 
während der Ferien jobben bzw. nicht erwerbs
tätig sind), nicht davon ausgehen kann, daß das 
Studium den Lebensmittelpunkt bildet, auch 
wenn hier der Anteil mit 60% über den Werten 
der Berufstätigen liegt (siehe Tabelle 8I). 

Im Zusammenhang mit der Erwerbstätig
keit von Studierenden wird häufig auch die 
Wahrscheinlichkeit des Studienabbruchs thema
tisiert. Insgesamt haben 26% der Studierenden 
nach eigenen Angaben bereits einmal daran 
gedacht, das Studium abzubrechen. Unter den 
Vollzeitbeschäftigten liegt der Anteil mit 41,5% 
deutlich über dem Durchschnitt, während Stu
dierende, die nur während der Ferien oder nicht 
erwerbstätig sind, mit 22% nur knapp darunter 
liegen. 
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Tabelle 82 
Anteil der Studierenden, die die vorgeschlagenen Angebote für Berufstätige in Anspruch nehmen 

würden, nach Erwerbstätigkeit. WS 1997/98 (Mehrfachnennungen) 

spezielle LV für Berufstätige 

Fernstud iene leme nte 

längere Studiendauer 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Tabelle 83 

Vollzeit 

74,2% 

54,4% 

42,8% 

Teilzeit Unregelm. Keine 

42,9% 38,0% 29,4% 

28,0% 28,5% 22,0% 

20,4% 25,4% 14,6% 

Zustimmung zu speziellen Lehrveranstaltungen für Berufstätige nach Erwerbstätigkeit, 

WS 1997/98 

Vollzeit Teilzeit Unregelm. 

stimme zu 87,6% 75,2% 75,00J0 

kann ich nicht beurteilen 5,6% 13,2% 13,5% 

lehne ab 6,7% 11,6% 11 ,5% 

Gesamt 100% 100% 100% 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Tabelle 84 
Zustimmung zu Fernstudienelementen nach Erwerbstätigkeit. WS 1997/98 

Vollzeit Teilzeit 

stimme zu 77,4% 57,2% 

kann ich nicht beurteilen 8,8% 21,1% 

lehne ab 13,8% 21,7% 

Gesamt 100% 100% 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Tabelle 85 

Zustimmung zu einer längeren Studiendauer (Teilzeitstudium) 

für Berufstätige nach Erwerbstätigkeit. WS 1997/98 

Vollzeit Teilzeit 

stimme zu 72,4% 58,4% 

kann ich nicht beurteilen 15,3% 22,2% 

lehne ab 12,3% 19,3% 

Gesamt 100% 100% 

Quelle: Sozialerhebung 1998 
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Unregelm. 

54,7% 

24,6% 

20,7% 

100% 

Unregelm. 

57,0% 

24,4% 

18,6% 

100% 

Keine 

65,6% 

20,5% 

13,9% 

100% 

Keine 

52,3% 

26,3% 

21 ,4% 

100% 

Keine 

48,4% 

32,0% 

19,6% 

100% 

Insgesamt 

40,6% 

29,1 0/0 

22,0% 

Insgesamt 

73,0% 

15,2% 

11 ,9% 

100% 

Insgesamt 

57,3% 

22,3% 

20,4% 

100% 

Insgesamt 

56,0% 

25,6% 

18,4% 

100% 
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Kapitel 8 

8.7 Maßnahmen für berufstätige 
Studierende 

In der hochschulpolitischen Diskussion werden 
immer wieder Vorschläge entwickelt, die Stu
dierenden die Vereinbarkeit von Studium und 
Beruf erleichtern bzw. ermöglichen sollen. Die 
den Befragten vorgestellten Alternativen wer
den in unterschiedlichem Ausmaß von den Stu
dierenden befürwortet. Die höchste Zustimmung 
findet der Vorschlag, für Berufstätige spezielle 
Lehrveranstaltungen (z.B. Block-, Abend- oder 
Wochenendveranstaltungen) einzuführen. Rund 
drei Viertel der befragten Studierenden sprechen 
sich für die Abhaltung spezieller Lehrveranstal
tungen für Berufstätige aus. Insgesamt würden 
40,60f0 der Studierenden ein derartiges Angebot 
auch selbst nutzen, unter den Vollzeiterwerbs
tätigen liegt der Anteil der potentiellen Nutzer
Innen bei fast drei Viertel (74,20f0). Nur 11,90f0 

aller Studierenden sehen keine oder nur eine 
geringe Notwendigkeit für spezielle Lehrveran
staltungen für Berufstätige. 

Eine ebenfalls häufig diskutierte Möglich
keit, Berufstätigen ein Studium zu erleichtern, 
stellt das Angebot an Lehrveranstaltungen und 
Studienteilen in Form eines Fernstudiums dar. 
Diese Möglichkeit wird von etwas mehr als der 
Hälfte der Studierenden (57 ,30f0) befürwortet. 
Insgesamt würden rund 300f0 der Studierenden 
dieses Angebot auch nutzen, Vollzeitbeschäftigte 
jedoch überdurchschnittlich oft (zu 54,40f0). Kei
ne oder nur eine geringe Notwendigkeit für der
artige Maßnahmen sehen 20,40f0 der befragten 
Studierenden. 

Den geringsten Zuspruch findet der Vor
schlag, eigene Studienpläne mit einer längeren 
Studiendauer für berufstätige Studierende, d.h. 
ein formelles Teilzeitstudium, einzuführen. Ein 
derartiges Angebot würden 220f0 der Befragten 
nutzen, der Anteil unter den Vollzeitbeschäf
tigten liegt mit 42,80f0 jedoch überraschend nied
rig. Von den regelmäßig Teilzeitbeschäftigten 
würde nur rund ein Fünftel dieses Angebot 

49 Nicht be rücksichtigt wurden vor dem Studium liegende 

Ferienj obs bzw. Praktika. 

Erwerbstätigkeit 

nutzen, unregelmäßig im Semester erwerbstätige 
Studierende würden dieses Angebot jedoch ver
gleichsweise stärker in Anspruch nehmen 
(25,40f0). 18,40f0 der befragten Studierenden se
hen keine Notwendigkeit für eine derartige Maß
nahme, was einerseits auf die relativ schwam
mige Formulierung der Frage zurückzuführen 
ist und andererseits darauf, daß die Konsequen
zen bzw. Vor- und Nachteile eines eigenen Stu
dienplans für Berufstätige bzw. ein Teilzeit
studium zum Befragungszeitpunkt nicht klar 
waren (siehe Tabellen 82, 83, 84 und 85). 

Insgesamt zeigen diese Ergebnisse, daß die 
Einführung von Maßnahmen, die berufstätigen 
Studierenden die Vereinbarkeit von Studium und 
Berufstätigkeit erleichtern würden, von einer 
breiten Zustimmung unter der Studierenden
schaft getragen werden, da auch nicht berufs
tätige Studierende davon profitieren würden. 
Offen bleibt jedoch die Frage, warum die Zu
stimmung für ein formelles Teilzeitstudium unter 
Vollzeitbeschäftigten unerwartet gering ausfällt. 

8.8 Erwerbstätigkeit vor dem Studium 
und während des Studiums 

Studierende, die bereits vor Aufnahme des Stu
diums erwerbstätig waren, rücken immer mehr 
ins Zentrum des Interesses. Besonderes Augen
merk wird hierbei auf "Vollzeiterwerbstätige" 
gelegt, die das Studium nach einigen Jahren 
ausschließlicher Erwerbstätigkeit aufnehmen und 
die Berufstätigkeit während des Studiums weiter
hin ausüben. Kellermann (1991) bezeichnet diese 
Gruppe als "Neue Klientel" an der Universität, 
die sich hinsichtlich Studienmotivation und 
Studienverhalten von "NormstudentInnen" un
terscheiden. Kellermann schreibt dieser Gruppe 
von Studierenden neben einem Weiterbildungs
interesse auch ein kompensatorisches Interesse 
am Studium zu, das mehr oder weniger einen 
Ausgleich bzw. eine Ergänzung zum beruflichen 
Alltag darstellt. 

Laut Sozialerhebung 1998 waren 250f0 der 
Studierenden vor Aufnahme des Studiums be
rufstätig, Männer mit 26,1 Ofo etwas häufiger als 
Frauen mit 23,80f0.49 Der Anteil der Studierenden, 
die vor der Aufnahme des Studiums erwerbstätig 
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waren, weicht an eInIgen Universitäten stark 

vom Durchschnitt ab. Überdurcbschnittlich hoch 

ist der Anteil an den Universitäten Klagenfurt 

{47,1 % J, Salzburg (39,80f0) und Linz (38,9%J, 

unter dem Durchschnitt liegen die Veterinär

medizinische Universität (18,8%), die Technische 

Universität Wien (l8,3 D/o), die Wirtschaftsuni

versität Wien (16,2%) und die Universität für 

Bodenkultur in Wien (13,9%) sowie die Montan

univC'fsität in Leoben (9,40f0). Fachhochschulen 

liegen - einerseits aufgrund des speziellen An

gebots an berufsbegleitenden Studiengängen 

und andererseits aufgrund der erleichterten Zu-

Tabelle 86 

Teil B 

lassung zum Studium mit Lehrabschlull - mit 

einem Anteil von 36% ebenfalls über dem 

Durchschnitt (siehe Tabelle 86). 

Etwas mehr als ein Drittel der Studieren

den (37,6%), die bereits vor der erstmaligen Zu

lassung zum Studium erwerbstätig waren, übt 

die jeweilige Berufstätigkeit nach wie vor aus. 

Welche Gründe haben nun dazu geführt, daß 

das Studium erst verzögert begonnen wurde? 

Am häut1gsten (45,1 0/0) wird als Begründung 

genannt, daß der Berufsalltag unbefriedigend 

sei und deshalb das Studium begonnen wurde. 

Dies stützt die These des .. kompensatorischen 

Anteil der Studierenden, die vor der Aufnahme des Studiums erwerbstätig waren, nach Universität 

Universität Klagenfurt 

Universität Salzburg 

Universität Linz 

Fachhochschulen 

Universitäten der Künste 

Universität Innsbruck 

Universität Wien 

Universität Graz 

Technische Universität Graz 

Veterinärmedizinische Universität Wien 

Technische Universität Wien 

Wirtschaftsuniversität Wien 

Universität für Bodenkultur Wien 

Montanuniversität Leoben 

Gesamt 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Tabelle 87 

vor dem Studium erwerbstätig 

47,1% 

39,8% 

38,9% 

36,0% 

29,2% 

28,7% 

23,3% 

22,4% 

21,3% 

18,8% 

18,3% 

16,2% 

13,9% 

9,4% 

25,0% 

Genannte Gründe für die verzögerte Studienaufnahme nach Geschlecht (Mehrfachnennungen) 

unbefriedigender Berufsalltag 

habe damals noch nicht an ein Studium gedacht 

Karrierechancen erhöhen 

keine ausreichende finanzielle Unterstützung von seiten der Eltern 

Quelle: Sozialerhebung 1998 
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Männer 

45,2% 

36,8% 

42,2% 

30,5% 

Frauen Insgesamt 

48,8% 45,1% 

42,2% 39,4% 

26,2% 35,1% 

40,1% 34,9% 
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Interesses" von Kellermann (siehe oben). 39,4% 
der Studierenden mit verzögertem Studienbeginn 
geben als Grund an, daß sie bei ihrem Einstieg 
in das Berufsleben einfach nicht an ein Studium 
gedacht hätten, daß dieses damals keine Option 
gewesen sei. Als zweites wichtiges Motiv werden 
die mit dem Studium erwarteten Karrierechancen 
genannt (35,1%). Erst an vierter Stelle werden 
finanzielle Gründe genannt, v.a. daß es seitens 
der Eltern keine ausreichende finanzielle Unter
stützung gab (34,9%). 

Hinsichtlich der Begründung für die verspä
tete Studienaufnahme zeigen sich geschlechts
spezifische Unterschiede insofern, als Frauen 
signifikant häufiger die mangelnde finanzielle 
Unterstützung durch die Eltern als Begründung 
nennen. Die Motive "habe vorher nicht an ein 
Studium gedacht" und "unbefriedigender Be
rufsalltag" werden demgegenüber von Frauen 
etwas häufiger angeführt, während für Männer 
die Karrierechancen deutlich wichtiger sind als 
für Frauen (siehe Tabelle 87). 

Studierende, die bereits mit Berufserfah
rungen an die Universität kommen, sehen Vor
tei le aus diesen Erfahrungen primär in ihren 
sozialen Kompetenzen und in den stärker ent
wickelten Schlüsselkompetenzen (Selbstvertrau
en, Organisationsfähigkeit) . So geben beispiels
weise mehr als die Hälfte der Studierenden (54% 
der Männer und 61% der Frauen), die vor Stu
dienbeginn berufstätig waren, an, sie profitierten 
von dieser Berufspraxis aufgrund der dadurch 
erworbenen sozialen Kompetenzen. Eine im Jahr 
1997 durchgeführte UntersuchungSO zeigt eben
falls, daß Studierende mit Berufserfahrung im 
Gegensatz zu Studienanfängerinnen, die unmit-

50 Vgl. Pechar/Wroblewski (1998, S. 67f). 
51 Insgesamt geben 14 der befragten Studierenden an, keine 

Krankenversicherung zu haben. Aufgrund der geringen Fall
zahl bleibt diese Gruppe für die folgenden Ausführungen 
außer Betracht. 

52 Studierende im Erststudium (Ausnahme: Doktoratsstudium) 
können unter bestimmten Voraussetzungen eine Selbst
versicherung It. § 16 Abs. 2 ASVG abschließen. Der monatli
che Beitragssatz für die studentische Selbstversicherung 
betrug 1998 ÖS 489.60. wobei die Hälfte dieses Betrages 
vom Wissenschaftsministerium getragen wird, d.h. auf Stu
dierende entfal len ÖS 244,80. 

53 Vgl.lAS (1998). 

Erwerbstätigkeit 

telbar nach der Matura das Studium beginnen, 
geringere Probleme haben, "das Studium zu 
managen" (selbständige Zeiteinteilung, eigen
ständige Studienorganisation). 

8.9 Krankenversicherung 

Um das Ausmaß der Erwerbstätigkeit von Studie
renden genauer fassen zu können, wird nun auf 
die Form der Krankenversicherung näher einge
gangen. Solange Studierende bei den Eltern 
mitversichert sind, wird trotz Vorliegen einer 
Erwerbstätigkeit davon ausgegangen, daß die 
Studierenden sich primär dem Studium widmen 
können. Studierende, die durch die Erwerbs
tätigkeit sozial abgesichert sind, müssen ent
sprechend stärker in die Berufstätigkeit einge
bunden sein. 

Weniger als 10/0 der Studierenden sind nicht 
krankenversichert.sl Mehr als die Hälfte der Stu
dierenden sind bei den Eltern mitversichert, 
weitere 3,6% beim Partner/ bei der Partnerin. 
Eine begünstigte SeibstversicherungS2 wird von 
14,7% der Studierenden in Anspruch genommen, 
und 22,0% sind durch die Erwerbstätigkeit abge
sichert. Nahezu alle Vollzeitbeschäftigten, aber 
nur 43% der Teilzeitbeschäftigten und rund 11% 
der unregelmäßig im Semester Erwerbstätigen 
sind über die Erwerbstätigkeit auch kranken
versichert. Studierende, die während des Seme
sters nicht erwerbstätig sind, sind zum Großteil 
bei den Eltern mitversichert (70%). Insgesamt 
läßt sich daraus ablesen, daß ein Großteil der 
Studierenden versucht, die Erwerbstätigkeit in 
jenem Rahmen zu halten, innerhalb dessen die 
Möglichkeit der Mitversicherung besteht. Wenn 
die damit verbundenen Einkommensmöglich
keiten nicht mehr zur Bestreitung des Lebens
unterhalts reichen, muß einer regelmäßigen Voll
zeit- oder Teilzeitbeschäftigung nachgegangen 
werden, wodurch es zum Verlust von Sozial
leistungen (Studienbeihilfe, Familienbeihi lfe) 
und damit zu einer Verstärkung der Erwerbs
tätigkeit kommt.SJ Gleichzeitig kann jedoch die 
These, daß erwerbstätige Studierende das Stu
dium "nur noch nebenbei betreiben" anhand 
der vorliegenden Daten keinesfalls gestützt wer
den (siehe Tabelle 88). 
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Tabelle 88 

Form der Krankenversicherung nach Erwerbstätigkeit. SS 98 

Vollzeit Teilzeit Unregelm. Keine Insgesamt 

mitversichert Eltern 40,0% 59,5% 69,7% 54,9% 

mitversichert Partnerin 3,8% 2,1% 4,6% 3,6% 

begünstigte Selbstvers. 3,9% 11 ,0% 23,2% 15,8% 14,7% 

Erwerbstätigkeit 94,9% 43,1% 10,9% 22,0% 

Sonstiges I 1,2% 2,1% 4,4% 9,9% 4,8% 

Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 

Z.B. Versicherung durch Waisenpension, Arbeitslosen- und Karenzgeldbezug, Notstandshilfebezug. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Tabelle 89 

Form der Krankenversicherung nach Alter. SS 1998 

bis 20 J 21-25 J 26-30 J 30 J u.ä. Insgesamt 

mitversichert Eltern 90,9% 77,5% 17,7% 54,9% 

mitversichert Partnerin 0,2% 0,8% 5,5% 12,7% 3,6% 

begünstigte Selbstvers. 2,4% 4,5% 37,6% 23,8% 14,7% 

Erwerbstäti g keit 3,1% 11,5% 35,8% 56,1% 22,0% 

Sonstiges 3,3% 5,7°10 3,4% 7,3% 4,8% 

Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 

Z.B. Versicherung durch Waisenpension, Arbeitslosen- und Karenzgeldbezug, Notstandshilfebezug. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Tabelle 90 

Form der Krankenversicherung nach Geschlecht 

Männer Frauen Insgesamt 

mitversichert Eltern 51,9% 58,1% 54,9% 

mitversichert Pa rtnerl n 3,8% 3,2% 3,6% 

begünstigte Selbstvers. 17,5% 11 ,6% 14,7% 

Erwerbstätigkeit 22,1 % 22,1 % 22,0% 

Sonstiges I 4,7% 5,0% 4,8% 

Gesamt 100% 100% 100% 

Z.B. Versicherung durch Waisenpension, Arbeitslosen- und Karenzgeldbezug, Notstandshilfebezug. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 
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Da das Ausmaß der Erwerbstiitigkeit stark 

vom Alter der Studierenden bestimmt wird und 

die Möglichkeit der Mitversicherung bei den 

Eltern nur his zum vollendeten 26. Lebensjahr 

besteht, zeigen sich auch hinsichtlich der Form 

der Krankenversicherung deutliche Unterschiede 

in den einzelnen Altersgruppen. Während Stu

dierende bis 20 Jahre im Normalfall bei den 

Eltern versichert sind. trifft: dies nur noch auf 

17,7% der über-26-Jiihrigen zu. Umgekehrt 

steigt der Anteil der Studierenden. die über eine 

Erwerbstäti 9 kei t 

Erwerbstätigkeit krankenversichert sind. eben

so wie der Anteil der beim Partner! bei der Part

nerin mitversicherten Studierenden mit dem 

Alter an (siehe Tabelle 89). 

Hinsichtlich der Form der Krankenversiche

rung zeigen sich in zwei Punkten geschlechts

spezifische Unterschiede: Frauen sind hiiufiger 

bei den Eltern mitversichert. wiihrend Miinner 

öfter ei ne begünst igte Scl bst versicherung In 

Anspruch nehmen (siche Tabelle 90). 
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9 Finanzielle Situation 

Für die Analyse der finanziellen Situation der 

Studierenden sind prinzipiell zwei Zugänge 

denkbar: Zum einen können alle den Studie

renden direkt zur Verfügung stehenden Geld

beträge berücksichtigt werden. wodurch ein Ein

blick in die .,Geldeinkommen'· der Studieren

den gewonnen wird. Die andere Herangehens

weise bezieht sich auf den .. Lebensunterhalt" 

von Studierenden. d.h. nicht nur auf das Geld

einkommen. sondern auch auf sonstige Beiträge 

anderer Personen zum Lebensunterhalt. Durch 

diese Vorgehensweise werden auch all jene Zah

lungen. die von anderen Personen für die Studie

renden übernommen werden, berücksichtigt, z.B. 

wenn die Eltern die Miete für das Zimmer im 

Studentinnenwohnheim direkt überweisen oder 

die Studierenden in Form von Naturalien un

terstützen (z.B. Nahrung. Kleidung. Bücher oder 

Lernmittel kaufen). Diese. als Naturalleistungen 

bezeichnete. Ausgabenpositionen werden dann 

zum laufenden Einkommen gezählt. wenn es sich 

um regelmäßige Zuwendungen handelt, d.h. 

nicht um gelegentlich erbrachte Geschenke. Da 

die Naturalleistungen. die Studierende von den 

Eltern. vom Partner! von der Partnerin oder von 

anderen Verwandten erhalten können. einen er

heblichen Teil des zum Lebensunterhalt zur Ver

fügung stehenden Gesamtbudgets ausmachen, 

käme es aufgrund einer Fokussierung auf das 

Geldeinkommen zu einer Unterschätzung der 

monatlich zur Verfügung stehenden Mittel. Im 

folgenden wird daher als Basis für die Analyse 

der finanziellen Situation die Summe aus Geld

einkommen und Naturalleistungen. das monat

liche Gesamtbudget. herangezogen. 

Bei der Analyse der Ausgaben wird analog 

vorgegangen. d.h. neben den von Studierenden 

selbst getätigten Ausgaben werden auch alle von 

anderen Personen (Eltern. PartnerIn. andere Ver

wandte) übernommenen Ausgaben berücksich

tigt. 

Aufgrund dieser gewählten Vorgangsweise 

können keine direkten Vergleiche mit der Sozial

erhebung 1993 durchgeführt werden. 

Definitionen 

Geldeinkommen: alle direkt an Studierende ausbezahl

ten Beträge. Naturalleistungen: alle von anderen Per

sonen übernommenen Leistungen. Gesamtbudget: alle 

zur Verfügung stehenden Mittel (Geldeinkommen + 

Naturalleistungen). Gesamtausgaben: alle von Studie

renden und anderen Personen getätigten Ausgaben. 

Stipendium: Einkünfte aus Studienbeihilfe und anderen 

(staatlichen oder privaten) Stipendien 

Das Bild vom! von der "NormstudentIn" geht 

davon aus. daß Studierende durch die Eltern bzw. 

durch eine Studienbeihilf<" ausreichend materiell 

versorgt sind und ein eventuell vorliegendes 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit (typischerweise 

Ferienjobs) ein zusätzliches Einkommen darstellt. 

mit dem "außertourliche" Ausgaben. wie z.B. 

Urlaub oder Computer finanziert werden. Diese 

Erwerbstätigkeit ändert aber nichts daran. daß 

die finanzielle Absicherung primär über die 

Eltern bzw. eine Studienbeihilfe erfolgt. Dieses 

Bild liegt auch dem Studienförderungsgesetz zu

grunde. das von der gesetzlichen Unterhalts

pflicht der Eltern ausgeht. Falls diese Mittel nicht 

einen gewissen Mindest-Lebensstandard erlau

ben. springt der Staat durch eine Studien beihilfe 

ein. Eine Erwerbstätigkeit wird solange toleriert. 

als diese ein gewisses Maß nicht übersteigt und 

somit geWährleistet scheint. daß das Studium 

und nicht der Beruf den l.ebensmittelpunkt hil

det. 

Dieser Idealtypus kommt in der RealiUit 

allerdings kaum vor, da immer mehr Studierende 

aus finanziellen Gründen einer Erwerbst;itigkeit 

nachgehen und nur rund 13% aller Studieren

den eine Studienbeihilfe beziehen. In Kapitel 8.2 

wurde bereits auf das steigende Ausmaß an Er

werbstätigkeit unter den Studierenden hinge-
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wiesell. wolJei die der Erwerhstiitigkeit zugrun
delicgenden Motive zumcist finanzieller Natur 
sind (oder finanziellc Gründe zumindcst mit cinc 
Rolle spielen). Diesc Situ,ltion verdcutlicht wei

ters. dafl nicht von den Studierenden gesprochen 
werden kann. sondern dafl unterschiedliche 
Gruppcn nelJeneinandLT ..,tl'iH.'n. wobei die finan
zielle Situation ein wesentliches Unterschei
dung~kriteriulll darstellt. Im folgcnden wird 

dClher dil' lin,lnzielle Situation von cinzelnen 
SuIJgruppen der Studierenden niiher ;mCllysiert. 
wobei allerdings auch diese Subgruppen noch 
in unterschiedlidH.'m Ausmafl heterogen sind. 
Die gewiihltc Vorgangsweise s1ellt also den Ver
such dar. diese lIeterogenit;it zu berücksichti

gen und faßbar zu machen. 
Um diese Unterschil'de zwischcn einzelnen 

Suhgruppen darstellen zu kiinncn. werden die 

ErgeIJnisse der Sozialerhebung 1998 zur finan
ziellen Situation von Studierenden in drei Dar
stellungsartcn priisentiert: Einerscits wird der 
Durl'hschnitt über ,dle Studierenden berechnet 

(d.h. unter Bcrücksichtigungjl'ner Studierenden. 
die keine Mittel aus der jeweiligen Quelle be
ziehen) und zum ,lllderen wird untersucht. wei
chen Betrag StudiLTende. die Mittel aus der 
.ieweiligen Quelil' beziehen. im Durchschnitt 
erhalten. So erhalten beispielsweise nur 4.6% 

dn Studierenden finanzielle Zuwendungen vom 
Partner! von der Partnerin. doch wenn Beträge 
aus dieser Finanzinungsquclle vorliegen. so 
machen sie einen wesentlichen Teil des Einkom
mens aus (im Durchschnitt ÖS 3.900.-). auch 
wenn der Ges<lmtdurl'hschnitt über alle Studie
renden bei nur iiS 200,- liegt. Schließlich wird 

auf die anteilsm~ißige Zusammensetzung des 
monatlichen Gesamtbudgets eingegangen. um 
die unterschiedliche Bedeutung der FinClnzie
rungsql1ellen für einzelne Subgrl1ppen zeigen 
zu können. 

ßezüglich der Datl'llllUalität ist anzumer
ken. dafl es in einigeIl Fällen vielleicht zu einer 
leichten Übersch;itzung der Mittel gekommen 
ist. die als ei nma I iger Bet rag eingenommen 
werdcn. die aber von den Befragten für elie~e 

Erhebung in monatliche Anteile umgerechnet 
werden mußtcn. Dies trifft auf Einnahmen aus 

FLTialjobs. bzw. vor dem Studium erworbene 
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Mittel sowie auf Darlehen zu. Andererseits könn
te es in einigen Fällen auch zu einer leichten 

Überschätzung eier NClturalieistungen gekommen 
sein. da den Studierenden oftmals die exakten 
Beträge der von Dritten übernommenen Leistun
gen nicht bewußt sind. Dies scheint insbeson
dere für EIternwohnerinnen zu gelten. Insge

samt gesehen ist daher anzunehmen. daß eine 
leichte Überschätzung des Gesamtbudgets (der 
EinnClhmen) sowie der Gesamtausgaben vorliegt. 

9.1 Quellen der Finanzierung 

des Lebensunterhalts 

Im folgenden wird zunächst der Frage nach
gegangen, aus welchen Finanzierungsquellen 
Studierende ihren Lebensunterhalt beziehen bzw. 
welche dieser Quellen eine besondere Rolle 
spielen (Elternzuwendungen. Einkommen aus Er
werbstätigkeit. Stipendium"') und wie hoch die 
aus der jeweiligen Quelle im Durchschnitt Iw
zogenen Mittel sind. 

Der Großteil eier Studierenden (81.3 D/o) wird 
in irgendeiner Form von der Familie (Eltern. 
PartnerIn. Verwandte) unterstützt. G8.IO/o der 

Studierenden geben an. direkte finanzielle Zu
wendungen von den Eltern zu erhalten. 4.6% 

erhalten Geldzuwendungen vom Partner bzw. 

der Partnerin und 16,9% von anderen Verwand
ten. Daneben geben 54,7% der Studierenden an, 
daß die Familie zum monatlichen Budget in 
Form von Naturalleistungen beitr~igt. Nach der 
Familie stellt das Einkommen aus Erwerhst;itig

keit bereits die am zweit h;iufigS1l'n genannte 
Einkommensquelle dar. Bei 56% dn Studieren
den wird ein Teil des monatlichen Einkommens 
aus laufencler oder gelegentlicher ErwLTbstiitig
keit während des Semesters bestritten. weitere 
35.7% geben an. daß der Verdienst aus Ferien
jobs zum monatlichen Budget beitriigt. Erst an 
dritter Stelle SIeht die Studien beihilfe. die nur 
von 19.2l ljo der Studierenden als Finkolllmens
bestandteil angeführt wird. Jede/r achte Studie-

54 Hier werden die Einkommen aus staatlichen sowie privaten 

Stipendien gemeinsam berücksichtigt. Aus diesem Grund 

können sich geringfügige Unterschiede zu den im Kapitel 10 

genannten Betragen ergeben. 
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rende gibt an. einen Teil des monatlichen Bud
gets durch die Auflösung von Spargut haben hzw. 
vor dem Studium erworbener Mittel zu bestrei

ten. 
Studierende bestreiten ihren Lehensunter

halt durch vielfältige KOlllbinationen unter

schiedlicher Finkol1lllll'llsquellen. wobei als wei
terer Punkt die Höhe der jeweiligen Positionen 
berücksichtigt werden mull. So wird eine Wai
senpension nur von 3,iJlllo der Studierenden ge

nannt. d.h. der Gesamtdurchschnitt über alle 
Studierenden liegt hei ÖS 100.- . .Jene Studie

renden. die eine Waisenpension Ill'zil'llen. 
können aber monatlich im Schnitt über 

öS 3.800.- aus dieser Quelle verfügen. Ähnliches 
gilt für Studierende. die ein Stipendium bezie
hen: Nur knapp ein Fünftel der Studierenden 
bezieht ein Stipendium. wennjecloch ein Stipen
dienlwzug vorliegt, so wird ein nicht zu ver
nachl~issigendcr Teil des monatlichen Einkom
mens daraus bestrittell (der Durchschnitt liegt 
bei öS 5.100.-). Insgesamt stehen Studierenden 
im Durchschnitt mOllatlich rund ÖS 10.800.- zur 

Verfügung (siehe Tabelle 91). 

Es stellt sich nun die Frage. ob die hnan
zierung des Lebensunterhalts prim~ir durch eine 
einzige Quelle bestritten wird. Für die Bl'ant
wortung dieser Frage werden zunächst drei Ty
pen gebi Idet: Studierende, deren Lebensunter
halt primär von der Familie (den Eltern. dem 

Partner/der Partnerin. anderen Verwandten) ge
tragen wird. Studierende. die ihren Lelll'nsunter
halt vor allem durch ein Stipendium bestreiten, 
und Studierende. die ihren Lebensunterhalt in 
erster Linie durch eine Erwerbstätigkeit f1nan
zinl'll. [s wird dann davon gesprochen, dalleine 

bestimmte hnanzierungsquelle den Lelwnsun
terhalt prim;ir bestreitet (die sogenannte "Haupt
finanzierungsquelle"), wenn zumindest 75% des 
monatlich zur Verfügung stehenden Budgets aus 
derjeweiligen Quelle bestritten werden. D.h. von 
einer Familienfinanzierung wird dann ge
sprochen, wenn 750/0 des monatlichen Gesamt
budgets (Bargeld und Naturalleistungen) von den 
Eltern bzw. vom Partner/ dl'!" Partnerin bestritten 

55 Zur Situation der Bezieherinnen einer staatlichen Studien

beihilfe slche Kapitel 10. 

Finanzielle Situation 

wird. Bei einl'!" Stipendienfinanzierung müßten 
zumindest 750/0 des Gesamtbudgets aus einem 

Stipendium stamlllen. 
Die Sozialerhebung 1')')8 zeigt, dall diese 

drei Typen die Realität nur schlecht abbilden, 
da nur knapp die H;ilf"te der Studil'rcnden einem 
dieser drei Typen zugeordnet werden kann. Ins
gesamt fallen 290!o dl'!" Befragten in die Gruppe 
der "Familienlinanzierten", 160/0 ziihlcn zu den 
"Erwerbstit1anzierten" und rund ]0/0 IInanzieren 
sich hauptsiichlich über ein staatliches oder an
deres Stipendiu m.'" 1,9% der Studierenden be

streiten den Grollteil ihres Lebensunterhalts ,IUS 

anderen Quellen, wie z.B. Waisenpension. DM

lehen, vor dem Studium angesparte bzw. erwor
bene Mittel ("Sonstiglinanzierte"). Die Hälfte dl'!" 
Studierenden fiillt in die Restkategorie der "Ge
miscllltinanzierten". Diese in der Rcalit~it am 

sUirksten priisentc Gruppe weist eine "Pat("h
worktinanzicrung" auf. d.h. unterschiedliche 
Quellen müssen zur Ikstreitung des Lebensunter
halts miteinander kombiniert wenkn. Weder die 

Zuwendungen der Eltern, noch ein Stipendium. 
noch ci ne eigclll' ErwerbsUiligkeit alleinc rei
chen zur Fin;lt1zierung des Lebensunterhalts aus. 

Die Höhe des durchschnittlich im Monat 
zur Verfügung stehenden Budgets unterschei
det sich innerhalb dieser Typen, allerdings Ltllen 
die Unterschiede auf den ersten Blick relativ 
gering aus: [kr liesamtdurl"ilschnitt liegt bei 
iiS 10.800.-, Frwerbsfinanzierll' liegen mit 
iiS 13.900,- über dClll Durchschnitt, Stipendien

finanzierte mit öS 8.'>00,- unter dem Durch
schnitt. Bei Familienlinanzil'!"tl'n betriigt das 
Budgct monatlich iiS 9.410,-. bei Gemischt
fInanzierten iiS 10.740.- (sichc Tabelle 92). 

Neben dl'!" HauptfInanzierungsquelle des 
Lebensunterhalts spielen noch sonstige .. zusiitz
liehc" Einnahmen eine Rolle. So wird das Budget 
der Familientinanzierten hallptsiil'hlich durch 
E rwerbstätigkl'i t, .ienes der St i pend ien fI na nzier
ten bzw. ErwerlJslinanzierten primiir durch lield
zuwendungen VOll Familienmitgliedern ergiinzt 
(sielte Tabelle ,)3). 

Neben den Anteilen dl'!" einzelnen Finan

zierungsquelleIl am Gesallltbuclget interessiert 
auch. wie hoch die im Durdlschnitl pro Monat 
alls den einzelnen Quellen bezogenen Mittel 
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Bericht zur sozialen Lage der Studierenden Teil B 

Tabelle 91 

Finanzierungsquellen des Lebensunterhalts, Anteil der Studierenden mit Einnahmen aus der jeweili
gen Quelle, Durchschnitt (in ÖS) derjenigen, die diese Einnahmen haben, sowie Gesamtdurchschnitt 
(Meh rfach nen nungen) 

Nur Studierende mit Einnahmen 

aus dieser Quelle 
11 

Anteil Stud. o / Monat (öS) 

Geldzuwendungen der Eltern (inkl. Familienbeihilfe) 68,1% 3.700,-

Geldzuwendungen von Verwandten 16,9% 900,-

Geldzuwendungen des Partners/der Partnerin 4,6% 3.900,-

Naturalleistungen durch die Familie 54,7% 3.400,-

Geld- und Naturalleistungen von der Familie ges. 81,3% 5.800,-

Verdienst aus laufender/gelegentl. Erwerbstätigkeit 56,0% 6.100,-

Verdienst aus Ferienjobs 35,7% 1.900,-

staatliche Studienbeihilfe 19,2% 5.100,-

vor dem Studium erworbene/angesparte Mittel 12,9% 1.500,-

Familienbeihilfe, die selbst bezogen wird 5,3% 2000,-

Familienbeihilfe, die für eigene Kinder bezogen wird 4,6% 2.300,-

Waisenpension 3,8% 3.800,-

andere Stipendien 3,2% 1.300,-

Darlehen von der Bank 1,8% 1.900,-

Unterhaltszahlungen für eigene Kinder 1,2% 3.700,-

Darlehen von Dritten 0,6% 1.700,-

andere Einnahmen 5,2% 6.100,-

Geldeinkommen gesamt 99,7% 9.000,-

Gesamtbudget 100% 10.800,-

Beträge auf oS 100,- gerundet. Geringfügige Abweichungen in der Summe erklären sich durch Rundungsdifferenzen. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Tabelle 92 
Anteile der Studierenden und durchschnittliches monatliches Gesamtbudget (in ÖS) 
nach Hauptfinanzierungsquellen ( > 75% des Gesamtbudgets) 

Alle 

Studierende 

0/ Monat (ÖS) 

2.500,-

200,-

200,-

1.900,-

4.700,-

3.400,-

700,-

1.000,-

200,-

100,-

100,-

100,-

0,-

0,-

0-

0,-

300,-

8.900,-

10.800,-

Anteil Stud. 0/ Monat (ÖS) 

Fami lienfi nanzierte 

Erwerbsfi nanzierte 

Stipendienfi na nzierte 

Sonstigfi na nzierte 

Gemischtfi nanzierte 

Gesamt 

Beträge auf öS 100,- gerundet. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 
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29,1% 

16,3% 

2,7% 

1,9% 

50,0% 

100% 

9.400,-

13.900,-

8.500,-

12.100,-

10.700,-

10.800,-

I 
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Kapitel 9 Finanzielle Situation 

Tabelle 93 
Zusammensetzung (Anteile) des Gesamtbudgets nach Hauptfinanzierungsquellen 

( > 75% des Gesamtbudgets) 

Familienf. Erwerbsf. Stipendienf. Sonstigf. Gemischtf. 

Familie (inkl. Nat.) 91% 3% 50/0 6% 42% 

Stipendien 1% 0% 90% 0% 15% 

Erwerbstätigkeit 7% 95% 3% 3% 32% 

Sonstiges 2% 2% 2% 91% 11% 

Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 

Anteil an allen Studierenden 29,1% 16,3% 2,7% 1,9% 50,0% 

Hinweis: Dargestellt sind die durchschnittlichen Anteile: Zunächst werden die Anteile pro Studierenden und daraus dann die 
Mittelwerte der Anteile berechnet, d.h. die Höhe der Beträge fließt nicht in die Berechnung ein, nur die Relation der Beträge 
zueinander wird berücksichtigt. 

Quelle : Sozialerhebung 1998 

Tabelle 94 
Zusammensetzung (Durchschnittsbeträge in ÖS) des Gesamtbudgets nach Hauptfinanzierungsquellen 

( > 75% des Gesamtbudgets) 

Familienf. Erwerbsf. Stipendienf. Sonstigf. Gemischtf. 

Familie (inkl. Nat.) 8.400,- 400,- 500,- 600,- 4.400,-

Stipendien 100,- 0,- 7.600,- 0,- 1.600,-

Erwerbstätigkeit 800,- 13.300,- 300,- 400,- 3.500,-

Sonstiges 2.000,- 300,- 200,- 11.100,- 1.300,-

Gesamtbudget 9.400,- 13.900,- 8.500,- 12.100,- 10.700,-

Beträge auf ÖS 100,- gerundet. Geringfügige Abweichungen in der Summe erklären sich durch Rundungsdifferenzen. 
Hinweis: Dargestellt sind die durchschnittlichen Beträge. Daraus errechnete Anteile stellen die Quoten der durchschnittlichen 
Beträge dar und unterscheiden sich daher von den oben dargestellten durchschnittlichen Anteilen, da die Höhe der Beträge und nicht 
nur ihre Relation zueinander in die Berechnung einfließt. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

sind. Familienfinanzierte erhalten im Durch
schnitt pro Monat öS 8.400,- von der Familie, 
Gemischtfinanzierte ungefähr die Hälfte davon. 
Erwerbs- oder Stipendienfinanzierte erhalten 
zwar ebenfalls Mittel von der Familie, doch in 
wesentlich geringerem Ausmaß. Erwerbsfinan
zierte beziehen durchschnittlich öS 13.300,- aus 
ihrer Erwerbstätigkeit, Gemischtfinanzierte im 
Schnitt öS 3.500,- . Anzunehmen ist, daß sich 
in diesem Zusammenhang die Bestimmungen 
hinsichtlich Zusatzverdienst und Stipendien-

bezug bzw. Mitversicherungsmöglichkeit aus
wirken (siehe auch Kapitel 8.9 und Teil A) (sie
he Tabelle 94). 

9.2 Finanzierung nach Alter 

Die finanzielle Situation der Studierenden ver
ändert sich mit dem Alter deutlich. So spielen 
bei den jüngeren Altersgruppen die finanziellen 
Zuwendungen sowie die Naturalleistungen der 
Familie (hier v.a . Eltern) eine weitaus größere 
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Bericht zur sozialen Lage der Studierenden Teil B 

Tabelle 95 

Zusammensetzung (Anteile) des durchschnittlichen monatlichen Gesamtbudgets nach Alter 

Geld Fam. Nat.Fam. Stip. Erwerb. Sonst.' Insgesamt 

unter 20 Jahre 41% 29°/0 11% 13% 6% 100% 

20 Jahre 35% 25% 15% 19% 6% 100% 

21 Jahre 38% 24% 10% 24% 5% 100% 

22 Jahre 40% 21 % 11% 21% 7% 100% 

23 Jahre 36% 19% 11 % 27% 7% 100% 

24 Jahre 32% 16% 11% 32% 8% 100% 

25 Jahre 34% 16% 9% 33% 8% 100% 

26 Jahre 26% 15% 9% 43% 7% 100% 

27 Jahre 27% 12% 6% 41 % 12% 100% 

28 Jahre 23% 11% 10% 42% 14% 100% 

29 Jahre 210f0 8% 17% 42% 11% 100% 

30 Jahre 14% 14% 12% 49% 11 % 100% 

31 Jahre u. ä. 9% 8% 7% 63% 13% 100% 

I nsgesa mt 30% 18% 10% 34% 8% 100% 

1 Siehe Fußnote 56. 

Hinweis: Dargestellt sind die durchschnittlichen Anteile: Zunächst werden die Anteile pro Studierenden und daraus dann die 
Mittelwerte der Anteile berechnet, d.h. die Höhe der Beträge fließt nicht in die Berechnung ein, nur die Relation der Beträge 

zueinander wird berücksichtigt. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Rolle als bei älteren Studierenden. Die finanzi

ellen Zuwendungen stellen jedoch einen höheren 

Anteil <Im Gesamtbudget <lls die Naturalleistun

gen, d<lher zeigt sich der Rückgang in den Mit

teln, die von der familie stammen, insbesondere 

in den finanziellen Zuwendungen. Der Rück

gang der finanziellen Zuwendungen durch die 

Familie bei Studierenden über 27 Jahre ist zum 

Teil auf den Entfall der Familienbeihilfe zurück

zuführen, die in den finanziellen Zuwendungen 

der Eltern enthalten war, so die Familienbeihil

fl' an die Eltern ausbezahlt und von diesen an 

die Studierenden weitergegeben wurde. Dennoch 

werden rund zwei Drittel der über-27-jährigen 

Studierenden noch von der Familie unterstützt. 

Die finanziellen Zuwendungen durch die Fami

lie bei den älteren Studierenden beinhalten in 

zunehmendem MaB auch Zuwendungen des 

P<lrtnersl der Partnerin (die aber eine eher ge

ringere Rolle spielen dürften, siehe Tabelle 91). 
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Betrachtet man nicht nur die Anteile am Gesarnt

budget. sondern die durchschnittliche Höhe der 

einzelnen Positionen, so zeigt sich ebenfalls die 

sinkende Bedeutung der Familienzuwendungen 

mit zunehmendem Alter. Während Studierende 

bis zum Alter von 20 Jahren finanzielle Zu

wendungen von durchschnittlich öS 3.200,- pro 

Monat von der Familie erhalten zuzüglich 

öS 2.300,- an Naturalleistungen, erhaltE'n über-

30-Jährige im Schnitt finanzielle Zuwendungen 

von öS 1.200,- und Naturalleistungen von 

öS 1.000,-. 

Mit dem Alter steigt der Anteil des monat

lichen Gesamtbudgets, der durch eine eigene 

Erwerbstätigkeit der Studierenden aufgebracht 

wird, deutlich an (13% bei den bis-20-Jähri

gen, 63% bei den über- 30-Jährigen). Zum Ein

kommen aus Erwerbstätigkeit zählen neben dem 

Einkommen aus laufender (regelmäßiger oder 

unregelmäßiger Erwl'rbstätigkeit während des 
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Ta bell e 96 
Zusammensetzung (Durchschnittsbeträge in ÖS) und durchschnittl iches monatl iches Gesamtbudget 

nach Alter 

Geld Fam. Nat.Fam. Stip. Erwerb. Sonst. ' Insgesamt 

unter 20 Jahre 3.200,- 2.300,- 900,- 1.200,- 500,- 8.100,-

20 Jahre 2.900,- 2.200,- 1.400,- 1.700,- 500,- 8.800,-

21 Jahre 3.100,- 2.200,- 900,- 2.300,- 500,- 8.900,-

22 Jahre 3.700,- 2.200,- 1.000,- 2.000,- 700,- 9.600,-

23 Jahre 3.600,- 2.200,- 1.000,- 3.100,- 800,- 10.600,-

24 Jahre 2.900,- 1.600,- 1.200,- 3.600,- 800,- 9.900,-

25 Jahre 3.400,- 1.800,- 1.000,- 3.900,- 900,- 11 .000,-

26 Jahre 2.500,- 1.800,- 1.000,- 5.400,- 800,- 11.400,-

27 Jahre 3.100,- 1.600,- 700,- 5.100,- 1.400,- 11.800,-

28 Jahre 2.100,- 1.600,- 1.200,- 5.700,- 1.800,- 12.400,-

29 Jahre 2.100,- 1.100,- 1.800,- 5.200,- 1.300,- 11.600,-

30 Jahre 1.600,- 1.700,- 1.200,- 5.700,- 1.300,- 11.400,-

31 Jahre u. ä. 1.200,- 1.000,- 800,- 9.200,- 1.800,- 14.200,-

Gesamtbudget 2.800,- 1.800,- 1.000,- 4.100,- 1.000,- 10.800,-

1 Siehe Fußnote 56. 

Beträge auf öS 100,- gerundet. Geringfügige Abweichungen in der Summe erklären sich durch Rundungsdifferenzen. 
Hinweis: Dargestellt sind die durchschnittlichen Beträge. Daraus errechnete Anteile stellen die Quoten der durchschnittlichen 
Beträge dar und unterscheiden sich daher von den oben dargestellten durchschnittlichen Anteilen, da die Höhe der Beträge und nicht 
nur ihre Relation zueinander in die Berechnung einfließt. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Semesters) auch Einkünfte aus Ferienjobs, die 
zur Finanzierung des Lebensunterhalts während 
des Semesters herangezogen werden. Der mit 
dem Alter steigende Anteil des Einkommens aus 
Erwerbstätigkeit am Gesamtbudget ist auf das 
steigende Ausmaß regelmäßiger Erwerbstätig
keit im Semester zurückzuführen (siehe auch 
Kapitel 8.2). Die Steigerung des Gesamtbudgets 
mit dem Alter ist primär auf die zunehmende 
Erwerbstätigkeit zurückzuführen. Während bei 
den unter-20-Jährigen im Durchschnitt 
öS 1.200,- aus Erwerbstätigkeit stammen, sind 
es bei den über-30-Jährigen bereits öS 9.200,
monatlich. 

56 Zu den sonstigen Einkommen zählen: Familienbeihilfe, die 
von den Studierenden selbst bezogen wird, bzw. Familien
beihilfe für eigene Kinder, vor dem Studium angesparte Mit
tel, Darlehen, Unterhaltszahlungen, Arbeitslosengeld, Karenz
geld, usw. 

Der Anteil des Gesamtbudgets, der durch 
Stipendien aufgebracht wird, schwankt je nach 
Alter zwischen 6% und 17%. Ebenso schwankt 
in der Gesamtgruppe der durchschnittliche Be
trag, der aus Stipendien bezogen wird. Für jene 
Studierenden, die ein Stipendium beziehen, steigt 
mit dem Alter die Höhe des durchschnittlichen 
Stipendiums an, was auf drei Faktoren zurück
zuführen ist: Mit dem Alter steigt der Anteil 
derjenigen, die nicht mehr im elterlichen Haus
halt leben, zweitens wird bei über-26-jährigen 
BezieherInnen von Studienbeihilfe der Entfall 
der Familienbeihilfe kompensiert und drittens 
steigt mit dem Alter der Anteil der Selbster
halterinnen. Ebenfalls mit dem Alter steigt der 
Anteil sowie der durchschnittliche Betrag, der 
aus sonstigen Quellen56 (Waisenpension, Darle
hen oder vor dem Studium erworbene Mittel) 
bezogen wird (siehe Tabellen 95 und 96). 

Betrachtet man die Durchschnittsbeträge 
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nur jener Studierenden, die Mittel aus der je

weiligen Quelle beziehen, so zeigen sich gerin

gere Unterschiede als bei den Gesamtdurch

schnitten über alle Studierenden (dies macht die 

sich verändernde Bedeutung derjeweiligen Quel

len für die Gesamtgruppe der Studierenden deut-

1ich). So sinkt z.B. mit dem Alter der Anteil der 

Studierenden, die Zuwendungen von den Eltern 

erhalten, deutlich (von 95,6% der unter-20-Jäh

rigen auf 40,80/0 der über-30-Jiihrigenl, doch 

wenn Studierende von der Familie unterstützt 

werden, bleibt die Höhe der Zuwendungen re

lativ konstant. 

Anders stellt sich die Situation hinsicht

lich des Einkommens aus eigener Erwerbstätig

keit dar, da hier der Anteil der Studierenden, 

die Einkünfte aus eigener Erwerbstätigkeit be

ziehen, deutlich zunimmt (von 55,6°/0 der Studie

renden unter 20 Jahre auf 80,2Ofo der über-30-

Jährigen) und gleichzeitig auch der durchschnitt-

Tabelle 97 

Teil B 

liche Betrag steigt. Die Steigerung des Durch

schnittsbetrags ist auf die Zunahme der regel

mäßigen und unregelmäßigen Erwerbstätigkeit 

während des Semesters zurückzuführen. 

Bei den Stipendien zeigt sich ein etwas 

anderes Bild: Hier geht der Anteil der Bezieher

Innen eines staatlichen oder sonstigen Stipen

diums deutlich zurück (von 22,3% der unter-

20-Jährigen auf 11.8% der über-30-Jährigen), 

während der durchschnittliche Betrag für die 

Bezieherinnen mit dem Alter ansteigt. Für die 

Sub gruppe der BezieherInnen von Stipendien 

liegt jedoch der Durchschnittsbetrag wesentlich 

höher und steigt mit dem Alter an, was zum 

einen auf den höheren Anteil an Selbsterhalter

Innen zurückzuführen ist und andererseits auf 

die Tatsache, daß die Studienbeihilfe um die 

weggefallene Familienbeihilfe ergänzt wird (sie

he Teil A) (siehe Tabelle 97). 

Die altersspezifische Finanzstruktur der 

Jeweiliger Anteil der Studierenden mit Zuwendungen der Familie, mit Einnahmen 

aus Erwerbstätigkeit und aus Stipendien, sowie jeweils durchschnittliche Höhe der Einnahmen 

(in ÖS, inkl. Naturalleistungen) nach Alter 

Familie (inkl. Nat.) Erwerbstätigkeit Stipendien 
i I li 

Anteil Stud. 0/Monat (öS) Anteil Stud. 0/Monat (ÖS) Anteil Stud. 0/Monat (ÖS) 

unter 20 J 95,6% 5.800,- 55,6% 2.200,- 22,3% 4.000,-

20 Jahre 96,1% 5.300,- 65,7% 2.700,- 33,3% 4.300,-

21 Jahre 94,4% 5.600,- 70,4% 3.300,- 24,8% 3.600,-

22 Jahre 93,6% 6.300,- 73,2% 2.700,- 25,4% 3.900,-

23 Jahre 93,10f0 6.200,- 75,5% 4.100,- 23,2% 4.400,-

24 Jahre 85,2% 5.200,- 76,0% 4.700,- 25,0% 4.700,-

25 Jahre 92,00f0 5.700,- 79,0% 4.900,- 20,9% 5.200,-

26 Jahre 74,3% 5.800,- 80,8% 6.600,- 19,7% 4.600,-

27 Jahre 77,4% 6.000,- 78,10f0 6.500,- 9,0% 7.300,-

28 Jahre 65,3% 5.700,- 75,2% 7.600,- 15,8% 7.300,-

29 Jahre 67,1% 4.800,- 72,2% 7.200,- 22,8% 8.300,-

30Jahre 62,2% 5.200,- 63,5010 8.800,- 14,9% 8.400,-

31 Jahre u.ä. 40,8DJo 5.500,- 80,2% 11.500,- 11,8% 7.200,-

Insgesamt 80,50/0 5.800,- 73,2% 5.600,- 20,9% 4.900,-

Beträge auf ÖS 100,- gerundet. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 
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Studierenden verdeutlicht wieder die [nhomo

genität der Gesamtgruppe sowie die Verände

rungen. die sich im Zeitverlauf ergeben. Wäh

rend jüngere Studierende häufiger noch bei den 

Eltern \eben und in geringerem Ausmaß erwerbs

t~itig sind. trifft dies kaum noch auf die älteren 

Studierenden zu. Mit dem Alter steigt der Anteil 

der Studierenden. die bereits eine eigene familie 

haben und/oder einer regelmäßigen Erwerbstä

tigkeit nachgehen und/oder einen eigenen Haus

halt führen. Diese Veränderungen der Lebens

bedingungen von Studierenden schlagen sich 

g\eichermafkn in der Struktur der Einnahmen 

wie auch der Ausgaben nieder (siehe auch Ka

pitel 9.7). 

9.3 Finanzierung nach Wohnform 

Die Wohnform stellt einen zentralen Indikator 

für die Lebensbedingungen von Studierenden 

dar. der in engem Zusammenhang mit Erwerbs

tiitigkeit und Familienstand steht. Diese Ztlsam

menhänge spiegeln sich auch in der finanziellen 

Situation wider. da Studierende. die einen eige

nen Haushalt führen (alleine oder mit dem Part

ner/ der Partnerin gemeinsam). tendenziell über 

ein höheres Gesamtbudget verfügen. wobei ein 

größerer Teil davon aus einer eigenen Erwerbs

tiitigkeit stammt. Studierende. die noch im elter

lichen Haushalt leben. haben ein geringeres 

Budget pro Monat zur Verfügung. wobei aller

dings auch keine Wohnkosten anfallen (d.h. die 

Ausgaben entsprechend geringer sind). 

Bei Studierenden. die in StudentInnen

wohnheimen bzw. in einer Wohngemeinschaft 

leben. machen die Zuwendungen der Familie 

und das Stipendium rund zwei Drittel bzw. drei 

Viertel ihres monatlichen Gesamtbudgets aus. 

wiihrend der Anteil. den die eigene Erwerbs@ig

keit zum monatlichen Budget \eistet. unter dem 

Durchschnitt liegt. Studierende. die bei den 

Eltern. bei Verwandten oder in Untermiete leben. 

beziehen ebenfalls mehr als die Hälfte des mo

natlichen Gesamtbudgets von der Familie. Stu

dierende. die alleine oder gemeinsam mit dem 

Partner/ der Partnerin einen Haushalt führen. 

bestreiten rund 400/0 ihres Gesamtbudgl'ls durch 

eine Erwerbstätigkeit. und etwas mehr als ein 

Finanzielle Situation 

Drittel des Gesamtbudgets stammt aus Zuwen

dungen der familie. Bei Studierenden. die noch 

im elterlichen Haushalt leben. liegt der Anteil 

der von der Familie erhaltenen Naturalleistun

gen am Gesamtbudget mit 280/0 weit über dem 

Durchschnitt. 

Betrachtet man nicht die Anteile der ein

zelnen Positionen am Gesamtbudget. sondern 

die absolute Höhe der Budgetbestandteile. so 

zeigt sich. daß bei Studierenden mit eigenem 

Haushalt aufgrund des höheren Ausmaßes an 

Erwerbstätigkeit das Gesamtbudget hühl'[ ist als 

bei Studierenden. die in Wohngemeinschaften. 

Studentlnnt'nwohnheimen oder bei den Eltern 

leben. Weiters zeigt sich. daß Studierende. die 

im elterlichen Haushalt leben. den höchsten 

Betrag in Form von Naturalleistungen erhalten 

(im Durchschnitt ÜS 2.500.- im Monat). Die 

höchsten finanziellen Zuwendungen von der 

Familie erhalten dagegen Studierende. die in 

Wohngemeinschaften oder Sluclentlnnenwohn

heimen lehen (monatlich im Schnitt öS 3.500.

bzw. öS 3.300.-) (siehe Tabelle 98. 99). 

Betrachtet man nur die Durchschnittsbe

träge jener Studierender. die jeweils Einkünfte 

aus den ei nzel nen Quellen beziehen. so zeigen 

sich wieder die altersspezitischen Unterschiede. 

die sich in der Wohnform manifestieren. 77°/0 

der Studierenden. die mit dem Partner/ der Part

nerin in einern gemeinsamen Haushalt leben. 

sind erwerbstätig und beziehen aus dieser Er

werbstätigkeit ein durchschnittliches Einkom

men von ÜS 8.700.- pro Monat. Der Anteil der 

Studierenden, die von der Familie unterstützt 

werden. schwankt zwischen 920/0 bei den EItern

wohnerInnen und 69.10/0 bei den Studierenden. 

die in einem gemeinsamen Haushalt mit dem 

Partner/ der Pannerin leben. Erhalten Studie

rende Zuwendungen von der familie. so unter

scheiden sich die Durchschnitte relativ wenig 

voneinander. sicht man von den Studierenden 

mit eigenem Haushalt ab. Studierende. die einen 

eigenen Haushalt führen. erhalten deutlich hö

here Zuwendungen von der Familie. wobei hier 

Zuwendungen des Partners/ der Partnerin eine 

bedeutende Rolle spielen (siehe Tabelle 100). 
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Tabelle 98 

Zusammensetzung (Anteile) des durchschnittlichen monatlichen Gesamtbudgets nach Wohnform 

Geld Fam. Nat.Fam. Stip. Erwerb. Sonst. ' Insgesamt 

Elternhaushalt 29% 28% 5% 31 % 6% 100% 

eigener Haushalt, alleine 29% 15% 9% 40% 8% 100% 

Haushalt mit Partnerin 23% 14% 7% 44% 12% 100% 

Verwa ndte, Unterm iete 34% 12% 12% 32% 10% 100% 

Wohngemei nschaft 39°/0 11% 17% 26% 7% 100% 

Studentl nnenwoh nhei m 37% 17% 22% 18% 6% 100% 

Insgesamt 30% 18% 10% 34% 8% 100% 

Siehe Fußnote 56. 

Hinweis: Dargestellt sind die durchschnittlichen A~leile: Zunächst werden die Anteile pro Studierenden und daraus dann die 

Mittelwerte der Anteile berechnet, d.h. die Hohe der Beträge fließt nicht In die Berechnung ein, nur die Relation der Beträge 

zueinander wird berücksichtigt. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Tabelle 99 

Zusammensetzung (Durchschnittsbeträge in ÖS) und durchschnittliches monatliches Gesamtbudget 
nach Wohnform 

Geld Fam. Nat.Fam. Stip. Erwerb. Sonst.' (3 ÖS 

Elternhaushalt 2.400,- 2.500,- 400,- 3.100,- 600,- 8.900,-

eigener Haushalt, alleine 3.000,- 1.800,- 1.000,- 5.000,- 900,- 11.700,-

Haushalt mit Partnerin 2.600,- 1,900,- 800,- 6.700,- 1.700,- 13.700,-

Verwandte, Untermiete 3000,- 1,200,- 1.200,- 3.400,- 1.200,- 10.000,-

Wohngemeinschaft 3.500,- 1.200,- 1.600,- 2.800,- 700,- 9.900,-

Studentl n nenwohnhei m 3,300,- 1,700,- 2.000,- 2.000,- 600,- 9.500,-

Gesamtbudget 2.900,- 1.900,- 1.000,- 4.100,- 900,- 10.800,-

Siehe Fußnote 56. 

Beträge auf oS 100,- gerundet. Geringfügige Abweichungen in der Summe erklären sich durch Rundungsdifferenzen, 

Hinweis: Darge)tellt Sind die durchschnittlichen Beträge. Daraus errechnete Anteile stellen die Quoten der durchschnittlichen 

Beträge dar und unterscheiden sich daher von den oben dargestellten durchschnittlichen Anteilen, da die Höhe der Beträge und nicht 

nur ihre Relation zueinander in die Berechnung einfließt. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 
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Kapitel 9 Finanzielle Situation 

Tabelle 100 

Jeweiliger Anteil der Studierenden mit Zuwendungen der Familie, mit Einnahmen 
aus Erwerbstätigkeit und aus Stipendien, sowie jeweils durchschnittliche Höhe der Einnahmen 
(in ÖS, inkl. Naturalleistungen) nach Wohnform 

Familie (inkl. Nat.) 

Anteil Stud. 0/Monat (ÖS) 

Elternhaushalt 92,2% 5.300,-

eigener Haushalt, alleine 70,7% 6.800,-

Haushalt mit Partnerin 69,1% 6.500,-

Verwandte, Untermiete 78,3% 5.400,-

Wohngemeinschaft 87,0% 5.400,-

Studentl n nenwoh n hei m 86,3% 5.700,-

Insgesamt 80,8% 5.800,-

Beträge auf ÖS 100,- gerundet. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

9.4 Finanzierung nach Familienstand 

Es wurde bereits in Kapitel 5 auf die mit dem 
Alter veränderte familiäre Situation der Studie
renden hingewiesen. Diese Unterschiede spiegeln 
sich auch in der Zusammensetzung des monat
lichen Budgets nach Familienstand. Bei ledigen 
Studierenden, die tendenziell eher zu denjünge
ren Altersgruppen zählen, stammt die Hälfte des 
monatlichen Budgets von der Familie, während 
nur rund ein Drittel des Budgets aus eigener 
Erwerbstätigkeit stammt. Studierende in Lebens
gemeinschaft sind bereits in höherem Maß er
werbstätig und erhalten in etwas geringerem 
Maß Naturalleistungen von der Familie. Verhei
ratete Studierende sind überdurchschnittlich oft 
regelmäßig im Semester erwerbstätig und haben 
häufig bereits eigene Kinder (siehe auch Kapitel 
6). Diese Gruppe bestreitet den Großteil des 
Lebensunterhalts durch ein Einkommen aus 
eigener Erwerbstätigkeit. Geschiedene und ver
witwete Studierende beziehen den Großteil des 
monatlich zur Verfügung stehenden Betrages aus 
"sonstigen" Finanzierungsquellen (Witwenpen
sion, Alimente usw.). Mit dem Familienstand 
verändert sich nicht nur die Struktur des Bud
gets, sondern auch die Höhe : Ledige Studieren-

i I 

Erwerbstätigkeit Stipendien 
11 I 

Anteil Stud. 0/Monat (öS) Anteil Stud. 0/Monat (öS) 

74,9% 4.100,- 14,0% 3.000,-

75,8% 6.600,- 15,9% 6.200,-

77,00/0 8.700,- 13,7% 6.300,-

71,5% 4.800,- 24,1% 4.900,-

74,7% 3.700,- 31,7% 5.100,-

58,0% 3.500,- 43,3% 4.500,-

73,50/0 5.600,- 20,7% 4.900,-

de können im Durchschnitt über öS 9.700,- ver
fügen, verheiratete oder in Lebensgemeinschaft 
lebende Studierende haben demgegenüber ein 
deutlich höheres monatliches Gesamtbudget (sie
he Tabellen 101, 102 und 103). 

In der Gruppe der verheirateten Studieren
den zeigen sich deutliche geschlechtsspezifische 
Unterschiede hinsichtlich der Zusammensetzung 
des monatlich zur Verfügung stehenden Budgets, 
da Frauen monatlich im Schnitt 40% ihres Ge
samtbudgets von der Familie (primär vom Part
ner) beziehen, während Männer durchschnittlich 
22% ihres monatlichen Budgets von der Familie 
erhalten. Auch in der absoluten Höhe der Fami
Iienzuwendungen zeigen sich geschlechtsspezifi
sche Unterschiede, während Frauen im Schnitt 
öS 6.200,- erhalten, liegt der Durchschnitt bei 
den Männern bei öS 2.700,-. 

Weitere geschlechtsspezifische Unterschiede 
zeigen sich auch bei Studierenden mit Kind(ern). 
Während Frauen mit Kindern ihr monatliches 
Budget zu jeweils rund einem Drittel von der 
Familie, aus Erwerbstätigkeit und sonstigen 
Quellen (z.B. Familienbeihilfe für eigene Kinder, 
Alimente) bestreiten, stammt bei Männern mit 
Kind(ern) mehr als die Hälfte (52%) der monat
lich zur Verfügung stehenden Mittel aus eige-
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Tabelle 101 

Zusammensetzung (Anteile) des durchschnittlichen monatlichen Gesamtbudgets nach Familienstand 

Geld Fam. Nat.Fam. Stip. Erwerb. Sonst.' Insgesamt 

ledig 33% 19% 11% 31% 7% 100% 

Lebensgemei nschaft 29% 13% 8% 41 % 9% 100% 

verheiratet l3% 15% 5% 51 % 16% 100% 

gesch i eden/verw i twet 2% 3% 11% 45% 39% 100% 

Insgesamt 30% 18% 10% 34% 8% 100% 

Siehe Fußnote 56. 

Hinweis: Dargestellt sind die durchschnittlichen Anteile: Zunächst werden die Anteile pro Studierenden und daraus dann die 

Mittelwerte der Anteile berechnet, d.h. die Höhe der Beträge fließt nicht in die Berechnung ein, nur die Relation der Beträge 

zueinander wird berücksichtigt. 
Quelle: Sozialerhebung 1998 

Tabelle 102 

Zusammensetzung (Durchschnittsbeträge in ÖS) und durchschnittliches monatliches Gesamtbudget 
nach Familienstand 

Geld Fam. Nat.Fam. Stip. Erwerb. Sonst.' Cl öS 

ledig 2.900,- 1.800,- l.100,- 3.300,- 700,- 9.700,-

Lebe nsgem e i nscha ft 3.100,- 1.800,- 1.000,- 5.600,- 900,- 12.300,-

verheiratet 1.900,- 2.100,- 600,- 8.800,- 2.300,- 15.800,-

g esch ieden/verwitwet 400,- 500,- 1.300,- 7.600,- 6.600,- 16.500,-

Gesamtbudget 2.900,- 1.900,- 1.000,- 4.100,- 900,- 10.800,-

Siehe Fußnote 56. 

Beträge auf öS 100,- gerundet. Geringfügige Abweichungen in der Summe erklären sich durch Rundungsdifferenzen 

Hinweis: Dargestellt sind die durchschnittlichen Beträge. Daraus errechnete Anteile stellen die Quoten der durchschnittlichen 

Beträge dar und unterscheiden sich daher von den oben dargestellten durchschnittlichen Anteilen, da die Höhe der Beträge und nicht 

nur ihre Relation zueinander in die Berechnung einfließt. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Tabelle 103 

Jeweiliger Anteil der Studierenden mit Zuwendungen der Familie, mit Einnahmen 
aus Erwerbstätigkeit und aus Stipendien, sowie jeweils durchschnittliche Höhe der Einnahmen 
(in ÖS, inkl. Naturalleistungen) nach Familienstand 

Familie (inkl. Nat.) Erwerbstätigkeit Stipendien 
i I i I 

Anteil Stud. Cl/Monat (öS) Anteil Stud. Cl/Monat (ÖS) Anteil Stud. Cl/Monat (öS) 

ledig 84,4% 5.500,- 72,3°10 4600,- 22,9% 4.700,-

Lebensgemei nschaft 76,8% 6.400,- 79,3% 7.000,- 15,9% 6.000,-

verheiratet 57,9% 7.000,- 73,4% 12.000,- 9,4% 6.500,-

gesch i eden/verwi twet 25,8% 3.500,- 77,4% 9.900,- 16,1% 8.200,-

Insgesamt 80,8% 5.800,- 73,5% 5.600,- 20,7% 4.900,-

Beträge auf ÖS 100,- gerundet. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 
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ner Erwerbstätigkeit und nur rund ein Viertel 
(26%) von der Familie. Männer mit Kind(ern) 
verfügen mit öS 16.000,- über ein höheres mo
natliches Gesamtbudget als Frauen mit !(jnd(ern) 
(öS 14.500,-). 

9.5 Finanzierung nach Einkommen der Eltern 

Die Zusammensetzung des monatlichen Budgets 
hängt - aufgrund der großen Bedeutung der 
Elternzuwendungen für das Gesamtbudget -
stark von der finanziellen Situation der Eltern 
ab. Studierende aus einkommensschwächeren 
Schichten müssen einen höheren Anteil ihres 
Einkommens durch eine eigene Erwerbstätig
keit bestreiten als Studierende, deren Eltern mehr 
als öS 40.000,- monatlich zur Verfügung haben. 
Studierende, deren Eltern über ein monatliches 
Einkommen von weniger als öS 20.000,- ver
fügen, beziehen rund ein Viertel ihres monat
lichen Gesamtbudgets von der Familie, während 
hier der Anteil der sonstigen Einkünfte (v.a. 
Waisenpension) über dem Durchschnitt liegt 
(was darauf schließen läßt, daß ein Elternteil 

Tabelle 104 

Finanzielle Situation 

verstorben ist und nur ein Elternteil das Famili
eneinkommen aufbringt). Demgegenüber be
streiten Eltern mit einem Einkommen ab 
öS 50.000,- rund zwei Drittel des monatlichen 
Gesamtbudgets der Studierenden. Stipendien 
spielen primär bei Studierenden aus einkom
mensschwächeren Schichten eine Rolle, doch 
decken Stipendien im Gesamtdurchschnitt in der 
Gruppe der Studierenden aus den einkommens
schwächsten Haushalten (bis öS 20.000,-) nur 
rund 20% des monatlichen Budgets. Auffallend 
ist, daß sich keine Unterschiede im monatlichen 
Gesamtbudget nach der Höhe des Einkommens 
der Eltern zeigen, sieht man von den Studie
renden aus finanziell sehr gut gestellten Eltern
häusern (das monatliche Einkommen der Eltern 
übersteigt öS 70.000,-) ab. Dies zeigt, daß Stu
dierende, so die Eltern den Lebensunterhalt nicht 
finanzieren können und durch eine Studien
beihilfe keine ausreichende Kompensation er
folgt, einer Erwerbstätigkeit nachgehen, um den 
Lebensunterhalt zur finanzieren. 

Mit dem Einkommen der Eltern steigt nicht 
nur der Anteil am Gesamtbudget, der von den 

Zusammensetzung (Anteile) des durchschnittlichen monatlichen Gesamtbudgets 
nach Einkommen der Eltern 

Einkommen der Eltern Geld Fam. NatFam. Stip. Erwerb. Sonst. ' Insgesamt 

bis öS 10.000,- 13% 10% 20% 41% 16% 

bis öS 20.000,- 18% 11% 21% 40% 11 % 

bis öS 30.000,- 28% 17% 13% 35% 7% 

bis öS 40.000,- 37% 22% 4% 30% 7% 

bis öS 50.000,- 44% 24% 2% 26% 4% 

bis öS 60.000,- 44% 22% 0% 30% 4% 

bis öS 70.000,- 44% 19% 1% 31% 6% 

bis ÖS 100.000,- 40% 25% 0% 29% 5% 

über ÖS 100.000,- 43% 25% 0% 27% 5% 

Eltern verstorben 5% 13% 9% 22% 51% 

Insgesamt 30% 18% 10% 34% 8% 

1 Siehe Fußnote 56. 

Hinweis: Dargestellt sind die durchschnittlichen Anteile: Zunächst werden die Anteile pro Studierenden und daraus dann die 

Mittelwerte der Anteile berechnet, d.h. die Höhe der Beträge fließt nicht in die Berechnung ein, nur die Relation der Beträge 

zueinander wird berücksichtigt. 

Quelle : Sozialerhebung 1998 
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Tabelle 105 

Zusammensetzung (Durchschnittsbeträge in ÖS) und durchschnittliches monatliches Gesamtbudget 

nach Einkommen der Eltern 

Einkommen der Eltern finanz.Fam Nat.Fam. Stip. Erwerb. Sonst.' Insgesamt 

bis öS 10.000,- 1.300,- 1.200,- 2.000,- 4.000,- 1.900,- 10.400,-

bis ÖS 20.000,- 1.600,- 1.100,- 2000,- 5.100,- 1.100,- 10.900,-

bis ÖS 30000,- 2.300,- 1.600,- 1.300,- 4.300,- 800,- 10.300,-

bis ÖS 40000,- 3.400,- 2.200,- 400,- 3.400,- 800,- 10.300,-

bis öS 50000,- 4.100,- 2.400,- 200,- 2.900,- 500,- 10.200,-

bis ÖS 60.000,- 4.500,- 2.300,- 0,- 3.600,- 500,- 10.900,-

bis ÖS 70.000,- 4.600,- 2.000,- 100,- 3.700,- 1.000,- 11.400,-

bis ÖS 100000,- 4.300,- 3.000,- 0,- 4.900,- 800,- 13.000,-

über ÖS 100.000,- 7.000,- 4.500,- 0- 4.700,- 700,- 16.900,-

Eltern verstorben 500,- l.OOO,- 800,- 2.500,- 6.300,- 11.200,-

Insgesamt 2.900,- l.900,- 1.000,- 4.100,- 900,- 10.800,-

1 Siehe Fußnote 56. 

Beträge auf ÖS 100,- gerundet. Geringfügige Abweichungen in der Summe erklären sich durch Rundungsdifferenzen. 
Hinweis: Dargestellt sind die durchschnittlichen Beträge. Daraus errechnete Anteile stellen die Quoten der durchschnittlichen 
Beträge dar und unterscheiden sich daher von den oben dargestellten durchschnittlichen Anteilen, da die Höhe der Beträge und nicht 

nur Ihre Relation zueinander in die Berechnung einfließt. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Tabelle 106 
Jeweiliger Anteil der Studierenden mit Zuwendungen der Familie, mit Einnahmen 

aus Erwerbstätigkeit und aus Stipendien, sowie jeweils durchschnittliche Höhe der Einnahmen 
(in ÖS, inkl. Naturalleistungen) nach Einkommen der Eltern 

Familie (inkl. Nat.) Erwerbstätigkeit Stipendien 
i I 11 

Anteil Stud. 0/Monat (öS) Antei 1Stud. 0/Monat (öS) Antei 1Stud. 0/Monat (ÖS) 

bis öS 10000,- 60,9% 4.000,- 69,0% 5.800,- 33,0% 6.100,-

bis ÖS 20.000,- 69,0% 3.900,- 74,2% 6.900,- 39,2% 5.200,-

bis ÖS 30000,- 80,9% 4.900,- 76,1% 5.600,- 28,8% 4.500,-

bis ÖS 40000,- 93,1 0/0 6.100,- 74,7% 4.600,- 11,8% 3.700,-

bis öS 50.000,- 94,5% 6.900,- 73,9% 4.000,- 5,0% 3.900,-

bis öS 60.000,- 88,4% 7.700,- 73,2% 4.900,- 1 ,4% 2.300,-

bis ÖS 70.000,- 89,7% 7.400,- 80,9% 4.700,- 5,9% 1.700,-

bis öS 100.000,- 90,8% 8.100,- 72,4% 6.700,- 2,6% 1.400,-

über öS 100.000,- 87,7% 13.200,- 78,1 % 6.000,- 3,10f0 1.200,-

Eltern verstorben 29,5% 5.100,- 31,8% 7.700,- 11 ,4% 6.500,-

Insgesamt 82,4% 5.800,- 73,9% 5.500,- 21,2% 4.800,-

Beträge auf ÖS 100,- gerundet. 
Quelle Sozialerhebung 1998 
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Eltern getragen wird, sondern auch die abso

lute Höhe, da Studierende, deren Eltern bis 
öS 10.000,- verdienen, rund öS 2.500,- von der 
Familie erhalten, während Studierende, deren 
Eltern mehr als öS 40.000,- im Monat verdienen, 
mehr als öS 6.500,- monatliche Zuwendungen 

von der Familie erhalten (siehe Tabellen 104, 

105 und 106). 

9.6 Einkommen a us Erwerbstätigkeit 
währe nd des Semesters 

Fast die Hälfte aller Studierenden sind während 

des Semesters regelmäßig oder gelegentlich er
werbstätig (siehe Kapitel 8.2). An dieser Stelle 
interessiert die Höhe des Einkommens, die mit 
den unterschiedlichen Formen der Erwerbstätig

keit verbunden ist. 
Insgesamt sind rund 10% der Studierenden 

vollzeitbeschäftigt und beziehen daraus ein 
durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen 
von öS 15.100,- . Teilzeitbeschäftigte, die mehr 
als 20 Stunden pro Woche, beschäftigt sind, 

verdienen im Schnitt öS 8. 100,-, jene die zwi
schen 10 und 20 Stunden arbeiten, beziehen rund 

öS 5.000,- aus ihrer Erwerbstätigkeit. Studie-

Tabelle 107 

Finanzielle Situation 

rende, die geringfügig, d.h. weniger als 10 Stun
den pro Woche beschäftigt sind, verdienen 
öS 2.700,- pro Monat. Das durchschnittliche 

Einkommen aus unregelmäßiger Erwerbstätig
keit schwankt zwischen öS 6.600,- (mehr als 250 

Stunden pro Semester) und öS 1.700,- (weniger 

als 100 Stunden pro Semester). 
Hinsichtlich des Einkommens aus Erwerbs

tätigkeit zeigen sich folgende geschlechtsspe
zifische Unterschiede: Männer beziehen mit 
ÖS 15.700,- im Durchschnitt ein höheres Ein
kommen aus einer Vollzeitbeschäftigung als 
Frauen (öS 13.900,- ). Bei Vorliegen einer Teil

zeitbeschäftigung von mehr als 20 Wochen
stunden verdienen Frauen etwas mehr als Män
ner (ÖS 8.600,- vs. öS 7.600,-), bei geringfü

gigeren Teilzeitbeschäftigungsformen liegt das 
durchschnittliche Einkommen der Männer wie
der etwas über jenem der Frauen. Ein ähnliches 
Bild zeigt sich auch bei gelegentlicher Beschäf
tigung während des Semesters. Hier beziehen 
Frauen nur in der Kategorie mit mehr als 250 

Stunden im Semester ein höheres Einkommen 
als Männer, sonst liegen sie eher unter dem 
Durchschnitt (siehe Tabelle 107). 

Durchschnittl iches Einkommen aus laufender Erwerbstätigkeit im Semester nach Ausmaß der 
Erwerbstätigkeit im WS 1997/98 

Ausmaß der Erwerbstätigkeit Männer Frauen Insgesamt 

Vollzeit 15.700,- 13.900,- 15.100,-

Teilzeit (mehr als 20 h/Woche) 7.600,- 8.600,- 8.100,-

Tei lzeit (10 bis 20 h/Woche) 5.500,- 4.600,- 5.000,-

Teilzeit (weniger als 10 h/Woche) 2.900,- 2.500,- 2.700,-

unregelm. Erwerbstätigkeit (mehr als 250 h/Semester) 6.400,- 7.000,- 6.600,-

unregelm. Erwerbstätigkeit (100 bis 250 h/Semester) 4.500,- 2.700,- 3.700,-

unregelm. Erwerbstätigkeit (weniger als 100 h/Semester) 1.900,- 1.500,- 1.700,-

Insgesamt 7.500,- 5.800,- 6.700,-

Berechnet ohne erwerbstät ige Studierende, die keine Angaben zum Ausmaß ihrer Erwerbstätigkeit machen und ohne Einnahmen aus 
Ferialjobs. 

Beträge auf ÖS 100,- gerundet. 

Quelle : Sozialerhebung 1998 
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Bericht zur sozialen Lage der Studierenden 

9.7 Ausgaben 

Bei den Ausgaben werden - analog zum Gesamt

budget - neben den Ausgaben, die von den Stu

dierenden selbst bezahlt werden, auch die von 

anderen Personen (Eltern, Partnerin, Verwandte) 

getragenen Aufwendungen (Naturalleistungen) 

berücksicbtigt. Die durchschnittliche Höhe der 

Gesamtausgaben pro Monat liegt bei öS 9.400,-. 

Je nach konkreten LebensumsUinden (Familien

situation, Wohn form, Erwerhstiitigkeit) variiert 

die Höhe der einzelnen Ausgabenpositionen (ins

besondere die Höhe der Wohnkosten, siehe auch 

Kapitel 7.2). 

Nahezu alle Studierenden geben Ausgahen 

für Nahrung, Lernmaterialien und Kleidung an, 

wobei die Durchschnitte breit streuen. Diese hohl' 

Streuung verdeutlicht einmal mehr die unter

schiedlichen Lebensbedingungen, die sich in den 

Tabelle 108 

Teil B 

einzelnen Ausgabenposten niederschlagen. So 

sind die Kosten für Nahrung bei Studierenden, 

die im c1terlil'hen Haushalt wohnen im allge

meinen niedriger als bei Studierenden, die einen 

eigenen Haushalt führen. Ähnliches gilt für die 

Wohnkosten - während bei Studierenden, die 

in Studentinnenwohnheimen oder Wohngemein

schaften leben, die Wohnkosten gering streuen, 

schwanken sie bei Studierenden, die einen eige

nen Haushalt führen, wesentlich stärker (siehe 

Kapitel 7.2). Die am stärksten ins Gewicht fallen

den Ausgabenpositionen sind Wohnen und Nah

rung sowie die Kosten für Verkehrsmittel. Ab

weichungen zwischen dem Gesamtdurchschnitt 

über alle Studierenden und dem Durchschnitt 

jener Studierenden, bei denen die entsprechen

den Ausgahen anfallen, zeigen sich insbeson

dere in den Ausgabenpositionen "Zahlungsver

pflichtungen an Dritte" (Alimente) sowie .. Kin-

Ausgaben (in ÖS. inkl. Naturalleistungen): Anteil der Studierenden mit den jeweiligen Ausgaben. 

Durchschnitt derjenigen. die diese Ausgaben haben. sowie Gesamtdurchschnitt (Mehrfachnennungen) 

Nur Studierende mit Ausgaben 

dieser Art 
I I 

Anteil in % (3 I Monat (öS) 

Nahrung 98,2% 2.400,-

Lehrmaterial 93,4% 500,-

Kleidung 92,1% 800,-

Verkehrsmittel 86,4% 1.000,-

Körperpflege 86,2% 300,-

Theater, Konzert, Kino 84,2% 500,-

Zeitungen, Bücher 75,0% 200,-

Wohnung 71,2% 3.700,-

Telefon, Radio, TV 66,5% 600,-

Sport, Hobby 63,0% 400,-

Rauchen 26,4% 700,-

Kran kenversicheru ng 18,8% 600,-

Zahlungsverpflichtungen an Dritte 6,8% 2.100,-

Kinderbetreuung 1,9% 1.400,-

andere Ausgaben 71,9% 600,-

Insgesamt 100% 9.400,-

Beträge auf ÖS 100,- gerundet. Geringfügige Abweichungen In der Summe erklären sich durch Rundungsd,fferenzen. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 
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Alle 

Studierende 
I 

(3 I Monat (öS) 

2.300,-

500,-

700,-

900,-

200,-

400,-

200,-

2.600,-

400,-

300,-

200,-

100,-

100,-

0,-

400,-

9.400,-
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Kapitel 9 

derbetreuung" , von der nur wenige Studierende 

betroffen sind, die aber dann erhebliche Kosten 

zu tragen haben (siehe Tabelle 108). 

Insgesamt steigen die durchschnittlichen 

Ges<lmtausg<lben für Studierende mit dem Alter 

deutlich an. Während Studierende bis 20 Jahre 

im Schnitt weniger als öS 7.000,- monatliche 

Ausg<l bcn haben, I iegen die durchschnitt lichen 

Gesamtausgaben bei den über-30-Jährigen mit 

iiS 12.700,- fast doppelt so hoch. 

Die alt l'fsspezi fischen Veränderu ngen der 

Lebenssituation zeigen sich primär im steigen

den Anteil der Wohnkosten an den Gesamtaus

gaben. Die sinkenden Anteile der Ausgaben für 

Kleidung und Nahrung an den gesamten Aus

gaben erklären sich durch die steigenden Ge

sallltkosten. In absoluten Beträgen steigen näm

lich die Kosten für Wohnen, Nahrung sowie die 

sonstigen Ausgaben mit dem Alter deutlich an, 

nur die Ausgaben für Kleidung bleiben an-

Tabelle 109 

Finanzielle Situation 

nähernd konstant. Während Studierende bis 20 

Jahre im Schnitt öS 1.600,- pro Monat für Woh

nen ausgeben, fallen bei den über- 30-Jährigen 

bereits Ausgaben von öS 3.400,- monatlich an. 

Ein ähnlich starker Anstieg zeigt sich in den 

Kosten für Nahrung sowie in den sonstigen 

Ausgaben: In der Gruppe der Studierenden bis 

20 Jahre werden monatlich im Schnitt 

iiS 1.900,- <lusgegeben, von den über- 30-Jäh

rigen bereits iiS 2.900,-. Die sonstigen Ausgaben 

verdoppeln sich von iiS 2.600,- bei den unter-

20-Jährigell auf öS 5.200,- bei den über-30-

Jährigen. 

Weiters variiel1 mit dem Alter auch die 

Höhe der jeweiligen Durchschnittskosten bei 

jenen Studierenden, die diese Ausgaben zu tra

gen hilben. Beispielsweise fallen Kosten für Nah

rung für rund 98% aller Studierenden in den 

einzelnen Altersgruppen an, doch steigen die 

durchschnittlichen Ausgaben pro Monat mit dem 

Zusammensetzung (Anteile) der durchschnittlichen monatlichen Gesamtausgaben nach Alter 

Wohnen Nahrung Kleidung Sonstiges! Gesamt 

unter 20 Jahre 20% 29% 10% 40% 100% 

20 Jahre 22% 28% 9% 41% 100% 

21 Jahre 21% 28% 9% 42% 100% 

22 Jahre 26% 27% 8% 39% 100% 

23 Jahre 25% 26% 9% 39% 100% 

24 Jahre 24% 27% 8% 40% 100% 

25 Jahre 27% 26% 7% 38% 100% 

26 Jahre 28% 25% 8% 40% 100% 

27 Jahre 30% 25% 5% 39% 100% 

28 Jahre 32% 25% 5% 38% 100% 

29 Jahre 32% 22% 5% 40% 100% 

30 Jahre 29% 23% 5% 38% 100% 

31 Jahre u. ä. 28% 23% 6% 41 % 100% 

Gesamtausgaben 26% 25% 8% 40% 100% 

1 Sonstige Ausgaben: Körperpflege, Lernmittel, Lehrbücher, Zeitungen, Bücher, Ausgaben für Verkehrsmittel, Krankenversicherung 

Kinderbetreuung, Hobby, Freizeitgestaltung, Zahlungsverpflichtungen an Dritte, Zigaretten usw. 

Hinweis: Dargestellt sind die durchschnittlichen Anteile: Zunächst werden die Anteile pro Studierenden und daraus dann die 

Mittelwerte der Anteile berechnet. d.h. die Höhe der Beträge fließt nicht in die Berechnung ein, nur die Relation der 8eträge 

zueinander wird berücksichtigt. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 
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Bericht zur sozialen Lage der Studierenden Teil B 

Tabelle 110 

Zusammensetzung (Durchschnittsbeträge in ÖS) und durchschnittliche monatliche Gesamtausgaben 
nach Alter 

Wohnen Nahrung Kleidung Sonstiges' o öS 

unter 20 Jahre 1.600,- 1.900,- 700,- 2.600,- 6.800,-

20 Jahre 1.900,- 1.900,- 600,- 2.900,- 7.300,-

21 Jahre 1.900,- 2.000,- 700,- 3.100,- 7.600,-

22 Jahre 2.400,- 2.200,- 700,- 3.300,- 8.500,-

23 Jahre 2.500,- 2.300,- 800,- 3.600,- 9.200,-

24 Jahre 2.200,- 2.200,- 700,- 3.300,- 8.400,-

25 Jahre 2.900,- 2.400,- 700,- 3.600,- 9.500,-

26 Jahre 2.800,- 2.400,- 800,- 3.900,- 9.800,-

27 Jahre 3.300,- 2.500,- 700,- 4.100,- 10.500,-

28 Jahre 3.500,- 2.500,- 700,- 4.200,- 10.900,-

29 Jahre 3.600,- 2.300,- 500,- 4.400,- 10.800,-

30 Jahre 3.400,- 2.500,- 500,- 4.300,- 10.800,-

31 Jahre u. ä. 3.400,- 2.900,- 800,- 5.200,- 12.700,-

Gesamtausgaben 2.600,- 2.300,- 700,- 3.700,- 9.400,-

1 Sonstige Ausgaben: Körperpflege, Lernmittel, Lehrbücher, Zeitungen, Bücher, Ausgaben für Verkehrsmittel, Krankenversicherung 
Kinderbetreuung, Hobby, Freizeitgestaltung, Zahlungsverpflichtungen an Dritte, Zigaretten usw. 

Hinweis: Dargestellt sind die durchschnittlichen Beträge. Daraus errechnete Anteile stellen die Quoten der durchschnittlichen 
Beträge dar und unterscheiden sich daher von den oben dargestellten durchschnittlichen Anteilen, da die Höhe der Beträge und nicht 
nur ihre Relation zueinander in die Berechnung einfließt. 
Beträge auf öS 100,- gerundet. Geringfügige Abweichungen in der Summe erklären sich durch Rundungsdifferenzen. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Tabelle 111 

Jeweiliger Anteil der Studierenden mit Ausgaben für Wohnen. Nahrung. Kleidung. Verkehrsmittel. 
Lernmittel und sonstigen Ausgaben sowie jeweils durchschnittliche Höhe der Ausgaben 
(in ÖS. inkl. Naturalleistungen) nach Alter 

bis 20 Jahre 21-25 Jahre 26-30 Jahre 31 Jahre u. ä. 
11 11 11 I 

Anteil' o in ÖS Anteil ' o in öS Anteil ' o in ÖS Anteil ' o in ÖS 

Wohnen 55,1% 3.200,- 67,8% 3.500,- 83.7% 3.900,- 85,1 % 4.500,-

Nahrung 98,5% 1.900,- 98,4% 2.200,- 98.7% 2.400,- 96,1% 3.000,-

Kleidung 93,00/0 700,- 93,1% 700,- 91,4% 700,- 89,0% 900,-

Verkehrsmittel 76,00/0 800,- 86,3% 1.000,- 90,1% 1.100,- 92,3% 1.300,-

Lernmittel 97,6% 500,- 95,0% 500,- 92,9% 500,- 82 ,6% 600,-

sonst. Kosten 2 99,1% 1.700,- 99,1% 2.100,- 99,5% 2.600,- 98,1% 3.500,-

Insgesa mt 100% 7.000,- 100% 8.600,- 100% 4.100,- 100% 12.700,-

Anteil der Studierenden der jewei ligen Altersgruppe, für die diese Kosten anfallen. 
2 Sonstige Kosten: Körperpflege, Zeitungen, Bücher, Krankenversicherung, Kinderbetreuung, Hobby, Freizeitgestaltung, Zahlungsver

pflichtungen an Dritte, Zigaretten, usw. 
Beträge auf ÖS 100,- gerundet. 

Quelle : Sozialerhebung 1998 
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Kapitel 9 

Alter deutlich. Die Kosten für Wohnen steigen 
demgegenüber nicht nur mit dem Alter an, auch 
der Anteil der Studierenden, die Wohnkosten 
zu tragen haben, nimmt signifikant zu. Wiih
rell(1 von den bis-20-Jährigen nur etwas mehr 

als die lIiilfte der Studierenden Wohnkosten zu 
tragen haben, trifft dies bei den Über-JO-.J;ihri
gen bereits auf 850/0 zu. Ebenso steigen die 
Kosten für Verkehrsmittel mit dem Alter an, was 
auf" einen zunehmenden Anteil an Studieren
den mit eigenem PKW zurückzuführcn ist. Die 
Anteile der Ausgaben für Kleidung und rür die 
sonstigcn Ausgaben verändern sich demgegen
übn nur gering mit dem Alter (siehe Tabellen 

109,1I0undlll). 

9.8 Inanspruchnahme von Förderungen 

Für Studierende bestehen eine Reihe von Hir
dnungcll und Begünstigungen, die entweder 
direkt dem/der Studierenden zugute kOlllmen 
(z.B. staatliche Studienbeihilfe, siehe Kapitel 10) 
oeln dem Studierenden indirekt über die Eltern 
zugute kommen (siehe Teil A). 

Im Wintersemester 1997/98 erhielten nach 

l'igenen Angaben mehr als die Hälfte der Iw
fragten Studierenden eine Familienbeihilk, w()-

Tabelle 112 

Finanzielle Situation 

bei diese primiir an die Eltern ausbezahlt wird. 
Im Somnll'rSemL'stl'r 1998 ging der Anteil der 
Familienbeihilf"elwziehcrlnnen etwas zurück. 
400/0 der Studierenden erhielten eine Ermäßi

gung bei örrentlichen VerkdlrsmittcIn, und ein 

Vie11eI dn Studierenden gab an, daß die Eltern 
eine Steucrbq.(ünstigung in Form des Kinder
absetzbetrages geltend machen (dieser Anteil 
könnte allerdings lInterschiitzt sein, da die Stu
dierenden vielleicht nicht über die SteuerllL'gün

stigungen ihrer Eltern informien simPT Rund 
200/0 der hefragten Studierenden erhielten im 
Wintersemester 1997/98 eine staatliche Studiel1-
förderung, im Sommersemester 1998 ging diesLT 

Anteil auf 19,4°/() zurück. 16% der Studierenden 
erhielten einen F;li1l1kostenzuschuß im Rahmen 

der staatlichen Studienbeihilfe und nmd 20/0 er
hielten ein I.eistungsstipendium. 

Eine weitLTe Form der Förderung von Stu
dierenden stellt die Preisreduktion in der Men

sa dar. Jede/r zweite Studierende gibt <-ln, zu
mindest gelegentlich die Mensa zu besuchen, 
wobei anniihernd die lIiilfte davon (47,60/0) nach 

57 Diese Annahme trifft auch auf die Steuerbegünstigung we

gen außergewiihnlicher Belastungen für ein auswärtiges Stu

dium zu. 

Anteil der Studierenden, die eine direkte oder indirekte Studienförderung angaben, 

WS 1997/98 und SS 1998 

Art der Förderu ng 

Familienbeihilfe, die an die Eltern ausbezahlt wird 

Ermäßigung bei öffentlichen Verkehrsmitteln 

Steuerbegünstigung für Eltern durch Kinderabsetzbetrag 

staatliche Studienbeihilfe 

Fahrtkostenzuschuß im Rahmen der staatlichen Studienbeihilfe 

sonstige Ermäßigungen (z.B. Rundfunk-, Fernsehgebühren) 

Familienbeihilfe für eigene Kinder 

Steuerbegünstigung der Eltern wegen außergewöhnlicher 

Belastungen für auswärtiges Studium 

Familienbeihilfe, die an die/den Studierendein ausbezahlt wird 

Leistu ngsstipend iu ml Förderungsstipendiu m 

Ausmaß der Steuerbegünstigungen für die Eltern eventuell aus Unkenntnis unterschatzt. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

WS 97/98 SS 98 

49,60J0 45.5% 

40,7% 39.0% 

26,6% 24,7% 

20,10J0 19,4% 

15,9% 15,7% 

9,4% 9,5% 

6,6% 7, t 0J0 

5,0% 4,6% 

4,1% 3,7% 

2,5% 2,00/0 
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Bericht zur sozialen Lage der Studierenden 

eigenen Angabcn cine Prcisrcduktion erhält (sie

he Tabellc 112). 

Die seit dem Wintersemestcr 1996/97 ge

;inderten Bestimmungen des Familienlasten

ausgleichsgcsetze~ (FLAG) beinhalteten in den 

meisten Fällen eine Herabsetzung der Alters

grenze von 27 auf 26 Jahre sowie eine Begren

zung der Anspruchsbl'fechtigung auf die vor

gesehene Studiendauer des ersten bzw. zweitcn 

Studienabschnittes (zuzüglich "Toleranzsemc

ster"). Von dieser Einschränkung der Fördcrung 

im Rahmen des "Sparpakets" waren rund 20.000 

Studicrende (das sind etwa 10% aller Studieren

den) betrorfen (siche Teil A). 

Von den im Rahmen der Sozialerhcbung 

1998 befragten Studierenden, bei denen die 

Anspruchsberechtigung aufFamilienbeihilfe seit 

dem Wintersemcstcr 1996/97 entfiel. war in der 

H;ilftc der Hille die Überschreitung der Alters

grenze der Grund für den Entfall. Bei einem 

weiteren Drittel kam es zum Wegfall der Fami-

158 

Teil B 

lienbeihilfe aufgrund einer Überschreitung der 

Studiendauer, 10,70/0 nahmen eine über die 

Geringfügigkeitsgrenze hinausgehendc Berufs

t~itigkeit auf, und SOlo der Studierenden konnten 

die geforderten Leistungsnachweisc nicht crbrin

gen. Der Entfall der familien beihilfe führte bei 

10,5% der betroffenen Studierenden zu cinn 

vollen Kürzung der Zuwendungen der Eltern um 

diesen Betrag, bei weiteren 19,4% kam es zu 

einer teilweisen Kürzung. Für jede/n vierten Stu

dierenden war der Entfall der Familienbeihilfe 

gleichbedeutend mit Einschränkungen des Le

bensstandards, was dazu führte, daß 40% eine 

Erwerbstätigkeit aufnahmen oder eine bestehen

de intensivierten. Nur 4,3% der betroffenen Stu

dicrenden geben an, sie hätten seit dem Entfall 

der Familienbeihilfe ihre Studienaktivitäten ver

stärkt, um den Anspruch wieder zu erwerben. 

Insgesamt sehen 21,90/0 der betroffenen Studie

renden ncgativc Auswirkungen auf den Studien

fortgang durch den Entfall der Familienbeihilfe. 

III-16 der Beilagen XXI. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 157 von 238

www.parlament.gv.at



10Bezieherinnen von Studienbeihilfe 

Laut Sozialerhebung 1998 bezogen im Winter
semester 1997/98 nach eigenen Angaben 20% 
der Studierenden im Erststudium eine staatli
che Studienbeihilfe. Für diese Gruppe von Stu
dierenden ist eine nähere Untersuchung ihrer 
sozialen Lage von besonderem Interesse, da für 
sie beträchtliche finanzielle Mittel der öffent
lichen Hand zum Einsatz kommen, um ihren 
Lebensunterhalt und ihre soziale Absicherung 
während des Studiums zu gewährleisten. Um 
diese Bestrebungen in umfassender Weise zu 
realisieren, haben sich die Ausgaben für Studi
enförderung insbesondere in den letzten Jahren 
wesentlich erhöht (siehe Teil A). 

Wenn öffentliche Mittel in diesem Ausmaß 
eingesetzt werden, stellen sich Fragen, wie sie 
für ein strategisches Controlling kennzeichnend 
sind: Erreicht das Förderungssystem seine ge
setzlichen Zielsetzungen? Sind die getroffenen 
Maßnahmen wirksam, und sind die öffentlichen 
Mittel adäquat bzw. effektiv eingesetzt? Die fol
genden Abschnitte bieten Informationen und 
Datenmaterial zu relevanten Indikatoren wie 
Alter, soziale Herkunft, Wohnsituation, Erwerbs
tätigkeit, finanzielle Situation, Studienintensität 
usw., die zur Beantwortung dieser Fragen bei
tragen sollen. 

Mit einem Anteil von 20% sind Bezieher
Innen von Studien bei hilfe in der Sozialerhebung 
1998 überrepräsentiert. Ihr Anteil an allen Stu
dierenden betrug im Wintersemester 1997/98 
laut Daten der Studien beihilfen behörde 13,8%. 
Es ist anzunehmen, daß Bezieherlnnen von Stu
dienbeihilfe in der Sozialerhebung 1998 aus zwei 
Gründen eine überdurchschnittlich hohe Rück
laufquote aufweisen: Für diese Gruppe von Stu
dierenden kann davon ausgegangen werden, daß 
das Studium den Lebensmittelpunkt darstellt und 
die Studierenden in höherem Maß studien aktiv 
sind, wodurch ein stärkerer Bezug zur Universität 
gegeben scheint. Weiters sind sie gewohnt, Fra
gen zu dieser Thematik zu beantworten, da sie 

solche Daten auch für den Nachweis ihrer An
spruchsberechtigung auf Studien beihilfe vorzu
legen haben, was sich in einer höheren Rück
laufquote niederschlägt. 

Wie die vorangehenden Kapitel zeigen, 
stehen viele Aspekte der sozialen Situation von 
Studierenden in engem Zusammenhang mit ihrer 
Haushalts- bzw. Wohnform, d.h. ob Studieren
de in den elterlichen Haushalt integriert sind 
oder einen eigenen Haushalt führen. Bei Bezie
herInnen von Studienbeihilfe kommt diesem 
Unterschied noch eine weitere Bedeutung zu, 
da die Höhe der Studienbeihilfe unter anderem 
davon abhängt, ob ein/e Studierende/r bei den 
Eltern wohnt oder ob er/sie aufgrund der Ent
fernung eine Wohnung am Studienort finan
zieren muß. Aus diesem Grund wird bei den 
meisten der im folgenden behandelten Indika
toren nicht nur zwischen BezieherInnen von 
Studienbeihilfe und Nicht-Beihilfenbezieher
Innen differenziert, sondern zusätzlich nach der 

Wohnform "Elternwohnerln" und "Nicht-Eltern
wohnerln". Wo die diesbezüglichen Unterschiede 
in den Verteilungen eher gering sind, wurde auf 
diese zusätzliche Differenzierung allerdings ver
zichtet. 

20% der im Rahmen der Sozialerhebung 
1998 befragten Studierenden im Erststudium 
geben an, im Wintersemester 1997/98 eine Stu
dienbeihilfe bezogen zu haben. In der Gruppe 
der Bezieherinnen von Studienbeihilfe befinden 
sich 19% Elternwohnerinnen, in der Gruppe der 
Studierenden ohne Beihilfenbezug sind 28,7% 
ElternwohnerInnen vertreten (siehe Tabelle 113). 

10.1 Regionale Herkunft der Bezieherinnen 

von Studienbeihilfe 

Die einschlägigen Kriterien der Studienförderung 
zielen darauf ab, Jugendlichen, die in größerer 
Entfernung zur Hochschule leben, trotz der hö
heren "Studienkosten" den Hochschulbesuch zu 
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Bericht zur sozialen Lage der Studierenden 

Tabelle 113 

Studienbeihilfenbezug nach Wohnform (Elternwohnerln) 

Elternwohnerln 

Nicht - Elternwoh nerl n 

Gesamt 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Tabelle 114 

Stipendium kein Stipendium 

18,5% 

81,5% 

100,0% 

28,7% 

71,3% 

100,0% 

Entfernung des Elternhauses vom Studienort nach Studienbeihilfenbezug und Wohnform 
(Elternwohnerln), sowie Förderungsquote 

Beihilfenbezieherl nnen Nicht -Beih i Ifenbezieherl n nen 
11 

... % der Eltern der Elternw . Nicht- Insgesamt Elternw. Nicht- Insgesamt 

Studierenden leben ... Elternw. Elternw. 

in derselben Stadt 43,3% 6,2% 12,8% 48,9% 22,3% 29,9% 

bis 30 km entfernt 26,8% 3,6% 7,7% 23,9% 9,8% 13,8% 

31-50 km entfernt 11,3% 4,0% 5,3% 12,3% 6,7% 8,3% 

51-100 km entfernt 14,4% 20,9% 19,8% 10,8% 14,8% 13,6% 

101-300 km entfernt 4,1% 48,8% 40,8% 3,1% 32,9% 24,3% 

über 300 km entfernt 0,0% 16,5% 13,6% 1,0% 13,6% 10,0% 

Insgesamt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

1 Anteil der Beihilfenbezieherinnen an der jeweiligen Gesamtgruppe 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Tabelle 115 

Größe der Heimatgemeinde nach Studienbeihilfenbezug sowie Förderungsquote 

Größe der Heimatgemeinde Beihilfen- Nicht-Beihilfen- Insgesamt 

(Einwohnerzahl) bezieherl n nen bezieherinnen 

bis 2.000 Einwohnerinnen 27,0% 14,5% 17,0% 

2.001-5.000 Einwohnerinnen 26,1% 19,5% 20,8% 

5.001-10.000 Einwohnerinnen 12,3% 11,1% 11 ,4% 

10.001-100.000 Einwohnerinnen 17,9% 17,8% 17,8% 

mehr als 100.000 Einwohnerinnen 16,7% 37,1% 33,0% 

Insgesamt 100,0% 100,0% 100,0% 

1 Anteil der Beihilfenbezieherinnen an der jeweiligen Gesamtgruppe 

Quelle: Sozialerhebung 1998 
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Insgesamt 

27,1% 

72,9% 

100,0% 

Förder-

quote' 

9,9% 

12,8% 

14,8% 

25,6% 

29,7% 

24,8% 

20,1% 

Förder

quote' 

26,8% 

26,0% 

12,4% 

18,0% 

16,8% 

20,1% 
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Kapitel 10 

ermöglichen bzw. zu erleichtern. Damit zielt das 

Fiirderungssystcm auch darauf ab, regionale 

Zugangsbarricren zu kompensieren. indem ver

st;irkt Studierende gefördert werden, deren Hei

matort für ein t~igliches Pendeln zur Hochschule 

zu weit entfernt liegt, so daß die Studierendcn 

eine Unterkunft am Studienort finanzieren müs

sen. Dafl diese Zielsetzung auch verwirklicht 

wird, verdeutlicht die unterschiedliche Zusam

mensl'tzung von StudienbeihilfCn- und Nicht

Beihilfenbezieherinnen hinsichtlich der Entfer

nung ihres Elternhauses vom Studienort. 

Mehr als die Hälfte der staatlich gd-örder

ten Studierenden kommt aus Heimatorten, die 

mehr als 100 km vom Studienort entfernt sind. 

hingegen nur ein Drittel der Studierenden ohne 

Studien!Jeihilfenbezug. Ein Viertel der Beihilfcn

bezieherinnen stammt vom Studienort oder aus 

dem Einzugsbereich his 50 km. was ein tägli

ches Pcndeln noch zumutbar erscheinen läßt; 

unter den Nicht-Beihilfenbezieherlnnen macht 

dieser Anteil hingegen mehr als die Hälfte aus. 

Diese Unterschiede zeigen sich noch deutlicher, 

berücksichtigt man nur jene Studierenden. die 

nicht bei den Eltern wohnen: BezieherInnen von 

Studienheihilfe kommen dann zu fast zwei Drit

tel aus Orten mit mehr als 100 km Entfernung 

zum Studienort. gegenüber 46% der Nicht-Bei

hilfenbezieherinnen. Anderseits stammen nur 

15% der Nicht-Elternwohnerlnnen mit Studien

beihilfe. aber 390/0 de~ienigen ohnc Studienbei

hilfe vom Studienort und seiner Umgebung bis 

50km. Die nach Entfernung des Elternhauses 

di ffCrellzicrten Fiirderungsquoll'n spiegel n eben

falls die Intention des Studienfördcrungssystems 

wider. verstärkt die .. auswärtigen" Studiercn

den zu fördern. Demnach ist bei Studiercnden. 

die wegen der Entfernung in der Regel eine 

lJnterkunft am Studicnort finanzieren müssen. 

die Fiirderunsquote fast dreimal so hoch wie 

bei Studierenden. die vom Studicnort oder sei

Ill'm griilleren Einzug~hereich (bis 50 km) stam

men (siehe Tabelle 114). 

Die vcrst~irkte Förderung von .. auswärti

gen" Studierenden begünstigt insbesondere Stu

dierende. die aus kleineren Herkunftsgemeinden 

und damit in hohem Maß aus Iiindlichen Regio

nen stammen. Etwas mehr als die H;i1fte der 

Bezieherinnen von Studienbeihilfe 

BezieherInnen von Studienbeihilfl' stammen aus 

Gemeinden mit weniger als 5.000 Einwohner

Innen, jedoch nur ein Drittel der Nicht-Bei

hilfenbezieherInnen. Die diesbezüglichen Unter

schiede korrespondieren mit der Differenz im 

Anteil derjenigen. die aus grölkren Städten und 

der Bundeshauptstadt stammen: Ihr Anteil ist 

bei Studierenden mit Studienbeihilfenbezug ent

sprechend gering (17%). bei den Studierenden 

ohne Beihilfenbezug macht er hingegen 37 % 

aus. 

Von den Studierenden aus Gemeinden bis 

2.000 EinwohnerInnen wird etwas mehr als ein 

Viertel durch eine staatliche Studienheihilfe ge

fördert. Diese Förderungsquotl' liegt deutlich 

über jener der Studierendcn aus Städten über 

100.000 Einwohnerinnen (siehl' Tabelle 115). 

10.2 Soziale Herkunft der Bezieherinnen 

von Studienbeihilfe 

Eine wesentliche Voraussetzung für den An

spruch auf Studienbeihilfe ist die soziale Be

dürftigkeit des/ der Studierenden. Infolgedessen 

unterscheiden sich BezieherInnen von Studien

beihilfe hinsichtlich ihres sozio-ökonomischen 

Umfeldes von ihren Kolleginnen ohne staatliches 

Stipendium. Anhand der Unterschiede in Schul

bildung. Berufund insbesondere Einkommen der 

Eltern wird der Frage nachgegangen. ob das 

Studicnriirderungssystem seiner Intention ent

sprechend insbesol1derc jene Studierendengrup

pen fördel1. die sich aus bildungsfernen und ein

kommensschwachen Schichten rekrutieren. 

10.2.1 Schulbildung der Eltern der 

Bezieherinnen von Studienbeihilfe 

Der unterschicdliche soziale Hintergrund von 

Beihilfen - und Nicht - Beihil fen bezieherl n nen 

wird bereits an hand des Indikators .. Schulbil

dung eies Vaters" deutlich. Die Bezieherlnlll'll 

einer staatlichen Studienlll'ihilfe kommen über

durchschnittlich oft aus einem Bildungsmilieu. 

in dem der Vater nur eine Pilichtschule oder 

Lehre abgeschlossen hat. Dcmgegenüber liegt 

der Anteil der Studierenden. deren V;iter eine 

Ilochschulausbildung vorweiscn können. in der 
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Bericht zur sozialen Lage der Studierenden 

Gruppe der Nicht-BcihilfenbezieherInnen mit 

26.5% fast viermal so hoch wie in der Gruppe 

der Beihilfenbezieherinnen (6.9%). Eine Matura 

oder eine darüber hinausgehende Ausbildung 

haben fast die Hälfte der Väter von Nicht-Bei

hilfenbezieherInnen. aber nur 18.8% der Beihil

fenbezieherinnen (siehe Tabelle 116). 

Tabelle 116 

Teil B 

Ein ;ihnliches Bild ergibt die Differenzie

rung der heiden Studierendengruppen hinsicht

lich der Schulbildung der Mutter. Auch dieser 

Indikator zeigt. daß sich ein überdurchschnitt

licher Anteil der BezieherInnen von Studien

beihilfe aus einem bildungsfernen Milieu rekru

tiert: Der Anteil St udierender. deren Mütter eine 

Schulbildung des Vaters nach Studienbeihilfenbezug sowie Förderungsquote 

Schulbildung des Vaters Beihilfen- N icht-Beihilfen- Insgesamt Förder-

bezieherinnen bezieherinnen quote' 

Pflichtschule 26,6% 13,0% 15,7% 33,7% 

Lehre 41,80/0 27,5% 30,4% 27,4% 

Fachschule 12,80/0 10,4% 10,9% 23,5% 

Schule ohne Matura gesamt 87,2% 50,9% 57,0% 28,4% 

Höhere Schule 10,4% 17,6% 16,2% 12,8% 

Akademie, hochschulverw. LA 1,5% 4,9% 4,3% 7,0% 

Universität, Hochschule 6,9% 26,5% 22,6% 6,10J0 

Matura, Hochschule gesamt 78,8% 49,7% 43,0% 9,0% 

Insgesamt 100,0% 100,0% 100,0% 20,1% 

1 Anteil der Beihilfenbezieherinnen an der jeweiligen Gesamtgruppe. 

Quelle Sozialerhebung 1998 

Tabelle 117 

Schulbildung der Mutter nach Studienbeihilfenbezug sowie Förderungsquote 

Schulbildung der Mutter Beihilfen- Nicht -Beih ilfen- Insgesamt Förder-

bezieherl n nen bezieherinnen quote' 

Pflichtschule 35,1% 20,2% 23,2% 30,6% 

Lehre 31,9% 25,8% 27,0% 23,8% 

Fachschule 21,2% 20,2% 20,4% 21,0% 

Schule ohne Matura gesamt 88,2% 66,2% 70,6% 25,3% 

Höhere Schule 7,10J0 14,1% 12,7% 11,3% 

Akademie, hochschulverw.LA 3,4% 9,6% 8,3% 8,3% 

Universität, Hochschule 1,3% 10,2% 8,4% 3,1% 

Matura, Hochschule gesamt 77,8% 33,8% 29,4% 8,3% 

Insgesamt 100,0% 100,0% 100,0% 20,10J0 

1 Anteil der Beihilfenbezieherinnen an der jeweiligen Gesamtgruppe. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 
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Matura oeln eine Hochschulausbildung besitzen, 

ist in der Gruppe eier Nicht-Beihilfenbezieher

Innen dreimal so groß wie bei Beihilfenbezieher

Innen (siehe Tabelle 117). 

Die Quote geförderter Studierender sinkt 

mit steigendem Bildungsniveau der Eltern. Unter 

Studierenden. deren Väter einen Pt1ichtschul

abschlufl haben. liegt die Förderungsquote fünf

mal so hoch wie unter Studierenden, deren Vä

ter eine Hochschule absolviert haben. Differen

ziert man die Förderungsquoten nach der Schul

bildung der Mutter, bietet sich ein analoges Bild, 

wobei die Förderquote der Studierenden mit 

Müttern mit Hochschulabschluß noch etwas ge

ringer ausfällt. 

10.2.2 Beruf der Eltern der Bezieherinnen 
von Studienbeihilfe 

Die Unterschiede in der sozialen Herkunft von 

Beihilfen- und Nicht-Beihilfenbezieherlnnen zei

gen sich auch in der berutlichen Position der 

Eltern. 

Kinder von Arbeitern stellen in der Gruppe 

der BezieherInnen von Studienbeihilfe ein Vier-

Tabelle 118 

Bezieherinnen von Studienbeihilfe 

teL Landwirte rund ein Achtel, w~ihrend in der 

Gruppe der Nicht-Beihilfenbezieherlnnen Kinder 

von Arbeitern mit gO/o unel Kinder von Land

wirten mit 3,2(ljo vertreten sind. Deutlich unter

repräsentiert sinel unter den Bezieherinnen von 

Studienbeihilfe hingegen Kinder von leitenden 

Angestellten und Beamten. Die Förderungsquo

ten liegt bei Kindern von Arbeitern und Land

wirten deutlich über dem Durchschnitt. fast 

jede/r zweite Studierende, deren/dessen Vater 

Landwirt ist, bezieht eine Studienbeihilfe (siehe 

Tabelle 118). 

Der Vergleich hinsichtlich der beruflichen 

Position der Mutter zeigt ebenfalls, daJl Studie

rende aus dem Landwirtlnnen- und Arbeiter

Innenmilieu überdurchschnittlich ofl eine Stu

dienbeihilfe erhalten. Überrepräsentiert sind wei

ters Studierende mit haushaltsführender Mutter, 

da in diesen Familien das HaushaltseinkommeIl 

im allgemeinen niedriger ist und mit der Zahl 

der zu versorgenden Personen die Absetzbetr~ige 

steigen. Kinder von leitenden Beamtinnen oder 

Angestellten sind nur halb so oft in der Gruppe 

der Beihilfenbezieherinnen zu finden wie unter 

Nicht-Beihilfenbezieherlnnen. Die höchsten För-

Beruf des Vaters nach Studienbeihilfenbezug sowie Förderquote 

Beruf des Vaters Beihilfen- Nicht-Belh ilfen- Insgesamt Förder-

bezieherinnen bezieherinnen quote' 

Selbständig Beschäftigte gesamt2 27,7% 21,1% 22,4% 24,3% 

Freiberufler,sonstige Selbstä ndige 14,1% 17,6% 16,9°/0 16,4% 

Landwirte 12,6% 3,2% 5,1% 48,9% 

Unselbst. Beschäftigte gesamt 72,3% 78,9% 77 ,6% 18,4% 

Angestellte, Beamte gesamt 47,0% 69,8% 65,4% 74,2% 

leitende Angestellte, Beamte 17,8% 41,4% 36,8% 9,5% 

sonstige Angestellte, Beamte 29,2% 28,4% 28,6% 20,2% 

Arbeiter gesamt 25,3% 9,0% 72,2% 40,8% 

Facharbeiter 12,0% 4,5% 6,0% 39,5% 

sonstige Arbeiter 13,3% 4,5% 6,2% 42,1% 

Insgesamt 100,0% 100,0% 100,0% 20,10f0 

1 Anteil der Beihilfenbezieherinnen an der jeweiligen Gesamtgruppe. 
2 Inkl. Mithelfende. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 
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Tabelle 119 

Beruf der Mutter nach Studienbeihilfenbezug sowie Förderungsquote 

Beruf der Mutter Beihilfen- Nicht-Beih ilfen-

bezieherinnen bezieherinnen 

Selbständige Beschäftigte gesamt' 24,5% 16,0% 

Frei beru fl eri n ,sons tige Sei bstä nd ige 6,3% 8,9% 

Landwirtin 11,6% 3,7% 

Unselbständig Beschäftigte gesamt 42,9% 60,2% 

Angestellte, Beamtin gesamt 28,4% 51,7% 

leitende Angestellte, Bea mtin 4,5% 10,5% 

sonstige Angestellte, Beamtin 23,9% 41,2% 

Arbeiterin gesamt 14,5% 8,5% 

Facharbeiterin 3,1% 2,2% 

sonstige Arbeiterin 11 ,4% 6,3% 

Haushaltsführend 32,5% 23,8% 

Insgesamt 100,0% 100,0% 

1 Anteil der Beihilfenbezieherinnen an der je""eiligen Gesamtgruppe. 

2 Inkl. Mithelfende. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Tabelle 120 

Insgesamt 

17.7% 

8,4% 

5,3% 

56,8% 

47,1% 

9,3% 

37,8% 

9,7% 

2,4% 

7,3% 

25,5% 

100,0% 

Höhe des Einkommens der Eltern nach Studienbeihilfenbezug sowie Förderungsquote 

Monatliches Einkommen Beihilfen- N icht-Beih ilfen- Insgesamt 

der Eltern bezieherinnen bezieherinnen 

bis öS 10.000,- 7,9% 4,2% 5,0% 

öS 10.001 bis 20000,- 40,3% 17,7% 22,4% 

öS 20.001 bis 30.000,- 35,5% 23,6% 25,8% 

öS 30.001 bis 40.000,- 12,9% 24,9% 22,5% 

öS 40.001 bis 50.000,- 1,9% 11,4% 9,4% 

öS 50.001 bis 60.000,- 0,6% 7,3% 5,9% 

öS 60.001 bis 70.000,- 0,4% 3,6% 3,0% 

öS 70.001 bis 100.000,- 0,4% 4,0% 3,3% 

mehr als ÖS 100.000,- 3,5% 2,8% 

beide Elternteile verstorben 

Insgesamt 100,0% 100,0% 100,0% 

Der Median des Einkommens der Eltern öS 20.000,- ÖS 30.000,- öS 25.000,-

lit:'gt in der Kategorie bis 25.000,- bis 35.000,- 30.000,-

1 Anteil der Beihilfenbezieherinnen an der jeweiligen Gesamtgruppe. 

Prolentverteilungen ohne "weiß nicht" und ohne "Eltern verstorben" berechnet. 

Quelle Sozialerhebung 1998 
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Förder

quote' 

27,5% 

14,9% 

43,7% 

15,0% 

12,0% 

9,6% 

12,6% 

29,7% 

26,2% 

30,9% 

25,3% 

20,1% 

Förder-

quote' 

33,0% 

37,2% 

28,4% 

11,9% 

4,10J0 

2,2% 

2,9% 

2,6% 

11,4% 

20,1 Dfo 
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derquoten verzeichnen ebenfalls Studierende, 

dnen Mütter in der Landwirtschaft oder als 

Arbeiterinnen tätig sind (siehe Tabelle 119). 

Diese Dilten sind ein Indikiltor dafür, daß 

durch die Studienförderung eher jene Gruppen 

gefördert werden, die die geringste Bildungs

beteiligung im Hochschulbereich aufweisen. Da

mit trägt das Studienförderungssystem dazu bei. 

die ungleichen sozialen Zugangschancen zur 

Hochschulbildung auszugleichen. 

10.2.3 Das Einkommen der Eltern der 

Bezieherinnen von Studienbeihilfe 

Der Anspruch auf Studienbeihilfe hängt im we

sentlichen von der sozialen Bedürftigkeit des/ 

der Studierenden ab. Um festzustellen, ob eine 

solche vorliegt, zieht das Förderungssystem pri

mär das Einkommen der Eltern heran. Der Ver

gleich der Einkommensverteilungen der Eltern 

von Beihilfen- und Nicht-Beihilfenbezieherlnnen 

zeigt, daß Bezieherlnnen von Studienbeihilfe in 

der Hauptsache aus schwächeren Einkommens

gruppen stammen. 48% der Eltern von Beihilfen

bezieherinnen haben monatlich nicht mehr als 

öS 20.000,- zur Verfügung, gegenüber 22% in 

der Gruppe der Nicht-BeihilfenbezieherInnen. 

Die Hälfte der Eltern von BezieherInnen 

von Studienbeihilfe verfügt über ein monatli

ches Nettoeinkommen zwischen öS 20.000,- und 

öS 25.000,-. Bei Nicht-Beihilfenbezieherlnnen 

liegt dieses Medianeinkommen höher, nämlich 

zwischen öS 30.000,- und öS 35.000,-. Nur 3% 

der Eltern, deren Kinder eine staatliche Studien

beihilfe beziehen, haben ein monatliches Ein

kommen von mehr als ÖS 40.000,-,jedoch 29% 

der Eltern von Studierenden ohne Studienbei

hilfenbezug. 

Von den Studierenden aus niednen Ein

kommenskategorien (d.h. die Eltern haben ein 

monatliches Einkommen von weniger als 

öS 20.000,-) beziehen insgesamt 36% eine staat

liche Studienbeihilfe. Studierende, deren Eltern 

in die unterste Einkommensklasse fallen, werden 

zu einem Drittel gefördert, d.h. in etwas gerin

gerem Ausmaß als Studierende, deren Eltern 

58 Vgl. Institut für Demographie 11993). 

Bezieherinnen von Studienbeihilfe 

zwischen ÖS 10.000,- und öS 20.000,- monat

lich verdienen. Der Grund hierfür ist, daß diese 

Studinenden mit durchschnittlich 30 Jahren 

deutlich älter sind, als die Studierenden, deren 

Eltern ein höheres monatliches Einkommen be

ziehen. Daher ist anzunehmen, daß in dieser 

Gruppe der Anteil der pensionierten und/oder 

verstorbenen Elternteile besonders hoch, und das 

Einkommen der Eltern aus diesem Grund be

sonders niedrig ist. 

Mit steigendem Familieneinkommen sinkt 

die Förderungsquote drastisch. Es ist anzuneh

men, daß bei BezieherInnen von Studienheihilfe, 

dnen Eltern ein Einkommen von mehr als 

ÖS 40.000,- beziehen, andere Kriterien lür den 

Beihilfenanspruch ausschlaggebend waren (z.B. 

sogenannte .. SelbsterhalterInnen", siehe Teil A) 

(siehe Tabelle 120). 

10.3 Geschlecht und Alter der Bezieherinnen 

von Studienbeihilfe 

Frauen werden gemessen an ihrem Anteil an 

allen Studierenden überproportional gefördert: 

Während Frauen rund 47l1fo der Studierenden 

stellen, sind sie unter den Bezieherinnen von 

Studienbeihilfe mit 540/0 deutlich häufiger ver

trcten. Allerdings ist die Gesamtheit der Studie

renden keine entsprechende Referenzgröße für 

dicsen Vergleich, da Frauen im allgemeinen bei 

fehlender Studienaktivit~it das Studium rascher 

formal abbrechen.',H Der Anteil der geförderten 

Miinner liegt nur in der Gruppe der EItern

wohnerinnen überjenem der Frauen. Der höhere 

Frauenanteil unter den geförderten Studieren

den zeigt sich auch darin, daß Frauen in etwas 

geringerem Ausmaß erwerbstätig sind oder sein 

müssen (siehe Kapitel 8.2) (siehe Tabelle 121). 

Der höhere FralIenanteil unter den Bezieher

Innen von Stlldienbeihilfe soll jedoch nicht dar

über hinwegtäuschen, daß Frauen mit Kind(ern) 

deutlich seltener eine Studienbeihilfe beziehen 

(siehe Kapitel 6). Insgesamt 11% der Frauen mit 

Kind(ern) erhalten eine staatliche Studien beihilfe, 

aber rund 25% der Frauen ohne Kind(ern) und 

knapp 18% der Männer mit Kind(ern). 

Beihilfenbezieherinnen und Nicht-Beihil

fenbezieherlnnen unterscheiden sich eminent in 
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ihrer Altersstruktur. Die BezieherInnen einer 

staatlichen Studienförderung sind aufgrund der 

gesetzlichen Altersgrenzen erheblich jünger. 

Rund 8% der Beihilfenbezieherinnen sind älter 

als 30 Jahre; bei den Studierenden, die keine 

Studienbeihilfe erhalten, ist der Anteil dieser 

Altersgruppe doppelt so hoch. Das Durch

schnittsalter der Beihilfenbezieherinnen liegt mit 

23,6 Jahren um zwei Jahre niedriger als jenes 

der Gruppe ohne staatliche Studienbeihilfe (sie

he Tahelle 122). 

Tabelle 121 

Teil B 

Die Studierenden, die bei den Eltern woh

m'n, sind generell jünger als ihre Kolleginnen 

mit eigenstiindigen Wohnformen. Aber sowohl 

Elternwohnerinnen als auch Nicht-Elternwoh

nerlnnen, die eine Studienbeihilfe beziehen, 

weisen ein niedrigeres Durchschnittsalter auf als 

die jeweilige Gruppe Studierender ohne Bei

hilfenbezug. Der überproportionale Anteil jün

gerer Altersgruppen innerhalb der Bezieherinnen 

von Studienheihilfe spielt auch bei anderen 

Aspekten ihrer sozialen Situation als erkl~iren-

Geschlecht von Beihilfenbezieherinnen und Nicht-Beihilfenbezieherlnnen 
nach Wohnform (Elternwohnerln) sowie Förderungsquote 

Geschlecht 

Männer 

Frauen 

I nsgesa mt 

Beih ilfenbezieherl nnen 

Elternw. Nicht-

Elternw. 

54,9% 44,3% 

45,1% 55,7% 

100,0% 100,0% 

Insg. 

46,4% 

53,6% 

100,0% 

1 Anteil der Beihilfenbezieherinnen an der Jeweiligen Gesamtgruppe. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Tabelle 122 

Nicht -Beih i Ifenbezieherl n nen 
i i 

Elternw. Nicht- Insg. 

Elternw. 

54,5% 54,4% 54,4% 

45,5% 45,6% 45,6% 

100,0% 100,0% 100,0% 

Alter der Beihilfenbezieherinnen und Nicht-Beihilfenbezieherlnnen 
nach Wohnform (Elternwohnerln) sowie Förderungsquote 

Alter Beih ilfenbezieherl nnen Nicht - Bei h i Ifenbezi eherl n nen 
I1 

Elternw. Nicht- Insg. Elternw. Nicht- Insg. 

Elternw. Elternw. 

bis 20 Jahre 27,2% 23,8% 24,3% 28,5% 10,4% 15,4% 

21 bis 25 Jahre 64,0% 47,9% 50,8% 52,1% 39,0% 42,7% 

26 bis 30 Jahre 8,8% 18,5Ofa 16,9% 12,7% 31 ,4% 26,2% 

31 bis 40 Jahre 8,9% 7,2% 5,6% 15,8% 13,0% 

älter als 40 Jahre 0,9% 0,7% 1,2% 3,3% 2,8% 

Insgesamt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,00/0 100,00/0 

Median des Alters 22J 23 J 23 J. 22 J. 26 J. 24 J. 

1 Anteil der Beihilfenbezieherinnen an der jeweiligen Gesamtgruppe. 

Quelle Sozialerhebung 1998 
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Förder-

quote' 

17,8% 

23,0% 

20,1% 

Förder-

quote' 

28,7% 

23,5% 

14,3% 

12,7% 

6,1% 

20,1% 
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Kapitel 10 

der Faktor eine Rolle, wie Iwispielsweise in Zu
sammenhang mit ihrer Wohnsituation. 

10.4 Wohnsituation der Bezieherinnen 

von Studienbeihilfe 

Wie bereits erwähnt, gibt es unter den Bezieher
Innen von Studienbeihilfe einen geringeren An
teil von Studierenden, die im Elternhaushalt 
leben, als unter den Nicht-Beihilfenbezieher
Innen. Der Grund dafür liegt in den Förderungs
kriterien des Studienförderungsgesetzes : Studie
rende, die aus weiter entfernten Heimatorten 
kommen, müssen eine Unterkunft am Studien
ort finanzieren und haben insgesamt höhere 
Lebenshaltungskosten als Studierende, die noch 
im Elternhaushalt integriert sind (siehe Kapitel 
9.3). Das Studienförderungsgesetz sicht für die
se Gruppe von Studinenden einen wesentlich 
höheren Höchstbeihilfenbetrag pro Jahr vor 
(1998 öS 88.000,-, 1999 ÖS 96.960,-), hingegen 
für unverheiratete, kinderlose Studierende, die 
bei den Eltern wohnen, den niedrigsten (1998 

öS 58.000,-,1999 ÖS 66.960,-). Weil Beihilfen
höhe und vor allem Beihilfenanspruch sich am 
entsprechenden Höchstbeihilfenbetrag orientie
ren. wirkt sich eine höhere Höchstbeihilfe un
mittelbar auf den Umfang des BezieherInnen
kreises aus. 

Der überwiegende Teil der Beihilfenbezie
herInnen lebt in einer Wohngemeinschaft oder 

Tabelle 123 
Wohnform nach Studienbeihilfenbezug 

Wohnform 

Elternhaushalt 

Eigener Haushalt, alleine 

Haushalt mit Partnerin 

Verwa ndte, Unterm iete 

Wohngemeinschaft 

Studentin nenwohnhei m 

Insgesamt 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Bezieherinnen von Studienbeihilfe 

im StudentInnenwohnheim bzw. ist noch in den 
elterlichen Haushalt integriert. Diese Wohn
formen werden im allgemeinen von jüngeren 
Altersgruppen bevorzugt (siehe Kapitel 7). Nur 
300/0 der BezieherInnen einer staatliehen Stu
dienbeihilfe führen einen eigenen Haushalt ge
genübn 45% der Nicht-Beihilfenbezieherlnnen. 
Diese Unterschiede hinsichtlich der Wohnform 
sind primär auf die differierende Altersstruktur 
der bei den Gruppen zurückzuführen (siehe Ta
belle 123). 

BezieherInnen von Studienbeihilfe haben 
im Durchschnitt um etwas mehr als 10°/0 ge
ringere monatliche Wohnausgaben als Nicht
BeihilfenbezieherInnen. Die durchschnittlichen 
Kosten für einen Platz in einem StudentInnen
wohnheim von BeihilfenbezieherInnen und 
Nicht-Beihilfenbezieherlnnen unterscheiden sich 
kaum voneinander. Dies hängt damit zusam
men. daß hier die Preise weitgehend vorgegc
ben sind. BezieherInnen von Studienbeihil fe, die 
alleine einen Haushalt führen bzw. in einer 
Wohngemeinschaft leben, haben etwas geringere 
Wohnkosten als Studierende ohne Studienbei
hilfenbezug. Etwas ausgeprägtere Unterschiede 
zeigen sich bei Studierenden, die mit dem Part
ner/der Partnerin in einem gemeinsamen Haus
halt leben (siehe Tabelle 124). 

Bei hi Ifen- N icht-Beihi Ifen- Insgesamt 

bezieherinnen bezieherinnen 

18,5% 29,3% 27,1% 

14,9% 19,9% 18,9% 

14,9% 24,5% 22,6% 

5,6% 4,8% 5,0% 

23,4% 13,4% 15,4% 

22,7% 8,0% 11,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 
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Bericht zur sozialen Lage der Studierenden Teil B 

Tabelle 124 

Durchschnittliche monatliche Wohnkosten' (in ÖS) nach Studienbeihilfenbezug und Wohnform 

Wohnform Beihilfen- Nicht -Beih i Ifen- Insgesamt 

bezieherinnen bezieherinnen 

Eigener Haushalt, alleine 3.730,- 3.940,- 3.910,-

Haushalt mit Partnerin 4.180,- 4.530,- 4.480,-

Verwandte, Untermiete 2.890,- 3.160,- 3.730,-

Woh ngemeinschaft 3.300,- 3.550,- 3.470,-

Studentlnnenwohnhei m 2.650,- 2.720,- 2.690,-

Insgesamt 3.330,- 3.860,- 3.740,-

1 Miete und Mietnebenkosten inkl. Naturalleistungen; nur Studierende. die Wohnkosten haben. arithmetisches Mittel. 

Beträge auf ÖS 10,- gerundet.. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

10.5 Erwerbstätigkeit von Bezieherinnen 

von Studienbeihilfe 

Unter anderem ist es erklärtes Ziel der Studien

förderung, durch eine entsprechend gestaltete 

linanziclle Unterstützung den Zwang zur Er

werbstätigkeit von Studierenden zu beseitigen. 

Erwerbstiitigkeit in mehr als geringfügigem Aus

maß verursacht üblicherweise erhebliche Stu

dienverzögerungen. Für die Bezieherinnen einer 

Studienbeihilfe ist Erwerbstätigkeit sogar da

durch s<lnktioniert, daß bei Überschreitung der 

Geringfügigkeitsgrenze (1998 ÖS 3.830,-, 1999 

öS 3.899,- monatlich) der Anspruch auf Studien

beihilfe wegfällt. 

In Anbetracht dieser vom Studienförde

rungsgesetz vorgegebenen Rahmenbedingungen 

ist es nicht erstaunlich, daß Ausmaß und Form 

der Erwerbstiitigkeit zwischen Beihilfen- und 

Nicht - Beihil fenbezieherI nnen erheblich differie

ren. Am bedeutsamsten ist der Unterschied im 

Anteil von Studierenden, die während des Win

tcrsemesters 1997/98 nicht erwerbstätig waren, 

n~imlich 45% der Nicht-Beihilfenbezieherlnnen, 

aber 71,1 Ofo der BeihilfenbezieherInnen. Bezie

herInnen einer Studienbeihilfe sind während des 

Semesters seltener regelmäßig erwerbstätig, und 

Vollzeiterwerbstätige gibt es unter ihnen faktisch 

nicht (bei den Einzelfällen, wo Beihilfenbezie

herInnen einen Vollzeiterwerb im Winterseme-

168 

ster 1997/98 angegeben haben, ist anzunehmen, 

daß Beihilfenbezug und Vollzeiterwerbst;itigkeit 

nicht zeitgleich, sondern hintereinander erfolg

ten), während 120f0 der Nicht-Beihilfenbezieher

Innen einer Vollzeitbeschäftigung und 23% einer 

Teilzeitbeschäftigung n<lchgehen. Weiters sind 

BezieherInnen einer Studienbeihilfe eher in ge

ringerem Stundenausmaß beschüftigt. 

970J0 aller erwerbstätigen Studierenden, die 

eine Studienbeihilfe bezieben (Eltertlwohner

Innen und Nicht-Flternwohnerlnnen gleicher

maßen). verdienen weniger als üS 3.830,-, sind 

also geringfügig beschäftigt, gegenüber rund 

700f0 der erwerbstätigen Nicht-Beihilfenbezieher

Innen (EIternwohnerInnen; 820f0, Nicht-Eltern

wohnerInnen 640/0). Bei den 3% der erwerbstii

tigen BeihilfenbezieherInnen, die ein Einkom

men aus Erwerbstätigkeit über der Geringfügig

keitsgrenze von öS 3.830,- angeben, ist anzu

nehmen, daß sich die Angaben bezüglich Bei

hilfenbezug und Erwerbstätigkeit auf verschie

dene Zeitpunkte beziehen (siehe oben). 

Studierende mit Studienbeihilfe, die bei den 

Eltern wohnen, sind in höherem Mall erwerbs

tätig als Nicht-Elternwohncrlnnen mit Stipen

dium, was auf das im Durchschnitt höhere Sti

pendium der Nicht-Elternwohnerlnnen zurück

geführt werden kann. Auch unter den Nicht

Beihilfenbezieberlnnen sind Studierende mit 

eigenem Haushalt in hüherem Mall erwerbstätig, 

III-16 der Beilagen XXI. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 167 von 238

www.parlament.gv.at



Ka pitel 10 Beziehe ri nnen von Studienbe ihilfe 

Tabelle 125 
Ausmaß der Erwerbstätigkeit der Beihilfenbezieherinnen und Nicht-Beihilfenbezieherlnnen, 

nach Wohnform (ElternwohnerlnJ, WS 1997/98 

Form der Erwerbstätigkeit Bei hilfe nbeziehe rl nnen Nicht -Beih i Ifenbezieherl nnen 
I j 

Elternw. Nicht- Insg. Elternw. Nicht- Insg. 

Elternw. Elternw. 

Vollzeit 1,1% 0,9% 5,4% 14,7% 12,0% 

Teilzeit 14,6% 11,8% 12,1% 22,3% 23,8% 23,3% 

bis 10 h/Woche 10,7% 6,0% 6,7% 9,0% 6,5% 7,1% 

10-19 h/Woche 2,90Al 3,6% 3,4% 8,40;0 7,7% 7,9% 

20- 30 h/Woche 1,0% 2,2% 2,0% 4,9% 9,6% 8,3% 

unregelm. erwerbstätig im Semester 19,5% 12,0% 13,7% 16,7% 14,6% 15,1% 

bis 100 h/Sem. 10,7% 6,9% 7,9% 10,5% 7,0% 7,9% 

101-250 h/Sem. 7,8% 3,8% 4,5% 4,6% 4,0% 4,2% 

mehr als 250 h/Sem. 1,0% 1,3% 1,3% 1,6% 3,6% 3,0% 

erwerbstätig, k.A. zum Ausmaß der Erwerbstätigkeit 1,0% 2,4% 2,2% 3,5% 4,7% 4,5% 

nicht erwe rbstätig im Semester 65,1% 72,7% 71,1% 52,4% 42,0% 45,0% 

Insgesa mt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Tabelle 126 
Hauptgrund für die Erwerbstätigkeit der Beihilfenbezieherinnen und Nicht-Beihilfenbezieherlnnen, 

nach Wohnform (ElternwohnerlnJ 

Hauptgrund der Erwerbstätigkeit Beih i Ifenbezieherl nnen N icht-Beih ilfenbezieherl nnen 
11 

Elternw. Nicht- Insg. Elternw. Nicht- Insg. 

Elternw. Elternw. 

Bestreitung des Lebensunterhalts 21,7% 43,0% 38,4% 24,2% 49,3% 42,2% 

sich etwas leisten können 16,7% 13,0% 14,0% 18,0% 9,7% 11,9% 

besondere Ausgaben finanzieren 23,3% 11,7% 14,0% 16,80/0 6,1% 9,0% 

beruflich wichtige Kontakte knüpfen 6,7% 5,2% 5,1% 5,5% 4,0% 4,5% 

praktische Berufserfahrung sammeln 8,3% 10,4% 9,9% 13,7% 8,7% 10,1% 

das erworbene Wissen anwenden 6,7% 2,2% 3,4% 1,7% 2,0% 1,9% 

Unabhängig sein, eigenes Geld verdien en 11,7% 8,3% 8,9% 9,1% 7,5% 7,9% 

Studiu m als Hobby, beruf!. Weiterbi ldu ng 0,4% 0,3% 2,6% 7,4% 6,2% 

Sonstige Gründe 5,0% 5,7% 5,8% 8,4% 5,3% 6,1% 

Insgesamt 100,0% 100,0% 100,0% 100,00/0 100,0% 100,00/0 

Quelle: Sozialerhebung 1998 
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Bericht zur sozialen Lage der Studierenden 

wobei insbesondere der Anteil der Vollzeitbe

schäftigten von 15% ins Auge f~illt (siehe auch 

Kapitel 9.3). Studierende mit Studienbeihilfe. die 

erwerbstiitig sind. wenden im Durchschnitt 11,3 

Stunden pro Woche für die Erwerbstätigkeit auf 

(ElternwohnerInnen: 11.9 Stunden. Nicht-Eltern

wohnerInnen: 11,2 Stunden). Demgegenüber 

gehen erwerbstätige Studierende ohne Studien

beihilfenbezug im Schnitt 20.5 Stunden pro 

Woche der Erwerbstätigkeit nach (EIternwohner

Innen: 15,] Stunden, Nicht-Elternwohnerlnnen: 

22,4 Stunden) (siehe Tabelle 125). 

Neben ronn und Ausmaß der Erwerbstätig

keit unterscheiden sich Beihilfen- und Nicht

BeihilfenbezieherInnen auch in den Gründen, 

erwerbst~itig zu sein. Auf die hage nach dem 

Hauptgrund für ibre Erwerbst~itigkeit geben Be

zieberlnnen von Studien beihilfe in geringerem 

Maß (380/0) an, .. weil es für die Bestreitung des 

Lebensunterhalts notwendig ist", als Studieren

de ohne Studienbeihilfe (42% ). Sowohl unter 

Beihilfen- wie auch Nicht-Beihilfenbezieher

Innen geben dies vor allem die Nicht-Eltern

wohnerInnen an (43% der BezieherInnen von 

Studienbeihilfe und 49% der Nicht-Beihilfen

bezieherInnen). die .ia eine eigene Unterkunft 

finanzieren müssen und entsprechend höhere 

Lebenshaltungskosten haben. 

Bezieberlnnen ei ner St udien beihil fe be

gründen ihre Erwerbst~itigkeit hiiufiger mit .. sich 

etwas leisten können" und "besondere Ausgaben 

finanzieren" (z.B. Urlaub), wiihrend Gründe, wie 

sie für VollzeitbeschMtigte typisch sind (Studium 

aus Interesse. als Hobby. als berufliche Weiter

bildung), kaum genannt werden (siehe auch 

Kapitel 8.5) (siehe Tabelle 125). 

10.6 Finanzielle Situation der Bezieherinnen 

von Studienbeihilfe 

Die Analyse der finanziellen Situation der Be

zieherInnen von Studienbeihilfe basiert auf den 

in Kapitel 9 angeführten Überlegungen und der 

dort vorgestellten ml'lhodischen Vorgangsweise. 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf 

das Gesamtbudget von Studierenden, d.h. auf 

alle zur Verfügung stehende Mittel (Geldein

kommeIl und Naturalleistungen). Ebenso werden 
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die monatlichen Gesamtausgaben berücksichtigt, 

d.h. die von Studierenden selbst und von ande

ren Personen getragenen Kosten (Naturalleistun

gen). 

Ziel der Studienförderung ist es. in Härte

nilIen die gesamten Lebenshaltungskosten bei 

sparsamer Lebensführung zu decken. Die Stu

dienbeihilfe soll im Regelfall die Unterhalts

leistungen der Eltern bzw. des Partners! der Pal1-

nerin sowie dil' familienbeihilfe auf den zur 

Lebenshaltung notwendigen Betrag ergänzen. Im 

folgenden wird der Frage nachgegangen, 

welchen Anteil am monatlichen Gesamtbudget 

die Studienbeihilfe deckt und wie hoch das 

durchschnittliche monatliche Gesamtbudget ist. 

Für die folgenden Ausführungen werden neben 

delll den Studierenden zur Verfügung stehen

den Geldeinkommen auch Naturalleistungen (das 

sind alle von anderen Personen übernommenen 

Leistungen) berücksichtigt (zu den Definitionen 

und der Darstellungsmethode siehe Kapitel 9). 

Im Schnitt stammt die Hälfte des Gesamtbudgets 

aus den Stipendien. bei Studierenden, die im 

elterlichen Haushalt lebell.jedoch nur rund ein 

Drittel. Rund 300/0 des Lebensunterhalts von 

Bezieherinnen von Studienbeihilfe wird von der 

familie bestritten, bei Elternwohnerlllnen auf

grund des höheren Anteils der Naturalleistun

gen am Gesamtbudget sogar 37%. Bei Nicht

Beihilfenbezieherinnen wird ein deutlich höherer 

Anteil des monatlichen Gesamtbudgets von der 

Familie aufgebracht bzw. durch eine eigene 

Erwerbstätigkeit (Einkommen aus einer regel

miißigen oder unregelmäßigen Erwerbstätigkeit 

im Semester bzw. aus Ferienjobs) bestrillen (siehe 

Tabelle 127). 

Das im Durchschnitt monatlich zur Verfü

gung stehende Gesamtbudget von BezieherInnen 

von Studienbeihilfe und Nicht-Beihilfenbezie

herInnen unterscheidet sich kaum voneinander. 

Beihilfenbezieherinnen stehen im Durchschnitt 

öS 10.200.- zur Verfügung, Nicht-Beihilfen

bezieherInnen ÖS 10.900,-. In beiden Gruppen 

zeigen sich jedoch deutliche Unterschiede zwi

schen ElternwohnerInnen und Nicht-Elternwoh

nerlnnen, da Nicht-Elternwohnerlnnell über ein 

Ö 2.000,- bzw. öS 3.000,- höheres Gesamtbudget 

verfügen. 
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Kapitel 10 Bezieherinnen von Studienbeihilfe 

Tabelle 127 

Zusammensetzung (Anteile) des durchschnittlichen monatlichen Gesamtbudgets 
nach Studienbeihilfenbezug und Wohnform (Elternwohnerln) 

Beihilfenbezieherl nnen Nicht-Beihi Ifenbezieherl n nen 
li 

Elternw. Nicht- Insg. Elternw. Nicht- Insg. 

Elternw. Elternw. 

Geld - Familie 15% 19% 18% 31 % 34% 33% 

Naturalleist. - Familie 22% 9% 12% 29% 15% 19% 

Stipendium 34% 52% 49% 

Erwerbstätigkeit 20% 13% 14% 33% 40% 38% 

Sonstiges ' 8% 7% 7% 6% 9% 9% 

Insgesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Sonstige Einnahmen: Familienbeihilfe, die von Studierenden selbst bzw. für eigene Kinder bezogen wird, vor dem Studium 

angesparte Mittel, Darlehen, Unterhaltszahlungen, Arbeitslosengeld, Karenzgeld, usw. 

Hinweis: Dargestellt sind die durchschnittlichen Anteile: Zunachst werden die Anteile pro Studierenden und daraus dann die 

Mittelwerte der Anteile berechnet, d.h. die Höhe der Beträge fließt nicht in die Berechnung ein, nur die Relation der Beträge 

zueinander wird berücksichtigt. 

Quelle Sozialerhebung 1998 

Die Analyse (kr Höhe der einzelnen Beträge 

zeigt. daß Bezieherinnen von Studienbeihilfe, 

die nicht im elterlichen Haushalt wohnen, mit 

durchschnittlich öS 5.400,- ein wesentlich hö

heres Stipendium'" erhalten als Eiternwohner

Innen mit öS 2.900,-."" Dieser Durchschnitt ist 

wahrscheinlich etwas unterschätzt, da 5% aller 

BezieherInnen von Studienbeihilfe keine Anga

hen zur Höhe des Stipendiums machten (siehe 

Tabelle 128). Die durchschnittliche Höhe der von 

der Familie zur Verfügung gestellten Mittel un

terscheidet sich bei den BezieherInnen von Stu

dienbeihilfe kaum, Nicht-BeihilfCnbezieherlnnen 

59 Die aus einer staatlichen Studienbeihilfe sowie anderen Sti

pendien bezogenen Geldeinkommen werden im folgenden 

als "Stipendien" bezeichnet, da für die Befragten die Ab

grenzung von staatlicher Studienbeihilfe und anderen Sti

pendien (z.B. Leistungsstipendien) zum Teil problematisch 

war und aufgrund der geringen Durchschnittsbeträge aus 

anderen Stipendien keine wesentlichen Verzerrungen in den 

Gesamtdurchschnitten ersichtlich Sind. 

60 Diese Beträge stellen den Gesamtdurchschnitt über alle StJ

dierenden dar, also inkl. jener 5'lfo, die keine Angabe zur 

Höhe des Stipendiums machten. 

beziehen einen wesentlich höheren Betrag aus 

einer eigenen Erwerbstiitigkeit als Beihilfen

bezieherinnen, die im allgemeinen unter der 

Geringfügigkeitsgrenze verdienen. Jener Betrag. 

der BezieherInnen von SlUdienbeihil fe durch das 

Stipendium zur Verfügung steht, wird hier durch 

die Erwerbstätigkeit aufgebracht bzw. durch er

höhte Zuwendungen der Familie kompensien, 

Die größere Bedeutung der Erwerbstätig

keit für die Finanzierung des Lebensunterhalts 

von Nicht -Beihil fen bezieherl n nen zeigt sich 

nicht nur im Anteil der Studierenden, die Ein

künfte aus eigener Erwerbstätigkeit haben, son

dern auch in der Höhe des erzielten Einkom

mens. Rund zwei Drittel der Bezieherinnen von 

Studienbeihilfe haben Einkommen aus Erwerbs

tätigkeit (laufende oder gelegentliche Erwerbs

tätigkeit im Semester oder FerienjobsJ, hinge

gen drei Viertel der Nicht-Bt.'ihilfenbt.'zieher

Innen. Während sich bei den BeihilJenbezieher

Innen keine Unterschiede in der durchschnittli

chen Höhe des Einkommens aus Erwerbstätig

keit zwischen Elternwohnerlnnt.'n und Nicht

ElternwohnerInnen zeigen, liegt bei den Nicht-
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Bericht zur sozialen Lage der Studierenden Teil B 

Tabelle 128 
Zusammensetzung (Durchschnittsbeträge in ÖS) und durchschnittliches monatliches Gesamtbudget 
nach Studienbeihilfenbezug und Wohnform (Elternwohnerln) 

Bei hilfenbezieherinnen Nicht -Beih ilfenbezieherl nnen 
11 

Elternw. Nicht- Insg. Elternw. Nicht- Insg. 

Elternw. Elternw. 

Geld - Familie 1.200,- 1.900,- 1.800,- 2.400,- 3.400,- 3.100,-

Naturalleist. - Familie 2.000,- 1.100,- 1.300,- 2.400,- 1.800,- 2000,-

Stipendium 2.900,- 5.400,- 4.900,-

Erwerbstätigkeit 1.800,- 1.500,- 1.500,- 3.300,- 5.400,- 4.800,-

Sonstiges; 800,- 800,- 800,- 500,- 1.200,- 1.000,-

Gesamtbudget 8.700,- 10.600,- 10.200,- 8.700,- 11.900,- 10.900,-

Sonstige Einnahmen' Familienbeihilfe, die von Studierenden selbst bzw. tur eigene Kinder bezogen wird, vor dem Studium 

angesparte Mittel, Darlehen, Unterhaltszahlungen, Arbeitslosengeld, Karenzgeld, usw. 

Beträge auf öS 100,- gerundet. Geringfügige Abweichungen in der Summe erklären sich durch Rundungsdifferenzen. 

Hinweis: Dargestellt sind die durchschnittlichen Beträge. Daraus errechnete Anteile stellen die Quoten der durchschnittlichen 
Beträge dar und unterscheiden sich daher von den oben dargestellten durchschnittlichen Anteilen, da die Höhe der Beträge und nicht 
nur ihre Relation zueinander in die Berechnung einfließt. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Tabelle 129 
Jeweiliger Anteil der Studierenden mit Zuwendungen der Familie, Einnahmen aus Erwerbstätigkeit. 
Stipendien und sonst. Quellen sowie jeweils durchschnittliche Höhe der Einnahmen nach Studien
beihilfenbezug und Wohnform (Elternwohnerln) 

Bei h i Ifenbezieherl nnen Nicht -Bei hilfen bezieherl n nen 

Elternw. Nicht-Elternw. Elternw. Nicht-Elternw. 

Anteil 0jMonat Anteil 0jMonat Anteil 0jMonat Anteil 0jMonat 

d. Stud. in öS d. Stud. in öS d. Stud. in öS d. Stud. in öS 

Familie (inkl.Nat.) 90% 3.500,- 78% 3.800,- 92% 5200,- 77% 6.900,-

Stipendium 93% 3.100,- 96% 5.600,- 1% 1600,- 2% 1.800,-

Erwerbstätig keil 68% 2.600,- 62% 2.400,- 76% 4300,- 77% 7.000,-

Sonstiges' 38% 2.100,- 34% 2.200,- 23% 2400,- 310J0 3.700,-

Insgesamt 100% 8.700,- 100% 10.600,- 100% 8.700,- 100% 11.900,-

Sonstige Einnahmen: Familienbeihilfe, die von Studierenden selbst bzw. für eigene Kinder bezogen wird, vor dem Studium 

angesparte Mittel, Darlehen, Unterhaltszahlungen, Arbeitslosengeld, Karenzgeld, usw. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 
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Beihi lfenbezieherInnen, die nicht mehr im el
terlichen Haushalt leben, das durchschn ittliche 
monatliche Einkommen aus Erwerbstätigkeit 
deutlich höher als in der Gruppe der Eltern

wohnerInnen ohne Studienbeihilfe. 
In der Gruppe der BezieherInnen von Stu

dienbeihilfe machten fast alle Studierenden An

gaben zur Höhe des Stipendiums. Aufgrund 
dieser wenigen Nichtangaben unterscheiden sich 

die Durchschnittsbeträgejener Studierender, die 
Angaben machten, etwas vom Gesamtdurch
schnitt (in Tabelle 12B) . Doch auch hier zeigt 
sich wieder, daß "auswärtige" Beihilfenbezieher
Innen höhere Stipendien erhalten als Eltern
wohnerinnen (öS 5.600,- vs. öS 3.100,-) . Eine 
geringe Anzahl der Studierenden, die keine staat
liche Studienbeihilfe erhalten, beziehen eine 
Unterstützung in Form eines Stipendiums von 

privaten Institutionen (siehe Tabelle 129). 

Diese Ergebnisse verdeutlichen, daß die 

staatliche Studienförderung ihrer Intention ge
mäß die Notwendigkeit einer eigenen Erwerbs
tätigkeit neben dem Studium in hohem Aus
maß reduziert. Gleichzeitig kommt sie dort zum 
Tragen, wo von seiten der Eltern keine genü
gende Unterstützung gewährt werden kann. 

Tabe ll e 130 

Bezieherinnen von Studienbeihilfe 

Die Ausgabenstruktur von Beihilfenbezie
herinnen und Nicht-Beihilfenbezieherlnnen un

terscheidet sich kaum voneinander, wesentliche 
Unterschiede zeigen sich unabhängig von einem 

Studienbeihilfenbezugje nach dem, ob die Stu
dierenden im elterlichen Haushalt leben oder 
nicht. Bei Studierenden, die nicht mehr im elter

lichen Haushalt leben, machen die Wohnkosten 
im Durchschnitt ein Drittel der monatlichen 

Gesamtausgaben aus, rund ein Viertel der Ge
samtausgaben entfallen auf Nahrung. Demge

genüber geben Studierende, die bei den Eltern 
leben, rund ein Drittel ihres (viel geringeren) 

Gesamtbudgets für Nahrung aus (siehe Tabelle 
130). Einige wenige Studierende, die noch bei 
den Eltern leben, geben an, Ausgaben für Woh
nen zu haben (5,9% der Beihilfenbezieherinnen 
und 8,8% der Nicht-Beihilfenbezieherlnnen, sie
he auch Tabelle 132). 

Die durchschnittliche Höhe der monatli
chen Gesamtausgaben liegt bei Bezieherinnen 
von Studienbeihilfe etwas unter dem Durch
schnitt der Nicht-Beihilfenbezieherlnnen, was 
auf die höheren Ausgaben der Studierenden mit 
eigenem Haushalt zurückzuführen ist. Die Aus

gaben von Studierenden, die bei den Eltern le-

Zusammensetzung (Anteile) der durchschnittlichen monatl ichen Gesamtausgaben 
nach Studienbeihilfenbezug und Wohnform (Elternwohnerln) 

Ausgaben für ... Beihi Ifenbezieherl nnen Nicht -Beih ilfenbezieherl n nen 
I j 

Elternw. Nicht- Insg. Elternw. Nicht-

Elternw. Elternw. 

Woh nen 2% 36% 30% 2% 34% 

Nahrung 34% 24% 26% 34% 23% 

Kleidung 12% 6% 7% 11% 6% 

Verkeh rsmitte l 15% 8% 9% 14% 8% 

Lern mittel 9% 5% 6% 8% 40/0 

Sonstiges 29% 20% 22% 31 % 23% 

Insgesamt 100% 100% 100% 100% 100% 

Hinweis: Dargestellt sind die durchschnittlichen Anteile: Zunächst werden die Anteile pro Studierenden und daraus dann die 

Mittelwerte der Anteile berechnet, d.h. die Höhe der Beträge fließt nicht in die Berechnung ein, nur die Relation der Beträge 

zueinander wird berücksichtigt. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Insg. 

24% 

26% 

8% 

10% 

6% 

25% 

100% 
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Bericht zur sozialen Lage der Studierenden Teil B 

Tabelle 131 

Zusammensetzung (Durchschnittsbeträge in ÖS) und durchschnittliche monatliche Gesamtausgaben 

nach Studienbeihilfenbezug und Wohnform (Elternwohnerln) 

Ausgaben für ... Bei hi Ifenbezieherl nnen Nicht - Bei hilfen bez ieh erl n nen 
It 

Elternw. Nicht- Insg. Elternw. Nicht- Insg. 

Elternw. Elternw. 

Wohnen 100,- 3.300,- 2.700,- 200,- 3.600,- 2.600,-

Nahrung 2.100,- 2.200,- 2.200,- 2.300,- 2.400,- 2.400,-

Kleidung 700,- 600,- 600,- 800,- 700,- 700,-

Verkehrsmittel 1.000,- 700,- 800,- 1.000,- 900,- 900,-

Lernmittel 600,- 500,- 500,- 500,- 500,- 500,-

Sonstiges 1.900,- l.900,- 1.900,- 2.200,- 2.600,- 2.500,-

Insgesamt 6.400,- 9.300,- 8.700,- 6.800,- 10.700,- 9.500,-

Hinweis: Dargestellt sind die durchschnittlichen Beträge. Daraus errechnete Anteile stellen die Quoten der durchschnittlichen 
Beträge dar und unterscheiden sich daher von den oben dargestellten durchschnittlichen Anteilen, da die Höhe der Beträge und nicht 
nur ihre Relation zueinander in die Berechnung einfließt. 

Beträge auf oS 100,- gerundet. Geringfügige Abweichungen in der Summe erklären sich durch Rundungsdifferenzen. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Tabelle 132 

Jeweiliger Anteil der Studierenden mit Ausgaben für Wohnen, Nahrung, Kleidung, Verkehrsmittel, 

Lernmitteln und sonstigen Ausgaben sowie jeweils durchschnittliche Höhe der Ausgaben 

(in ÖS, inkl. Naturalleistungen) nach Studienbeihilfenbezug und Wohnform (Elternwohnerln) 

Ausgaben für _ Beih ilfenbezieherl nnen Nicht -Be i h i I fe n bezieherl n nen 

Elternw. Nicht-Elternw. Elternw. Nicht-Elternw. 
I 

Anteil' 0/Monat Anteil' 0/Monat Anteil' 0/Monat Anteil' 0/Monat 

in öS in öS in öS in ÖS 

Wohnen 5,9% 1.700,- 98,2% 3.300,- 8,8% 2.000,- 92,2% 3.900,-

Nahrung 97,1% 2.200,- 99,8% 2.200,- 96,7% 2.300,- 97,0% 2.500,-

Kleidung 98,10J0 700,- 92,9% 600,- 92,7% 800,- 89,8% 800,-

Verkehrsmittel 89,2% 1.100,- 88,9% 800,- 78,9% 1.200,- 87,4% 1.000,-

Lehrmittel 99,0% 600,- 97,6% 500,- 93,3% 500,- 90,4% 500,-

Sonstiges 99,0% 1.900,- 99,6% 1.900,- 98,4% 2.200,- 97,8% 2.600,-

Insgesamt 100% 6.400,- 100% 9.300,- 100% 6.800,- 100% 10.700,-

1 Anteil der Studierenden mit Ausgaben dieser Art. 

Beträge auf öS 100,- gerundet. Geringfügige Abweichungen in der Summe erklären sich durch Rundungsdifferenzen. 

Quelle SOlialerhebung 1998 
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Kapitel 10 Bezieheri nnen von Studienbeihilfe 

ben, liegen bei öS 6.400,- (Beihilfenbezieher

Innen) bzw. öS 6.800,- (Nicht-Beihilfenbezie
herinnen). Demgegenüber deut lichere Unte r

schiede zeigen sich bei Studierenden, die nicht 
mehr im elterlichen Haushalt leben, da Bezie
herInnen von Studienbeihilfe mit eigenem Haus
halt monatl iche Gesamtausgaben von rund 
öS 9.300,- haben, Nicht-Beihilfenbezieherlnnen 
jedoch öS 10.700,-. Diese Unterschiede gehen 
primär auf die Wohnkosten und die Höhe der 
sonstigen Ausgaben zurück (siehe Tabellen 131 
und 132). 

Studienbeihilfe deckt. Im Durchschnitt können 
Bezieherinnen von Studienbeihil fe 58% ih rer 
Ausgaben (jnkl. Natu rall eistungen) du rch das 

Stipendium bestreiten. 40% der Bezieherinnen 
von Studienbeihilfe können die Hälfte der Aus

gaben durch das Stipendium abdecken, ein Drit
tel zwischen 51 % und 75%. Nur rund 26,9% 
der Bezieherinnen von Studienbeihil fe können 
mehr als 75% der Ausgaben durch das Stipen
dium abdecken. 

Es stellt sich nun weiters die Frage, welchen 
Anteil an den Gesamtausgaben die staatliche 

Studierende, die nicht mehr bei den Eltern 

leben, können einen deutlich höheren Anteil 
ihrer Gesamtausgaben, nämlich 61 %, mit dem 

Stipendium bestreiten, Elternwohnerinnen im 

Tabelle 133 
Deckungsgrad der monatlichen Gesamtausgaben fink!. Naturalleistungen) durch die staatliche 
Studienbeihilfe nach Wohnform, Beruf des Vaters, Alter der Studierenden und Einkommen 
der Eltern 

Deckungsgrad ' 

Haushaltsform 

Beruf des Vaters 

Einkommen der Eltern 

Al ter 

Insgesamt 

Eltern ha usha It 

Eigener Haushalt, alleine 

Haushalt mit Partnerin 

Verwandte, Untermiete 

Wohngemeinschaft 

Student l n nen woh n hei m 

Selbständiger, Freiberufler 

leitender Angestellter, Beamter 

sonstiger Angestellter, Beamter 

Landwirt 

Arbeiter 

bis ÖS 10.000,-

öS 10.001 bis öS 20.000,

öS 20.001 bis öS 30.000,

ÖS 30.001 bis öS 40.000,

mehr als öS 40.000,-

bis 20 Ja hre 

21 bis 25 Jahre 

26 bis 30 Jahre 

31 Jahre und älter 

1 D.h ., die monatliche staatliche Studienbeihilfe deckt im Durchschnitt ... % der gesamten monatlichen Ausgaben 
(inkl. Naturalleistungen). 

Quelle : Sozialerhebung 1998 
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63% 
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49% 

50% 

57% 

71 % 

59% 

69% 

65% 

54% 
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24% 

55% 

53% 

72% 

61 % 

58% 
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Bericht zur sozialen Lage der Studierenden 

Durchschnitt nur 48%. Studierende, die in einem 

StudentInnenwohnheim oder einer Wohnge

meinschaft leben, können im Durchschnitt einen 

höheren Anteil der Gesamtausgaben durch das 

Stipendium finanzieren (65% bzw. 63 0/0). 

Weiters zeigt sich auch hier wieder, daß 

Studierende aus dem landwirtschaftlichen Milieu 

einen höheren Anteil (71%) der Ausgaben durch 

das Stipendium decken können, während Stu

dierende, deren V;iter selbständig oder freibe

ruf1ich tätig sind, einen geringeren Anteil der 

Gesamtausgaben durch das Stipendium finan

zieren können (490/0). Im Zusammenhang mit 

der beruflichen Posit ion des Vaters steht die Höhe 

des Einkommens dn Eltern. Studierende aus ein

kommensschwächsten Haushalten können einen 

höheren Anteil der Gesamtausgaben durch das 

Stipendium bestreiten, liegt das Einkommen der 

Eltern in einer höheren Einkommensklasse, so 

nimmt der Deckungsgrad deutlich ab. 

Ältere Studierende können einen höheren 

Anteil der Gesamtausgaben durch das Stipen

dium abdecken, was vermutlich auf den höheren 

Anteil an "SelbsterhalterInnen", die im Durch

schnitt ein höheres Stipendium beziehen, zu

rückzuführen ist (siehe Tabelle 133). 

10.7 Zeitaufwand für Studium 
und Erwerbstätigkeit 

Ein erkliirtes Ziel dcr Studienf"iirdcrung ist es, 

durch die finanzielle Absichl'fung der Studie

renden die Notwendigkeit einer zus;itzlichen 

Berufstätigkeit zu beseitigen und so ein zügiges 

Studium zu ermöglichen. Ein entsprechender 

Studienfor1schritt ist auch regelmäßig im Zu

sammenhang mit der Weitergewährung der Stu

dienbeihilk nachzuweisen. 

Die Ergebnisse der Sozialerhebung 1998 

hinsichtlich des Zeitbudgets von Studierenden 

zeigen. cldl\ BezieherInnen von Studienbeihilfe 

ihrem Studium mehr Zeit widmen als Nicht

Beihilfenbezieherinnen, und zwar im Schnitt um 

rund 8 Stunden pro Woche mehr (36,6 vs. 28,9 

St unden pro Woche). Sie wenden insbesondere 

mehr Zeit für den Besuch von Lehrveranstal

tungen auf: d.h. sie sind häufiger an der Hoch

schule anwesend. Dies hängt damit zusammen, 
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daß ein viel geringerer Teil unter ihnen nebenbei 

erwerbstätig ist, und diejenigen, die erwerbstätig 

sind, dafür auch weniger Stunden aufwenden 

(siehe Tabelle 125). 

Die Unterschiede hinsichtlich des Zeitauf

wandes für Erwerbsüitigkeit zeigen sich insbe

sondere bei Studierenden, die nicht mehr im 

elterlichen Haushal1leben: Studierende. die keine 

Stuclienbeihilfe beziehen, wenden mehr Zeit für 

Erwerbstätigkeit auf (13,8 vs. 3,7 Stunden pro 

Woche). Diese Unterschiede sind prim;ir auf die 

unterschiedliche Altersstruktur der Beihilfen

bezieherinnen und Nicht-Beihilfenbezieherlnnen 

zurückzuführen, cl.h. auf den höheren Anteil 

älterer und damit tendenziell häufiger erwerbs

tätige Studierende (siehe Tabelle 134). 

Nahezu alle BezieherInnen von Studien

beihilfe sind studien- und prüfungsaktiv. In der 

Gruppe der Nicht-Beihilfenbezieherlnnen weisen 

rund 4% keine Studien- und 13% keine Prü

fungsaktivität auf. Weiters können Studierende 

mit Beihilfenbezug im Durchschnitt eine Prü

fung bzw. ein Zeugnis pro Studienjahr mehr 

machen als prüfungsaktive Studierende ohne 

Beihilfenbezug. 

EIternwohnerInnen sind sowohl unter Bei

hilfen- wie auch Nicht-Reihilfenbczieherlnnen 

in etwas höhercm Maß studien- und prüfungs

aktiv. Da sich unter den Studierenden ohne 

Studienbeihilfenbezug, die nicht bei den Eltern 

wohnen. überdurchschnittlich viele berufst~iti

ge Studierende mit entsprechend hohem Zeitauf

wand für Erwerbs@igkeit finden, ist die Studil'll

und Prüfungsaktivität in dieser Gruppe niedriger 

(siehe Tabelle 135). 

Um im Sinne des Studienfiirderungsge

selzes erfolgreich und zügig zu studieren, sind 

von Beihilfenbezieberlnnen nicht nur die Stu

dienzeiten einzuhalten, es sind auch Studien

wechsel nur in eingeschränktem Maß möglich. 

Eine Untersuchung aus dem Jahr 1998 liefert 

Indizien dafür, daß BezieherInnen von Studien

beihilfe zügiger studieren und eine kürzere Stu

diendauer haben als vergleichbare Studierende 

ohne Studienbl'ihilfenbezug."l Die Ergebnisse der 

Sozialerhebung 1998 zeigen, daß der Anteil der 

61 Vgl. BMWV (1998b) 
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Studienwechslerinnen unter den staatlich ge
förderten Studierenden erheblich geringer ist als 

unter Nicht-Beihilfenbezieherlnnen. Darüber 
hinaus gibt es in der Gruppe der Bezieherinnen 
von Studienbeihilfe auch einen geringeren Teil 
an Studierenden, die nach eigenen Angaben 
einen Studienabbruch erwägen bzw. erwogen 
haben. Der Anteil der StudienwechslerInnen und 
potentiellen Studienabbrecherinnen ist in der 

Tabelle 134 

Bezieherinnen von Studienbeihilfe 

Gruppe der Nicht-Beihilfenbezieherinnen, die 
nicht im Elternhaushalt leben, am höchsten, was 

wiederum in Zusammenhang mit der unter
schiedlichen Altersstruktur und dem höheren 
Ausmaß an Erwerbstätigkeit zu sehen ist (siehe 
Tabelle 136). 

Für den überwiegenden Teil der Bezieher
Innen von Studienbeihilfe (650f0) steht das Stu

dium im Mittelpunkt ihrer Interessen, für rund 

Durchschnittlicher Zeitaufwand (in Stunden pro Woche) für Studium und Erwerbstätigkeit 
nach Studienbeihilfenbezug und Wohnform (Elternwohnerln) 

Beihilfenbezieherl nnen 

Elternw. Nicht- Insg. 

Elternw. 

Lehrveransta Itu ngen 17,3 h 15,3 h 15,6 h 

sonst. Zeitaufwand Studium 19,2 h 21,1 h 20,8 h 

Gesamtaufwand Studium 36,9h 36,5 h 36,6h 

Erwerbstätigkeit 4,8 h 3,7 h 3,9 h 

Gesamtaufwand 41,3 h 40,1 h 40,3 h 

Der Zeitaufwand bezieht sich auf eine "typische" Semesterwoche des WS 97/98. 

lehrveranstaltungen: Vorlesungen, Seminare, Übungen, Prüfungen an der Hochschule. 

Nicht - Bei hilfen bezie herl n nen 
11 

Elternw. Nicht- Insg. 

Elternw. 

13,3 h 10,3 h 11,2 h 

17,7 h 17,8 h 17,7 h 

31,1 h 28,Oh 28,9h 

8,2 h 13,8 h 12,2 h 

39,3 h 41,9 h 41,2 h 

Sonstiger studienbezogener Zeitaufwand: Vorbereitung für Lehrveranstaltungen, Lernen, Fachlektüre, Referate, Seminar- oder 

Abschlußarbeiten, Bibliotheksbesuche, usw. 

Erwerbstätigkeit: alle Tätigkeiten gegen Entgelt. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Tabelle 135 
Studien- und Prüfungsaktivitäten nach Studienbeihilfenbezug und Wohnform (Elternwohnerln) 

studienaktive prüfungsaktive o Prüfu ngen I 
Studierende 1 Studierende Zeugnisse 

Beihilfenbezieherinnen gesamt 100% 97,4% 

EIternwohnerinnen 100% 98,8% 

N ichtelternwoh nerl nnen 100% 97,1% 

Nicht-Beihilfenbezieherlnnen gesamt 95,8% 87,0% 

davon EIternwohnerInnen 97,6% 89,7% 

davon Nichtelternwohnerlnnen 95,1 0/0 86,1 % 

1 Studienaktive Studierende: Studierende mit mindestens einer Stunde pro Woche studienbezogenem Aufwand (Besuch von 

Lehrveranstaltungen bzw. Selbststudium). 

5,9 

6,4 

5,7 

4,8 

4,9 

4,8 

2 Prüfungsaktive Studierende: Studierende, die im letzten Studienjahr Prüfungen absolvierten und/oder Zeugnisse erworben haben. 

bzw. an einer Abschlußarbeit schrieben. Ohne Studienanfängerinnen. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 
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Bericht zur sozialen Lage der Studierenden 

ein Drittel ist es gleich wichtig wie andere Inte
ressen und Bereiche außerhalb der Hochschule. 
Nur bei einem marginalen Prozentsatz der Bei
hilfenbezieherinnen stand das Studium zum 

Befragungszeitpunkt eher im Hintergrund. Unter 
den Studierenden ohne Studienbeihilfe ist der 

Anteil derer, die vorrangig auf das Studium 
orientiert sind, mit 41 % beträchtlich geringer; 
für einen gleich großen Teil ist es gleichrangig 
mit anderen Bereichen außerhalb der Hochschu

le. Der Prozentsatz derjenigen, für die das Stu
dium eher im Hintergrund steht, ist unter Nicht
Beihilfenbezieherinnen mehr als viermal so hoch 
wie unter Bezieherinnen von Studienbeihilfe. 

Diese Ergebnisse zeigen weiters, daß bei 
Studierenden, die noch bei den Eltern leben, das 

Tabelle 136 

Teil B 

Studium häufiger im Vordergrund steht als bei 
Studierenden, die einen eigenständigen Haus
halt führen. Dies trifft sowohl auf Beihilfen- als 
auch aufNicht-Beihilfenbezieherlnnen zu. Über

durchschnittlich hoch ist der Anteil der Studie
renden, für die das Studium eher im Hinter
grund steht, in der Gruppe der Nicht-Beihilfen

bezieherInnen, die nicht bei den Eltern wohnen. 
Hier zeigen sich wieder die Effekte der unter
schiedlichen Altersstruktur der bei den Gruppen, 
da unter den Nicht-Beihilfenbezieherlnnen ten

denziell ältere und damit verstärkt erwerbstätige 
Studierende, die bereits öfter eine eigene Familie 
haben, überdurchschnittlich vertreten sind (sie
he Tabelle 137). 

St~dienwechsel und Studienabbruchsneigung nach Studienbeihilfenbezug 

Beihilfenbezieherinnen gesamt 

Elternwoh nerl nnen 

Nicht-Elternwohnerl nnen 

Nicht-Beihilfenbezieherlnnen gesamt 

EIternwohnerinnen 

Nicht-Elternwohnerl nnen 

Anteil der Studien

wechslerinnen 1 

17,1% 

18,4% 

16,9% 

29,8% 

19,8% 

33,1% 

1 Anteil derer, die das Studium mindestens einmal gewechselt haben. 

2 Anteil derer, die daran denken/gedacht haben, das Studium abzubrechen. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Tabelle 137 

Anteil der Studierenden 

mit Studienabbruchneigung2 

19,4% 

19,6% 

19,2% 

27,6% 

24,1% 

29,0% 

Stellenwert des Studiums nach Stipendienbeihilfenbezug und Wohnform (Elternwohnerln) 

Bei h i Ifenbezieherl nnen Nicht -Beihilfenbezieherl nnen 
11 

Elternw. Nicht- Insg. Elternw. Nicht- Insg. 

Elternw. Elternw. 

Studium bildet Lebensmittelpunkt 75,0% 62,8% 64,9% 46,0% 38,8% 41,0% 

Studium gleich wichtig wie andere Lebensbereiche 23,5% 32,9% 31,1% 42,3% 41,9% 41,9% 

Studium steht eher im Hintergrund 1,5% 4,3% 4,0% 11,7% 19,3% 17,2% 

Insgesamt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Quelle: Sozialerhebung 1998 
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11 Verkehrsmittel und Fahrtkosten 

Für die studentischen Lebensbedingungen ist es 

unter anderem von Bedeutung, wie weit die 

Hochschule von der Unterkunft entfernt liegt. 

Die räumliche Entfernung der Unterkunft zur 

Hochschule sowie der Zeitaufwand für den Weg 

zur Hochschule bestimmen die Wahl eies Ver

kehrsmittels und damit auch die Höhe der Fahrt

kosten. Die folgenden Ausführungen beziehen 

sich ausschließlich auf die Wahl des Verkehrs

mittels für den Weg zur Hochschule sowie die 

damit verbundenen Kosten. 

11.1 Hochschulweg und Verkehrsmittelwahl 

Im Durchschnitt wohnen Studierende 16 km von 

der Hochschule entfernt. Die Mehrheit der Stu

detltInnen (53%) wohnt allerdings relativ nah 

zur Hochschule (bis 5 km entfernt). 26% haben 

eine Unterkunft im Nahbereich von 2 km. wo

durch es theoretisch möglich ist. den Hoch

schulweg zu Fuß zurückzulegen. Insgesamt leben 

80% der Studierenden im Nahbereich und der 

n~heren Umgebung des Hochschulstandorts (bis 

20 km Entfernung). Weitere 9% der Studierenden 

kommen aus 21 bis 40 km Entfernung an die 

Hochschule und werden im folgenden als .. Nah

pendlerInnen" bezeichnet. 11 Ufo der Studieren

den zählen zu den sogenannten .. Fernpendler

Innen", da sie einen Anreiseweg von mehr als 

40 km haben. Studierende an Fachhochschulen 

haben mit durchschnittlich 21.4 km einen wei

teren Anreiseweg als Universitätsstudentinnen 

mit durchschnittlich 15.8 km. Dies ist darauf 

zurückzuführen. daß Fachhochschulen aus 

Gründen der regionalen Diversifikation des 

Hochschulsektors nicht in Groß- sondern primär 

in Kleinstiidten errichtet wurden. Diese Standort

unterschiede haben auch Auswirkungen auf den 

studentischen Wohnungsmarkt, da es in den 

traditionellen Universitätsstädten ein entspre

chendes Angebot an universitiitsnahen Wohnun

gell und Studentinnenwohnheimplätzen gibt. An 

den neuen Hochschulstandorten des Fachhoch

schulsektors ist ein solches Angebot in der Regel 

(noch) nicht in einem vergleichbaren Ausmaß 

vorhanden. Das kann mit ein Grund sein, warum 

unter den Studierenden an Fachhochschulen 

auch der Anteil der Studierenden, die bei den 

Eltern wohnen. höher ist (siehe Kapitel 12.4) (sie

he Tabelle 138). 

Zwei Drittel der Studierenden (66,7%) brau

chen für den Weg zur Hochschule nicht länger 

als 30 Minuten, weitere 25% zwischen einer 

halben und einer ganzen Stunde. Rund 8% müs

sen einen Anreiseweg von über einer Stunde in 

Kauf nehmen. Studierende in Fachhochschul

Studiengängen und an Universitiiten unterschei

den sich lediglich im Nahbereich der Hoch

schulen etwas voneinander. was auf die unter

schiedliche Größe der Studienorte zurückzu

führen sein dürfte (siehe Tabelle 139). 

Die Dauer des Wegs zur Hochschule h~ngt 

auch damit zusammen, ob ein bzw. welches 

Transportmittel benutzt wird. Die Wahl des Ver

kehrsmittels kann sich nach den Jahreszeiten 

und den damit gegebenen Witterungsverhält

nissen richten. Die große Mehrheit der Studie

renden (80%) w~ihlt das Verkehrsmittel jedoch 

unabhängig von der Jahreszeit. d.h. nur 20% 

verwenden im Sommer und Winter überwiegend 

andere Verkehrsmittel. Insbesondere Studieren

de. die im Sommer mit dem Fahrrad an die Hoch

schule kommen. steigen im Winter auf öffentli

che Verkehrsmittel um. Im Winter steigt weiters 

der Anteil der PKW-Benutzerinnen. Studieren

de an Universitäten benutzen primär öffentlidll' 

Verkehrsmittel bzw. im Sommer das Fahrrad. 

w~hrend bei Studierenden an Fachhochschulen 

der PKW das am häufigsten genutzte Verkehrs

mittel darstellt (siehe Tabelle 140). 

Ein wesentlicher Faktor für diese Unter

schiede in den primär genutzten Verkehrsmit

teln zwischen Studierenden an Universitätm und 

Fachhochschulen liegt in den unterschiedlichen 
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Bericht zur sozialen Lage der Studierenden 

Tabelle 138 

Entfernung zwischen Unterkunft und Hochschule (in km) nach Hochschulbereich 

bis 2 km 

3 bis 5 km 

6bislO km 

11 bis 20 km 

21 bis 30 km 

31 bis 40 km 

41 bis 50 km 

51 km und mehr 

Insgesamt 

Durchschnittliche Entfernung Unterkunft - Hochschule 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Tabelle 139 

Univ. 

26,5% 

26,9% 

16,5% 

11 ,0% 

5,5% 

3,0% 

2,5% 

S, 1 % 

100,0% 

15,8 km 

Wegdauer (in Minuten) zwischen Unterkunft und Hochschule 

Univ. 

bis 10 Min. 17,5% 

11 bis 20 Min. 29,0% 

21 bis 30 Min. 20,3% 

31 bis 45 Min. 16,2% 

46 bis 60 Min. 9,1% 

61 bis 120 Min. 7,1% 

mehr als 120 Min. 0,7% 

Insgesamt 100,0% 

Durchschnittliche Wegdauer 31,6 min 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Tabelle 140 

FH 

lS,S% 

17,6% 

14,1% 

12,9% 

8,2% 

9,4% 

7,10f0 

11 ,S% 

100,0% 

21,4 km 

FH 

25,6% 

19,8% 

lS,6% 

15,1% 

11,6% 

9,3% 

0,0% 

100,0% 

31,9 min 

Überwiegend benutztes Verkehrsmittel nach Jahreszeit und Hochschulbereich 

Teil B 

Insgesamt 

26,3% 

26,5% 

16,4% 

11,10f0 

5,6% 

3,2% 

2,7% 

S,2% 

100,0% 

16,0 km 

Insgesamt 

17,S% 

2S,7% 

20,2% 

16,2% 

9,2% 

7,2% 

0,7% 

100,0% 

31,6 min 

Universitäten Fachhochschulen 
I 

Winter Sommer Winter Sommer 

zu Fuß 11,7% 9,6% 12,6% 11 ,6% 

Fahrrad 11 ,0% 25,S% 3,4% 12,S% 

Moped, Motorrad u.ä. 0,4% 2,2% 0,2% 2,3% 

PKW 14,6% 13,0% 4S,3% 41,9% 

Öffentliche Verkehrsmittel 62,3% 49,5% 35,6% 31 ,4% 

Insgesamt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Quelle: Sozialerhebung 1998 
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Kapitel 11 

Hochschulstandorten des Universitäts- und 
Fachhochschulsektors. Die Universitäten sind 
fast ausschließlich in der Bundeshauptstadt und 
den Landeshauptstädten angesiedelt, und dort 
oft in den städtischen Zonen, die vom öffentli

chen Verkehr her sehr gut erschlossen, aber 
durch Parkplatzmangel gekennzeichnet sind. Der 
Einfluß der vorhandenen Infrastruktur und der 
räumlichen Gegebenheiten zeigt sich im Ver
gleich der überwiegend genutzten Verkehrsmittel 

je nach Hochschulstandort bzw. Hochschulbe
reich. Während in Wien, das ein vergleichsweise 
gut ausgebautes öffentliches Verkehrssystem hat, 
mehr als 70% der Studierenden öffentliche Ver

kehrsmittel benutzen, liegt in Klagenfurt, Linz 
und Salzburg der Anteil der PKW-BenutzerInnen 
über dem Durchschnitt (siehe Tabellen 141, 142). 

Weiters beeinflußt die Entfernung der Un

terkunft die Wahl des Verkehrsmittels. Im Som
mer dominiert unter den Studierenden, die im 
Nahbereich der Hochschule (bis 2 km) leben, der 
nichtmotorisierte Individualverkehr (44% benut-

Tabelle 141 

Verkehrsmittel und Fahrtkosten 

zen überwiegend das Fahrrad, 34% gehen zu 
Fuß) 19% fahren mit öffentlichen Verkehrs
mitteln. Mit größerer Entfernung der Unterkunft 
zur Hochschule nimmt der Anteil der Benutzer
Innen von PKWs sowie von öffentlichen Ver

kehrsmitteln zu. Unter den Nahpendlerinnen 
(Entfernung 21-40 km) ist der Anteil der PKW

Benutzerinnen mit 400/0 am höchsten; Fern
pendlerinnen (mehr als 40 km Entfernung) wäh
len bevorzugt öffentliche Verkehrsmittel (62%). 
Im Winter wechseln Studierende, die in der un

mittelbaren Nähe der Hochschule wohnen, vom 
Fahrrad auf öffentliche Verkehrsmittel oder ge
hen zu Fuß. 

Die Wohnforrn steht insofern in Zusam
menhang mit der Entfernung der Unterkunft zur 

Hochschule, als die von Studierenden typischer
weise im Zusammenhang mit ihrem Studium 
am Studienort gewählten Wohnforrnen, wie Stu
dentInnenwohnheim und Wohngemeinschaft, in 
der Regel in unmittelbarer Nähe zur Hochschule 

liegen. Auch wenn Studierende ein Untermiet-

Überwiegend benutztes Verkehrsmittel im Sommer nach Hochschulen 

zu Fuß Fahrrad Moped, PKW äff. Ver- Insg. 

Motorrad kehrs-

u.ä. mittel 

Uni Wien 6,8% 12,4% 1,5% 4,9% 74,4% 100% 

Uni Graz 14,0% 50,5% 1,2% 13,7% 20,6% 100% 

Uni Innsbruck 18,5% 42,9% 3,5% 12,2% 22,8% 100% 

Uni Salzburg 4,8% 46,8% 0,8% 24,6% 23,0% 100% 

TU Wien 9,7% 12,0% 3,7% 4,2% 70,4% 100% 

TU Graz 8,8% 69,1% 2,9% 5,9% 13,2% 100% 

Montanuni Leoben 41,4% 37,9% 17,2% 3,4% 100% 

BOKU 5,7% 21,4% 4,3% 11,4% 57,1% 100% 

VETMED 9,1% 15,2% 6,1% 27,3% 42,4% 100% 

WU Wien 3,8% 8,1% 2,5% 12,7% 72,9% 100% 

Uni Linz 11,4% 11,4% 1,3% 46,2% 29,7% 100% 

Uni Klagenfurt 9,0% 19,4% 4,5% 55,2% 11,9% 100% 

Kunstuniversitäten insg. 8,2% 34,4% 1,6% 8,2% 47,5% 100% 

Fachhochschulen insg. 11,8% 12,9% 2,4% 42,4% 30,6% 100% 

Alle Hochschulen insg. 9,7% 25,3% 2,2% 13,9% 48,9Ofo 100% 

Quelle : Sozialerhebung 1998 
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Bericht zur sozialen Lage der Studierenden 

Tabelle 142 

Überwiegend benutztes Verkehrsmittel im Sommer nach Hochschulstandort 

zu Fuß Fahrrad Moped, PKW äff. Ver-

Motorrad kehrs-

u.ä. mittel 

Wien 6,8% 12,4% 2,4% 6,8% 71,6% 

Graz 12,2% 56,2% 1,7% 11,6% 18,2% 

Innsbruck 18,5% 42,9% 3,5% 12,2% 22,8% 

Salzburg 4,5% 47,4% 0,8% 23,3% 24,1% 

Leoben 41,4% 37,9% 17,2% 3,4% 

Linz 11,2% 11,8% 1,2% 44,4% 31,4% 

Klagenfurt 9,0% 19,4% 4,5% 55,2% 11,9% 

Fachhochschulen insg. 11,8% 12,9% 2,4% 42,4% 30,6% 

Alle Hochschulen insg. 9,7% 25,3% 2,2% 13,9% 48,9% 

Quelle: Somlerhebung 1998 

Tabelle 143 

Entfernung zwischen Unterkunft und Hochschule nach Wohnform 

Eltern eig. Haus- Hauhalt m. Unter- Wohnge-

halt, allein Partnerin miete meinschaft 

bis 2 km 7,8% 25,4% 19,5% 27,0% 52,2% 

3 bis 5 km 15,7% 29,7% 29,0% 27,9% 31,5% 

6 bis 10 km 14,6% 20,8% 19,3% 23,0% 14,0°/0 

11 bis 20 km 20,6% 8,4% 12,7% 10,7% 1,5% 

21 bis 40 km 20,5% 6,9% 7,7% 1,6% 0,0% 

41 km und mehr 20,9% 8,9% 11,8% 9,8% 0,9% 

Insgesamt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Tabelle 144 

Überwiegend benutztes Verkehrsmittel im Sommer nach Wohnform 

Eltern eig. Haus- Hauhalt m. Unter- Wohnge-

halt, allein Partnerin miete meinschaft 

zu Fuß 4,5% 9,8% 5,0% 14,4% 14,3% 

Fahrrad 10,2% 24,6% 23,9% 25,2% 49,3% 

Moped, Motorrad u.ä. 2,6% 0,8% 2,5% 4,3% 1,9% 

PKW 21,7% 14,4% 20,5% 7,9% 1,7% 

äff. Verkehrsmittel 61,0% 50,4% 48,1% 48,2% 32,8% 

Insgesamt 100,0% 100,0% 100,00/0 100,0% 100,0% 

Quelle: Sozialerhebung 1998 
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Teil B 

Insg. 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Student -

Innenheim 

53,1% 

37,0% 

7,5% 

1,6% 

0,0% 

0,8% 

100,0% 

Student -

Innenheim 

22,4% 

31,1 % 

2,3% 

1,3% 

42,8% 

100,0% 
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Kapitel 11 Verkehrsmittel und Fahrtkosten 

Tabelle 145 
Überwiegend benutztes Verkehrsmittel im Sommer nach Alter und Geschlecht 

überwiegend benutztes 

Verkehrsmittel I Sommer bis 20 J. 21-25 J. 

zu Fuß 12,3% 10,6% 

Fahrrad 20,6% 26,10/0 

Moped, Motorrad u.ä. 1,1% 2,4% 

PKW 7,2% 11,6% 

Öffentl. Verkehrsmittel 58,8% 49,3% 

Insgesamt 100,0% 100,0% 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

zimmer oder eine eigene Wohnung bewohnen, 
sind diese oft hochschulnahe gelegen. Studie

rende, die mit dem Partner/ der Partnerin einen 
gemeinsamen Haushalt führen, und insbesondere 
Studierende, die bei den Eltern wohnen, haben 
demgegenüber deutlich längere Anfahrtswege 
(siehe Tabelle 143). 

Im Zusammenhang mit der Entfernung von 
Wohnung und Hochschule ergeben sich typi
sche Unterschiede in der Verkehrsmittelwahl 
nach den Wohn formen der Studierenden. Von 
den Studierenden, die in Studentlnnenwohn

heimen oder Wohngemeinschaften wohnen, ge
langen im Sommer mehr als die Hälfte nicht
motorisiert, also per Fahrrad oder zu Fuß, an 
die Hochschule. PKW-BenutzerInnen finden sich 
am häufigsten unter Elternwohnerinnen und 
Bewohnerinnen einer eigenen Wohnung. Das 
dominierende Transportmittel der Studierenden 
in den letztgenannten Wohnformen sind aller
dings auch im Sommer die öffentlichen Ver
kehrsmittel (siehe Tabelle 144). 

Die Wahl des Verkehrsmittels steht weiters 
mit Alter und Geschlecht in Zusammenhang: 
Jüngere Studierende benutzen öfter öffentliche 
Verkehrsmittel, um an die Hochschule zu ge
langen, und gehen häufiger zu Fuß. Demgegen
über steigt der Anteil der PKW-BenutzerInnen 
mit dem Alter an. Frauen nutzen häufiger die 
öffentlichen Verkehrsmittel, während Männer 
öfter über einen PKW verfügen (siehe Tabelle 
145). 

Alter Geschlecht 

26-30 J. 31 J. u.ä. männl. weibl. 

6,7% 8,6% 11,1% 8,10/0 

28,4% 21,70/0 27,0% 23,4% 

3,8% 0,3% 3,5% 0,7% 

15,7% 25,9% 15,2% 12,5% 

45,4% 43,5% 43,2% 55,2% 

100,00/0 100,0% 100,0% 100,0% 

11 .2 Fahrtkosten 

Die im Zusammenhang mit der Anfahrt an die 
Hochschule entstehenden Fahrtkosten variieren 
je nach Entfernung und Verkehrsmittel. Bei 19% 
der Studierenden fallen keine Fahrtkosten an. 

Im Sommer steigt dieser Anteil aufgrund des 
höheren Anteils von Studierenden, die zu Fuß 

oder mit dem Fahrrad an die Hochschule kom
men, auf rund 25%. Unter den Studierende an 
Fachhochschulen ist der Anteil der Studieren

den mit Fahrtkosten generell höher als an Uni
versitäten, und die jahreszeitlich bedingte Ver

änderung dieses Anteils ist geringer. Dies ist vor 
allem auf die geringe Bedeutung des Fahrrades 
als Verkehrsmittel für den Weg zur Fachhoch
schule zurückzuführen (siehe Tabelle 146). 

Die durchschnittlichen Fahrtkosten jener 
Studierenden, für die derartige Ausgaben an
fallen, liegen im Winter bei öS 550,-, im Som
mer bei öS 540,-. Rund ein Viertel der Studie
renden hat im Monat mehr als 500,- an Fahrt

kosten zu tragen, wobei sich kaum jahreszeitlich 
bedingte Unterschiede in den Kosten zeigen 
(siehe Tabelle 147). 

Beträchtliche Unterschiede in der Höhe der 
Verkehrskosten für den Hochschulweg zeigen 
sich zwischen Studierenden an Universitäten und 
Fachhochschulen. Die Fahrtkosten von Studie
renden, die solche haben, sind im Fachhoch

schulsektor durchschnittlich um fast 200,
Schilling im Monat höher als im Universitätsbe-
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Bericht zur sozialen Lage der Studierenden 

Tabelle 146 

Anteil der Studierenden mit Fahrtkosten nach Hochschulbereich 

Univ. 

Anteil der Studierenden mit Fahrtkosten im Winter 80,8% 

Anteil der Studierenden mit Fahrtkosten im Sommer 74,2% 

Anteil der Studierenden mit Fahrtkosten im Winter und/oder Sommer 81,1 % 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Tabelle 147 

Höhe der Fahrtkosten (in ÖS) im Winter und Sommer 

bis öS 200,-

öS 201,- bis öS 300,-

öS 301,- bis öS 400,-

öS 401,- bis öS 500,-

öS 501,- bis ÖS 1.000,

öS 1.001,- bis öS 2.000,

mehr als öS 2.000,-

Insgesamt 

Durchschnittliche Fahrtkosten 

Nur von Studierenden, die Fahrtko,ten haben. Beträge auf öS 10,- gerundet. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Tabelle 148 

Winter 

16,1% 

18,8% 

17,5% 

22,0% 

15,7% 

8,2% 

1,6% 

100,0% 

öS 550,-

Höhe der Fahrtkosten (in ÖS) im Winter nach Hochschulbereich 

Universitäten 

bis ÖS 200,- 16,3% 

öS 201,- bis 300,- 19,1% 

öS 301,- bis 400,- 17,9% 

öS 401,- bis 500,- 22,2% 

öS 501,- bis 1.000,- 15,0% 

ÖS 1.001,- bis 2.000,- 8,2% 

mehr als öS 2.000,- 1,4% 

Insgesamt 100,0% 

Durchschnittliche Fahrtkosten öS 530,-

Nur von Studierenden, die Fahrtkosten haben. Beträge auf öS 10,- gerundet. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 
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FH 

84,9% 

81,5% 

84,9% 

Teil B 

Gesamt 

80,9% 

74,4% 

81,2% 

Sommer 

18,6% 

18,8% 

15,6% 

21,1% 

15,5% 

8,9% 

1,6% 

100,0% 

ÖS 540,-

Fachhochschulen 

11 ,4% 

12,9% 

10,0% 

15,7% 

34,3% 

12,9% 

2,9% 

100,0% 

öS 720,-
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Kapitel 11 

reich. Die Hälfte der Studierende an Fachhoch
schulen hat Fahrtkosten von mehr als ÖS 500,

im Monat, unter den UniversitätsstudentInnen 
hat nur knapp ein Viertel so hohe Fahrtkosten. 
Ursache für die divergierenden Kosten sind die 
bereits erwähnten Unterschiede hinsichtlich der 

Tabelle 149 

Verkehrsmittel und Fahrtkosten 

Wahl des Verkehrsmittels (siehe Tabelle 148, 

siehe auch Tabelle 140) . 

Die durchschnittlichen Fahrtkosten variie
ren nach dem überwiegend benutzten Verkehrs
mittel. Studierende, die einen PKW benutzen, 
haben mit ÖS 770,- pro Monat die höchsten 

Anteil der Studierenden mit und ohne Fahrtkosten im Winter nach überwiegend 
benutztem Verkehrsmittel sowie durchschnittliche Fahrtkosten (in öS) 

überwiegend benutztes Verkehrsmittel/Winter 

zu Fuß 

Fahrrad 

Moped, Motorrad u.ä. 

PKW 

Öffentliche Verkehrsmittel 

Insgesamt 

Beträge auf ÖS 10,- gerundet. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Tabelle 150 

I 

Anteil der Studierenden 

ohne Fahrt- mit Fahrt-

kosten kosten 

85,9% 14,1 0/0 

76,2% 23,8% 

10,0% 90,0% 

2,9% 97,1% 

1,8% 98,2% 

19,1% 80,9% 

Fahrtkosten 
I I 

o aller Stud. 

in öS 

80,-

40,-

300,-

770,-

490,-

440,-

Anteil der Studierenden mit und ohne Fahrtkosten im Winter nach Entfernung der Unterkunft 
zur Hochschule sowie durchschnittliche Fahrtkosten (in ÖS) 

Entfernung der Unterkunft zur Hochschule in km 

bis 2 km 

3 bis 5 km 

6 bis 10 km 

11 bis 20 km 

21 bis 30 km 

31 bis 40 km 

41 bis 50 km 

51 km und mehr 

Insgesamt 

Beträge auf ÖS 10,- gerundet. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Anteil der Studierenden 

ohne Fahrt- mit Fahrt-

kosten kosten 

57,4% 42,6% 

16,4% 83,6% 

6,2% 93,8% 

2,7% 97,3% 

0,0% 100% 

0,0% 100% 

1,8% 98,2% 

2,0% 98,0% 

19,1% 80,9% 

Fahrtkosten 

o aller Stud. 

in ÖS 

160,-

320,-

400,-

580,-

630,-

900,-

950,-

1.200,-

440,-

I 

I 
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Bericht zur sozialen Lage der Studierenden Teil B 

Tabelle 151 

Häufigkeit der Besuche bei den Eltern pro Monat nach Entfernung des Heimatortes 

Entfernung des Heimatortes Studierende!r fährt ... mal im Monat nach Hause Kosten 

nie bis 1 mal 2-3 mal 4 mal 5 mal Insg. o mal o in öS 

u. öfter 

bis 30 km 27,1% 2,5% 11,9% 18,6% 39,8% 100% 7,2 320,-

31 bis 50 km 15,3% 17,3% 22,4% 30,6% 14,3% 100% 3,5 360,-

51 bis 100 km 11 ,9% 10,1% 26,3% 39,2% 12,6% 100% 3,6 440,-

101 bis 300 km 6,5% 36,3% 36,8% 17,9% 2,5% 100% 2,2 590,-

mehr als 300 km 21,8% 58,5% 1 5,2% 3,8% 0,7% 100% 1,3 550,-

Insgesamt 12,8% 31,7% 27,6% 20,10J0 7,8% 100% 2,7 

Kosten 0 in öS 360,- 550,- 690,- 610,- 520,-

Ohne EIternwohnerinnen und ohne Studierende, deren Eltern in derselben Stadt wohnen. 

Beträge auf ÖS 10,- gerundet. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Durchschnittskosten. Studierende, die öffentliche 

Verkehrsmittel nutzen, haben mit CiS 490,- eben

falls leicht überdurchschnittliche Kosten. Ein 

größerer Teil der Studierenden benutzt im Laufe 

eines Monats mehr als eine Art von Verkehrs

mittel. um an die Hochschule zu gebngen. Dies 

ist insbesondere dort der Fall, wo eine hohe 

Witterungsabhängigkeit gegeben ist, wie bei 

Fußgängerinnen und Radfahrerinnen. Daher gibt 

auch ein Teil der Studierenden, die den Hoch

schulweg überwiegend zu Fuß oder mit dem 

Fahrrad zurücklegen. Fahrtkosten an. Anderer

seits können aber für Verkehrsmittel, die generell 

nicht kosten frei sind, individuell trotzdem keine 

Fahrtkosten anfallen, z.B. durch Mitbenutzung, 

Fahrgemeinschaften oder . .schwarzfahren". Die 

geringsten Fahrtkosten fallen erwartungsgemäß 

in der Gruppe der Studierenden an, die für ihren 

Hochschulweg überwiegend das Fahrrad benut

zen oder zu Fuß gehen (siehe Tabelle 149). 

Die Höhe der monatlichen Ausgaben für 

die Fahrt zur Hochschule hängt auch von der 

Entfernung zwischen Wohnunterkunft und Stu

dienort ab. Im Nahbereich, wo Fußgängerinnen 
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und Fahrradfahrerinnen dominieren, gibt es 

einen hohen Anteil an Studierenden ohne Fahrt

kosten, die durchschnittlichen Verkehrskosten 

pro Monat sind entsprechend niedrig. Mit stei

gender Entfernung der Wohnunterkunft steigen 

auch die durchschnittlichen monätlichen Aus

gaben für Verkehrsmittel an (siehe Tabelle 150). 

11.3 Besuche bei den Eltern 

Von den Studierenden, die nicht mehr bei den 

Eltern wohnen, fahren während der Semester

zeit fast 30% viermal oder öfter pro Monat näch 

Hause, nur rund 130/0 reisen während des Se

mesters nil' nach Hause. Die Häufigkeit der 

Heimfährten nimmt mit der Entfernung des Hei

matortes ab. Die höchste Zahl än monatlichen 

Heimfahrten verzeichnen Studierende, die aus 

einem Umkreis von bis zu 30 km Entfernung 

vom Studienort stammen. Die durchschnittlichen 

Kosten für die Besuche bei den Eltern liegen bei 

öS 520,- pro Monat. Sie schwanken jedoch na

turgemäß mit der Entfernung und der Zahl der 

Besuche (siehe Tabelle 151). 
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12 Studierende an 
Fachhochschul-Studiengängen 

Seit dem Studienj<lhr 1994/95 besteht auch in 

Österreich die Möglichkeit, ein Fachhochschul

studium zu absolvieren. Fachhochschul-Studien

gänge sind als wissenschaftlich fundie!1e Berufs

ausbildungen konzipie!1 und stellen eine Ergän

zung und Alternative zum Angebot der berufs

vorbildenden Universitülsstudien dar. Bei der Er

richtung von Fachhochschul-Studiengängen 

wurde besonderes Augenmerk auf berufstätige 

Studierende gelegt und ein entsprechendes An

gebot an berufsbegleitenden Studiengängen 

entwickelt."2 Weiters wurde an Fachhochschul

Studiengängen der Zugang für Studierende ohne 

Matura erleichtert, wodurch wiederum berufs

tätige und tendenziell eher ältere Studierende 

angesprochen werden. Durch die Errichtung von 

Fachhochschul-Studiengängen in Regionen 

ohne traditionellem Hochschulstandort wurden 

ebenso Studieninteressierte angesprochen, die 

bis dato kein geeignetes Angebot vorgefunden 

hatten ( .. Nachholeffekt"'). Dies sind Gründe dafür, 

daß sich die Studierenden an Universitäten und 

Fachhochschulen in einigen wesentlichen Punk

ten voneinander unterscheiden. Allerdings ist 

der quantitative Beitrag der Fachhochschulen 

zum gesamten Hochschulbereich noch zu gering, 

als daß sich dadurch im gesamten Hoehschul

bereich strukturelle Ver~i nderungen ergeben 

könnten (im Wintersemester 1997/98 gab es 

rund 5.800 Studierende an Fachhochschulen). 

In Kapitel 2 wurde gezeigt, daß es seit ei

nigen Jahren zu rückläufigen Zahlen der Stu

dienanf;ingerinnen an Universitäten in Öster

reich kommt. Dieser Trend zeigt sich bei Män-

62 Derzeit bestehen in Kärnten, Niederästerreich, Oberäster

reich, Tirol, Wien und in der Steiermark Fachhochschul-Stu

diengänge, deren Studienpläne auf Berufstätige Rücksicht 

nehmen. 

63 Der Entwicklungsplan für die Jahre 1999(2000 bis 2004(05 

sieht vor, daß der Fachhochschulsektor bis zum Ende dieser 

Periode rund 25% der Studienanfängerinnen aufnimmt (vgl. 

BMWV, 1998a, S. 46). 

nern etwas stärker als bei Frauen. Dieser Rück

gang wird primär auf die seit dem Winterseme

ster 1994/95 bestehende Möglichkeit eines Fach

hochschulstudiums zurückgeführt. 

Aufgrund der geschichteten Stichproben

ziehung und des geringen Stichprobenumfangs 

können nur über den gesamten Fachhochschul

sektor Aussagen gemacht werden, jedoch keine 

Differenzierungen nach einzelnen Fachhoch

schul-Studiengängen bzw. -standonen erfolgen. 

Zu Beginn dieses Kapitels werden die im Hin

blick auf die Fachhochschul-Studiengänge zen

tralen Ergebnisse aus Kapitel 2 kurz zusammen

gefaßt. 

12.1 Regionale Herkunft 

Bei der Errichtung von Fachhochschul-Studien

gängen wurde großer Wen auf die regionale 

Diversifikation der Fachhochschul-Studiengänge 

gell'gt. Mittlerweile gibt es in allen Bundesliin

dern Fachhochschul-Studiengänge. Fachhoch

schul-Studiengänge in Bundesländern ohne 

traditionellen Universitätsstandort (Niederöster

reich, Burgenland und Vorarlberg) waren untc-r 

den ersten, die bewilligt wurden uncl ihren Be

trieb aufnahmen. 1998/99 fanden sich 11 von 

46 Fachhochschul-Studiengängen in diesen 

Bunclesländern. Daß der Fachhochschulsektor 

somit auch einen Beitrag zur Nivdlierung der 

regionalen Unterschiecle in der Hochschulrekru

tierung leistet, zeigt die Gegenüberstellung der 

Bundesländerquoten nach Hochschulsektoren. 

Durch den regional anders strukturierten Zu

gang zum Fachhochschulbereich (siehe auch 

Tabelle 15 in Kapitel 3) rücken die Quoten etwas 

n;iher zusammen, und die Abstände zwischen 

den BundesUindern werden geringer. Es bleibt 

abzuwarten, ob dieser Effekt weiterhin besteht, 

wenn der Fachhochschulsektor seinen endgülti

gen Ausbaustand erreicht haben wird.',) Bereits 

jetzt WH sich eine gewisse Tendenz zur Annä-
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Bericht zur sozialen Lage der Studierenden Teil B 

Tabelle 152 

Herkunft der Studierenden an Universitäten und Fachhochschulen nach Größe der Heimatgemeinde 

Größe Heimatgememde 

bis 2.000 Einwohnerinnen 

2.001-5.000 Einwohnerinnen 

5.001-10.000 Einwohnerinnen 

10.001-100.000 EinwohnerInnen 

mehr als 100.000 Einwohnerinnen 

darunter Wien 

Insgesamt 

Quelle: SOllaierhebung 1998 

Tabelle 153 

Fachhochschulen 

22,2% 

27,8% 

12,2% 

17,8% 

20,0% 

15,7% 

100,0% 

Universitäten Gesamt 

16,8% 17,0% 

20,6°/0 20,8% 

11 ,4% 11 ,4% 

17,8% 17,8% 

33,5% 33,0% 

20,4% 20,3% 

100,0% 100,0% 

Studierende an Universitäten und Fachhochschulen nach Entfernung des Elternhauses 
vom Studienort 

... Ofo der Eltern der Studierenden leben ... 

in derselben Stadt 

bis 30 km entfernt 

31-50 km entfernt 

51-100 km entfernt 

101-300 km entfernt 

über 300 km entfernt 

Insgesamt 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

herung der regionalen Zusammensetzung der 

Fachhochschulanf~ingerlnn('n an dit:jenige der 

UniversiUitsanEingerlnnen erkennen (siehe Ta

belle 192 im Anhang), auch aufgrund der hin

sichtlich der Bildungsbeteiligung mittlerweile 

auch im Fachhochschulsektor führenden Posi

tion Wiens. 

Die Unterschiede in der rq~ionalen Rekru

tierung zwischen Fachhochschulen und Univer

sitäten zeigen sich in einem Vergleich der Grüße 

der Herkunftsgl'flleinde: Rund die II~ilfte der Stu

dierenden des Fachhochschulsektors stammt aus 

kleineren Gemeinden (bis 5.000 Einwohner), und 

nur 20 Prozent kommen aus grülleren Stiidtell 

bzw. der Bundeshauptstadt. jedoch ein Drittel 

der Studierenden an Universitätell. Dies belegt, 

188 

Fachhochschulen Universitäten Gesamt 

21,6% 26,6% 26,5% 

18,2% 12,1% 12,5% 

13,6% 7,5% 7,7% 

23,9% 14,3% 14,6% 

18,2% 28,0% 27,7% 

4,5% 11 ,3% 11,1% 

100,0% 100,0% 100,0% 

daß die Zielsetzungen der Standort politik die

ses Sektors, ein entsprechendes Studienangebot 

außerhalh der Ballungszentren zu schaffen, er

folgreich umgesetzt werden (siehe Tabelle 152). 

Auch bezüglich des Einzugsbereichs mani

festieren sich Unterschiede in der strukturellen 

Zusammensetzung von Universitiits- und Fach

hochschulstudierenden. Da die Fachhochschul

standOl1e überwiegend nicht in den größeren 

Städten (z.B. Landeshauptstädten) angesiedelt 

sind, stammt ein geringerer Teil vom Studiel1-

ort selbst (21 ,6Ofo der Studierenden an Fachhoch

schulen vs. 26,6°/0 an Universitäten). Mehr als 

die Hiilftl' (560f0) der Studierenden an Fachhoch

schulen kommt aus einem Einzugsbereich bis 

100 km - unter den Universitätsstudentlnl1el1 
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Kapitel 12 

trifft dies nur auf ein Drittel zu. Hingegen ist 
der Anteil der Studierenden an Fachhochschulen, 
die aus einem mehr als 300 km entfernten El
ternhaus kommen, nicht einmal halb so groß 
wie jener der Studierenden im Universitätssektor 
(4,5% an Fachhochschulen vs. 11,3% an Uni
versitäten) (siehe Tabelle 153). 

12.2 Soziale Herkunft 

Im folgenden wird analog zu Kapitel 4 vorge
gangen und die soziale Herkunft der Studieren
den des Fachhochschulsektors an hand der Schul
bildung und des Berufs der Eltern sowie der Ein
kommenssituation der Eltern charakterisiert. 

Die Studierenden des Fachhochschulsektors 
unterscheiden sich hinsichtlich ihrer sozialen 
Herkunft wesentlich von jenen des Universitäts
bereichs. Sowohl die kürzere, berufs- und praxis

orientierte Ausbildung wie auch die leichtere 
Zugänglichkeit für Studierende ohne Matura und 
für Berufstätige spricht verstärkt Studienanfan

gerinnen aus bildungsferneren Schichten an. 
Dementsprechend liegt hier der Anteil von Stu
dierenden mit Vätern ohne Matura bei rund zwei 
Drittel und damit wesentlich höher als im Uni
versitätsbereich. Dieser Anteil der Studierenden 

Tabelle 154 

Studierende an Fachhochschul-Studiengängen 

aus bildungsfernerem Elternhaus ist an Universi
täten seit der Schaffung der ersten Fachhoch
schul-Studiengänge konstant zurückgegangen. 
Der Anteil von StudienanfängerInnen, deren 
Väter einen Hochschulabschluß aufweisen, ist 
an Fachhochschulen annähernd halb so hoch 
wie an Universitäten (siehe Tabelle 154). 

Die Ergebnisse der Sozialerhebung 1998 

zeigen eine ähnliches Bild für die gesamte Stu
dentlnnenschaft an Fachhochschulen und Uni

versitäten. Die Väter der Studierenden an Fach
hochschulen haben zu mehr als zwei Drittel 
(68,5%) Ausbildungen ohne Matura abgeschlos
sen, während an Universitäten der Anteil der 
Studierenden, deren Väter eine Matura abge
legt bzw. eine Hochschule absolviert haben, 

deutlich höher liegt (43,3% an Universitäten vs. 
31 ,4% an Fachhochschulen) (siehe Tabelle 155). 

Die Mütter der StudienanfängerInnen 
weisen im allgemeinen ein niedrigeres formales 
Bildungsniveau als die Väter auf, wobei fast 30% 

der Mütter von StudienanfangerInnen an Uni
versitäten eine Matura bzw. einen Hochschul
abschluß vorweisen können, während der Ver
gleichswert für die Studierenden an Fachhoch
schulen mit 22,2% deutlich niedriger liegt (siehe 
Tabelle 156). 

Schulbildung des Vaters von Studienanfängerinnen an Universitäten und an Fachhochschulen, 

WS 1994/95 bis WS 1997/98 

Schulbi ldung Vater WS 94/95 WS 95/96 WS 96/97 WS 97/98 

FHS Univ. FHS Un iv. FHS Univ. FHS Univ. 

Pflichtschule 47,8% 45,4% 15,7% 11,5% 12,8% 10,7% 10,6% 9,4% 

Lehre 1 37,7% 30,4% 38,1 % 28,9% 37,4% 29,3% 

Fachschule 15,6% 11,7% 14,7% 15,2% 15,9% 14,6% 16,1 % 14,4% 

Schule ohne Matura ges. 63,4% 57,7% 68,7 % 57,7 % 66,8% 54,3% 64,7 % 53,2% 

Höhere Schule, Akademie 22,6% 19,0% 19,0% 20,6% 20,4% 20,7% 22,2% 21,4% 

Universität, Hochschule 14,0% 23,9% 12,9% 22,3% 12,7% 25,0% 13,8% 25,5% 

Matura, Hochschule ges. 36,6% 42,9% 37,9% 42,9% 33,2% 45,7% 35,9% 46,8% 

Insgesamt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

, Bis WS , 994/95 in der Kategorie "Pflichtschule" enthalten. 
Für die entsprechenden Absolutzahlen siehe Tabelle 200 im Anhang. 

Quelle: ÖSTAT 
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Bericht zur sozialen Lage der Studierenden 

Tabelle 155 

Schulbildung des Vaters von Studierenden an Universitäten und Fachhochschulen 

Schulbildung Vater 

Pflichtschule 

Lehre 

Fachschule 

Schule ohne Matura gesamt 

Höhere Schule 

Akademie, hochschulverwandte Lehranstalt 

Universität, Hochschule 

Höhere Schule, Hochschule gesamt 

Insgesamt 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Tabelle 156 

Fachhochschulen 

15,70/0 

40,4% 

12,4% 

68,5% 

18,0% 

2,2% 

11,2% 

37,4% 

100,0% 

Universitäten 

15,7°10 

30,2% 

10,8% 

56,7% 

16,3% 

4,5% 

22,5% 

43,3% 

100,0% 

Schulbildung der Mutter von Studierenden an Universitäten und Fachhochschulen 

Schulbildung Mutter 

Pflichtschule 

Lehre 

Fachschule 

Schule ohne Matura gesamt 

Höhere Schule 

Akademie, hochschulverwande Lehranstalt 

Universität, Hochschule 

Höhere Schule, Hochschule gesamt 

I nsgesa mt 

Quelle: SOllaierhebung 1998 

Tabelle 157 

Fachhochschulen Universitäten 

24,4% 23,2% 

33,3% 26,9% 

20,0% 20,4% 

77,8% 70,6% 

12,2% 12,7% 

6,7% 8,7% 

3,3% 8,0% 

22,2% 29,4% 

100,0% 100,0% 

Schulbildung der Eltern von Studienanfängerinnen an Universitäten und Fachhochschulen 

Schulbildung Mutter 

Schule ohne Matura 

Höhere Schule, Akademie 

Universität, Hochschule 

Insgesamt 

Quelle: ÖSTAT 

190 

I 

Schu le 

ohne 

Matura 

56,6% 

7,0% 

0,6% 

64,3% 

Fachhochschulen 

Höhere Univ., 

Schule, Hoch-

Akad. schule 

11 ,5% 4,0% 

9,2% 5,6% 

1,4% 4,0% 

22,0% 13,7% 

Schulbildung Vater 

Insg. 

72,1% 

21,9% 

6,0% 

100% 

Schule 

ohne 

Matura 

45,9% 

6,5% 

0,9% 

53,3% 

Universitäten 

Höhere Univ., 

Schu le, Hoch-

Akad. schule 

11,0% 7,3% 

8,7% 9,1% 

1,60/0 9,0% 

21,3% 25,4% 

Teil B 

Insgesamt 

15,7% 

30,5% 

10,9% 

57,7% 

16,3% 

4,4% 

22,1% 

42,8% 

100,0% 

Insgesamt 

23,3% 

27,2% 

20,4% 

70,8% 

12,7% 

8,6% 

7,8% 

29,1% 

100,0% 

Insg. 

64,2% 

24,3% 

11 ,5% 

100% 
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Ka pitel 12 

Vergleicht man die Ausbildungsstruktur fü r 
beide Elternteile bei Universitätsanfangerinnen 

und Fachhochschulanfangerlnnen, zeigen sich 
dieselben Unterschiede wie schon beim Schul
bildungsniveau des Vaters und der Mutter: Im 
Fachhochschulsektor stammt ein wesentlich 
höherer Antei l der Studierenden aus Familien, 

in denen kein Elternteil eine Matura abgelegt 
hat (56,6% an Fachhochschulen vs. 45,9% an 
Universitäten), während der Anteil an Studie

renden aus Akademikerhaushalten nur die Hälfte 
des Wertes an Universitäten ausmacht (4% an 
Fachhochschulen vs. 9% an Urtiversitäten) (siehe 
Tabelle 157). 

Die strukturellen Unterschiede zwischen 
Studienanfä nge rInn en bzw. Studierenden an 

Ta belle 158 

Studierende an Fachhochschu l-Studiengängen 

Fachhochschulen und Universitäten zeigen sich 
auch anhand des Vergleichs der beruflichen Posi
tion des Vaters: Studierende an Fachhochschulen 
sind zu einem geringeren Teil IUnder von Beam
ten - insbesondere von höheren Beamten (bzw. 
Vertragsbediensteten) - und Kinder von Ange
stell ten mit Hochschul bildung als ihre Kolleg

Innen an Universitäten. Hingegen stellen Arbei
terkinder und Kinder von Angestellten ohne 
Matura im Fachhochschulbereich einen beträcht

lich größeren Anteil an den Studienanfanger
Innen als im Universitätsbereich (siehe Tabelle 
158). 

Der Vergleich der Studierenden an Fach

hochschulen und Universitäten anhand der Er
gebn isse der Sozialerhebung 1998 zeigt ein ähn-

Studienanfängerinnen an Universitäten und Fachhochschulen und nach Beruf bzw. Vorberuf des 

Vaters, WS 1994/95 bis WS 1997/98 

WS 94/95 WS 95/96 WS 96/97 WS 97/98 
I I I I 

Beruf / Vorberuf d. Vaters Univ. FHS Univ. FHS Univ. FHS Univ. FHS 

Selbständige ges. 22,1 0/0 21,3% 22,2% 22,0% 22,8% 20,1 % 23,3% 21 ,9% 

Freiberufler, sonst. Selbst 17,6% 16,7% 1 7,7% 17,0% 18,7% 15,2% 19,2% 17,7% 

Landwirt 4,5% 4,6% 4,5% 5,0% 4,0% 4,9% 4,1% 4,2% 

Unselb. Beschäftigte ges. 77 ,8% 78,7% 77,7Ofo 77 ,8% 77 ,1% 79,8% 76,6% 78,0% 

Beamter gesamt' 27,4% 25,5% 27,4% 21,4% 27,8% 23,0% 28,7% 21,5% 

Beamter in A 9,1 % 5,5% 8,5% 4,0% 9,5% 4,9% 9,9% 4,9% 

Beamter in B 7,1 % 8,6% 8,0% 5,3% 8,1% 6,5% 8,7% 7,6% 

Beamter in C u.a. 11 ,0% 11,4% 10,7% 12,0% 10,1 % 11 ,5% 10,1 % 9,0% 

Angestellter gesamt 36,2% 32,7% 35,6% 36,2% 35,5% 38,3% 34,2% 38,0% 

mit Hochsch ulabsch luß 7,6% 4,6% 6,8% 4,5% 7,5% 4,2% 7,0% 4,8% 

mit Matura 8,2% 9,4% 8,9% 9,5% 8,9% 9,9% 8,5% 9,6% 

ohne Matura 20,2% 18,7% 19,6% 22,2Ofo 18,9% 24,3% 18,4% 23,7% 

Arbeiter gesam f 13,4% 20,0% 13,3% 19,8% 12,6% 17,0% 12,2% 17,5% 

Facharbeiter 6,9% 10,6% 6,9% 11,8% 6,8% 9,0% 6,7% 10,2% 

sonstiger Arbeiter 6,1% 8,0% 5,9% 7,4% 5,4% 7,5% 4,9% 6,5% 

Insgesamt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,OOfe 

1 Ohne Arbeiter im öffentl ichen Dienst. 

2 Inkl. Arbeiter im öffentl ichen Dienst. 
Für die entsprechenden Absolutzahlen siehe Tabelle 203 im Anhang. 

Hinweis: in den "Gesamt"-Zeilen sind jeweils auch Nennungen ohne detailliert zuordenbare Berufsangabe (z.B. "Angestellter ohne 
nähere Angabe") entha lten. 

Quelle : ÖSTAT 
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Bericht zur sozialen Lage der Studierenden Teil B 

Tabelle 159 

Studierende an Fachhochschulen und Universitäten mit erwerbstätigem Vater nach Beruf des Vaters, 

Sozialerhebung 1998, sowie erwerbstätige "Vätergeneration" nach Stellung im Beruf, 
Mikrozensus 1991 

Beruf des Vaters Fachhochschulen Universitäten MZ 1997 

Selbständig Beschäftigte gesamt' 20,6Ofa 21,3% 18,2% 

Freiberufler, sonstige Selbständige 15,9% 18,6% 11,7% 

Landwirte 4,8% 2,8% 6,4% 

Unselbständig Beschäftigte gesamt 79,4% 78,7% 81,8Ofa 

Beamte, Vertrags bedienstete gesamt 23,8% 31,3% 20,2% 

leitender Beamte, Vertragsbedienstete 11,1% 17,2% 2,7% 

sonstiger Beamte, Vertragsbedienstete 12,7% 14,1% 17,5% 

Angestellte gesamt 34,9% 39,7% 24,9% 

leitende Angestellte 23,8% 24,2% 7,1% 

sonstige Angestellte 11,1% 15,5% 17,8% 

Arbeiter gesamt 20,6% 7,7% 36,7% 

Facharbeiter 12,7% 4,10f0 17,2% 

sonstige Arbeiter 7,9% 3,6% 19,5% 

Insgesamt 100,0% 100,0% 100,0% 

1 "Vätergrneration": 40- bis 65-jährige männliche Erwerbstätige nach Stellung im Beruf, 

2 Inklusive Mithelfende. 

Quelle: SOZIalerhebung 1998; ÖSTAT, Mikrozensus 1997 

Tabelle 160 

Studierende an Universitäten und Fachhochschulen nach Einkommen der Eltern 

Monatliches Einkommen der Eltern 

bis öS 10,000,-

öS 10,001-20.000,

öS 20.001-30.000,

öS 30.001-40.000,

öS 40.001-50.000,

öS 50.001-60.000,

öS 60.001-70,000,

öS 70.001- 1 00.000,

mehr als öS 100.000,-

Insgesamt 

Qu elle: Sozia lerhebu ng 1998 
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Ei nkommensvertei lung 

Fachhochschulen Universitäten 

3,9% 5,0% 

20,8% 22,5% 

31,2% 25,9% 

22,10f0 23,0% 

7,8% 9,6% 

6,5% 6,0% 

3,9% 2,9% 

2,6% 3,3% 

1,3% 1,8% 

100,0% 100,0% 

kumulierte Einkommensverteilung 
i i 

Fachhochsch u len Universitäten 

3,9% 5,0% 

24,7% 27,5% 

55,8% 53,4% 

77,9% 76,4% 

85,7% 86,0% 

92,2% 92,0% 

96,1% 95,0% 

98,7% 98,2% 

100,0% 100,0% 
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Kapitel 12 

lichl's Bild wie der Vergleich dl'r Studil'nanfän

gerInnen. Dil' Väter der Srudierl'!lC!l'n an Uni

versitäten weisen ein höherl's formall's Aus

bildungsniveau auf als jene der Studil'rl'nden 

an Fachhochschulen und sind entsprechl'nd häu

figer in hiiherl'n bl'ruflichen Positionen tätig. 

Demgegmüber liegt der Anteil der Studieren

den, deren Väter Arbeiter sind, an Fachhoch

schulen fast drl'imal so hoch wie an Universitä

tl'n. Analysiert man die beruflichl' Position dl's 

Vaters der Studierenden vor dem Hintergrund 

des Bildungsstandes der männlichen österrl'ichi

schen Wohnbevölkerung im Alter zwischen 40 

und 65 Jahren, der sogenannten "Vätergene

ration", so zeigt sich, daß auch an Fachhoch

schulen Kinder von Viitern in höheren berufli

chen Positionen überrepräsentiert sind r
,., (siehe 

Tabelle 159). 

Bei der herutl ichen Position der Mütter von 

Studierenden zeigt sich das analoge Bild, daß 

Mütter von Studierenden an Universitäten ein 

hiiheres formall's Ausbildungsniveau aufweisen, 

als jene der Studierenden an Fachhochschulen. 

Allerdings sind diese Unterschiede nicht so deut

lich wie bei dm Vätern der Studierenden, Gegen

über dl'n Unterschieden in der sozialen Herkunft, 

gemessl'n am Beruf des Vaters bzw. dessen 

Schulbildung, zeigen sich jedoch in Hinblick auf 

die Einkommenssituation der Eltern vergleichs

weise geringere Unterschiede zwischen Studie

rl'nden an Fachhochschull'n und Universitäten. 

64 Vgl. auch Steiner 11998). 

65 In Analogie zu Kellermanns These von der neuen Klientel 

berufstätiger Studierender an Universitäten (vgl. Guggen

berger. 1991. S. 118). 

Tabelle 161 

Studierende an Fachhochschul-Studiengängen 

Der Median des Einkommens der Eltern liegt in 

beiden Gruppen zwischen öS 30.000,- und öS 

35.000,- (siehe Tabelk 160). 

12,3 Geschlecht, Alter und Familienstand 

Studierende an Fachhochschulen unterscheiden 

sich in einigen wesentlichen sozio-demographi

sehen Merkmalen deutlich von der Studieren

denschaft an Universitäten, wodurch die These 

von der neuen "Klientel" der Fachhochschulen'," 

gestützt wird. An Fachhochschulen studieren 

eher Männer als Frauen, die zumeist jünger und 

daher auch öfter ledig sind und seltener Kinder 

haben als Studierende an Universitäten. Auf

grund der noch geringen absoluten Zahl an 

Fachhochschulstudierenden in Österreich wirken 

sich die genannten Unterschiede zwischen den 

Studierenden an Fachhochschulen und Univer

sitäten nicht im Gesamtdurchschnitt aus. 

Nahezu drei Viertel der Studierenden an 

Fachhochschulen sind Männer und nur etwas 

mehr als ein Viertel der Studierenden des Fach

hochschulsektors sind Frauen. Demgegenüber 

sind an Universitäten Männer mit 51,9% nur 

leicht überrepräsentiert (siehe Tabelk 161), 

Weitere Unterschiede zeigen sich hinsicht

lich der Altersstruktur: Studierende an Fach

hochschulen weisen im Durchschnitt ein höheres 

Eintrittsalter auf, was mit dem speziellen Ange

bot an berufsbegleitenden Studiengängen, dem 

leichtl'ren Hochschulzugang für Studierende 

ohne Matura und dem eingangs erwähnten 

Nachholeffekt zusammenhängt (siehe Kapitel 

2.2). Weiters ist der Fachhochschulsektor auch 

für Studierende ohne Matura leichter zugäng-

Studierende an Fachhochschulen und Universitäten nach Geschlecht 

Männer 

Frauen 

Insgesamt 

Quelle: Sozralerhebung 1998 

Fachhochschulen 

72,5% 

27,5% 

100,0% 

Universitäten Insgesamt 

51,9% 52,6% 

48,1% 47,4% 

100,0% 100,0% 
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Bericht zur sozialen Lage der Studierenden Teil B 

Tabelle 162 

Studierende an Fachhochschulen und Universitäten nach Alter 

bis 20 Jahre 

21 bis 25 Jahre 

26 bis 30 Jahre 

31 Jahre und älter 

Insgesamt 

Median des Alters 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

lich,bb wodurch wiederum verstärkt ältere Stu

dierende angesprochen werden. Derzeit haben 

rund 11 010 der in den Fachhochschulbereich neu 

eintretenden Studierenden keinen regulären 

Hochschulzugang über eine Matura erworben 

(gegenüber etwas mehr als 10f0 der Studieren

den an Universitäten, siehe Kapitel 2.3). 

Dem höheren Eintrittsalter steht jedoch ein 

niedrigeres Alter der Studierenden gegenüber 

(bei Studierenden an Fachhochschulen liegt der 

Median des Alters bei 21 Jahren, an Universi

täTen bei 24 Jahren). Während an den Fach

hochschulen 40,2% der Studierenden bis zu 20 

Jahre alt sind, liegt der Anteil der bis zu 20-

Jährigen an den Universitäten bei 16,40/0. Dies 

hängt zum einen mit der kürzeren Studiendauer 

zusammen, da davon ausgegangen wird, daß 

die stärker strukturierten Fachhochschul-Studi

engänge im Normalfall in der vorgesehenen Stu

dienzeit abgeschlossen werden.bl Zum anderen 

gibt es an Fachhochschulen keine weiterführen

den Studiengänge, wie z.B. Doktoratsstudien 

(siehe Tabelle 162). 

Die Unterschiede in der Altersstruktur spie

geln sich in der familiären Situation der Studie

renden wider: So liegt zum einen der Anteil der 

Studierenden mit Kind(ern) unter den Fach

hochschulstudierenden bei 6,60f0, während 11,6°/0 

der Studierenden an Universitäten ein Kind oder 

mehrere Kinder haben. Ebenso hängt der Fami

lienstand mit der Altersstruktur zusammen: Der 

Anteil der ledigen Studierenden liegt an Fach

hochschulen mit 86,5% deutlich über dem Ver-

194 

Fachhochschulen Universitäten Insgesamt 

40,2% 16,4% 17,2% 

39,1% 44,5% 44,3% 

12,6% 24,6% 24,3% 

8,0% 14,4% 14,2% 

100,0% 100,0% 100,0% 

21 J. 24 J. 24 J. 

gleichswert der Studierenden an Universitäten 

(77 ,20/0). 

12.4 Wohnform 

Aufgrund der unterschiedlichen Altersstruktur 

unterscheiden sich Studierende an Fachhoch

schulen und Universitäten auch hinsichtlich der 

Wohnform. Studierende an Fachhochschulen 

leben deutlich öfter im elterlichen Haushalt, 

während Studierende an Universitäten häufiger 

einen eigenen Haushalt bzw. einen gemeinsa

men Haushalt mit dem Partner/der Partnerin 

führen (siehe Tabelle 163). 

66 Zugangsvoraussetzung für ein FH-Studium ist grundsätzlich 

die allgemeine Hochschulreife (Matura. Studienberechti

gungsprüfung) oder eine studienrelevante berufliche Qualifi

kation. Studienanfängerinnen mit einschlägiger beruflicher 

Qualifikation haben Zusatzprüfungen abzulegen. wenn dies 

das Ausbildungsziel des betreffenden Studiengangs erfordert. 

Alle Bewerberinnen um Zulassung zu einem FH-Studien

gang müssen sich einem vom Erhalter des Studiengangs 

vorgegebenen Auswahlverfahren unterziehen. 

67 Vgl. Pechar et al. (1999), S. 37. Auch Harnier et al. (1998) 

sehen im Grad der Strukturierung des Studiums einen der 

zentralen Einflußfaktoren auf die Studiendauer. 

68 Vgl. Höllinger et al. (1994). 
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Kapitel 12 Studierende an Fachhochschul-Studiengängen 

Ta belle 163 
Studierende an Fachhochschulen und Universitäten nach Wohnform 

Eltern 

Untermiete, Verwandte 

eigene Wohnung, alleine 

Wohnu ng mit Partnerin 

Wohngemeinschaft 

Studentinnenwohnheim 

Insgesamt 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

12.5 Erwerbstätigkeit und Zeitaufwand 
für das Studium 

Wie in Kapitel 8.2 bereits gezeigt wurde, hängt 
mit dem Alter auch stark das Ausmaß der Er
werbstätigkeit zusammen. Hinsichtlich der Er
werbstätigkeit zeigen sich einige Besonderheiten 
der Studierenden an Fachhochschulen. Studie
rende an Fachhochschulen sind häufiger voll
zeitbeschäftigt als Studierende an Universitäten 
() 3,2% an Fachhochschulen vs. 9,7% an Uni
versitäten), gleichzeitig aber auch häufiger nicht 
erwerbstätig (70,3% an Fachhochschulen vs. 
49,9% an Universitäten). Dies ist auf die Studien
organisation an Fachhochschulen zurückzufüh
ren68

, die entweder auf Berufstätige ausgerich
tet oder aber aufgrund der stärkeren Strukturie
rung des Studiums nur schwer mit einer Be
rufstätigkeit zu vereinbaren ist. Diese These wird 

Tabelle 164 

Fach hochschu len Universitäten Insgesamt 

48,9% 25,8% 26,5% 

8,0% 5,1% 5,2% 

11,4% 19,2% 19,0% 

12,4% 23,1% 22,8% 

11,4% 15,7% '15,5% 

8,0% 11,1% 11 ,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 

auch dadurch gestützt, daß Studierende an Fach
hochschulen vergleichsweise selten einer regel
mäßigen Teilzeitbeschäftigung nachgehen bzw. 
unregelmäßig während des Semesters erwerbs
tätig sind (siehe Tabelle 164). 

Der höhere Anteil an Studierenden, die es 
sich "leisten können", keiner Erwerbstätigkeit 
nachzugehen, ist durch einen höheren Anteil 
an BezieherInnen von Studienbeihilfe bedingt, 
da mehr als ein Drittel der Studierenden an Fach
hochschulen eine Studienbeihilfe bekommen 
(35,6%), jedoch nur knapp ein Fünftel der Stu
dierenden an Universitäten (I9,6%). 

Die unterschiedliche Strukturierung des 
Studiums an Fachhochschulen bzw. Universi
täten spiegelt sich auch in der pro Woche im 
Durchschnitt für das Studium aufgewendeten 
Zeit wider. Während Studierende an Universitä
ten annähernd eine ,,40-Stunden-Woche" haben, 

Studierende an Fachhochschulen und Universitäten nach Erwerbstätigkeit im WS 1997/98 

regelmäßig vollzeiterwerbstätig 

rege lmäßig teilzeiterwerbstätig 

unregelmäßig erwerbstätig 

erwerbstätig, k.A. zum Ausmaß der Erwerbstätigkeit 

während des Semesters nicht erwerbstätig 

Insgesamt 

Quelle : Sozialerhebung 1998 

Fachhochschulen 

13,2% 

8,8% 

5,5% 

2,2% 

70,3% 

100,0% 

Universitäten Insgesamt 

9,7% 9,8% 

20,8% 20,4% 

15,5% 15,2% 

4,0% 4,0% 

49,9% 50,6% 

100,0% 100,0% 
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Bericht zur sozialen Lage der Studierenden Teil B 

Tabelle 165 

Durchschnittlicher Zeitaufwand (in Stunden pro Woche) für Studium und Erwerbstätigkeit 
von Studierenden an Fachhochschulen und Universitäten 

Fachhochschulen Un iversitäten Insgesamt 

Lehrveransta Itu ngen 26,9 h 11,6 h 12,1 h 

sonst. Zeitaufwand Studium 15,3 h 18,5 h 18,4 h 

Gesamtaufwand Studium 42,7 h 30,Oh 30,4 h 

Erwerbstätig keit 7,0 h 10,6 h 10,5 h 

Gesamtaufwand 48,9 h 40,7 h 41,0 h 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Tabelle 166 

Stellenwert des Studiums für Studierende an Fachhochschulen und Universitäten 

Studium bildet Lebensmittelpunkt 

Studium gleich wichtig wie andere Lebensbereiche 

Studium steht eher im Hintergrund 

Insgesamt 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

liegt der Zeitaufwand von Studierenden an Fach

hochschulen mit fast 50 Stunden pro Woche 

deutlich darüber. Die Unterschiede ergeben sich 

insbesondere aufgrund der sUirkeren Präsenz von 

Studierenden an Fachhochschulen in Lehrver

anstaltullgetl. Studierende an Fachhochschulen 

nehmen pro Woche 26,9 Stunden an Lehrver

anstaltungen teil, während der Durchschnitt bei 

Studierenden an UniversiUiten bei 11,6 Stun

den pro Woche liegt (siehe Tabelle 165). 

Studierende an Fachhochschulen identifi

zieren sich stürker mit dem Studium als Studie

rende an Universitäten. Dies zeigt sich zum einen 

darin, daß das Studium häufiger den Lehens

mittelpunkt bildet. So geben 58,9% der Studie

renden an Fachhochschulen an, das Studium 

stehe im Zentrum, während das nur auf 44,6% 

der Studierenden an Universit~iten zutrifft. Ein 

weiterer Indikator für den stärkeren Bezug zum 

Studium stellt die Abbruchsneigung dar: Insge

samt gibt rundjede/r vierte Studierende an Uni-

196 

Fachhochschulen Universitäten Insgesamt 

58,9% 44,6% 44,9% 

37,5% 40,2% 40,1 % 

3,6% 15,3% 15,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 

versitäten (26,3%) an, bereits einmal an einen 

Studien abbruch gedacht zu haben, allerdings nur 

17,8% der Studierenden an Fachhochschulen 

(siehe Tabelle 166). 

12.6 Finanzielle Situation 

Bei der Analyse der tinanziellen Situation von 

Studierenden an Fachhochschulen wird analog 

zu Kapitel 9 vorgegangen. Es wird auch hier 

das Gesamtbudget der Studierenden als Basis 

für die folgenden Ausführungen herangezogen, 

d.h. es werden alle den Studierenden zur Verfü

gung stehenden Mittel berücksichtigt (Geldbe

träge und Naturalleistungen). Bezüglich der Kon

zeption und Definition sei auf die entsprechen

den Ausführungen in Kapitel 9 verwiesen. 

Der höhere Anteil der während des Seme

sters nicht erwerbstätigen Studierenden an Fach

hochschulen zeigt sich bereits in der Zusammen

setzung des Gesamtbudgets: Während bei Stu-
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Tabelle 167 

Zusammensetzung (Anteile) des durchschnittlichen monatlichen Gesamtbudgets 

nach Hochschulbereich 

Fachhochschulen Universitäten 

Geld - Familie 27% 30% 

Naturalleist. - Familie 21% 18% 

Stipendium 17% 10% 

Erwerbstätigkeit 26% 34% 

Sonstiges I 9% 8% 

I nsgesa mt 100% 100% 

Sonstige Einnahmen: Familienbeihilfe, die von Studierenden selbst bzw. für eigene Kinder bezogen wird, vor dem Studium 

angesparte Mittel, Darlehen, Unterhaltszahlungen, Arbeitslosengeld, Karenzgeld, usw. 

Hinweis: Dargestellt sind die durchschnittlichen Anteile: Zunächst werden die Anteile pro Studierenden und daraus dann die 

Mittelwerte der Anteile berechnet, d.h. die Höhe der Beträge fließt nicht in die Berechnung ein, nur die Relation der Beträge 

zueinander wird berücksichtigt 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

dierenden an Universitäten im Durchschnitt ein 

Drittel des Gesamtbudgets durch eine eigene 

Erwerbstätigkeit (ink!. Mittel aus Ferialjobs) auf

gebracht wird, beträgt bei Studierenden an Fach

hochschulen der entsprechende Anteil 26%. 

Demgegenüber bestreiten Studierende an Fach

hochschulen im Schnitt 17% ihres Budgets aus 

Stipendien (gegenüber 10% bei Studierenden an 

Universitäten) (siehe Tabelle 167). 

Der höhere Anteil an Stipendiatinnen un

ter den Studierenden an Fachhochschulen 

(35,6% beziehen ein staatliches oder privates 

Stipendium) schlägt sich auch in einem höheren 

Gesamtdurchschnitt über alle Studierenden an 

Fachhochschulen nieder. auch wenn der durch

schnittlich pro Studierenden bezogene Betrag 

zwischen Studierenden an Universitäten und 

Fachhochschulen mit ÖS 4.900.- gleich ist (siehe 

Tabelle 169). Studierende an Universitäten er

halten im Schnitt etwas höhere Zuwendungen 

von der Familie. was auf den unterschiedlichen 

sozio-ökonomischen Hintergrund der heiden 

Gruppen zurückzuführen ist (siehe Tabellen 168 

und 169). 

Die Unterschiede hinsichtlich Wohnform 

und Erwerbstätigkeit zwischen Studierenden an 

Universitäten und Fachhochschulen zeigen sich 

auch in der Ausgabenstruktur. da bei Studie-

renden an Fachhochschulen ein geringerer An

teil der Gesamtausgaben auf Wohnen entfällt, 

w;ihrend ein höherer Anteil für Verkehrsmittel 

ausgegeben wird. was primiir auf den durch

schnittlich längeren Anfahrtsweg und die Unter

schiede in der Verkehrsmittelwahl zurückgeführt 

werden kann (siehe auch Kapitel 11). Dies mani

festicrt sich auch in den durchschnittlichcn Ko

sten für Wohnen und Verkehrsmittel. Während 

Studiercndc an Universitäten um durchschnitt

lich iiS 600,- mehr für Wohnen ausgeben. fal

len bei Studierenden an Fachhochschulen um 

öS 400,- mehr monatliche Kosten für Verkehrs

mittel an (siehe Tabellen 170. 171 und 172). 

Abschließend bleibt festzuhalten. daß sich 

die Struktur der Studierenden an Fachhochschu

len deutlich von jcner der Studierenden an Uni

versitäten unterscheidet. da verstärkt Studieren

de aus bildungsferneren Schichten sowie aus 

I;indlichcn Regionen angesprochen werden. d.h. 

jene Gruppen. für die vor Errichtung des Fach

hochschulsektors kein entsprechendes Angebot 

vorhanden war. Aufgrund dieses .. Nachholbe

darfs" beganncn insbesondere in den ersten 

Studienjahren auch eher ältere Studierende ein 

Fachhochschulstudium. Die weitere Entwicklung 

des Fachhochschulsektors wird zeigen. ob diese 

Tendenz anhalten oder abnachen wird. 

197 

III-16 der Beilagen XXI. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)196 von 238

www.parlament.gv.at



Bericht zur sozialen Lage der Studierenden Teil B 

Tabelle 168 
Zusammensetzung (Durchschnittsbeträge in ÖS) und durchschnittliches monatliches Gesamtbudget 
nach Hochschulbereich 

Geld - Familie 

Naturalleist. - Familie 

Stipendium 

Erwerbstätigkeit 

Sonstiges 

Gesamtbudget 

Fachhochschulen 

2.300,-

2.000,-

1.800,-

3.600,-

1.000,-

10.600,-

Universitäten 

2.900,-

1.900,-

1.000,-

4.100,-

900,-

10.800,-

Sonstige Einnahmen: Famil,enbeihilfe, die von Studierenden selbst bzw. für eigene Kinder bezogen wird, vor dem Studium 

angesparte Mittel, Darlehen, Unterhaltszahlungen, Arbeitslosengeld, Karenzgeld, usw 

Beträge auf öS 100,- gerundet. Geringfügige Abweichungen in der Summe erklären sich durch Rundungsdifferenzen. 

Hinweis: Dargestellt sind die durchschnittlichen Beträge. Daraus errechnete Anteile stellen die Quoten der durchschnittlichen 

Beträge dar und unterscheiden sich daher von den oben dargestellten durchschnittlichen Anteilen, da die Höhe der Beträge und nicht 

nur Ihre Relation zueinander in die Berechnung einfließt. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Tabelle 169 
Jeweiliger Anteil der Studierenden mit Zuwendungen der Familie. Einnahmen aus Erwerbstätigkeit. 
Stipendien und sonst. Quellen sowie jeweils durchschnittliche Höhe der Einnahmen 
nach Hochschulbereich 

Fachhochschulen Universitäten 
I 

Anteil d. Stud. 0/ Monat in öS Anteil d. Stud. 0/ Monat in öS 

Familie (inkl.Nat.) 80,0% 5AOO,- 80,8% 5.800,-

Stipendium 35,6% 4.900,- 20,1 0/0 4.900,-

Erwerbstätig keit 70,0% 5.200,- 73,6% 5.600,-

Sonstiges 36,7% 2.700,- 29,5% 3.200,-

Insgesamt 100,0% 10.600,- 100,0% 10.800,-

Sonstige Einnahmen: Familienbeihilfe, die von Studierenden selbst bzw. fur eigene Kinder bezogen wird, vor dem Studium 

angesparte Mittel, Darlehen, Unterhaltszahlungen, Arbeitslosengeld, Karenzgeld, usw .. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 
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Tabelle 170 
Zusammensetzung (Anteile) der durchschnittlichen monatlichen Gesamtausgaben 
nach Hochschulbereich 

Ausgaben für ... Fachhochschulen Universitäten 

Wohnen 1B% 

Nahrung 25% 

Kleidung 9% 

Verkehrsmittel 15% 

Lernmittel 7% 

Sonstiges 25% 

Insgesamt 100% 

Hinweis: Dargestellt sind die durchschnittlichen Anteile: Zunächst werden die Anteile pro Studierenden und daraus dann die 
Mittelwerte der Anteile berechnet, d.h. die Höhe der Beträge fließt nicht in die Berechnung ein, nur die Relation der Beträge 
zueinander wird berücksichtigt. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Tabelle 171 

26% 

26% 

B% 

10% 

6% 

25% 

100% 

Zusammensetzung (Durchschnittsbeträge in ÖS) und durchschnittliche monatliche Gesamtausgaben 
nach Hochschulbereich 

Ausgaben für ... Fachhochschulen Universitäten 

Wohnen 2.000,- 2.600,-

Nahrung 2.100,- 2.300,-

Kleidung 700,- 700,-

Verkehrsmittel 1.300,- 900,-

Lernmittel 500,- 500,-

Sonstiges 2.400,- 2.400,-

Insgesamt 8.900,- 9.400,-

Beträge auf ÖS 100,- gerundet. Geringfügige Abweichungen in der Summe erklären sich durch Rundungsdifferenzen. 

Hinweis: Dargestellt sind die durchschnittlichen Beträge. Daraus errechnete Anteile stellen die Quoten der durchschnittlichen 
Beträge dar und unterscheiden sich daher von den oben dargestellten durchschnittlichen Anteilen, da die Höhe der Beträge und nicht 
nur ihre Relation zueinander in die Berechnung einfließt. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 
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Tabelle 172 

Jeweiliger Anteil der Studierenden mit Ausgaben für Wohnen, Nahrung, Kleidung, Verkehrsmittel, 

Lernmitteln und sonstigen Ausgaben sowie jeweils durchschnittliche Höhe der Ausgaben 

(in ÖS, inkl. Naturalleistungen) nach Hochschulbereich 

Ausgaben für __ Fachhochschulen Universitäten 
I I 

Anteil o in ÖS Anteil o in ÖS 

Wohnen 52,2% 3.800,- 71,2% 3.700,-

Nahrung 95,5% 2.100,- 98,2% 2.400,-

Kleidung 92,1% 800,- 92,1% 800,-

Verkehrsmittel 88,8% 1.400,- 86,4% 1.000,-

Lehrmittel 92,2% 600,- 93,4% 500,-

Sonstiges 97,8% 2.400,- 98,0% 2.400,-

Insgesamt 100% 8.900,- 100% 9.400,-

1 Anteil der Studierenden der jeweiligen Altersgruppe. fur die diese Kosten anfallen. 

Beträge auf öS 100.- gerundet. 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Die stärkere Strukturierung des Fachhoch

schulstudiums schlägt sich unmittelbar in der 

Verwendung des Zeitbudgets von Studierenden 

nieder. Wenn Fachhochschul-Studiengänge be

rufsbegleitend konzipiert sind, so sind Studie

rende häufig regelmäßig vollzeitbeschäftigt. 

Abgesehen von diesen Fällen ist ein Fachhoch

schulstudium aufgrund der stärkeren Strukturie

rung des Studiums kaum mit einer Berufstätig

keit vereinbar, was sich in einem deutlich gerin-

200 

geren Anteil während des Semesters erwerbstäti

ger Studierender zeigt. Unter diesem Gesichts

punkt betrachtet, entspricht ein Teil der Studie

renden an Fachhochschulen wieder stärker der 

Vorstellung des/der "Normstudierenden", der/ 
die ein Vollzeitstudium betreibt und nur wäh

rend der Ferien erwerbstätig ist, während die 

Gruppe der Vollzeitbeschäftigten tatsächlich eine 

"neue Klientel" im Hochschulbereich darstellt. 
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13 Studierende im 

Zweit- oder Doktoratsstudium 

Die bisherigen Ausführungen in diesem Bericht 

bezogen sich ausschließlich auf Studierende im 

Erststudium, d.h. Studierende, die noch kein 

anderes Studium abgeschlossen haben und sich 

nicht im Doktoratsstudium oder einem weiteren 

Studium bdinden.'"') Studierenden im Zweit- oder 

Doktoratsstudium wurde in den bisherigen Pu

blibnionen zur sozialen Lage der Studierenden 

keine Aufmerksamkeit geschenkt. In den letzten 

Jahren steigt, wohl auch aufgrund der zuneh

mend problematischen Arbeitsmarktsituation für 

J\bsolventlnnen, jedoch das Interesse an dieser 

Gruppe./i) Im folgenden werden einige zentrale 

Aspekte der Situation von Studierenden im 

Zweitstudium andiskutiert. 

13.1 Geschlecht und Alter 

Insgesamt 10% der befragten Studierenden 

haben bereits ein Studium abgeschlossen bzw. 

absolvieren ein Doktoratsstudium. Frauen sind 

mit 470;0 in der Stichprobe vertreten, was etwas 

über dem in der Hochschulstatistik ausgewiese

nen Frauenanteil von 400!o an allen Studierenden 

in Doktorats- und Aufbaustudien liegt. ll Die 

Grundgesamtheit für die folgenden Ausführun

gen bilden Studierende, die bereits ein Studium 

abgeschlossen haben und ein zweites Diplom-

69 Ausgenommen Studierende der Medizin sowie Studierende 

nach alten Studienvorschriften. deren Erststudium mit dem 

Doktorat endet. 

70 Derzeit wird am Institut für Höhere Studien eine Studie 

.. Doktorat als Zweitstudium - Motivation. Studienbedin

gungen und Beschäftigungschancen" durchgeführt (vgl. 

Schramm/Lassnigg, 1999). auf die im folgenden Bezug ge

nommen wird. Weiters wird am Wissenschaftlichen Zen

trum für Berufs- und Hochschulforschung in Kassel eine 

Studie zu Ausbildung, Berufsverlauf und Berufserfolg von 

promovierten Hochschulabsolventinnen ausgewählter Stu

dienrichtungen durchgeführt. 

71 Vgl. ÖSTAT (1999a) 

72 Vgl. Wissenschaftsrat (1998). 

73 Vgl. Schramm/Lassnigg (1999). 

studium absolvieren sowie jene im Doktorats

studium (ausgenommen Medizin). wodurch diese 

beiden Anteile nicht direkt miteinander ver

gleichbar sind. Im allgemeinen sind Frauen in 

weiterführendcn Studien gemessen an ihrem 

Anteil in Diplomstudien unterrepräsentiert, d.h. 

daß Frauen cher nach dem Diplomstudium aus 

dem Hochschulbereich ausscheiden, d.h. auch 

seltener in typischen wissenschaftlichen Karrie

ren zu finden sind. 72 In einer Befragung von 

Absolventinnen des Doktoratsstudiums des Stu

(lier~iahres 1994/95 sind Frauen mit einem Anteil 

von einem Drittel repräsentil'11, was ihrem Anteil 

an den in der amtlichen Statistik ausgewiesenen 

Absolventinnen entspricht." Die Diskrepanz im 

hauenanteil zwischen Studierenden und Absol

ventInnen des Doktoratsstudiums läßt darauf 

schließen, daß Frauen das Studium häufiger 

abbrechen. 

Das Durchschnittsalter der Studierenden im 

Zweitstudium liegt erwartungsgemäß deutlich 

über jenem der Studierenden im Erststudium (der 

Median des Alters liegt bei Studierenden im 

Zweitstudium bei 30 Jahren, bei Studier('nden 

im Erststudium bei 24 Jahren). Fast die Hälft(' 

der Studierenden im Zweitstudium sind über 30 

Jahre alt (460!o), während dies nur auf 14,2% 

der Studierenden im Erststudium zutrifft (siehe 

Tabelle 173). 

13.2 Wohnform und Familiensituation 

Die Unterschiede in der Altersstruktur spiegeln 

sich natürlich auch im Zusammenhang mit der 

Wohnform hzw. Erwerbstätigkeit wider. Studie

rende im Zweitstudium leben zumeist in einem 

eigenen Haushalt (24,8% in einem Einzelhaus

halt, 44,2% gemeinsam mit dem PartnC'f/der 

Partnerin in ('inem gemeinsamen Haushalt). In 

Studentlnnl'nwohnheimen sind Studierende im 

Zweitstudium kaum noch vertreten, was auf die 

einschlägigen Aufnahmekritcrien der Student-

201 
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Bericht zur sozialen Lage der Studierenden 

Tabelle 173 

Studierende im Erst- und Zweitstudium nach Alter 

bis 20 Jahre 

21 bis 25 Jahre 

26 bis 30 Jahre 

31 Jahre und älter 

Insge<;amt 

Quelle: Somlerhebung 1998 

Tabelle 174 

Wohnform von Studierenden im Erst- und Zweitstudium 

Eltern 

Unterm iete, Verwa ndte 

eigener Haushalt, alleine 

Haushalt mit Partnerin 

Woh ngemeinschaft 

Studentl nnenwohn hei m 

Insgesamt 

Quelle SozIalerhebung 1998 

Tabelle 175 

Erststud i u m 

17,2% 

44,3% 

24,3% 

14,2% 

100,0% 

Erststudium 

26,5% 

5,2% 

19,0% 

22,8% 

15,5% 

11 ,0% 

100,0% 

Familienstand von Studierenden im Erst- und Zweitstudium 

ledig 

Lebe nsgem einschaft 

verheiratet 

gesch ieden/verwitwet 

Insgesamt 

Quelle: Sozialerhebung 1998 
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Erststudium 

77 ,5% 

12,8% 

8,5% 

1,10J0 

100% 

Teil B 

Zweitstudium 

11,7% 

42,2% 

46,0% 

100,0% 

Zweitstudium 

13,1% 

4,5% 

24,8% 

44,2% 

10,7% 

2,7% 

100,0% 

Zweitstudi u m 

53,0% 

17,2% 

27,5% 

2,4% 

100% 
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Kapitel 13 

Innenwohnheime zurückzuführen ist (siehe Ta
belle 174). 

Durch die unterschiedliche Altersstruktur 
bedingt, zeigen sich weiters Unterschiede hin
sichtlich des Familienstandes. Während mehr als 
drei Viertel (77,5%) der Studierenden im Erst
studium ledig sind, trifft dies nur auf rund die 
Hälfte (53%) der Studierenden im Zweitstudium 
zu. 27,5% der Studierenden im Zweitstudium 
sind verheiratet, der Anteil der Geschiedenen 
bzw. Verwitweten liegt bei 2,4%. Demgegenüber 
zeigen sich nur geringe Unterschiede bezüglich 
des Anteils der Studierenden in Lebensgemein
schaft (siehe Tabelle 175). 

Es wurde bereits in Kapitel 6 gezeigt, daß 
mit dem Alter der Anteil der Studierenden mit 
Kind(em) steigt: So hat bereits ein Drittel der 
Studierenden im Zweitstudium (32,3%) Kinder, 
während der Anteil der Studierenden mit Kind 
im Erststudium bei ll,5% liegt. 

13.3 Erwerbstätigkeit 

Auch das Ausmaß der Erwerbstätigkeit wird von 
der Altersstruktur bestimmt. Fast die Hälfte 
(45,9%) der Studierenden im Zweitstudium ge
hen einer Vollzeitbeschäftigung nach, weitere 
20,9% sind regelmäßig teilzeitbeschäftigt. Damit 
gehen zwei Drittel der Studierenden im Zweit
studium einer regelmäßigen Voll- oder Teilzeit
beschäftigung während des Semesters nach (ge
genüber rund 30% der Studierenden im Erst
studium). Der Anteil der während des Semesters 

Tabelle 176 

Studierende im Zweit- oder Doktoratsstudium 

nicht Erwerbstätigen liegt bei Studierenden im 
Zweitstudium bei rund 20%, während er bei Stu
dierenden im Erststudium knapp über 50% liegt 
(siehe Tabelle 176). 

Studierende im Zweitstudium sind primär 
in geregelten Beschäftigungsformen (als Ange
stellte oder Beamtinnen) tätig. Atypische Be
schäftigungsformen, wie z.B. Werkverträge, Aus
hilfstätigkeiten, spielen demgegenüber nur noch 
eine untergeordnete Rolle (zwei Drittel der er
werbstätigen Studierenden im Zweitstudium sind 
Angestellte oder öffentlich Bedienstete vs. 37,2% 

der Studierenden im Erststudium). Der Anteil 
der Studierenden, die aufWerkvertragsbasis oder 
freiberuflich bzw. selbständig beschäftigt sind, 
geht von 30% (im Erststudium) auf rund 20% 

(im Zweitstudium) zurück (siehe Tabelle 177). 

Aufgrund der Altersstruktur und des hö
heren Anteils an erwerbstätigen Studierenden 
liegt der Anteil der BezieherInnen von Studien
beihilfe unter den Studierenden im Zweitstudium 
deutlich niedriger als im Erststudium: 4,4% der 
Studierenden im Zweitstudium beziehen eine 
Studien beihilfe, gegenüber 20% der Studieren
den im Erststudium. 

Der höhere Anteil erwerbstätiger Studie
render schlägt sich auch im Vergleich des Zeit
budgets von Studierenden im Erst- und Zweit
studium nieder. Studierende im Zweitstudium 
sind im Durchschnitt 4,6 Stunden pro Woche in 
Lehrveranstaltungen an der Universität zu finden 
(müssen allerdings auch weniger Pflichtlehrver
anstaltungen besuchen), während der Durch-

Erwerbstätigkeit im WS 1997/98 von Studierenden im Erst- und Zweitstudium 

regelmäßig vollzeiterwerbstätig 

regelmäßig teilzeiterwerbstätig 

unregelmäßig erwerbstätig 

erwerbstätig, kA zum Ausmaß der Erwerbstätigkeit 

während des Semesters nicht erwerbstätig 

Insgesamt 

Quelle: Sozialerhebung 199B 

Erststudium 

9,8% 

20,4% 

15,2% 

4,00/0 

50,6% 

100,0% 

Zweitstudium 

45,9% 

20,9% 

11,9% 

2,0% 

19,2% 

100,0% 
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Bericht zur sozialen Lage der Studierenden 

schnitt in der Gruppe der Studierenden im Erst

studium bei 12.1 Stunden pro Woche liegt. 

Studierende im Zweitstudium wenden weiters 

weniger Zeit für sonstige studienbezogene Akti

vitäten aufwenden (12.8 Stunden vs. 18,4 Stun

den). Demgegenüber sind Studierende im Zweit

studium im Durchschnitt 25.1 Stunden erwerbs

tätig gegenüber 10. S Stunden hei den Studieren

den im Erststudium. Eine aklUelle Studie zeigt. 

daß Studierende im Doktorat den Zeitaufwand 

für das Studium primär in das Wochenende oder 

die Alwndstundl'J1 hinein verlagern. was auf den 

Tabelle 177 

Teil B 

hohen Anteil an VollzeitbeschMtigten zurück

zuführen is1." Diese Studie zeigt weiters. daß 

Absolventinnen des Doktoratsstudiums häufig 

an der Universität (als Universit;itsassistenlnnen 

hzw. Projektmitarbeiterinnen) beschäftigt sind. 

wodurch für diese Subgruppe die Möglichkeit 

der Vereinbarkeit von Beruf und Studium ge

schaffen wird. Daraus läßt sich aber auch die 

Vereinbarkeitsproblell1atik für ;mdere Gruppen 

erwerbstätiger Studierender ablesen. Weiters 

74 Vgl. Schramm/Lassnigg (1999, S. 24). 

Berufliche Position von Studierenden im Erst- und Zweitstudium 

Hilfskraft, Sonstiges 

Angestellte/r, Beamter/Beamtin 

selbständig, freiberuflich, Werkvertrag 

mithelfend 

Mehrfachangaben 

Insgesamt 

Quelle Sozialerhebung 1998 

Tabelle 178 

Erststudium Zweitstudium 

26,7% 10,2% 

37,2% 65,6% 

30,0% 19,6% 

2,4% 0,7% 

3,7% 4,0% 

100,0% 100,0% 

Durchschnittlicher Zeitaufwand (in Stunden/Woche) für Studium und Erwerbstätigkeit von Studie
renden im Erst- und Zweitstudium 

Erststudium 

Lehrveransta Itungen 12,1 h 

sonstiger Zeitaufwand Studium 18,4 h 

Gesamtaufwand Studium 30,4 h 

Erwerbstätigkeit 10,5 h 

Gesamtaufwand 41,0 h 

Der Zeitaufwand bezieht Sich auf eine "typische" Semesterwoche des WS 1997/98. 

Lehrveranstaltungen: Vorlesungen, Seminare, Übungen. Prüfungen an der Hochschule. 

Zweitstudium 

4,6 h 

12,8 h 

77,3 h 

26,1 h 

43,4 h 

Sonstiger studienbezogener Zeitaufwand: Vorbereitunq für Lehrveranstaltungen. Lernen, Fachlektüre, Referate, Seminar- oder 

Abschlußarbeiten, BIbliotheksbesuche, U5W. 

Erwerbstätigkeit: alle Tätigkeiten gegen Entgelt 

Quelle: Sozialerhebung 1998 
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Kapitel 13 

zeigt sich unter Studierenden im Doktorats
studium eine hohe Orientierung an einer wis
senschaftlichen Karriere' . 

Die in Tabelle 178 ausgewiesenen Durch
schnittswerte des Zeitaufwands für Studium und 
Beruf beziehen sich auf die Gesamtheit aller 
befragten Studierenden im Zweitstudium. Anzu
merken bleibt, daß 23% der Studierenden im 
Zweitstudium keine Studien aktivitäten zeigen 
(d.h. keinen studienbezogenen Zeitaufwand ha
ben und im letzten Studienjahr auch keine Prü
fungen abgelegt haben). Bei den Studierenden 
im Erststudium liegt der Anteil der Studieren
den ohne Studienaktivität bei rund 4%. Da die 
Studierenden ohne Studienaktivitäten zumeist 
Vollzeitbeschäftigte sind (zwei Drittel gehen 
einer Vollzeitbeschäftigung nach, weitere 11% 
einer Teilzeitbeschäftigung), kann davon aus
gegangen werden, daß hier die Wahrscheinlich
keit eines Studienabbruchs relativ hoch ist. Be
trachtet man nur jene Studierenden, die einen 
studienbezogenen Zeitaufwand haben (Lehrver
anstaltungen und/oder sonstiger studienbezo
gener Zeitaufwand), so wenden diese im Durch
schnitt 20,7 Stunden pro Woche für das Studium 
auf, was einen entsprechenden Studienerfolg 
(Studienabschluß) erwarten läßt. Diese Ergeb
nisse finden ihre Bestätigung in der zitierten 
Studie von Schramm/Lassnigg, die eine durch
schnittliche Studien dauer für das Doktorats
studium von drei Jahren ausweist. Studierende, 
die während des Doktoratsstudiums einer Voll
zeitbeschäftigung nachgingen, schlossen das 
Doktoratsstudium nach 3,5 Jahren ab, Teilzeit
beschäftigte nach 3,2 Jahren und Studierende 
ohne Erwerbstätigkeit während des Doktorats
studiums nach 2,6 Jahren.76 Dies läßt auf einen 
relativ zügigen Studienfortschritt schließen, ins
besondere in jenen Fällen, in denen das Studium 
mit einer Tätigkeit als Universitätsassistentln 
vereinbart werden kann. Unter den befragten 
Studierenden im Zweitstudium liegt der Anteil 
der Vertragsbediensteten/ Beamten/innen mit 
25% deutlich über dem Vergleichswert in der 
Gruppe der Studierenden im Erststudium (6,4%). 

75 Vg l. Schramm/Lassnigg (1999, S. 60). 
76 Vgl. Schramm/Lassnigg (1999, S. 26). 

Studierende im Zweit- oder Doktoratsstudium 

Insgesamt lassen diese Ergebnisse darauf 
schließen, daß bei einem Teil der Studierenden 
im Zweitstudium dem Studium Priorität einge
räumt wird bzw. dieses zumindest gleich wich
tig wie andere Lebensbereiche (z.B. der Beruf) 
ist. Rund ein Viertel der Studierenden im Zweit
studium gibt an, das Studium bilde den Lebens
mittelpunkt (gegenüber rund 45% der Studieren
den im Erststudiuml, ein weiteres Drittel bezeich
net das Studium als ebenso wichtig wie andere 
Lebensbereiche (gegenüber 40% der Studieren
den im Erststudium). 

13.4 Finanzielle Situation 

Der Analyse der finanziellen Situation von Stu
dierenden im Zweitstudium liegen die in Kapi
tel 9 vorgestellten Konzepte zugrunde. Gegen
stand der Analyse bildet auch hier das monatlich 
zur Verfügung stehende Gesamtbudget (Geld
beträge und Naturalleistungen). 

Das höhere Ausmaß an Erwerbstätigkeit 
schlägt sich auch in der Zusammensetzung des 
monatlichen Gesamtbudgets nieder. Studieren
de im Zweitstudium bestreiten fast zwei Drittel 
ihres monatlichen Budgets aus eigener Erwerbs
tätigkeit (inkl . Mittel aus Ferialjobs), bei Stu
dierenden im Erststudium stammt rund ein Drit
tel des Gesamtbudgets aus Erwerbstätigkeit. Aus 
diesem Grund spielen Zuwendungen der Familie 
für Studierende im Zweitstudium eine wesent
lich geringere Rolle als für Studierende im Erst
studium. Während Studierende im Erststudium 
fast die Hälfte ihres monatlichen Budgets von 
der Familie erhalten, liegt der entsprechende 
Anteil in der Gruppe der Studierenden im Zweit
studium bei 21 %. Stipendien spielen für Studie
rende im Zweitstudium insgesamt nur eine un
tergeordnete Rolle. Im Durchschnitt über alle 
Studierenden im Zweitstudium stammen 3% des 
monatlichen Gesamtbudgets aus Stipendien (sie
he Tabelle 179). 

Betrachtet man neben den Anteilen, die die 
einzelnen Finanzierungsquellen am Gesamt
budget darstellen, die Durchschnittsbeträge, so 
zeigt sich einmal mehr die größere Bedeutung 
der eigenen Erwerbstätigkeit für die Finanzie
rung des Lebensunterhalts. Im Durchschnitt be-
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Tabelle 179 

Zusammensetzung (Anteile) des durchschnittlichen monatlichen Gesamtbudgets von Studierenden 

im Erst- und Zweitstudium 

Erststudium Zweitstudium 

Geld - Familie 

Naturalleist - Familie 

Stipendium 

Erwerbstätigkeit 

Sonstiges' 

I nsgesa mt 

30% 

18% 

10% 

34% 

8% 

100% 

Sonstige Einnahmen. Familienbeihilfe, die von Studierenden selbst bzw. für eigene Kinder bezogen wird, vor dem Studium 

angesparte Mittel, Darlehen, Unterhaltszahlungen, Arbeitslosengeld, Karenzgeld, usw. 

Hinweis: Dargestellt sind die durchschnittlichen Anteile: Zunächst werden die Anteile pro Studierenden und daraus dann die 

Mittelwerte der Anteile berechnet, d.h. die Höhe der Beträge fließt nicht in die Berechnung ein, nur die Relation der Beträge 

zueinander wird berücksichtigt 

Quelle: Sozialerhebung 1998 

Tabelle 180 

12% 

9% 

3% 

64% 

11% 

100% 

Zusammensetzung (Durchschnittsbeträge in ÖS) und durchschnittliches monatliches Gesamtbudget 

von Studierenden im Erst- und Zweitstudium 

Geld - Familie 

Naturalleist. - Familie 

Stipendium 

Erwerbstätig keit 

Sonstiges 

Gesamtbudget 

Erststudium 

2.900,-

1.900,-

1.000,-

4.100,-

1.000,-

10.800,-

Zweitstudi u m 

1.300,-

1.200,-

400,-

11.300,-

1.400,-

15.600,-

Sonstige Einnahmen- Familienbeihilfe, die von Studierenden selbst bzw. für eigene Kinder bezogen wird, vor dem Studium 

angesparte Mittel, Darlehen, Unterhaltszahlungen, Arbeitslosengeld, Karenzgeld, usw. 

Beträge auf öS 100,- gerundet Geringfügige Abweichungen in der Summe erklären sich durch Rundungsdifferenzen. 

Hinweis: Dargestellt sind die durchschnittlichen Beträge. Daraus errechnete Anteile stellen die Quoten der durchschnittlichen 

Betrage dar und unterscheiden Sich daher von den oben dargestellten durchschnittlichen Anteilen, da die Höhe der Beträge und nicht 

nur ihre Relation zueinander in die Berechnung einfließt 

Quelle: Sozialerhebung 1998 
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Tabelle 181 
Jeweiliger Anteil der Studierenden mit Zuwendungen der Famil ie, Einnahmen aus Erwerbstätigkeit. 
Stipendien und sonst. Quellen sowie jeweils durchschnittliche Höhe der Einnahmen von Studieren
den im Erst- und Zweit studium 

Erststudium Zweitstudium 

Anteil 0/Monat Antei l 0/Monat 

d. Stud. in öS d. Stud. in öS 

Familie (inkI.Nat.) 80,6% 5.700,- 48,8% 5.300,-

Stipendium 20,6% 4.900,- 6,7% 5.700,-

Erwerbstätigkeit 73,3% 5.600,- 82,0% 13.700,-

Sonstiges' 30,0% 3.200,- 27,5% 5.100,-

Insgesamt 100% 10.600,- 100% 15.600,-

1 Sonstige Einnahmen: Familienbeihilfe, die von Studierenden selbst bzw. für eigene Kinder bezogen wird, vor dem Studium 
angesparte Mitte l, Darlehen, Unterhaltszahlungen, Arbeitslosengeld, Karenzgeld, usw. 

Beträge auf öS 100,- gerundet. 

Quelle : Sozia lerhebung 1998 

ziehen Studierende im Zweitstudium öS 11.300,
aus eigener Erwerbstätigkeit und rund öS 2.500,
von der Familie (den Eltern, dem Partner/der 
Partnerin oder anderen Verwandten). Das durch
schnittliche Gesamtbudget liegt bei Studieren

den im Zweitstudium bei öS 15.600,-, bei Stu
dierenden im Erststudium bei öS 10.800,- (siehe 
Tabelle 180). 

Betrachtet man nur erwerbstätige Studie
rende, so steigt das durchschnittlich aus Erwerbs

tätigkeit stammende Einkommen auf öS 13.700,
an . Insgesamt 6,7% der Stud ierenden beziehen 
im Durchschnitt öS 5.700,- Einkünfte aus staat-

lichen oder anderen Stipendien. In diesen Fällen 
kommt es auch zu höheren Zuwendungen von 
der Familie. Studierende im Erststudium 
beziehen, so sie erwerbstätig sind, ein deutlich 
niedrigeres durchschnittliches Einkommen aus 

Erwerbstätigkeit, was auf das geringere Ausmaß 
an Erwerbstätigkeit zurückzuführen ist. Auch in 
dieser Betrachtungsweise zeigt sich die größere 
Bedeutung der Zuwendungen von der Familie 
bei Studierenden im Erststudium (rund 80% der 

Studierenden erhalten Zuwendungen von der 
Familie) (siehe Tabelle 181). 
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14 Zusammenfassung 

Der vorliegende Bericht zur sozialen Lage der 

Studierenden basiert auf Ergebnissen der Sozial

erhebung 1998 sowie Datcn der Hochschul

statistik. Ziel dcs Berichts ist es, Einblick in die 

Studien- und Lebensbedingungen von Studie

renden zu geben, wobei insbesondere die große 

Inhomogenit;it der Gruppe dn Studierenden 

thematisiert wird. Aufgrund der geänderten 

methodischen Vorgangsweise können im Gegen

satz zu den Vorgängerberichten repräsentative 

Aussagen für alle Studierenden getroffen wer

den. del auch ;i!tere und erwerbstätige Studie

rende crfaßt wurden. 

Die Entwicklung des Hochschulzugangs 

Ende der 90er Jahre läßt sich folgendermaßen 

charakterisieren: Zum einen kam es in den 

letzten Jahren zu einer rückläufigen Zahl von 

Studienanfängerlnnen an Universitäten. was 

allerdings nur zum Teil auf das neue Angebot 

an Fachhochschul-Studiengüngen zurückgeführt 

wnden kann. Weiters zeigen sich Veränderungen 

hinsichtlich der Altersstruktur der Studienanfan

gcrlnncn. insbesondere im Fachhochschulsektor, 

da hier aufgrund des Angebots an berufsbeglei

tenden Studiengängen sowie dem erleichterten 

Zugang für Studierende ohne Matura tendcnziell 

eher ültere Studierende angesprochen werden. 

Trotz des höheren Eintrittsalters weist dn Fach

hochschulsektor aufgrund der stärkeren Struktu

rierung des Studiums jedoch ein niedrigeres 

Durchschnittsalter der Studierenden auf. 

Die mit dcr Errichtung des Fachhochschul

sektors verbundenc Erwartung, die regionalen 

und sozialen Hemmnisse des Hochschulzugangs 

zu nivellieren, haben sich zum Teil erfüllt, da 

sich die bundesländnspezifischen Hochschul

zugangsquoten einander annähcrn und Studie

rende in Fachhochschul-Studiengängen etwas 

h;iufigcr als Studierende an Universitüten aus 

bildungsfernen und einkommensschwachen 

Schichten kommen. Dennoch sind im gesamten 

Hochschulbereich Studierende aus untercn so-

zialen Schichten nach wie vor seltener vcrtrcten, 

als es ihrem Anteil an der gleichaltrigen Wohn

bevölkerung entsprechen würde. 

Ocr Frauenanteil an den Studienanfänger

Innen liegt mittlerweile in allen Bundesländern 

deutlich über 50%. Im Bericht zur Sozialen Lage 

dcr Studierenden 1993 wär noch für Studierende 

aus Tirol und Vorarlberg ein Frauenanteil von 

wenigcr als 50% ausgewiesen (Vorarlberg: 450/0, 

Tirol: 470/0). Insgesamt stellen Frauen seit dem 

Wintersemester 1992/93 mehr als die Hälfte der 

StudienanfängcrInnen, sieht man vom stärker 

technisch orientierten Fachhochschulsektor mit 

einem Frauenanteil von rund einem Viertel ab. 

Unter den Studinenden insgesamt liegt der 

Frauenänteil derzeit bei rund 48%. dieser stieg 

jcdoch seit Beginn der 90er Jahre konstant an, 

was bedeutet, daß hauen in einigen Jahren wr

mutlich auch unter den Studierenden die Mehr

heit stellen werden. 

Strukturelle Veränderungen im Hochschul

bereich zeigen sich weiters durch einen steigen

den Anteil an Studierenden. die nicht unmittel

bar nach der Matura das Studium beginnen. Dies 

ist zum einen auf die geänderte Einberufungs

praxis zum Präsenz-/Zivildienst zurückzuführen. 

da der Anteil der Männer, die vor Beginn des 

Studiums den Präsenz-/Zivildicllst absolvieren, 

steigt. Abgesehen davon sind jedoch immer mehr 

Studierende vor Beginn des Studiums bercits 

berufstätig. Insgesamt war ein Viertel der be

fragten Studicrenden vor dem Studium berur~

tätig, wobei mehr als ein Drittel davon diese 

Berur~tätigkcit nach wie vor ausübt. 

Die sich verändernde Altersstruktur der 

Studierenden spiegelt sich auch in ihrer famili~i

ren Situation wider. Jede/r fünfte Studierende 

lebt in einer Partnerschaft (8,5% sind verheiratet, 

12.8% leben in Lebensgemeinschaft). Weiters 

steigt der Anteil eier Studierenden mit Kind(ernl. 

auch wenn die Phase der Familiengründung bei 

Stuelierenden/Akademikerlnncn im allgemeinen 

209 

III-16 der Beilagen XXI. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)208 von 238

www.parlament.gv.at



Bericht zur sozialen Lage der Studierenden 

später erfolgt. Insgesamt haben 11,5% der Stu

dierenden Kinder. Diese Gruppe von Studieren

den hat mit einer erheblichen Doppel- und 

Dreifachbelastung aufgrund von Kinclerbetreu

ung und Erwerbstätigkeit zu kiimpfen, die zu 

entsprechenden Studien verzögerungen führt. 

Auch im studentischen Milieu dominiert die 

traditionelle Rollenverteilung zwischen den Ge

schlechtern, da Frauen den Großteil der Betreu

ungsarbeit übernehmen und kaum Unterstüt

zung durch andere Personen erhalten. Aus die

sem Grund denken nach eigenen Angaben auch 

überdurchschnittlich viele Frauen mit Kind(ern). 

die in einn Partnerschaft leben, an einen Stu

dienabbruch. Verstärkt wird die Problemlage 

durch die fehlende bzw. mangelhafte Infrastruk

tur an Kinderbetreuungsmöglichkeiten, die vor 

allem den zeitlichen Anforderungen von Stu

dierenden entsprechen. Studierende V~iter wei

sen demgegenüber primär aufgrund einer Er

werbstätigkeit ein reduziertes Zeit budget für das 

Studium auf, wodurch es im allgemeinen zu 

Studienverzögerungen kommt. 

Weitere wesentliche Veränderungen haben 

sich in den letzten Jahren hinsichtlich der Er

werbstätigkeit von Studierenden ergeben. Stu

dentiscbe Erwerbstätigkeit ist an sich kein neues 

Phänomen, wohl aber der zunehmende Anteil 

an regelmäßig während des Seml'sters erwerbs

tätigen Studierenden. 

Insgesamt sind fast die Hälfte der Studie

renden während des Semesters erwerbstätig, 

wobei regelmäßige Voll- oder Teilzeitbeschäfti

gungen den Normalfall darstellen. Nur rund 160/0 

aller Studierenden gehen gelegentlich einer Er

werbstätigkeit nach. Das Ausmaß der Erwerbs

tätigkeit steigt mit dem Alter bzw. während des 

Studienverlaufs an und h~ingt stark vom Bezug 

einer Studienbeihilfe bzw. der finanziellen Unter

stützung durch die Familie ab. Der Wegfall der 

Studienbeihilfe (z.B. aufgrund der Überschrei

tung der Studiendauer) bzw. die Reduktion der 

Zuwendungen durch die Familie (z.B. wenn ab 

dem 27. Lebensjahr die Familienbeihilfe entfällt) 

werden häufig durch eine zunehmende Erwerbs

tätigkeit kompensiert, was einerseits die Studien

dauer ver!iingert und andererseits die Gefahr 

eines Studien abbruchs erhöht. Ab welchcm Aus-
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maß eine Erwerbstätigkeit die Wahrscheinlich

keit eines Studienabbruchs erhöht, ist individuell 

sehr verschieden und hängt von einer Reihe von 

Faktoren ab. Die beiden wichtigsten Einflußfak

toren stellen wahrscheinlich die Bereitschaft der 

Familie, die betroffenen Studierenden weiter

hin zu unterstützen, sowie die individuelle "Rest

studiendauer" dar. Besonders gravierend wirkt 

sich eine aus dem beschriebenen Szenario ent

stehende Notwendigkeit zur Erwerbstätigkeit für 

jene Studierende aus, die sich bereits in der 

Abschlußphase des Studiums befinden, in der 

im allgemeinen ein höherer Zeitaufwand für das 

Studium notwendig ist. 

Die studentische Ervverbstätigkeit (insbe

sondere eine regelmäßige Vollzeit- oder Teil

zeitbeschäftigung) wird häufig mit finanziellen 

Motiven begründet, allerdings spielen daneben 

(primär für unregelmäßig im Semester oder nur 

w~1hrend der Ferien erwerbstätige Studierende) 

auch berufsbezogene Gründe (z.B. Berufspraxis 

sammeln, beruflich wichtige Kontakte knüpfen, 

das im Studium erworbene Wissen praktisch 

anwenden) eine nicht zu unterschätzende Rolle. 

Die Erwerbsl~itigkeit von Studierenden ist daher 

nicht generell für die Ausbildung schädlich, da 

Studierende im Rahmen einer Erwerbstiitigkeit 

eine Reihe von sozialen Kompetenzen (Schlüssel

qualifikationen) erwerben, die für den erfolg

reichen Einstieg in den Arbeitsmarkt zunehmend 

an Bedeutung gewinnen und über die Universi

tät kaum vermittelt werden können." Proble

matisch wird die primär aus tlnanziellen Grün

den notwendige Erwerbstätigkeit im allgemeinen 

dann, wenn es aufgrund des reduzierten Zeit

budgets für das Studium zu Studienverzöge

rungen kommt. 

Das Ausmaß der Erwerbstätigkeit bestimmt 

bis zu einem gewissen Grad das für das Studium 

zur Verfügung stehende Zeitbudget, da ein höhe

rer Zeitaufwand für die Erwerbstätigkeit sich 

hiiufig in einer entsprechenden Reduktion des 

studienbezogenen Zeitaufwandes niederschlägt. 

Während Studierende, die während des Seme-
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sters nicht erwerbstätig sind, rund 35 Stunden 
pro Woche für das Studium aufwenden, können 
gelegentlich im Semester erwerbstätige Studie
rende nur rund 30 Stunden und regelmäßig TeiJ
zeitbeschäftigte nur 26 Stunden pro Woche in 
das Studium investieren. Vollzeitbeschäftigte 
haben im Durchschnitt eine 53-Stunden-Woche 
und können sich nur mit etwas mehr als 13 
Stunden pro Woche dem Studium widmen. 

Die Ergebnisse der Sozialerhebung zeigen, 
daß Maßnahmen, die berufstätigen Studierenden 
die Vereinbarkeit von Studium und Beruf er
leichtern könnten, von einer breiten Zustim
mung unter den Studierenden getragen werden 
würden. Besonders großen Zuspruch findet der 
Vorschlag, verstärkt LehlVeranstaltungen für 
berufstätige Studierende (Abend-, Wochenend
oder Blockveranstaltungen) abzuhalten. Etwas 
geringerer fällt die Zustimmung für das Ange
bot an einzelnen LehIVeranstaltungen oder Stu
dienteilen in Form eines Fernstudiums bzw. die 
Einführung eines formellen Teilzeitstudiums aus. 
Auffallend ist jedoch der relativ geringe Anteil 
von vollzeitbeschäftigten Studierenden, die an
geben, die Möglichkeit eines formellen Teilzeit
studium nutzen zu wollen. Dies zeigt den Infor
mationsmangel bezüglich der tatsächlichen 
Problemlage und den Bedürfnissen dieser Gruppe 
von Studierenden. Auf der anderen Seite ist wohl 
auch den Studierenden noch nicht bewußt, was 
ein Teilzeitstudium bedeutet und welche Konse
quenzen damit verbunden wären. 

Die Analyse der finanziellen Situation der 
Studierenden verdeutlicht einmal mehr die große 
Bedeutung der Zuwendungen seitens der Fami
lie. Insgesamt steht Studierenden ein monat
liches Gesamtbudget (Geldeinkommen inkl. Na
turalleistungen) von öS 10.800,- zur Verfügung, 
davon stammen im Schnitt öS 4.700,- von der 
Familie. Diese Gesamtdurchschnitte sind für sich 
alleine genommen wenig aussagekräftig, da die 
Höhe des monatlichen Gesamtbudgets von Stu
dierenden stark von Alter, Einkommen der El
tern, Wohnform, familiärer Situation, Erwerbs
tätigkeit etc., abhängig ist. 

Den größten Ausgabenposten für Studie
rende stellen nach wie vor die Wohnungsaus
gaben dar. Wenn Studierende nicht mehr im el-

Zusammenfassaung 

terlichen Haushalt leben, entfällt auf die Wohn
kosten mehr als ein Drittel des monatlichen 
Gesamtbudgets. 

Die finanzielle Situation von Studierenden, 
stellt ein anschauliches Beispiel für die Inhomo
genität der Gesamtgruppe sowie für die sich in 
der individuellen studentischen Biographie er
gebenden Veränderungen dar. Nur knapp die 
Hälfte der Studierenden bestreitet den Lebens
unterhalt primär (zu mehr als 75%) durch eine 
einzige Finanzierungsquelle (z.B. Zuwendungen 
der Familie, Stipendium, Erwerbstätigkeit). Jede/r 
zweite Studierende weist eine "Patchworkfinan
zierung" auf, d.h. unterschiedliche Finanzie
rungsquellen sind zur Finanzierung des Lebens
unterhalts notwendig. Es dürfte wohl kaum eine 
zweite Bevölkerungsgruppe geben, die auf so 
viele verschiedene Finanzierungsquellen des 
Lebensunterhalts angewiesen ist. 

Der wesentlichste Beitrag zur Bestreitung 
des Lebensunterhalts von Studierenden wird von 
ihren Familien (Eltern, PartnerIn, andere Ver
wandte) geleistet, denn 81,3% aller Studierenden 
werden in irgendeiner Form von der Familie 
unterstützt. Im Gesamtdurchschnitt aller Studie
render wird fast die Hälfte des Lebensunterhalts 
von den Eltern aufgebracht, wobei dieser Anteil 
mit zunehmendem Alter sinkt. Während der 
Lebensunterhalt von jüngeren Studierenden zu 
rund 70% von der Familie getragen wird, liegt 
der Anteil bei den 25-Jährigen noch bei 50%, 
bei den 30-Jährigen immerhin noch bei 28% 
und bei den über-30-Jährigen bei 17%. Insge
samt sind 40% der über-30-Jährigen noch auf 
Zuwendungen durch die Familie angewiesen. 
Der Rückgang der Zuwendungen der Familie 
wird durch eine zunehmende Erwerbstätigkeit 
kompensiert, d.h. der Anteil des monatlichen 
Gesamtbudgets, der durch eine eigene Erwerbs
tätigkeit aufgebracht wird, steigt von 13% bei 
den unter-20-Jährigen auf 63% bei den über-
30-Jährigen. 

Diese Entwicklung ist Ausdruck der sich 
ändernden Lebensbedingungen von Studieren
den. Während jüngere Studierende häufiger bei 
den Eltern bzw. in typischen studentischen 
Wohnformen (StudentInnenwohnheim, Wohn ':' 
gemeinschaft) leben und kaum erwerbstätig sind, 
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steigt mit dem Alter der Anteil der Studierenden, 

die mit dem Partner/ der Partnerin einen gemein

samen Haushalt führen und/oder Kinder hahen 

und daher auch häufiger einer Erwerbstätigkeit 

nachgehen, da die finanzielle Unterstützung der 

Eltern bzw. ein Stipendium zur Deckung des 

Lebensunterhalts nicht ausreicht. Trotz der zu

nehmenden Erwerbstät igkeit verl ieren die Zu

wendungen der familie jedoch auch in dieser 

Gruppe nicht vollständig an Bedeutung. 

Neben den Zuwendungen der Familie spielt 

für eine Subgruppe der Studierenden auch die 

staatliche Studienbeihilfc eine wesentliche Rolle. 

Gefördert werden insbesondt'fe jüngere Studie

rende, die aufgrund der Entfernung ihrer Hei

matgemeinde zum Hochschulort eine eigene 

Unterkunft finanzieren müssen (primär Student

Innenwohnheim), sowie Studierende aus ein

kommensscll\'J;icheren und bildungsfernen 

Schichten. Insgesamt orientiel1 sich somit die 

Studienförderung am Bild des/der "Normstu

dierenden" Uung, ungebunden, in einem Stu

dentlnnenwohnheim oder bei den Eltern woh

nend, Vollzeitstudium), w;illrend Studierende, die 

diesem Bild nicht entsprechen. wie z.B. Frauen 

mit Kind(ern) oder Studierende mit eigenem 

Haushalt unter den Geförderten unterrepräsen

tiert sind, was zu einer Zunahme der Erwerhs

tätigkeit und damit auch zu Studienverzöge

rungen oder eventuell sogar zum Studienab

bruch führt. 

Der Fachhochschulsektor zeichnet sich 

durch eine Reihe von Besonderheiten aus, auf 

die trolz der derzeit quantitativ noch eher ge

ringen Bedeutung dieses Sektors näher einge

gangen werden soll: Bei Studierenden in Fach

hochschul-Studiengängen läßt sich grob gespro

chen eine Polarisierung in zwei Gruppen fest

stellen, einerseits eine Gruppe von Studieren

den, die dem Bild des/der "Normstudierenden" 

entspricht Uung. hei den Eltern lehend. während 

des Semesters nicht erwerbstätig. Bezug von 

Studienbeihilk, ungebunden und keine Kinder) 

und andererseits eine Gruppe von älteren Studie

renden mit eigener Familie und überdurch

schnittlich ort mit alternativem Hochschulzu

gang, die bereits vor dem Studium erwerbstiitig 

waren und dies auch während des Studiums sind. 
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Diese zweite Gruppe stellt eine .,neue Klientel"' 

im Hochschulbereich dar, wobei abzuwarten 

bleibt, welchen Stellenwert sie in Zukunft haben 

wird. Derzeit noch nicht beantwOl1bar ist die 

Frage, inwieweit sich hier ein "NachholefTekt" 

aufgrund der Neugründung des Fachhochschul

sektors auswirkt. Weitere Unterschiede zwischen 

Fachhochschulen und Universihiten zeigen sich 

hinsichtlich des studien bezogenen Zcitaufwan

des, da Studierende an Fachhochschul-Studi

engängen aufgrund des stärker strukturierten 

Studiums wesentlich mehr Zeit für Lehrveran

staltungen aufwenden. 

14.1 Beispiele für Subgruppen innerhalb 

der Studierenden 

Abschließend soll nochmals auf die Inhomoge

nit~it der Gruppe der Studierenden hingewiesen 

werden, und daß es nicht möglich ist, Aussagen 

über die Studierenden zu treffen. Im folgenden 

werden 14 Sub gruppen beispielhaft angeführt 

und näher beschrieben. Diese Aufzählung ist 

keinesfalls vollständig und die dargestellten 

Subgruppen überschneiden sich zudem, da sie 

anhand verschiedener Dimension definiert wer

den. Das bedeutet, daß ein/e Studit'Tende in 

mehreren Subgruppen vertreten sein wird. Diese 

zusammenfassende Beschreibung einzelner Sub

gruppen bezieht sich auf die zentralen Ergeb

nisse des Berichts. Die wichtigsten Unterschei

dungsmerkmale dieser Subgruppen sind in 

Tabelle 182 und Tabelle 183 dargestellt. 

Vorweg wird der Frage nachgegangen, wie 

hoch der Anteil jener Studierenden ist, die der 

Vorstellung vom "Normstudenten" bzw. der 

.,Normstudentin" entsprechen. Es handelt sich 

hierbei um Studierende. die noch im elterlichen 

Haushalt (Gruppe 1) oder in einem Student

Innenwohnheim bzw. einer Wohngemeinschaft 

(Gruppe 2) leben, während des Semesters nicht 

oder nur in geringfügigem Ausmaß erwerbstütig 

sind, keine Kinder haben und ein Vollzeitstudium 

betreiben. Diesen heiden Gruppen gehören ins

gesamt rund 42% der Studierenden an. Sie sind 

eher jünger, widmen sich hauptsächlich dem 

Studium (34 bzw. 37 Stunden pro Woche) und 

sind nur in sehr geringem Ausmaß während des 
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Semesters erwerbstätig (ein Drittel der Studie
renden in Gruppe 1 und 20% in Gruppe 2 sind 
während des Semesters erwerbstätig und wenden 
dafür im Schnitt 10 Stunden pro Woche auf). 
Vor allem Studierende, die in einem Student
Innenwohnheim oder einer Wohngemeinschaft 
leben, beziehen überdurchschnittlich oft eine 
staatliche Studienbeihilfe. Studierende in Fach
hochschul-Studiengängen zählen häufiger zur 
Gruppe der Studierenden, die bei den Eltern 
leben und nicht bzw. kaum erwerbstätig sind 
(Gruppe I). Nahezu identisch mit diesen beiden 
Gruppen ist demzufolge auch die Gruppe 4, in 
der Studierende zusammengefaßt wurden, die 
zu mehr als 75% "fremdfinanziert" sind, d.h. 
der Großteil des Lebensunterhalts wird von der 
Familie, aus Stipendien und/ oder der Famili
enbeihilfe bestritten. 

Von dieser Vorstellung des/der "typischen" 
Studierenden weicht der Großteil der Studieren
den ab, wobei sich hier eine Vielzahl unter
schiedlicher Subguppen identifizieren lassen. 
Abweichungen von der "Normvorstellung" kön
nen beispielsweise anhand folgender Dimensio
nen festgemacht werden: Art der Finanzierung 
des Lebensunterhalts, Erwerbstätigkeit während 
des Semesters in relevantem Ausmaß, Art des 
Hochschulzugangs, Kind(er) oder Studieninten
sität. 

Die mit einem Anteil von 22% an allen 
Studierenden vom Umfang her besonders ins 
Gewicht fallende Gruppe sind jene Studieren
den, die mehr als 75% ihres monatlichen Ge
samtbudgets (alle monatlich zur Verfügung ste
henden Geldbeträge und Naturalleistungen) 
selbst finanzieren müssen (Gruppe 3). Die Fi
nanzierung des Lebensunterhalts erfolgt hier 
primär über eine eigene Erwerbstätigkeit wäh
rend des Semesters, ergänzt durch die Auflösung 
von vor dem Studium erworbenen bzw. ange
sparten Mitteln sowie Darlehen. Studierende 
dieser Subgruppe sind im Durchschnitt 26 Stun
den pro Woche erwerbstätig und widmen sich 
im Schnitt 19 Stunden pro Woche dem Studium. 
Diese höhere Gesamtbelastung führt einerseits 
zu einem geringeren Maß an Studienaktivität 
sowie zu einer höheren Abbruchsneigung. In 
dieser Gruppe sind überdurchschnittlich viele 
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Vollzeiterwerbstätige zu finden, d.h. es zeigen 
sich Überschneidungen zu Gruppe 5. 

Vollzeiterwerbstätige Studierende, die mit 
dem Partner/ der Partnerin in einem gemeinsa
men Haushalt leben, stellen eine anteilsmäßig 
eher kleine Gruppe (4,5%, Gruppe 5) dar, die 
allerdings immer stärker ins Zentrum des Inter
esses rückt. Angehörige dieser Gruppe haben 
das geringste Zeitbudget für das Studium zur 
Verfügung (im Schnitt 10 Stunden pro Woche). 
Jede/r fünfte Studierende dieser Gruppe hat 
keinen studienbezogenen Zeitaufwand, was pri
mär auf die Doppel- bzw. Dreifachbelastung 
(37,5% haben bereits Kinder) zurückzuführen ist, 
und was sich auch in einer überdurchschnittli
chen Studienabbruchsneigung niederschlägt 
(43% haben nach eigenen Angaben einen Stu
dienabbruch bereits in Erwägung gezogen). Bei 
einem Teil der Studierenden dieser Gruppe, näm
lichjenem ohne studienbezogenen Zeitaufwand, 
kann man von einem langsamen "Hinausglei
ten" aus dem Studium sprechen. 

Rund ein Fünftel aller Studierenden ist zur 
Bestreitung des Lebensunterhalts in mehr als 
geringfügigem Ausmaß erwerbstätig, geht al
lerdings keiner Vollzeiterwerbstätigkeit nach 
(Gruppe 6). In dieser Gruppe werden rund 27 
Stunden pro Woche für die Erwerbstätigkeit und 
21 Stunden für das Studium aufgewendet. Diese 
Konstruktion führt zu einer längeren Studien
dauer und zu einer deutlich höheren Abbruchs
neigung, die jener der Vollzeiterwerbstätigen 
(Gruppe 5) vergleichbar ist. Diese Gruppe von 
Studierenden erhält weder ein Stipendium noch 
ausreichende finanzielle Unterstützung durch die 
Eltern. Die Gefahr des Studienabbruchs aufgrund 
einer über eine Halbtagsbeschäftigung hinaus
gehenden Erwerbstätigkeit wird ebenfalls für die 
Gruppe jener Studierenden, die ihren Lebens
unterhalt zu mehr als 75% selbst bestreiten 
(Gruppe 3), deutlich. Die genannten Gruppen 
zeigen jeweils ein etwas geringeres Maß an Stu
dien- und Prüfungsaktivität und eine ähnlich 
hohe Abbruchsintention. 

Eine demgegenüber etwas kleinere Gruppe 
von Studierenden (5,5%) weist einen alternativen 
Hochschulzugang auf (Gruppe 7). Sie sind eben
falls tendenziell älter (im Durchschnitt 33 Jahre) 
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Bericht zur sozialen Lage der Studierenden 

und beziehen überdurchschnittlich oft (420J0) eine 

staatliche Studienbeihilfe, wodurch ein größeres 

Zeitbudget für das Studium verfügbar ist (31 

Stunden pro Woche studienbezogener Zeitauf

wand) und in geringerem Maß einer Erwerbstä

tigkeit nachgegangen wird (im Schnitt 16 Stun

den pro Wocht:). In dieser Gruppe sind über

durchschnittlich viele Studierende aus einkom

mensschwachen und bildungsfernen Schichten 

zu finden. Ebenso überdurchschnittlich hoch ist 

mit einem Drittel (kr Anteil der Studierenden 

mit Kind(ern). In dieser Gruppe kommt die allge

meine Tendenz, daß ältere Studierende aus dem 

Stipendienbeihilfenbezug fallen und mit dem 

Wegfet!l der finanziellen Unterstützung durch die 

Eltern verstärkt erwerbstätig sind und dadurch 

die Wahrscheinlichkeit eines Studienabbruchs 

steigt, nicht zum Tragen. Die durch döS Stipen

dium mögliche hohe Studienintensität läßt für 

die Angehörigen dieser Gruppe auch eine hö

here Erfolgsquote vermuten. 

Eine anteilsmäßig bereits deutlich größere 

Gruppe (11 0J0) bilden Studierende, die vor dem 

Studium berufst~itig waren und auch während 

des Studiums einer [rwerbstätigkeit nachgehen 

(Gruppe 8). Studierende in dieser Gruppe sind 

zum einen deutlich ~ilter als es dem Gesamt

durchschnitt entsprechen würde und können sich 

mit durchschnittlich 20 Stunden pro Woche dem 

Studium widmen, wobei sie außerdem fast 30 

Stunden pro Woche erwerbstätig sind. Auch in 

dieser Gruppe sind Studierende mit Kind(ern) 

überdurchschnittlich oft vertreten (31JOjo). 

Nicht nur erwerbstätige Studierende. son

dern auch Studierende mit Kind(ern) müssen mit 

einer Uingeren Studiendauer rechnen. Dies gilt 

für M~illl1er wie für höuen gleichermaßen. aller

dings aus unterschiedlichem Grund: Bei Män

nern führt das Vorhandensein von Kindern im 

allgemeinen zu einem höheren Ausmaß an Er

werbstätigkeit. allerdings nicht gleichzeitig auch 

zu einem geringeren Maß an Studien- und Prü

fungsaktivität. Miinner mit Kind(ern) weisen 

zwar ein höheres Maß an Erwerbstätigkeit auf. 

sie denken allerdings nur selten an einen Stu

dienabbruch (13.20jo). hauen können sich auf

grund ihrer Kinderbetreuungspflichten nur in 

geringerem Ausmaß dem Studium bzw. einer 
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Erwerbstätigkeit widmen. Das geringere Maß an 

Studienaktivität führt schließlich zu einem Ent

fall des Studienbeihilfenbezugs. wodurch Frauen 

mit Kindern unter den Stipendienbeihilfenbe

zieherInnen deutlich unterrepräsentiert sind. 

Werden die Subgruppen nicht über sozio

demographische Merkmale, sondern über den 

studienbezogenen Zeitaufwand definiert, so kön

nen einerseits Studierende, die ein Vollzeitstu

dium (mit mindestens 35 Stunden pro Woche. 

Gruppe 11) absolvieren und ,mdnerseits Studie

renek. die weniger als 10 Stunden pro Woche in 

das Studium investieren (Gruppe 12). unterschie

den werden. In der Gruppe der Vollzeitstudie

renden. die rund ein Drittel aller Studierenden 

repräsentiel1. finden sich überdurchschnittlich 

viele familienfinanzierte Studentinnen und Be

zieherinnen von Studienbeihilfe. kaum jedoch 

Studierende mit Kind(ern). Demgegenüber wen

den 11 % der Studierenden weniger als 10 Stun

den pro Woche für das Studium auf. Diese Grup

pe weist mit fast 41 % die höchste Abbruchs

neigung auf und rund ein Viertel der Studie

renden weist keinerlei Studienaktivitäten auf. 

I n dieser Gruppe I iegt das Ausmaß der Erwerbs

tätigkeit mit 29 Stunden pro Woche über dem 

Durchschnitt. ebenso wie der Anteil der Studie

renden mit Kind(ern) (siehe auch Gruppe 9 und 

Guppe 10). 

Definiert man die Gruppen nach der sozia

len Herkunft der Studierenden und unterscheidet 

Studierende aus bildungsfernen und einkom

mensschwachen Schichten (Gruppe 13) sowie 

Studierende, deren Eltern eine Matura oder Hoch

schulausbildung vorweisen können und über ein 

höheres Einkommen verfügen (Gruppe 14). so 

unterscheiden sich einerseits die Frauenanteile. 

da Frauen aus unteren sozialen Schichten eher 

unterrepräsentiert sind. und andererseits die 

Zusammensetzung des monatliehen Gesamt

budgets. Da Studierende aus unteren sozialen 

Schichten erwartungsgemäß deutlich niedrigere 

Zuwendungen durch die Familie erhalten. wird 

ein großer Teil ihres Gesamtbuclgets durch Er

wcrbstätigkeit oder Stipendien bestritten (37.3% 

erhalten eine Studienbeihilfc). Hinsichtlich der 

Studienaktivität unterscheiden sich diese bei den 

Gruppen jedoch kaum voneinander. 
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Kapitel 14 Zusammenfassaung 

Tabelle 182 

Merkmale von 14 verschiedenen Subgruppen von Studierenden, Anteile 

Subgruppen 1-7 

2 3 4 5 6 7 Alle 

In % aller 20,9% 21,0% 22,0% 42,2% 4,5% 20,9% 5,5% 100,0% 

Studierende an FHS 6,7% 2,7% 2,1% 3,8% 3,1% 2,1 % 3,9% 3,2% 

Frauenanteil 46,5% 51,0% 42,0% 52,5% 25,8% 41,1% 50,7% 47,3% 

Beihilfenbezieherl n nen 16,8% 40,8% 0,5% 30,9% 0,8% 4,3% 41,6% 20,1% 

Studierende mit Kind 0,0% 0,0% 23,0% 7,6% 38,1% 0,0% 33,3% 11,5% 

Studienaktive 97,4% 99,3% 85,2% 99,1% 84,9% 87,2% 100% 95,3% 

Abbruchsneigung 23,8% 25,6% 32,0% 20,4% 43,7% 34,4% 15,6% 25,8% 
Eltern: Bildungsfern mit 

niedrigem Einkommen 9,5% 15,8% 22,5% 10,3% 27,8% 13,8% 33,8% 14,4% 

Eltern: Bildungsnah mit 
hohem Einkommen 5,5% 2,6% 2,1% 7,0% 0,0% 4,2% 1,3% 4,7% 

Famil ienfinanzieru ng 63,0% 57,0% 0,5% 72,1% 10,2% 21,6% 17,2% 48,1% 

Subgruppen 8-14 

8 9 10 11 12 13 14 Allel 

In % aller 11,2% 5,6% 5,7% 35,1% 11 ,3% 14,4% 4,7% 100,0% 

Studierende an FH 3,9% 0,6% 2,6% 6,9% 0,3% 2,0% 2,3% 3,2% 
Fra uena ntei I 47,7% 100% 0,0% 45,9% 44,9% 43,9% 48,6% 47,3% 

Beih ilfenbezieherl n nen 7,2% 11,7% 16,7% 28,5% 2,9% 37,3% 1,5% 20,1% 
Studierende mit Kind 33,4% 100% 100% 5,8% 31,3% 22,6% 20,8% 11,5% 

Studienaktive 91,0% 87,2% 91,8% 100% 76,4% 94,0% 97,7% 95,3% 

Abbruchsneigung 23,8% 28,4% 13,2% 19,7% 40,7% 25,6% 24,4% 25,8% 

Eltern: Bildungsfern mit 

niedrigem Einkommen 28,0% 26,3% 31,4% 13,6% 16,9% 100% 0,0% 14,4% 

Eltern: Bildungsnah mit 

hohem Einkommen 3,2% 3,8% 1,9% 4,7% 9,9% 0,0% 100% 4,7% 

Famil ienfi nanzieru ng 13,5% 33,3% 26,4% 57,9% 27,5% 24,7% 69,7% 48,1% 

Bildungsfern mit niedrigem Einkommen: Vater u. Mutter ohne Matura, Einkommen der Eltern bis ÖS 20.000,-1 Monat. 

Bildungsnah mit hohem Einkommen: Vater u. Mutter mit Mat.1 Hochschulabschluß, Einkommen der Eltern über ÖS 60.000,-/Monat. 

Familienfinanzierung: Anteil der Zuwendungen (inkl. Naturalleistungen) der Familie (Eltern, Verwandte, Partnerin) am Gesamtbudget. 

Gruppe 1 EIternwohnerinnen mit maximal geringfugiger Erwerbstätigkelt während des Semesters, keine Kinder. 

Gruppe 2 Studentlnnenwohnheim- oder WG-Bewohnerlnnen mit maximal geringfügiger Erwerbstätigkeit während des Semesters, 

keine Kinder. 

Gruppe 3 "Eigenfinanzierte", Einnahmen aus Erwerbstätigkeit und/oder sonstigen Quellen machen mehr als 75% des Gesamt

budgets aus. 

Gruppe 4 "Fremdfinanzierte", Zuwendungen der Familie und/oder des Staates (Studlen-, Familienbeihilfe) machen zusammen mehr 

als 75% des Gesamtbudgets aus. 

Gruppe 5 Vollzeiterwerbstätige, verheiratet oder in Lebensgemeinschaft, eigener Haushalt. 

Gruppe 6 "Teilzeiterwerbstätige", Ausmaß der Erwerbstätigkeit liegt uber der Geringfügigkeitsgrenze, aber nicht voIlzeiterwerbs-
tätig. 

Gruppe 7 Alternativer Hochschulzugang, zweiter Bildungsweg. 

Gruppe 8 Vor Beginn des Studiums und während des Studiums Erwerbstätige. 

Gruppe 9 Frauen mit Kind(ern). 

Gruppe 10 Männer mit Kind(ern) 

Gruppe 11 Mindestens 35 Stunden pro Woche studienbezogener Zeitaufwand. 

Gruppe 12 Maximal 10 Stunden pro Woche studienbezogener Zeitaufwand. 

Gruppe 13 Vater und Mutter ohne Matura und Einkommen der Eltern unter öS 20.000,- pro Monat. 

Gruppe 14 Vater und Mutter mit Matura oder Hochschulabschluß und Einkommen der Eltern über öS 60.000,- pro Monat. 
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Bericht zur sozialen Lage der Studierenden Teil B 

Tabelle 183 

Merkmale von 14 verschiedenen Subgruppen von Studierenden, Durchschnittswerte 

Subgruppen 1-7 

2 3 4 5 6 7 Allel 

In % aller 20,9% 21,0% 22,0% 42,2% 4,5% 20,9% 5,5% 100,0% 
o Alter 22,1 22,3 30,2 22,9 31,5 27,5 33,3 25,2 
o Semester 6,5 6,4 12,7 7,0 13,9 13,2 6,4 9,0 
o Stunden Studium 34,3 36,7 19,3 35,8 10,3 20,8 31,3 10,5 
o Stunden erwerbstätig 4,6 3,0 26,8 2,0 45,3 26,5 16,3 10,5 
o Fa m i lienzuwend ungen 4.700 5.200 600 6.800 1.700 2.500 2.300 4.700 
o Einn. aus Erwerbstät. 2.000 1.500 11.000 800 16.000 9.200 6.600 4.100 
o Einn. aus Stipendien 500 2.000 0 1.600 100 200 3.300 1.000 
o sonstige Einnahmen 500 600 1.800 300 800 500 1.500 900 
o Gesamtbudget 7.700 9.300 13.300 9.500 18.600 12.400 13.700 10.800 
o Ausgaben f. Wohnen 100 3.100 3.400 2.500 5.400 3.100 3.500 2.600 
o Gesamtausgaben 6.000 8.300 11.300 8.700 15.700 10.700 12.200 9.400 

Subgruppen 8-14 

8 9 10 11 12 13 14 Allel 

In % aller 11,2% 5,6% 5,7% 35,1% 11,3% 14,4% 4,7% 100,0% 
o Alter 31,5 32,8 32,4 23,7 28,9 28,3 23,3 25,2 
o Semester 10,1 10,9 11 ,2 7,8 14,8 10,7 9,6 9,0 

o Stunden Studium 20,6 19,3 26,3 46,7 4,2 29,4 26,8 10,5 

o Stunden erwerbstätig 28,3 10,9 22,1 4,3 29,1 13,5 9,1 10,5 

o Familienzuwendungen 2.000 5.100 3.200 5.400 3.900 2.400 9.200 4.700 
o Einn. aus Erwerbstät. 11.200 4.200 10.100 2.100 9.400 5.200 3.600 4.100 
o Einn. aus Stipendien 500 800 1.100 1.500 200 2.200 0 1.000 
o sonstige Einnahmen 1.100 4.400 1.500 700 1.200 1.300 600 900 
o Gesamtbudget 14.700 14.500 16.000 9.700 14.700 11.100 13.400 10.800 

o Ausgaben f. Wohnen 3.700 3.900 4.700 2.400 3.100 2.900 2.200 2.600 
o Gesamtausgaben 13.000 12.800 14.900 8.600 12.500 9.500 12.000 9.400 

Gruppe 1 EIternwohnerinnen mit maximal geringfügiger Erwerbstätigkeit während des Semesters, keine Kinder. 

Gruppe 2 Studentlnnenwohnheim- oder WG-Bewohnerlnnen mit maximal geringfügiger Erwerbstätigkeit während des Semesters, 

keine Kinder. 

Gruppe 3 "Eigenfinanzierte", Einnahmen aus Erwerbstätigkeit und/oder sonstigen Quellen machen mehr als 75% des Gesamt-

budgets aus . 
Gruppe 4 .,Fremdfinanzierte", Zuwendungen der Familie und/oder des Staates (Studien-, Familienbeihilfel machen zusammen mehr 

als 750/0 des Gesamtbudgets aus. 

Gruppe 5 Vollzeiterwerbstätige, verheiratet oder in Lebensgemeinschaft, eigener Haushalt. 

Gruppe G "Teilzeiterwerbstätige", Ausmaß der Erwerbstätigkeit liegt über der Geringfügigkeitsgrenze, aber nicht voIlzeiterwerbs-

tätig. 

Gruppe 7 Alternativer Hochschulzugang, zweiter Bildungsweg. 

Gruppe 8 Vor Beginn des Studiums und während des Studiums Erwerbstätige. 

Gruppe 9 Frauen mit Kind(ern). 

Gruppe 10 Männer mit Kind(ern). 

Gruppe 11 Mindestens 35 Stunden pro Woche studienbezogener Zeitaufwand. 

Gruppe 12 Maximal 10 Stunden pro Woche studienbezogener Zeitaufwand. 

Gruppe 13 Vater und Mutter ohne Matura und Einkommen der Eltern unter öS 20.000,- pro Monat. 

Gruppe 14 Vater und Mutter mit Matura oder Hochschulabschluß und Einkommen der Eltern über öS 60.000,- pro Monat. 
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16 Anhang 

16.1 Tabellenanhang 

Tabelle 184 
Entwicklung des Hochschulzugangs nach Hochschulbereich und Geschlecht. 
ST J 1970/71 bis STJ 1997/98 (Studienanfängerinnen inländische ordentliche Studierende) 

STJ Universitäten Univers. d. Künste ' FHS-Studiengänge Hochschulen insg. 
11 11 11 1 

M F Insg. M F Insg. M F Insg. M F Insg. 

1970/71 6.176 2.627 8.803 6.176 2.627 8.803 

1980/81 9.612 8.000 17.612 420 274 694 10.032 8.274 18.306 

1990/91 11.468 10.691 22.159 297 282 579 11.765 10.973 22.738 

1991/92 11.131 10.779 21 .910 328 327 655 11.459 11 .106 22.565 

1992/93 10.342 10.643 20.985 242 254 496 10.584 10.897 21.481 

1993/94 10.469 10.925 21.394 282 265 547 10.751 11.190 21.941 

1994/95 10.065 11 .132 21 .197 250 282 532 525 149 674 10.840 11.563 22.403 

1995/96 10.079 11 .385 21.464 247 246 493 927 226 1.153 11 .253 11.857 23.110 

1996/97 8.827 10.555 19.382 182 257 439 1.521 553 2.074 10.530 11.365 21 .895 

1997/98 7.922 10.567 18.489 132 167 299 1.756 706 2.462 9.810 11.440 21.250 

1 Im Bereich der Universitäten der Künste wurde zwischen WS 1991/92 und WS 1997/98 eine sukzessive Bereinigung von 
int rasektoralen und intersektoralen Doppelzählungen vorgenommen. 

Quel le: ÖSTAT 
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Tabelle 185 

Entwicklung der Studienanfängerlnnenquote ("Hochschulzugangsquote") nach Hochschulbereich 

und Geschlecht, STJ 1970/71 bis STJ 1997/98 

StJ Universitäten Univers. d. Künste I FHS-Studiengänge Hochschulen insg. 
I1 11 11 1 

M F Insg. M F Insg. M F Insg. M F Insg. 

1970/71 12,1% 5,3% 8,7% 0,3% 0,3% 0,3% 12,5% 5,6% 9,1% 

1980/81 15,5% 13,5% 14,5% 0,7% 0,5% 0,6% 16,10f0 13,9% 15,1% 

1990/91 21,0% 20,2% 20,6% 0,5% 0,5% 0,5% 21,6% 20,8% 21,2% 

1991/92 21,6% 21,6% 21,6% 0,6% 0,7% 0,6% 22,2% 22,3% 22,2% 

1992/93 20,9% 22,3% 21,6% 0,5% 0,5% 0,5% 21,4% 22,8% 22,1% 

1993/94 22,1% 24,0% 23,1% 0,6% 0,6% 0,6% 22,7% 24,6% 23,7% 

1994/95 22,2% 25,7% 23,90/0 0,6% 0,7% 0,6% 1,2% 0,3% 0,8% 23,9% 26,7% 25,3% 

1995/96 22,9% 27,1% 25,0% 0,6% 0,6% 0,6% 2,1% 0,5% 1,3% 25,6% 28,2% 26,9% 

1996/97 20,6% 25,9% 23,2% 0,4% 0,6% 0,5% 3,5% 1,4% 2,5% 24,6% 27,9% 26,2% 

1997/98 18,6% 26,4% 22,4% 0,3% 0,4% 0,4% 4,1% 1,8% 3,0% 23,0% 28,6% 25,7% 

Im Bereich der Universitäten der Künste wurde zwischen WS 1991/92 und WS 1997/98 eine sukzessive Bereinigung von 
intrasektoralen und intersektoralen Doppelzählungen vorgenommen. 

Hochschulzugangsquote: prozentueller Anteil der Studienanfängerinnen am durchschnittlichen Altersjahrgang der 18 bis unter 22-

jahrigen Wohnbevölkerung. 

Quelle: ÖSTAT 

Tabelle 186 

Entwicklung der Studierendenquote (Bruttoquote), nach Hochschulbereich und Geschlecht, 

WS 1970/71 bis WS 1997/98 

WS Universitäten Univers. d. Kü nste I FHS-Studiengänge Hochschulen insg. 
11 11 11 1 

M F Insg. M F Insg. M F Insg. M F Insg. 

1970/71 8,0% 2,8% 5,4% 0,2% 0,2% 0,2% 8,2% 2,9% 5,6% 

1980/81 12,8% 8,9% 10,9% 0,5% 0,4% 0,4% 13,2% 9,3% 11,3% 

1990/91 20,1% 16,4% 18,3% 0,5% 0,5% 0,5% 20,6% 16,9% 18,8% 

1991/92 21,6% 17,8% 19,7% 0,5% 0,5% 0,5% 22,1% 18,3% 20,3% 

1992/93 22,7% 18,9% 20,8% 0,5% 0,5% 0,5% 23,2% 19,4% 21,3% 

1993/94 23,9% 20,3% 22,1% 0,5% 0,5% 0,5% 24,4% 20,8% 22,7% 

1994/95 25,3% 22,2% 23,7% 0,5% 0,6% 0,6% 0,1% 0,0% 0,1% 25,9% 22,8% 24,4% 

1995/96 26,4% 24,0% 25,2% 0,6% 0,6% 0,6% 0,3% 0,1% 0,2% 27,3% 24,7% 26,0% 

1996/97 27,0% 25,0% 26,0% 0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 0,3% 0,5% 28,3% 25,9% 27,1% 

1997/98 27,5% 26,7% 27,1% 0,6% 0,7% 0,6% 1,2% 0,4% 0,8% 29,2% 27,9% 28,6% 

Bruttoquote: prozentueller Anteil der inländischen Studierenden an der 18- bis unter 26-jahrigen Wohnbevölkerung. 

Quelle: ÖSTAT; eigene Berechnungen 
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Kapitel 16 Anhang 

Tabelle 187 
Entwicklung der Studierendenquote (Nettoquote), nach Hochschulbereich und Geschlecht, 

WS 1970/71 bisWS 1997/98 

WS Universitäten Univers. d. Künste FHS-Studiengänge Hochschulen insg. 
11 11 11 

M F Insg. M F Insg. M F Insg. M F Insg. 

1970/71 5,7DJo 2,40/0 4,1°/0 0,1 DJo 0,2% 0,1 DJo 5,8DJo 2,50Ja 4,2% 

1980/81 8,90Ja 7,10f0 8,10f0 0,3DJo 0,3DJo 0,3DJo 9,3DJo 7,4DJo 8,4°10 

1990/91 12,2DJo 10,9% 11 ,6DJo 0,3% 0,3DJo 0,3DJo 12,5DJo 11,3DJo 11 ,9°/0 

1991/92 12,7DJo 11,6DJo 12,2DJo 0,3DJo 0,3DJo 0,3DJo 13,ODJo 11 ,9DJo 12,5°/0 

1992/93 13,1% 12,ODJo 12,5DJo 0,3DJo 0,3DJo 0,3°/0 13,4DJo 12,3DJo 12,9DJo 

1993/94 13,0% 12,2DJo 12,6DJo 0,3DJo O,4DJo 0,3% 13,3DJo 12,6°/0 12,9DJo 

1994/95 13,2DJo 13,1 DJo 13,1DJo 0,3DJo O,4DJo 0,3DJo 0,2DJo 0,1 DJo 0,1 DJo 13,7DJo 13,5DJo 13,6DJo 

1995/96 13,6DJo 14,1 DJo 13,8DJo 0,3DJo 0,4DJo 0,3DJo 0,3DJo 0,1 DJo 0,2DJo 14,1 DJo 14,6% 14,4DJo 

1996/97 13,7DJo 14,8DJo 14,2DJo 0,3DJo O,4DJo O,4DJo 0,6DJo 0,2DJo 0,4DJo 14,6DJo 15,4DJo 15,ODJo 

1997/98 13,4°/0 15,5DJo 14,5DJo 0,3DJo 0,5DJo 0,4DJo 0,9DJo 0,4DJo 0,6DJo 14,6DJo 16,4DJo 15,5DJo 

Nettoquote: prozentueller Anteil der 18- bis unter 26-jährigen inländischen Studierenden an der 18- bis unter 26-Jährigen 

Wohnbevölkerung. 

Quelle: aSTAT; eigene Berechnungen 

Tabelle 188 

Entwicklung der Altersverteilung der inländischen männlichen Studienanfänger 
nach Hochschulbereich, WS 1980/81 bis WS 1997/98 

WS Universitäten Universitäten d. Künste' FHS-Studiengänge 
11 11 1 

bis 20 21-25 26-30 ab 31 bis 20 21-25 26-30 ab 31 bis 20 21-25 26-30 ab 31 

1980/81 78,0% 16,7DJo 2,5DJo 2,8DJo 58,40Ja 31,9DJo 6,6°/0 3,l'lIo 

1985/86 74,9DJo 19,5DJo 3,1 DJo 2,5DJo 54,6DJo 32,1 DJo 1O,ODJo 3,3DJo 

1990/91 74,4DJo 20,6DJo 3,1 DJo 1,9% 43,6DJo 35,1DJo 11,2DJo 10,ODJo 

1991/92 71,1 DJo 22,4DJo 4,ODJo 2,5DJo 37,7DJo 45,1 DJo 7,4DJo 9,8DJo 

1992/93 71,6DJo 22,2DJo 3,4DJo 2,7DJo 43,5DJo 37,00/0 11,1DJo 8,3DJo 

1993/94 70,7DJo 22,1 DJo 3,9DJo 3,3DJo 33,6DJo 36,6DJo 16,8DJo 13,ODJo 

1994/95 70,5% 22,3DJo 4,2DJo 3,ODJo 35,3DJo 34,5DJo 1 7,4DJo 12,8DJo 28,ODJo 50,2% 15,3DJo 6,5DJo 

1995/96 69,9DJo 23,9DJo 3,6DJo 2,6DJo 40,8DJo 33,2DJo 15,2DJo 10,8% 31,8DJo 47,8DJo 14,9DJo 5,5DJo 

1996/97 70,2DJo 22,7°/0 4,2DJo 2,9DJo 35,9DJo 37,1DJo 16,8DJo 10,2DJo 34,ODJo 39,0°/0 14,8DJo 12,2DJo 

1997/98 68,10f0 24,8DJo 4,ODJo 3,1 DJo 28,3DJo 51,8DJo 15,2DJo 4,7DJo 31,9DJo 41,ODJo 15,6DJo 11,5°/0 

Im Bereich der Universitäten der Künste wurde zwischen WS 1991/92 und WS 1997/98 eine sukzessive Bereinigung von 

intrasektoralen und intersektoralen DoppelLahlungen vorgenommen. 

Quelle: aSTAT; eigene Berechnungen 
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Bericht zur sozialen Lage der Studierenden 

Tabelle 189 

Entwicklung der Altersverteilung der inländischen weiblichen Studienanfängerinnen 

nach Hochschulbereich. WS 1980/81 bis WS 1997/98 

WS Universitäten Universitäten d. Künste' FHS-Studiengänge 
11 11 

bis 20 21-25 26-30 ab 31 bis 20 21-25 26-30 ab 31 bis 20 21-25 26-30 

1980/81 85,0% 10,9% 1,9% 2,2% 67,4% 27,3% 3,7% 1,7% 

1985/86 81,9% 13,7% 2,2% 2,2% 62,0% 28,2% 7,2% 2,6% 

1990/91 79,2% 15,5% 2,4% 2,9% 53,5% 33,2% 8,6% 4,7% 

1991/92 78,3% 15,9% 2,4% 3,3% 49,3% 34,0% 9,4% 7,3% 

1992/93 78,5% 15,8% 2,5% 3,3% 58,1% 25,6% 8,5% 7,7% 

1993/94 78,9% 14,9% 2,9% 3,3% 51,9% 29,6% 8,1% 10,4% 

1994/95 77,8% 15,3% 3,1% 3,8% 45,6% 38,7% 10,0% 5,7% 56,4% 33,3% 6,4% 

1995/96 78,2% 15,3% 3,0% 3,6% 51,6% 33,2% 7,8% 7,4% 61,5% 28,8% 8,0% 

1996/97 80,8% 13,4% 2,6% 3,1% 47,9% 33,3% 10,0% 8,8% 51,2% 28,4% 10,5% 

1997/98 80,0% 14,3% 2,6% 3,1% 39,9% 44,4% 12,3% 3,6% 39,9% 44,4% 12,3% 

Im Bereich der Universitäten der Künste wurde zwischen WS 1991/92 und WS 1997/98 eine sukzessive Bereinigung von 
intrasektoralen und intersektoralen Doppelzählungen vorgenommen. 

Quelle: ÖSTAT; eigene Berechnungen 

Tabelle 190 
Studienanfängerinnen an Universitäten nach Art der Hochschulberechtigung. 

WS 1970/71 bisWS 1997/98 

WS AHS Berufsbildende höhere Schulen Studium 

BHS insg. HAK HTL sonst.' ohne 

BHS Matura 

1970/71 6.573 1.216 355 695 166 8 

1980/81 11.051 3.298 1.157 1.491 650 13 

1985/86 13.026 5.481 2.099 2.286 1.096 44 

1990/91 12.101 7.090 2.535 3.095 1.460 118 

1993/94 11.164 7.652 2.559 3.507 1.586 151 

1994/95 10.902 7.630 2.660 3.340 1.630 196 

1995/96 11.285 7.915 2.684 3.428 1.803 206 

1996/97 10.701 6.473 2.189 2.712 1.572 218 

1997/98 10.449 5.724 2.065 2.133 1.526 180 

sonst. HS-

Berechti-

gung 

0 

675 

529 

451 

512 

522 

407 

418 

331 

Teil B 

ab 31 

3,8% 

1,8% 

9,9% 

3,4% 

Univ. 

insg. 

7.797 

15.037 

19.080 

19.760 

19.479 

19.250 

19.813 

17.810 

16.684 

Studium ohne Matura: Studienberechtigungsprufung, Berufsreifeprüfung, Zusatzprüfung zur Aufnahme ,n Fachhochschul-Studien-
gange. Sonstige Hochschulberechtigung: Externistenreifeprüfung, ausländ. Reifeprüfung, Aufnahmeprüfung an Kunstuniversitäten. 

Quelle: ÖSTAT; eigene Berechnungen 

222 

, 

III-16 der Beilagen XXI. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 221 von 238

www.parlament.gv.at



Kapitel 16 

Tabelle 191 
Studienanfängerinnen in Fachhochschul-Studiengängen nach Art der Hochschulberechtigung, 

WS 1994/95 bis WS 1997/98 

WS AHS Berufsbildende höhere Schulen Studium sonst. HS-
I S. BH Insg. HAK HTL sonst. ohne Berechti-

BHS Matura gung 

1994/95 193 404 81 294 29 64 13 

1995/96 359 662 151 471 40 117 15 

1996/97 696 1.129 337 721 71 230 19 

1997/98 972 1.181 359 730 92 275 34 

Anhang 

FHS 

Insg. 

674 

1.153 

2.074 

2.462 

Studium ohne Matura: Studienberechtigungsprüfung, Berufsreifeprüfung, Zusatzprüfung zur Aufnahme in Fachhochschul-Studien
gänge. Sonstige Hochschulberechtigung: Externistenreifeprüfung, ausländ. Reifeprüfung, Aufnahmeprüfung an Kunstuniversitäten. 

Quelle: ÖSTAT; eigene Berechnungen 

Tabelle 192 
Studienanfängerinnen im gesamten Hochschulbereich nach Art der Hochschulberechtigung, 
WS 1994/95 bis WS 1997/98 

WS AHS Berufsbildende höhere Schulen Studium sonst. HS-

I BHS insg. HAK HTL 
I 

ohne Berechti-sonst. 

BHS Matura gung 

1970/71 6.573 1.216 355 695 166 8 312 

1980/81 11.051 3.298 1.157 1.491 650 13 1.273 

1985/86 13.026 5.481 2.099 2.286 1.096 44 1.249 

1990/91 12.101 7.090 2.535 3.095 1.460 118 976 

1993/94 11.164 7.652 2.559 3.507 1.586 151 1.016 

1994/95 11.095 8.034 2.741 3.634 1.659 260 1.037 

1995/96 11.644 8.577 2.835 3.899 1.843 323 869 

1996/97 11.397 7.602 2.526 3.433 1.643 448 848 

1997/98 11.421 6.905 2.424 2.863 1.618 455 652 

HS 

insg. 

8.109 

15.635 

19.800 

20.285 

19.983 

20.426 

21.413 

20.295 

19.433 

Studium ohne Matura: Studienberechtigungsprüfung, Berufsreifeprüfung, Zusatzprüfung zur Aufnahme in Fachhochschul-Studien-
gänge. Sonstige Hochschu Iberechtigung: Externistenreifeprüfu ng, a usländ. Reifeprüfung, Aufnahmeprüfung an Kunstuniversitäten. 

Quelle: ÖSTAT; eigene Berechnungen 
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Bericht zur sozialen Lage der Studierenden Teil B 

Tabelle 193 

Prozentueller Anteil der Studienanfängerinnen. die ihr Universitätsstudium unmittelbar nach der 

Matura aufgenommen haben. STJ 1980/81 bis 1991/92 

STJ Anteil des Anfängerjahrgangs, der das Anteil des Anfängerjahrgangs, der das 

Studium unmittelbar nach der Matura Studium später begonnen hat 

begonnen hat 
I 

Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt 

1980/81 57,2% 71,6% 63,8% 42,8% 28,4% 36,2% 

1982/83 57,5% 71,2% 64,1% 42,5% 28,8% 35,9% 

1984/85 56,6% 71,7% 64,0% 43,4% 28,3% 36,0% 

1986/87 57,1% 73,0% 64,7% 42,9% 27,0% 35,3% 

1988/89 57,1% 71,9% 64,2% 42,9% 28,1% 35,8% 

1990/91 58,8% 70,6% 64,5% 41,2% 29,4% 35,5% 

1991/92 59,7% 69,7% 64,6% 40,3% 30,3% 35,4% 

Quelle: Hochschulplanungsprognose 1993, Endbericht, Im Auftrag des BMWV 

Tabelle 194 

Studienanfängerlnnenquote ("Hochschulzugangsquote") nach Herkunftsbundesland und 

Hochschulbereich. WS 1993/94 bis WS 1996/97 

WS Un Iversitäten 1 FHS Hochschulen insgesamt 
I I I1 

93/94 94/95 95/96 96/97 94/95 95/96 96/97 93/94 94/95 95/96 96/97 

Burgenland 17,2% 19,2% 18,5% 16,9% 2,9% 2,4% 2,7% 17,2% 22,1% 20,9% 19,6% 

Kärnten 24,3% 22,6% 26,1% 24,4% 0,1% 1,1% 2,2% 24,3% 22,7% 27,3% 26,6% 

Niederösterr. 18,5% 19,8% 20,8% 18,9% 1,1% 1,2% 2,6% 18,5% 20,9% 22,1% 21,5% 

Oberösterr. 18,2% 19,1% 19,9% 19,5% 1,0% 1,3% 1,9% 18,2% 20,1% 21,3% 21,4% 

Salzburg 21,3% 21,6% 23,1% 19,2% 0,2% 1,6% 2,2% 21,3% 21,8% 24,7% 21 ,4% 

Steiermark 21,0% 21,3% 22,3% 20,5% 0,3% 1,6% 2,7% 21,0% 21,6% 23,9% 23,2% 

Tirol 18,1 % 19,1% 20,0% 18,4% 0,2% 0,3% 1,7% 18,1% 19,2% 20,2% 20,0% 

Vorarlberg 16,7% 18,0% 18,9% 16,0% 0,9% 2,0% 3,2% 16,7% 18,9% 20,9% 19,2% 

Wien 32,2% 33,4% 35,9% 33,9% 0,9% 1,3% 3,7% 32,2% 34,4% 37,2% 37,7% 

Österreich 21,5% 22,3% 23,5% 21,8% 0,8% 1,3% 2,6% 21,5% 23,0% 24,9% 24,3% 

Inklusive Universitäten der Künste. 

Studienanfängerlnnenquote: prozentueller Anteil cer StudienanfängerInnen im Wintersemester am durchschnittlichen Alters-
jahrgang der 18- bis unter 22-Jährigen inländischen Wohnbevölkerung. 

Quelle: OSTAT; eigene Berechnungen 
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Kapitel 16 

Tabelle 195 
Studienanfängerlnnenquote ("Hochschulzugangsquote") nach Herkunftsbundesland für den 
Universitätsbereich, WS 1979/80, WS 1989/90, WS 1993/94 bis WS 1996/97 

WS 79/80 WS 89/90 WS 93/94 WS 94/95 WS 95/96 

Burgenland 9,1% 14,7% 16,9% 18,7% 18,3% 

Kärnten 12,9% 17,3% 23,9% 22,2% 25,6% 

Niederösterreich 9,3% 14,9% 18,2% 19,5% 20,5% 

Öberösterreich 10,3% 14,2% 1 7,7% 18,6% 19,4% 

Salzburg 10,3% 14,6% 20,7% 21,0% 22,5% 

Steiermark 11 ,5% 15,4% 20,3% 20,6% 22,0% 

Tirol 11,7% 14,1% 17,9% 18,8% 19,6% 

Vorarlberg 8,9% 11,9% 16,0% 17,6% 18,2% 

Wien 23,3% 23,7% 31,3% 32,3% 34,9% 

Österreich 12,3% 16,2% 21,0% 21,7% 23,0% 

Anhang 

WS 96/97 

16,6% 

23,9% 

18,6% 

19,1% 

18,6% 

20,1 0/0 

18,2% 

15,5% 

32,9% 

21,3% 

Studienanfangerlnnenquote: prozentueller Ante"Il der Studienanfängerinnen im Wintersemester am durchschnittlichen Alters-
jahrgang der 18- bis unter 22-jähngen inländischen Wohnbevölkerung. 

Quelle: ÖSTAT; eigene Berechnungen 

Tabelle 196 

Studierendenquote ("Hochschulbesuchsquote") nach Herkunftsbundesland für den 
Universitätsbereich, WS 1979/80, WS 1989/90, WS 1993/94 bis WS 1996/97 

WS 79/80 WS 89/90 WS 93/94 WS 94/95 WS 95/96 WS 96/97 

Burgenland 7,8% 14,3% 17,0% 18,0% 18,7% 18,9% 

Kärnten 10,1% 19,8% 25,8% 27,5% 29,0% 30,0% 

Niederösterreich 7,4% 13,9% 17,9% 19,2% 20,4% 21,10/0 

Oberösterreich 8,7% 14,7% 19,1% 20,2% 21,10J0 22,0% 

Salzburg 10,1% 15,0% 20,5% 22,1% 23,3% 23,6% 

Steiermark 9,1% 16,8% 21,6% 23,2% 24,6°10 25,7% 

Tirol 9,2% 14,8% 19,4% 21,0% 22,5% 23,1% 

Vorarlberg 7,1% 12,3% 16,2% 17,6% 18,8% 19,4% 

Wien 23,4% 26,4% 32,5% 35,4% 38,3% 39,6% 

Österreich 10,5% 17,2% 22,1% 23,7% 25,2% 26,0% 

Studierendenquote: prozentueller Anteil der ordentlichen inländischen Studierenden an der 18- bis unter 26-jährigen inländischen 

Wohnbevölkerung. 

Quelle: ÖSTAT; eigene Berechnungen 
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Bericht zur sozialen Lage der Studierenden Teil B 

Tabelle 197 

Prozentuelle Verteilung der Studienanfängerinnen nach Herkunftsbundesland und Hochschulbereich, 
WS 1993/94 bis WS 1996/97 

WS Universitäten 1 FHS Hochschulen insgesamt 
I I 11 

93/94 94/95 95/96 96/97 94/95 95/96 96/97 93/94 94/95 95/96 96/97 

Burgenland 3,1% 3,3% 3,0% 3,0% 14,5% 6,8% 4,1% 3,1% 3,7% 3,2% 3,1% 

Kärnten 8,6% 7,7°10 8,5% 8,7% 1,5% 6,5% 6,7% 8,6% 7,5% 8,4% 8,5% 

Niederösterr. 16,5% 17,1% 16,9% 16,5% 27,2% 17,6% 19,0% 16,5% 1 7,4% 17,0% 16,8% 

Oberösterr. 15,3% 15,5% 15,3% 16,2% 23,3% 18,0% 13,4% 15,3% 15,8% 15,5% 15,9% 

Salzburg 6,3% 6,2% 6,4% 5,9% 1,5% 7,8% 5,8% 6,3% 6,1% 6,5% 5,8% 

Steiermark 16,2% 15,8% 15,8% 15,6% 6,7% 19,3% 17,4% 16,2% 15,5% 16,0% 15,8% 

Tirol 7,5% 7,7% 7,6% 7,6% 1,8% 1,9% 5,9% 7,5% 7,5% 7,3% 7,4% 

Vorarlberg 3,4% 3,5% 3,5% 3,2 % 5,0% 6,6% 5,5% 3,4% 3,6% 3,7% 3,5% 

Wien 22,4% 22,3% 22,5% 23,0% 18,2% 14,3% 21,6% 22,4% 22,2% 22,1% 22,9% 

Österreich 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1 Inkl. Universitäten der Künste. 

Quelle: ÖSTAT, eigene Berechnungen 

Tabelle 198 

Prozentuelle Verteilung der StudienanfängerInnen nach Herkunftsbundesland und Hochschulbereich, 
STJ 1993/94 bis STJ 1996/97 

StJ Un iversitäten 1 FHS Hochschulen insgesamt 
I I 11 

93/94 94/95 95/96 96/97 94/95 95/96 96/97 93/94 94/95 95/96 96/97 

Burgenland 3,0% 3,3% 3,0% 3,0% 14,5% 6,8% 4,1 % 3,0% 3,6% 3,2% 3,1% 

Kärnten 8,6% 7,9% 8,7% 9,1% 1,5% 6,5% 6,7% 8,6% 7,7% 8,6% 8,8% 

Niederösterr. 16,6% 17,0% 16,8% 16,3% 27,2% 17,6% 19,0% 16,6% 1 7,4% 16,8% 16,6% 

Oberösterr. 15,1% 15,2% 15,2% 16,0% 23,3% 18,0% 13,4% 15,1% 15,4% 15,3% 15,8% 

Salzburg 6,3% 6,2% 6,3% 5,9% 1,5% 7,8% 5,8% 6,3% 6,0% 6,4% 5,9% 

Steiermark 15,9% 15,5% 15,4% 15,3% 6,7% 19,3% 1 7,4% 15,9% 15,2% 15,6% 15,5% 

Tirol 7,7% 7,9% 7,6% 7,6% 1,8% 1,9% 5,9% 7,7% 7,7% 7,3% 7,5% 

Vorarlberg 3,3% 3,5% 3,4% 3,1% 5,0% 6,6% 5,5% 3,3% 3,6% 3,6% 3,3% 

Wien 22,7% 22,8% 23,0% 23,2% 18,2% 14,3% 21,6% 22,7% 22,7% 22,6% 23,00/0 

Österreich 100% 100% 100% 100% 1000/0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1 Inkl. Universitäten der Künste. 

Quelle: ÖSTAT, eigene Berechnungen 
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Tabelle 199 
Schulbildung des Vaters von Studienanfängerinnen an Universitäten und Fachhochschulen. 
WS 1970/71 bis WS 1997/98. Absolutzahlen 

Schulbildung des Vaters 70{71 79/80 90/91 91/92 92/93 94/95 95{96 96/97 

Pflichtschule 3.043 6.181 8.293 8.470 7.824 8.354 2.247 2.015 

Lehre' 5.901 5.521 

Fachschule 897 1.904 2.084 2.143 2.022 2.166 2.901 2.722 

Schule o. Motura ges. 3.940 8.085 10.377 10.673 9.846 10.520 77.049 10.258 

Höhere Schule, Akad. 1.706 2.713 3.928 3.731 3.453 3.518 3.929 3.814 

Universität, Hochsch. 1.997 3.095 4.334 4.082 4.218 4.332 4.175 4.349 

Motura, Hochsch. ges. 3.703 5.808 8.262 7.873 7.677 7.850 8. 104 8.763 

keine Angabe 172 610 l.087 1.273 1.505 1.554 1.818 l.526 

Insgesamt 7.815 14.503 19.726 19.699 19.022 19.924 20.971 19.947 

1 Bis WS 1994/95 in der Kategorie "Pflichtschule" enthalten. 

Anhang 

97/98 

1.701 

5.392 

2.601 

9.694 

3.816 

4.246 

8.062 

1.390 

19.146 

Anmerkung: Wegen der hohen Nichtangabequote unterbleibt die Veröffentlichung von Angaben zur sozialen Herkunft fur das 
Wintersemester 1993(94. 

Quelle: ÖSTAT 

Tabelle 200 

Schulbildung des Vaters von Studienanfängerinnen nach Hochschulbereich. 
WS 1994/95 bis WS 1997/98. Absolutzahlen 

Schulbildung Vater WS 94{95 WS 95{96 WS 96/97 
11 11 11 

FHS Univ. FHS Univ. FHS Univ. 

Pflichtschule 298 8.056 171 2.076 262 1.753 

Lehre' 409 5.492 782 4.739 876 

Fachschule 97 2.069 160 2.741 326 2.396 

Schule ohne Matura ges. 395 10.725 740 70.309 7.370 8.888 

Höhere Schule, Akademie 141 3.377 206 3.723 419 3.395 

Universität, Hochschule 87 4.245 140 4.035 261 4.088 

Matura, Hochschule ges. 228 7622 346 7758 680 7.373 

keine Angabe 51 l.503 72 1.746 87 1.439 

Insgesamt 674 19.250 1.158 1.9813 2.137 17.810 

1 Bis WS 1994/95 in der Kategorie "Pflichtschule" enthalten. 

Quelle: ÖSTAT 

WS 97{98 
I 

FHS Univ. 

249 1.452 

4.516 

377 2.224 

7.502 8.792 

620 3.296 

323 3.923 

943 7279 

117 1.273 

2.462 16.684 
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Tabelle 201 

Schulbildung der Mutter von Studienanfängerinnen, WS 1982/83 bis WS 1997/98 (absolut) 

Schulbildung Mutter 82/83 90/91 91/92 92/93 94/95 95/96 96/97 97/98 

Pflichtschule 8.244 8.933 8.939 8.355 8.295 4.065 3.653 3.224 

Lehre 4.459 4.186 3.921 

Fachschule 4371 4.840 4.713 4.355 4.522 4.943 4.608 4.529 

Schule ohne Matura ges. 72.675 73.773 73.652 72.770 72.877 73.467 72.447 77.674 

Höhere Schule, Akademie 2.712 3.599 3.543 3.505 3.969 4.139 4.153 4.269 

Universität, Hochschule 907 1.526 1.457 1.538 1.746 1.736 1.898 1.912 

Matura, Hochschule ges. 3.679 5.725 5.000 5.043 5.775 5.875 6.057 6.787 

keine Angabe 552 828 1.047 1.269 1.392 1.629 1.449 1.291 

Insgesamt 16.786 19.726 19.699 19.022 19.924 20.971 19.947 19.146 

Anmerkung' Wegen der hohen Nichtangabequote unterbleibt die Veröffentlichung von Angaben zur sozialen Herkunft für das 
Wintersemester 1993/94. 

1 Bis WS 1994/95 in der Kategorie "Pflichtschule" enthalten. 

Quelle: ÖSTAT 

Tabelle 202 

Studienanfängerinnen nach Beruf bzw. Vorberuf des Vaters, WS 1970/71 bis WS 1997/98 (absolut) 

Beruf des Vaters (Vorberuf)70/71 80/81 90/91 91/92 92/93 94/95 95/96 96/97 97/98 

Selbständige gesamt 2.138 2.933 3.989 4.067 3.899 4042 4244 4.131 4.087 

Freiberufler, so. Selbst. 1.706 2.195 3.139 3.183 3.074 3.213 3.384 3.370 3.357 

Landwirt 432 738 850 884 825 829 860 761 730 

Unselbst. Besch. ges. 5.239 9.902 14.625 14.353 13.580 14.266 14.887 14.242 13.586 

Beamter gesamt" 2.785 3.726 5.263 5.758 4.877 5.007 5.779 5.070 4.976 

Beamte in A 730 1.139 1.693 1.604 1.619 1.653 1.579 1.647 1.627 

Beamte in B 665 1.057 1.466 1.374 1.297 1.317 1.496 1.451 1.506 

Beamte in Cu. a. 790 1.530 2.104 2.180 1.946 2.013 2.070 1.883 1.760 

Angestellter gesamt 2.279 4.470 7.704 6.877 6.358 6.673 6.829 6.587 6.739 

mit Hochschulabschluß 503 825 1.519 1.394 1.379 1.369 1.274 1.310 1.194 

mit Matura 701 1.125 1.878 1.757 1.552 1.510 1.713 1.649 1.530 

ohne Matura 1.015 2.520 3.707 3.726 3.405 3.699 3.779 3.589 3.383 

Arbeiter gesamt-' 835 7.706 2.258 2.378 2.786 2.488 2.622 2.402 2.277 

Facharbeiter 837 1.160 1.280 1.158 1.282 1.375 1.291 1.271 

sonstige Arbeiter 869 1.098 1.038 953 1.131 1.149 1.031 911 

keine Angabe 420 2.382 1.146 1.279 1.540 1.605 1.816 1.556 1.454 

Insgesamt 7.797 15.217 19.760 19.699 19.022 19.924 20.971 19.948 19.146 

1 Ohne Arbeiter im bffentlichen Dienst. 

2 Inkl. Arbeiter im öffentlichen Dienst. 

Hinweis: In den "Gesamt"-Zeilen sind Jeweils auch Nennungen ohne detailliert zuordenbare Berufsangabe (z.B. "Angestellter ohne 
nähere Angabe") enthalten. Wegen der hohen Nichtangabequote unterbleibt die Veröffentlichung von Angaben zur sozialen Herkunft 

für das Wintersemester 1993/94 

Quelle: ÖSTAT 
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Ta belle 203 

Studienanfängerinnen an Universitäten und Fachhochschulen nach Beruf bzw. 

Vorberuf des Vaters, WS 1994/95 bis WS 1997/98 (absolut) 

94/95 95/96 96/97 97/98 

Beruf bzw. Vorberu f des Vaters Univ. FHS Univ. FHS Univ. FHS Univ. FHS 

Selbständige gesamt 3.911 131 4.005 239 3.719 412 3.579 508 

Freiberufler, sonst. Se lbst 3.110 103 3.199 185 3.058 312 2.946 411 

Landwirt 801 28 806 54 661 100 633 97 

Unselbständig Beschäftigte ges. 13.782 484 14.041 846 12.609 1.633 11.773 1.813 

Beamter gesamt' 4.850 157 4.946 233 4.540 470 4.417 499 

Beamter in A l.619 34 1.535 44 1.546 101 1.514 113 

Beamter in B 1.264 53 1.438 58 1.318 133 1.330 176 

Beamter in C u.a. 1.943 70 1.939 131 l.647 236 1.550 210 

Angestellter gesamt 612 201 6.435 394 5.803 784 5.255 884 

mit Hochschulabschl uß 1.341 28 1.225 49 1.225 85 1.083 111 

mit Matura 1.452 58 l.610 103 1.447 202 1.308 222 

ohne Matura 3.584 115 3.537 242 3.092 497 2.832 551 

Arbeiter gesam f 2.365 123 2.407 215 2.055 347 1.870 407 

Facha rbeiter 1.21 7 65 1.247 128 1.106 185 1.033 238 

sonstiger Arbeiter 1.082 49 1.068 81 877 154 760 151 

keine Angabe 1.546 59 1.746 70 1.465 91 1.316 138 

Insgesamt 19.250 674 19.813 1.158 17.810 2. 138 16.684 2.462 

1 Ohne Arbeiter im öffentlichen Dienst. 
2 Inkl. Arbeiter im öffentlichen Dienst. 

Hinweis: in den .. Gesamt"-Zeilen sind jeweils auch Nennungen ohne detailliert zuordenbare Berufsangabe (z.B. "Angestellter ohne 
nähere Angabe") enthalten. 

Quelle: ÖSTAT 

Tabelle 204 

Studienanfängerinnen an Universitäten nach Teilnahme am Erwerbsleben bzw. 

Stellung der Mutter im Beruf bzw. Vorberuf, WS 1990/91 bis WS 1997/98, Absolutzahlen 

Beruf bzw. Vorberuf der Mutter 90/91 91/92 92/93 94/95 95/96 96/97 97/98 

Selbständige, Mithelfende 1.903 1.842 1.748 1.889 1.959 1.726 1.675 

Angestellte oder Beamti n 8.775 8.690 8.510 9.032 9.531 8.947 8.796 

Arbeiteri n 1.159 1.212 1.220 1.201 1.324 1.114 967 

im Haushalt tätig 7.145 7.046 6.393 5.938 5.664 4.869 4.252 

keine Angabe 744 909 1.151 1.190 1.335 1.154 994 

Insgesamt 19.726 19.699 19.022 19.250 19.813 17.810 16.684 

Wegen der hohen Nichtangabequote unterbleibt die Veröffentlichung von Angaben zur sozialen Herkunft für das Wintersemester 
1993/94. 

Quelle : ÖSTAT 
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16.2 Faktorenanalyse: Motive der Erwerbstätigkeit 

Die Items drr Frag/53 (Gründe für eine Erwerbstätigkrit) wurden zur Reduktion der Variablen einer 

Hauptkomponentenanalyse unterzogen. Als Korrelationsmaß für die diehotom skalierten Items wurde 

der Phi-Koeffizient. der in einer Vierfeldertafel der normalen Pearsonschen Korrelation entspricht, 

verwendet. Die Items erwiesen sich als für die Hauptkomponentenanalyse brauchbar (KMO Measure 

of Sampling Adequacy: 0,73; für die einzelnen Items liegen diese MSA-Werte über 0,7 - mit Aus

nahme von ltem 10 u. 11: 0,58; die partiellen Korrelationskoeffizienten wiesen durchwegs Werte 

kleiner 0,1 auf). Aufgrund des ad hoc Kriteriums des Screenplots schienen vier Hauptkomponenten 

als ideal. In drr folgenden Tabelle sind die Faktorladungen nach der VARIMAX-Rotation für die 

einzelnen Items angegeben: 

Tabelle 205 

Faktorladungen zu Motiven der Erwerbstätigkeit 

Faktorladungen nach VARIMAX-Rotation Hauptkomponenten (Faktoren) 

mit Kaiser-Normalisierung I 
berufl. finanz. berufsbez. Lebens-

Weiterbild. Unabhäng. Motive unterhalt 

Komponente Items 2 3 4 

berufsbezogene beruflich wichtige Kontakte 0,823 0,151 0,029 0,075 

Motive Berufspraxis sammeln 0,807 0,262 -0,025 0,127 

Wissen praktisch anwenden 0,852 0,013 0,039 0,039 

finanzielle etwas leisten können 0,117 0,834 -0,048 -0,022 

Unabhängigkeit besondere Ausgaben finanzieren 0,128 0,825 -0,066 0,023 

eigenes Geld verdienen 0,184 0,634 0,152 0,338 

berufl iche Studium nebenbei 0,005 -0,005 0,847 0,112 

Weiterbildung berufliche Weiterbildung 0,033 -0,009 0,858 0,089 

Lebensunterhalt Lebensunterhalt 0,081 0,174 0,033 0,717 

andere Personen mitversorgen 0,014 -0,196 0,176 0,625 

Job unabhängig vom Studium 0,079 0,136 0,023 0,550 

erklärter Varianzanteil 19,4% 17,8% 13.8°10 12,4% 

Mit diesen vier Hauptkomponenten werden insgesamt 63,4% der Gesamtvarianz erklärt. Der 

durch vier Komponenten erklärte Varianzanteil kann auf über 90% angehoben werden, wenn man 

die einzelnen Items der Erwerbstätigkeitsgründe (vor der Dichotomisierung) als normalverteilt an

nimmt und die geschätzten bivariaten tetrachorischen Korrelationkoeffizienten in der Haupt

komponentenanalyse verwendet. Die Interpretation der Hauptkomponenten ändert sich dadurch nicht. 

die Items laden allerdings noch eindeutiger auf die einzelnen Komponenten. 
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16.3 Gewichtung der Sozialerhebung 1998 

Die Gewichtung der Stichprobe erfolgte auf Basis einer dreidimensionalen Kontingenztafel, die aus 

den Variablen Geschlecht, Alter (Alter zum 31.12.97, gruppiert: bis 20 Jahre, 21-25 J., 26-30 J .. 31-

40 J., 41 Jahre und älter) und Hochschule (nach dem Kennbuchstaben der Hochschule des Haupt

studiums; alle Fachhochschul-Studiengänge erhielten dabei ein und denselben Kennbuchstaben) 

gebildet wurde. Die entsprechende Tabelle für die Gesamtpopulation wurde vom Wissenschafts

ministerium auf Grundlage der Studierendenevidenz zur Verfügung gestellt. 

Auf eine Gewichtung nach dem Merkmal .. Studienrichtungsgruppe" wurde verzichtet. da dies 

zu einer unerwünscht großen Anzahl an unbesetzten Zellen in der Tabelle für die Stichprobe geführt 

h~itte. 

Fälle, die in einem oder mehreren der für die Gewichtung relevanten Merkmale einen fehlenden 

Wert aufwiesen, erhielten in der Gewichtungsvariable einen Wert von 1.00. 
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16.4 Methodische Vorgangsweisen der Sozialerhebungen 1973. 1980. 1989. 1993 und 1998 

1973 1980 1989 1993 1998 
IFES GALLUP FESSEL+GfK FESSEL+GfK ÖIJ 

Grundgesamtheit jeweils inländische ordentliche Hörerinnen an 

Uni Wien Uni Wien Uni Wien Uni Wien Uni Wien 
TU Wien TU Wien TU Wien TU Wien TU Wien 
WU Wien WU Wien WU Wien WU Wien WU Wien 
Vetmed Wien Vetmed Wien Vetmed Wien Vetmed Wien 
BOKU Wien BOKU Wien BOKU Wien BOKU Wien 
Uni Graz Uni Graz Uni Graz Uni Graz Uni Graz 
TU Graz TU Graz TU Graz TU Graz TU Graz 
Uni Linz Uni Linz Uni Linz Uni Linz 
Uni Salzburg Uni Salzburg Uni Salzburg Uni Salzburg Uni Salzburg 
Uni Innsbruck Uni Innsbruck Uni Innsbruck Uni Innsbruck Uni Innsbruck 

Uni Klagenfurt Uni Klagenfurt Uni Klagenfurt Uni Klagenfurt 
Mozarteum (Salzburg) alle sechs alle sechs 

Kunsthochschulen Univ. der Künste 
Kunsthochschulen in Wien 

Fachhochschulen 

Stichprobenumfang 

N~ 1.276 Erstbefragung N~1.000 N~2.000 N=3.164 
N=2.382 
Zweitbefragung 
N~1.200 

Sampling Methode 

Zufallsauswahl Zufallsauswahl Quota-Verfahren Quota-Verfahren Zufallsauswahl 
Quotieru ng nach: Quotierung nach: 
Fakultät Universität 
Geschlecht Fakultät 
Studienabschnitt Geschlecht 
(20% Erstimmatri- Studienabschnitt 
ku I ierende, (15% Erstimmatri-
40% 1. Abschnitt, kulierende, 
40% 2. bzw. 3. Ab- 45% 1. Abschnitt, 
schnitt) 40% 2. bzw. 3. Ab-

schnitt) 

Methode 

sta n da rd isierte sta n d a rd i sierte sta nda rd isierte standardisierte sta nda rd isierte 
schrift!. Befragung münd I. Befragung mündl. Befragung münd!. Befragung schrift!. Befragung 

Konsumerhebung, Konsumerhebung, keine keine keine 
Hauhaltsbuch Haushaltsbuch Konsumerhebung Konsumerhebung Konsu merhebu ng 
einen Monat einen Monat 
hindurch hindurch 

Befragu ngszeitpunkt 

Sommersemester Sommersemester Wintersemester Wintersemester Sommersemester 
1973 1980 1989 1993 1998 
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nach Wohnform 1989, 1993 und 1998 114 

Tabelle 60 

Tabelle 61 

Tabelle 62 

Tabelle 63 

Tabelle 64 

Tabelle 65 

Tabelle 66 

Tabelle 67 

Tabelle 68 

Tabelle 69 

Tabelle 70 

Tabelle 71 

Tabelle 72 

Tabelle 73 

Tabelle 74 

Tabelle 75 

Tabelle 76 

Tabelle 77 

Tabelle 78 

Tabelle 79 

Tabelle 80 

Tabelle 81 

Tabelle 82 

Tabelle 83 

Tabelle 84 

Tabelle 85 

Tabelle 86 

Tabelle 87 

Tabelle 88 

Tabelle 89 

Tabelle 90 
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Monatliche Wohnkosten (Miete in öS inkl. Mietnebenkosten, inkl. Naturalleistungen) nach Wohnform 116 

Monatliche Wohnkosten von Studierenden, die in einem eigenen Haushalt leben, 

(Miete in öS inkl. Mietnebenkosten, inkl. Naturalleistungen) nach Alter 116 

Wohnform nach Studienort (Universitäten ohne Fachhochschulen) 118 

Wohnform der Studierenden in Wien nach Hochschule 118 

Durchschnittliche Wohnkosten (in ÖS) nach Studienort (Universitäten ohne Fachhochschulen 118 

Erwerbstätigkeit der Inländischen Absolventinnen (Erstabschlüsse) während ihrer Studienzeit, 

Absolventinnen der Studienjahre 1990/91 bis 1997/98 120 

Anteil der im Semester erwerbstätigen Studierenden, STJ 73/74, STJ 79/89, STJ 89/90, STJ 1993/94 u. WS 1997/98 120 

Formen der Erwerbstätigkeit von Studierenden 1979/89, 1989/90, 1993/94 und 1998 121 

Erwerbstätigkeit im WS 1997/98 nach Geschlecht 122 

Erwerbstätigkeit der Studierenden im WS 1997/98 nach Alter 123 

Erwerbstätigkeit von Studienanfängerinnen sowie von Studierenden im 1. und 2. Studienabschnitt, WS 1997/98 123 

Erwerbstätigkeit Im WS 1997/98 nach beruflicher Position und Beschäftigungsausmaß 124 

Zusammenhang zwischen Studium und Erwerbstätigkeit nach Alter 124 

Erwerbstätigkeit im WS 1997/98 nach Beruf des Vaters 125 

Erwerbstätigkeit im WS 1997/98 nach Höhe der monatlichen Elternzuwendung (nur Geld, ohne Naturalleistungen) 125 

Durchschnittlicher Zeitaufwand pro Woche für Studium und Erwerbstätigkeit nach Form der Erwerbstätigkeit 

imWS1997/98 126 

Anteil der Studierenden ohne Prüfungsaktivitäten im WS 1997/98 nach Erwerbstätigkeit im WS 1997/98 127 

Gründe für die Erwerbstätigkeit von Studierenden (Mehrfachnennungen) 128 

Hauptgrund für die Erwerbstätigkelt nach Form der Erwerbstätigkeit 128 

Mittelwerte der Faktorladungen zu Gründen der Erwerbstätigkeit im WS 1997/98 129 

Zustimmung zu möglichen AUSWirkungen der Erwerbstätigkeit auf das Studium 

(Mehrfachnennungen) 131 

Stellenwert des Studiums nach Form der Erwerbstätigkelt 131 

Anteil der Studierenden, die die vorgeschlagenen Angebote für Berufstätige in Anspruch nehmen würden, 

nach Erwerbstatigkeit im WS 1997/98 (Mehrfachnennungen) 132 

Zustimmung zu speziellen Lehrveranstaltungen für Berufstätige nach Erwerbstätigkeit im WS 1997/98 132 

Zustimmung zu Fernstudienelementen nach Erwerbstätigkeit im WS 1997/98 132 

Zustimmung zu einer längeren Studiendauer (Teilwtstudium) für Berufstätige nach Erwerbstätigkeit, WS 1997/98 132 

Anteil der Studierenden, die vor der Aufnahme des Studiums erwerbstätig waren, nach Universität 134 

Genannte Gründe für die verzögerte Studienaufnahme nach Geschlecht (Mehrfachnennungen) 134 

Form der Krankenversicherung nach Erwerbstätigkeit im SS 98 136 

Form der Krankenversicherung nach Alter, SS 1998 136 

Form der Krankenversicherung nach Geschlecht 136 
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Tabelle 91 Finanzierungsquellen des Lebensunterhalts, Anteil der Studierenden mit Einnahmen aus der jeweiligen Quelle, 

Durchschnitt (in öS) derjenigen, die diese Einnahmen haben, sowie Gesamtdurchschnitt (Mehrfachnennungen) 142 

Tabelle 92 Anteile der Studierenden und durchschnittliches monatliches Gesamtbudget (in ÖS) nach HauptfinanzIerungsquellen 

( > 75% des Gesamtbudgets) 142 

Tabelle 93 

Tabelle 94 

Zusammensetzung (Anteile) des Gesamtbudgets nach Hauptfinanzierungsquellen ( > 75% des Gesamtbudgets) 143 

Zusammensetzung (Durchschnittsbeträge in ÖS) des Gesamtbudgets nach Hauptfinanzierungsquellen 

( > 750/0 des Gesamtbudgets) 143 

Tabelle 95 

Tabelle 96 

Zusammensetzung (Anteile) des durchschnittlichen monatlichen Gesamtbudgets nach Alter 144 

Zusammensetzung (Durchschnittsbeträge in öS) und durchschn·lttliches monatliches Gesamtbudget nach Alter 145 

Tabelle 97 Jeweiliger Anteil der Studierenden mit Zuwendungen der Familie, mit Einnahmen aus Erwerbstätigkeit und aus 

Stipendien, sowie jeweils durchschnittliche Höhe der Einnahmen (in ÖS, Inkl. Naturalleistungen) nach Alter 146 

Tabelle 98 Zusammensetzung (Anteile) des durchschnittlichen monatlichen Gesamtbudgets nach Wohnform 148 

Tabelle 99 Zusammensetzung (Durchschnittsbeträge in öS) u. durchschnittliches monatliches Gesamtbudget nach Wohnform 148 

Tabelle 100 Jeweiliger Anteil der Studierenden mit Zuwendungen der Familie, mit Einnahmen aus Erwerbstätigkeit und aus 

Sflpendien, sowie jeweils durchschnittrlche Höhe der Einnahmen (in ÖS, inkl. Naturalleistungen) nach Wohnform 149 

Tabelle 101 Zusammensetzung (Anteile) des durchschnittlichen monatlichen Gesamtbudgets nach Familienstand 150 

Tabelle 102 Zusammensetzung (Durchschnittsbeträge in öS) und durchschnittliches monatliches Gesamtbudget 

nach Familienstand 150 

Tabelle 103 Jeweiliger Anteil der Studierenden mit Zuwendungen der Familie, mit Einnahmen aus Erwerbstatigkeit und aus 

Stipendien, sowie jeweils durchschnittliche Höhe der Einnahmen (in ÖS, inkl. Naturalleistungen) nach Familienstand 150 

Tabelle 104 Zusammensetzung (Anteile) des durchschnittlichen monatlichen Gesamtbudgets nach Einkommen der Eltern 151 

Tabelle 105 Zusammensetzung (Durchschnittsbeträge in ÖS) und durchschnittliches monatliches Gesamtbudget nach 

Einkommen der Eltern 

Tabelle 106 Jeweiliger Anteil der Studierenden mit Zuwendungen der Familie, mit Einnahmen aus Erwerbstätigkeit und 

aus Stipendien, sowie jeweils durchschnittliche Höhe der Einnahmen (In öS, inkl. Naturalleistungen) 

nach Einkommen der Eltern 

Tabelle 107 Durchschnittliches Einkommen aus laufender Erwerbstätigkeit im Semester nach Ausmaß der Erwerbstätigkeit 

105 

105 

imWS1997/98 153 

Tabelle 108 Ausgaben (in oS, inkl. Naturalleistungen): Anteil der Studierenden mit den jeweiligen Ausgaben, 

Durchschnitt derjenigen, die diese Ausgaben haben, sowie Gesamtdurchschnitt (Mehrfachnennungen) 154 

Tabelle 109 Zusammensetzung (Anteile) der durchschnittlichen monatlichen Gesamtausgaben nach Alter 155 

Tabelle 110 Zusammensetzung (Durchschnittsbeträge in ÖS) und durchschnittliche monatliche Gesamtausgaben nach Alter 156 

Tabelle 111 Jeweiliger Anteil der Studierenden mit Ausgaben für Wohnen, Nahrung, Kleidung, Verkehrsmittel, Lernmitteln 

und sonstigen Ausgaben, sowie Jeweils durchschnittliche Höhe der Ausgaben (In öS, Inkl. Naturalleistungen) 

nach Alter 156 

Tabelle 112 Anteil der Studierenden, die eine direkte oder indirekte Studienförderung angaben, WS 1997/98 und SS 1998 157 

Tabelle 113 Studienbeihilfenbezug nach Wohnform (Elternwohnerln) 160 

Tabelle 114 Entfernung des Elternhauses vom Studienort nach Studienbeihilfenbezug und Wohnform (Elternwohnerlnl. 

sowie Förderungsquote 

Tabelle 115 Größe der Heimatgemeinde nach Studienbeihilfenbezug sowie Förderungsquote 

Tabelle 116 Schulbildung des Vaters nach Studienbeihilfenbezug sowie Förderungsquote 

Tabelle 117 Schulbildung der Mutter nach Studienbeihilfenbezug sowie Förderungsquote 

Tabelle 118 Beruf des Vaters nach Studienbeihilfenbezug sowie Förderungsquote 

Tabelle 119 Beruf der Mutter nach Studienbeihilfenbezug sowie Förderungsquote 

160 

160 

162 

162 

163 

164 

Tabelle 120 Höhe des Einkommens der Eltern nach Studienbeihilfenbezug sowie Förderungsquote 164 

Tabelle 121 Geschlecht von Beihilfenbezieherinnen und Nicht-Beihilfenbezieherlnnen nach Wohnform (Elternwohnerln) 

sowie Förderungsquote 166 

Tabelle 122 Alter von Beihilfenbezieherinnen und Nicht-Beihilfenbezieherlnnen nach Wohnform IElternwohnerln) 

sowie Förderungsquote 166 

Tabelle 123 Wohnform nach Studienbeihilfenbezug 167 

Tabelle 124 Durchschnittliche monatliche Wohnkosten (in öS) nach Studienbeihilfenbezuq und Wohnform 168 

Tabelle 125 Ausmaß der Erwerbstätigkeit von Beihilfenbezieherinnen und Nicht-Beihilfenbezieherlnnen, 

nach Wohnform (Elternwohnerlnl. WS 1997/98 169 

Tabelle 126 Hauptgrund für die Erwerbstätigkeit von Beihilfenbezieherinnen und Nlcht-Beihilfenbezieherlnnen, 

nach Wohnform (Elternwohnerln) 169 

Tabelle 127 Zusammensetzung (Anteile) des durchschnittlichen monatlichen Gesamtbudgets nach Studienbeihilfenbezug 

und Wohnform IElternwohnerln) 171 

Tabelle 128 Zusammensetzung (Durchschnittsbeträge in ÖS) und durchschnittliches monatliches Gesamtbudget 

nach Studienbeihilfenbezug und Wohnform (Elternwohnerln) 172 
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Tabelle 129 Jeweiliger Anteil der Studierenden mit Zuwendungen der Familie, Einnahmen aus Erwerbstätigkeit, Stipendien 

und sonst. Quellen sowie Jeweils durchschnittliche Höhe der Einnahmen nach Studienbeihilfenbezug und 

Teil B 

Wohnform (Elternwohnerln) 172 

Tabelle 130 Zusammensetzung (Anteile) der durchschnittlichen monatlichen Gesamtausgaben nach Studienbeihilfenbezug 

und Wohntorm (Elternwohnerln) 173 

Tabelle 131 Zusammensetzung IDurchschnittsbeträge in öS) und durchschnittliche monatliche Gesamtausgaben nach 

Studienbeihilfenbezug und Wohntorm IElternwohnerln) 174 

Tabelle 132 Jeweiliger Anteil der Studierenden mit Ausgaben für Wohnen, Nahrung, Kleidung, Verkehrsmittel, Lernmitteln 

und sonstigen Ausgaben sowie Jeweils durchschnittliche Höhe der Ausgaben (in oS, IOkl. Naturalleistungen) 

nach Studienbeihilfenbezug und Wohnform (Elternwohnerln) 174 

Tabelle 133 Deckungsgrad der monatlichen Gesamtausgaben (inkl. Naturalleistungen) durch die staatliche Studienbeihilfe 

nach Wohnform, Beruf des Vaters, Alter der Studierenden und Einkommen der Eltern 

Tabelle 134 Durchschnittlicher Zeitaufwand (in Stunden pro Woche) fur Studium und Erwerbstätigkelt nach 

Studienbeihilfenbezug und Wohnform (Elternwohnerln) 

Tabelle 135 Studien- und Prüfungsaktivitäten nach Studienbeihilfenbezug und Wohnform (Elternwohnerln) 

Tabelle 136 Studienwechsel und Studienabbruchsneigung nach Studienbeihilfenbezug 

Tabelle 137 Stellenwert des Studiums nach Stlpendienbeihlifenbezug und Wohnform (Elternwohnerln) 

Tabelle 138 Entfernung zWischen Unterkunft und Hochschule (In km) nach Hochschulbereich 

Tabelle 139 Wegdauer (in Minuten)lwischen Unterkunft und Hochschule 

Tabelle 140 ÜberWiegend benutztes Verkehrsmittel nach Jahreszeit und Hoch"hulbereich 

Tabelle 141 Überwiegend benutztes Verkehrsmittel Im Sommer nach Hochschulen 

175 

177 

177 

178 

178 

180 

180 

180 

181 

Tabelle 142 Uberwiegend benutztes Verkehrsmittel Im Sommer nach Hochschulstandort 182 

Tabelle 143 Entfernung zwischen Unterkunft und Hochschule nach Wohnform 182 

Tabelle 144 Uberwiegend benutztes Verkehrsmittel im Sommer nach Wohnform 182 

Tabelle 145 Überwiegend benutztes Verkehrsmittel im Sommer nach Alter und Geschlecht 183 

Tabelle 146 Anteil der Studierenden mit Fahrtkosten nach Hochschulbereich 184 

Tabelle 147 Höhe der Fahrtkosten (in ÖS) im Winter und Sommer 184 

Tabelle 148 Höhe der Fahrtkosten (in öS) im Winter nach Hochschulbereich 184 

Tabelle 149 Anteil der Studierenden mit und ohne Fahrtkosten im Winter nach überwiegend benutztem Verkehrsmittel 

sowie durchschnittliche Fahrtkosten (In ÖS) 185 

Tabelle 150 Anteil der Studierenden mit und ohne Fahrtkosten im Winter nach Entfernung der Unterkunft zur Hochschule 

'>owie durch'ichnittliche Fahrtkosten (in bS) 

Tabelle 151 Häufigkeit der Besuche bei den Eltern pro Monat nach Entfernung des Heimatortes 

Tabelle 152 Herkunft der Studierenden an Univer"taten und Fachhochschulen nach Grorle der Heimatgemeinde 

Tabelle 153 Studierende an Universitäten und Fachhochschulen nach Entfernung ele<; Elternhauses vom Studienort 

Tabelle 154 Schulbildung des Vaters von Studienanfängerinnen an Universitäten und an Fachhochschulen, 

WS 1994/95 b" WS 1997/98 

Tabelle 155 Schulbildung des Vaters von Studierenden an UniverSitäten und Fachhochschulen 

Tabelle 156 Schulbildung der Mutter von Studierenden an Universitäten und Fachhochschulen 

Tabelle 157 Schulbildung der Eltern von Studienanfängerinnen an Universitäten und Fachhochschulen 

Tabelle 158 Studienanfängerinnen an UniverSitäten und Fachhochschulen und nach Beruf bzw. Vorberuf des Vaters, 

WS 1994/95 bis WS 1997/98 

Tabelle 159 Studierende an Fachhochschulen und Universitäten mit erwerbstätigem Vater nach Beruf des Vaters, 

Sozialerhebung 1998, sowie erwerbstätige "Vätergeneration" nach Stellung im Beruf, Mikrozensus 1997 

Tabelle 160 Studierende an Universitäten und Fachhochschulen nach Einkommen der Eltern 

Tabelle 151 Studierende an Fachhochschulen und Universitäten nach Geschlecht 

Tabelle 162 Studierende an Fachhochschulen und Universitäten nach Alter 

Tabelle 163 Studierende an Fachhochschulen und Universitäten nach Wohnform 

Tabelle 164 Studierende an Fachhochschulen und Universitäten nach Erwerbstätigkeit im WS 1997/98 

Tabelle 165 Durchschnittlicher Zetaufwand (in Stunden pro Woche) für Studium und Erwerbstatigkeit von 

Studierenden an Fachhochschulen und Universitäten 

Tabelle 166 Stellenwert des Studiums für Studierende an Fachhochschulen und Universitäten 

Tabelle 157 Zusammensetzung (Anteile) des durchschnittlichen monatlichen Gesamtbudgets nach Hochschulbereich 

Tabelle 168 Zusammensetzung (Durchschnittsbeträge in oS) und durchschnittliches monatliches Gesamtbudget 

nach Hochschulbereich 

Tabelle 169 Jeweiliger Anteil der Studierenden mit Zuwendungen der Familie, Einnahmen aus Erwerbstatigkeit, 

185 

186 

188 

188 

189 

190 

190 

190 

191 

192 

192 

193 

194 

195 

195 

196 

196 

197 

198 

Stipendien und sonst. Quellen sowie jeweils durchschnittliche Höhe der Einnahmen nach Hochschulbereich 198 

Tabelle 170 Zusammensetzung (Anteile) der durchschnittlichen monatlichen Gesamtausgaben nach Hochschulbereich 199 

Tabelle 171 Zusammensetzung (Durchschnittsbetrage In ÖS) und durchschnittliche monatliche Gesamtausgaben 

nach Hochschulbereich 199 
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Tabelle 172 Jeweiliger Anteil der Studierenden mit Au,gaben für Wohnen, Nahrung, Kleidung, Verkehrsmittel, Lernmitteln 

und sonstigen Ausgaben sowie jeweils durchschnittliche Höhe der Ausgaben (in öS, inkl. Naturalleistungen) 

nach Hochschulbereich 

Tabelle 173 Studierende im Erst- und Zweitstudium nach Alter 

Tabelle 174 Wohnform von Studierenden im Erst- und Zweitstudium 

Tabelle 175 Familienstand von Studierenden im Erst- und Zweitstudium 

Tabelle 176 Erwerbstatigkeit im WS 1997/98 von Studierenden Im Erst- und Zweicstudium 

Tabelle 177 Berufliche Position von Studierenden im Erst- und Zweitstudium 

Tabelle 178 Durchschnittlicher Zeltaufwand (In Stunden/Woche) tur Studium und Erwerbstatigkeit von Studierenden im Erst

und ZweitstudiJm 

Tabelle 179 Zusammensetzung (Anteile) des durchschnittlichen monatlichen Gesamtbudgets von Studierenden im Erst· 

und Zweitstudium 

Tabelle 180 Zusammensetzung (Durchschnittsbeträge in ÖS) und durchschnittliches monatliche, Gesamtbudget von 

Studierenden im Erst- und Zweitstudium 

Tabelle 181 Jeweiliger Anteil der Studierenden mit Zuwendungen der Familie, Einnahmen aus Erwerbstätigkeit, Stipendien und 

200 

202 

202 

202 

203 

204 

204 

206 

206 

sonst. Quellen sowie Jeweils durchschnittliche Höhe der rinnahmen von Studierenden im Erst- und Zweitstudium 207 

Tabelle 182 Merkmale von 14 verschiedenen Subgruppen von Studierenden, Anteile 215 

Tabelle 183 Merkmale von 14 verschiedenen Subgruppen von Studierenden, Durchschnitt,werte 216 

Tabelle 184 Entwicklung des Hochschulzugangs nach Hochschulbereich und Geschlecht, STJ 1970/71 bis STJ 1997/98 

(Studienanfängerinnen inländische ordentliche Studierende) 219 

Tabelle 185 Entwicklung der Studienanfängerlnnenquote ("Hochschulzugangsquote") nach Hochschulbereich und Geschlecht, 

STJ 1970/71 bis STJ 1997/98 220 

Tabelle 186 Entwicklung der Studierendenquote (Bruttoquote), nach Hochschulbereich und Geschlecht, 

WS 1970/71 bisWS 1997/98 220 

Tabelle 187 Entwicklung der Studierendenquote (Nettoquotel, nach Hochschulbereich und Geschlecht, 

WS 1970/71 bis WS 1997/98 221 

Tabelle 188 Entwicklung der Altersverteilung der inländischen männlichen Studienanfanger nach Hochschulbereich, 

WS 1980/81 bis WS 1997/98 221 

Tabelle 189 Entwicklung der Altersverteilung der Inländischen weiblichen Studlenanfängennnen nach Hochschulbereich, 

WS 1980/81 bis WS 1997/98 222 

Tabelle 190 Studienanfängerinnen an Universitäten nach Art der Hochschulberechtigung, WS 1970/71 bis WS 1997/98 222 

Tabelle 191 Stucllenanfängerlnnen in Fachhochschul-Studiengängen nach Art de' Hochschulberechtigung, 

WS 1994/95 bis WS 1997/98 

Tabelle 192 Studienanfängerinnen im gesamten Hochschulbereich nach Art der Hochschuiberechtigung, 

WS 1994/95 bis WS 1997/98 

Tabelle 193 Prozentueller Anteil dn Studienanfängerinnen, die Ihr Universitätsstudium unmittelbar nach [Jer Matura 

aufgenommen haben, STJ 1980/81 bis 1991/92 

Tabelle 194 Studienanfängerlnnenquote ("Hochschulzugangsquote") nach Herkunftsbundesland und Hochschulbereich, 

223 

223 

224 

WS 1993/94 bis WS 1996/97 224 

Tabelle 195 Studlenanfängerlnnenquote ("Hochschulzugangsquote") nach Herkunftsbunclesland für den Unlversitatsbereich, 

WS 1979/80, WS 1989/90, WS 1993/94 bis WS 1996/97 225 

Tabelle 196 Studierendenquote ("Hochschulbesuchsquote") nach Herkunftsbundesland für den Un,versltatsbereich, 

WS 1979/80, WS 1989/90, WS 1993/94 bis WS 1996/97 225 

Tabelle 197 Prozentuelle Verteilung der Studienanfängerinnen nach Herkunftsbundesland und Hochschulbereich; 

WS 1993/94 bis WS 1996/97 226 

Tabelle 198 Prozentuelle Verteilung der Studienanfängerinnen nach Herkunftsbundesland und Hochschulbereich, 

STJ 1993/94 bis STJ 1996/97 225 

Tabelle 199 Schulbildung des Vaters von Studienanfängerinnen an Unlversltaten'und Fachhochschulen, 

WS 1970/71 bis WS 1997/98, Absolutzahlen 227 

Tabelle 200 Schulbildung des Vaters von Studienanfängerinnen nach Hochschulbereich, WS 1994/95 bis WS 1997/98 (absolut) 227 

Tabelle 201 Schulbildung der Mutter von Studienanfängerinnen, WS 1982/8] bis WS 1997/98 (absolut) 228 

Tabelle 202 Studienanfängerinnen nach Beruf bzw. Vorberuf des Vaters, WS 197D/71 bis WS 1997/98 (absolut) 228 

Tabelle 203 Studienanfängerinnen an Universitäten und Fachhochschulen und nach Beruf bzw. Vorberuf des Vaters, 

WS 1994/95 bis WS 1997/98 (absolut) 229 

Tabelle 204 Studienanfängerinnen an Universitäten nach Teilnahme am Erwerbsleben bzw. Stellung der Mutter 

im Beruf/Vorberuf, WS 1990/91 bis WS 1997/98 (abSOlut) 

Tabelle 205 Faktorladungen zu Motiven der Erwerbstätigkelt 
229 

230 
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18 Glossar 

Abbruchsnelgu ng 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

Einkommen aus laufender 

regelmaßiger Erwerbstätigkeit 

Einkommen aus Stipendien (Stipendium) 

Erststudium 

Fachhochschule, FHS 

Gesamtausgaben 

Gesamtbudget 

Natu ra II eistu ngen 

Prüfu ngsa ktlvität 

Stud iena ktivität 

Studienanfängerl nnen 

Bezieherinnen von Studienbeihilfe 

Studierende 

Vergleichsgruppe (VGr.) 

Zuwendungen der Familie 

Zweitstudium 

Wenn Studierende nach eigenen Angaben bereits einen Studienabbruch in Erwägung 

gezogen haben 

Einkommen aus laufender Erwerbstätigkelt inkl. Einkommen aus Ferienjobs, das 

während des Semesters verbraucht wird 

Ohne Einkommen aus Ferienjobs 

Einkünfte aus staatlicher Studienbeihilfe und anderen (staatlicher und privater) 

Stipendien 

Studierende, die noch kein Studium abgeschlo,>sen haben (d. s. Studierende 

im Diplomstudium, Medizin und Doktorandinnen nach ASVS). 

Mit "Fachhochschule" werden in diesem Bericht grundsätzlich 

Fachhochsch u I-Studiengä nge abgekü rzt 

Summe aller Ausgaben (inkl. Naturalleistungen) 

Summe aus Geldeinkommen und Naturalleistungen 

Alle von anderen Personen (Eltern, Partnerin, andne Verwandte) übernommenen 

Leistungen (z.B. wenn die Eltern die Miete direkt uberweisen, Lebensmittel, Kleidung, 

Bücher oder Lernmittel kaufen) 

Abgelegte Prüfungen, erworbene Zeugnisse Im Studienjahr 

Wenn studien bezogener Zeitaufwand während einer "typischen" Semesterwoche 

vorliegt (Besuch von Lehrveranstaltungen, Lernen, Fachlektüre usw) 

Erstmalig zugelassene inländische ordentliche Studierende an Universitäten oder 

Fach hochschu 1-Stud iengä ngen 

Bezieherinnen einer staatlichen Studienbeihilfe (ohne sonstige Stipendien) 

Die Ergebnisse der Sozialerhebung beziehen sich - so nicht anderes angegeben - auf 

inländische Studierende an Universitäten (inkl. Universitäten der Künste) und 

in Fachhochschul-Studiengängen im Erststudium 

Wurde konstruiert, um die Ergebnisse der Sozialerhebung 1998 jenen der Vorgängerer

hebungen gegenüber stellen zu können (siehe Einleitung) 

Geld- und Naturalleistungen der Eltern, des Partners/der Partnerin und anderer 
Verwandter 

Studierende, die bereits ein Studium abgeschlossen haben (weil sie nach 

abgeschlossenem Studium ein Doktoratsstudium betreiben oder eine zweite 

Studienrichtung studieren), befinden sich Im Zweitstudium. 
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